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1 Einleitung 

Hiermit legt das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve den Arbeitsbericht für das Jahr 2021 vor. 
 

Die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie, insbesondere Veranstaltungen und das 

Infozentrum Keeken betreffend, bestanden im Jahr 2021 weitgehend unverändert fort. Dafür 

wurde die Pressearbeit im Jahr 2021 u.a. mit einer Serie über verschiedene Naturschutzge-

biete und die Betreuer*innen des Naturschutzzentrums intensiviert, die Homepage des Na-

turschutzzentrums technisch aktualisiert und auch ein Instagram-Account eingerichtet sowie 

regelmäßig gepflegt. Stark nachgefragt wurde die beratende Tätigkeit des Naturschutzzent-

rums für Behörden und Kommunen, was u.a. ein Resultat der Kooperationsvereinbarungen 

ist. Von Vereinen und Privatpersonen erreichte uns ebenfalls eine große Anzahl von Anfra-

gen Die Schutzgebietsbetreuung, die Aktivitäten zum Schutz des Kiebitzes in Zusammenar-

beit mit den Landwirten, sowie die avifaunistischen und vegetationskundlichen Kartierungen 

konnten wie geplant durchgeführt werden. Die Einschränkungen der Bürotätigkeiten durch 

die Covid19-Pandemie konnten durch die Möglichkeiten für Homeoffice und Online-

Veranstaltungen relativ gut ausgeglichen werden. Allerdings sind diese technischen Lösun-

gen oft kein echter Ersatz für die vielfältigere Kommunikation in Präsenz. Es können damit 

auch die Ausfallzeiten für Mitarbeiterinnen mit noch nicht selbständigen Kindern nicht voll-

ständig ausgeglichen werden, wenn Schulen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben. 
 

Das ehrenamtliche Engagement durch den Vorstand, beim Artenschutz für den Kiebitz und 

die Trauerseeschwalbe, aber auch u.a. bei der Archivierung von Literatur, Bildern und Pres-

seartikeln oder der Pflege in den Gebieten war für das Naturschutzzentrum auch im Jahr 

2021 eine wertvolle Unterstützung. Auch die Mitarbeit von Praktikant*innen sowie von Teil-

nehmer*innen am Freiwilligen Ökologischen Jahr stellt eine wichtige Hilfe dar. 
 

Die Gliederung des vorliegenden Arbeitsberichtes entspricht der des Arbeits- und Maß-

nahmenplans (AMP) 2021. Die Kartenwerke werden wie im Vorjahr auf Wunsch zugesendet. 
 

Für die ehrenamtliche Unterstützung unserer Arbeit möchten wir der Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald, den Vertretern und Stellvertretern in der Mitgliederversammlung und im 

Vorstand sowie allen weiteren ehrenamtlich Tätigen danken. 

Für die Förderung danken wir dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz, der Bezirksregierung Düsseldorf, dem Kreis Kleve, der NRW-

Stiftung, den Städten Rees, Emmerich, Kalkar und Kleve sowie der Gemeinde Weeze 

und dem Deichverband Bislich-Landesgrenze.  

Zudem danken wir der Universität zu Köln, dem Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-

braucherschutz, dem Regionalforstamt Niederrhein und der Landwirtschaftskammer 

NRW, Kreisstelle Kleve für die gute Zusammenarbeit. Der Stadt Kleve, dem Kreis Kleve, 

der Landwirtschaftskammer NRW, dem Regionalforstamt Niederrhein und nicht zuletzt 

den Heimatvereinen Düffel, Bimmen und Keeken sowie der Familie Euwens danken wir 

für die gute Kooperation beim Betrieb des Infozentrums Keeken. 

Der Kreisgruppe des NABU Deutschland und deren Einrichtung Naturschutzzentrum 

Gelderland danken wir ebenfalls für eine gute Zusammenarbeit. Ferner danken wir den Ver-

tretern der Landwirtschaft sowie allen Fördermitgliedern und Spendern. 
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2 Schutzgebietsbetreuung 

2.1 NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer 

2.1.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.1.1.1 Fauna – Brutvögel 

Bis 2013 erfolgte die Brutvogelkartierung im NSG im Wesentlichen in Form eines Werkver-

trages des LANUV mit der Universität Köln. Lediglich zur Abstimmung des Mahdmanage-

ments auf den extensiv verpachteten Flächen des Kreises Kleve führte das Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve hier zusätzliche Kartierungen durch, da die Kartierungen der Universität 

für die Feinabstimmung der Mahd mit den Bewirtschaftern nicht ausreichten. Seit 2015 sind 

diese Kartierungen vollständig in den Arbeits- und Maßnahmenplan des Naturschutzzent-

rums integriert. Um die langjährige Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, erfolgen die 

Kartierungen mit den gleichen Kartierern wie bisher. Allerdings wurde 2015 das Kartiergebiet 

erweitert, weil das alte Kartiergebiet der LANUV-Aufträge nicht das gesamte NSG umfasste 

(vergl. Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Erweiterung des Kartiergebietes auf das gesamte NSG ab 2015. 

 

Einige Teillebensräume, wie die Heckenlandschaft und die Kolke bei Praest, sowie die südli-

chen und östlichen Bereiche am Millinger und Hurler Meer wurden über die Aufträge des 

LANUV bis dahin nicht erfasst. Durch die Umstellung im Jahr 2015 werden nun das Gesamt-

gebiet (634 ha) und alle Vogelarten kartiert. Dies führte ab 2015 naturgemäß zu einem star- 
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ken Anstieg bei der Anzahl der Brutpaare. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren 

werden die Daten der neuen Gebietsteile in den Diagrammen getrennt dargestellt. Die Koor-

dination, die Zusammenführung der Daten und die Kartenerstellung erfolgten durch das Na-

turschutzzentrum im Kreis Kleve. 

Auf Grund von Differenzen zwischen einem Landwirt und dem Kreis Kleve bzw. dem Natur-

schutzzentrum wegen einer illegalen Wasserentnahme 2018 und Differenzen bezüglich der 

geplanten Radwegeführung im Zuge der anstehenden Deichsanierung wurden auch 2021 

die Kartierungen im Bereich der Rosau behindert. 

Nach der Rückverlegung des Banndeiches im Rahmen der Deichsanierung ist im Bereich 

nördlich von Bienen bis nach Praest am Außenbogen des Bienener Altrheins das Deichvor-

land etwas breiter geworden und auf der alten Deichtrasse sind extensive Flächen mit fla-

chen, zeitweise mit Wasser gefüllten Senken entstanden. Die NSG-Grenze verläuft nach wie 

vor entlang der ehemaligen Deichtrasse. Die Brutvögel wurden für diesen Bereich (Deicher-

weiterung) daher gesondert miterfasst. Die Daten (insgesamt 20 Brutpaare) flossen in die 

nachfolgende Gesamtdarstellung für das NSG zur besseren Vergleichbarkeit nicht mit ein. 

 

Ergebnisse: 
 

- Im Gesamtgebiet brüteten 2021 mind. 87 Vogelarten im NSG (davon 79 in der al-

ten Kartierabgrenzung). Seit Beginn der Kartierungen 1981 ist dies die bisher 

höchste festgestellte Anzahl an Arten. 

- Aufgrund der geänderten Gebietsabgrenzung und der Erfassung aller Arten auch 

am Millinger-/Hurler Meer, wurden 2021 insgesamt 2.231 (2020: 2.430) Brutreviere 

festgestellt (alte Abgrenzung 1.656 Brutpaare (BP); s. Tabelle 1 und Abbildung 2). 

Nach dem bisherigen Maximum im vergangenen Jahr bedeutet dies einen Rück-

gang um 200 BP. 

- Darunter waren 276 BP von 27 Arten (37 %) der Roten Liste der gefährdeten Vo-

gelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Drosselrohrsänger, Knä-

kente, Schilfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe (vom Aussterben bedroht), 

Gartenrotschwanz, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, (stark ge-

fährdet), Baumfalke, Blaukehlchen, Bluthänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsper-

ling, Großer Brachvogel, Habicht, Kleinspecht, Krickente, Löffelente, Nachtigall, 

Rauchschwalbe, Star, Steinkauz, Wasserralle (gefährdet). Darüber hinaus wurden 

Bruten von 6 Arten der Vorwarnliste festgestellt. 

- Der durchschnittliche Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-

Beziehung von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] liegt bei 56 Brutvogelarten. 

- Das NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer wies 2020 mit 87 Ar-

ten einen überdurchschnittlich hohen Artenreichtum auf. 
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Tabelle 1: Brutvogelbestand im NSG Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer 2016-
2021 mit Angabe der Gefährdungskategorien (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und 
NATURSCHUTZZENTRUM IM KREIS KLEVE; brutverdächtige Paare und Teilsiedler werden mit 0,5 be-
rücksichtigt) 
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Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl Brutpaare und Arten im NSG „Bienener Altrhein, Millinger 
Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING 2020, SUDMANN 2020 und NZ-Kleve). 
Zu beachten ist, dass ab 1990 auch die Teilgebiete Rosau, Millinger Meer und Hurler Meer mit-
erfasst wurden und dass am Bienener Altrhein ab 2001 ein Bearbeiterwechsel erfolgte mit Er-
fassung aller Arten. Ab 2015 wurden auch in den Teilbereichen Rosau und Millinger/Hurler 
Meer alle Arten erfasst (Diagramme links = alte Abgrenzung, rechts = neue Abgrenzung) 

 

Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel, sowie weiterer 

Vogelarten (zur Lage der Reviere siehe auch Karte 1 bis 3 im Anhang II) im Vergleich 

zum Vorjahr im Gesamtgebiet: 
 

Wasservögel: 
 

- 402 Brutpaare (BP) im alten Kartiergebiet (-61  BP). Der Rückgang beruht vor al-

lem auf weniger Bruten von Bläßhuhn, Graugans, Schnatterente, Trauersee-

schwalbe und Haubentaucher. 

- Im gesamten NSG wurden 455 BP (-54) festgestellt. 

- Mit 126 Entenbrutpaaren (-11 BP) waren im alten Kartiergebiet weniger Bruten als 

2020 zu verzeichnen (s. Abbildung 3). Dies gilt mit 147 BP auch für das gesamte 

NSG (2020: 160 BP).  

- Die Schnatterente war mit 65 BP (-13 BP) wieder häufigste Entenart im Gesamt-

gebiet vor Stockente mit 45 BP (+6 BP) und Reiherente mit 23 BP (-1 BP). 
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Abbildung 3: Entwicklung der Enten-Brutbestände im NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer 
und Hurler Meer“ seit 1981. Zur besseren Vergleichbarkeit sind für 2015 - 2020 die Daten des 
alten Kartiergebietes dargestellt (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 

 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Gänse-Brutbestände im NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer 
und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 



Schutzgebietsbetreuung  

 8 

-  

-  

-  

 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Brutbestände dreier Gänsearten und dreier Rallenarten im Ver-
gleich im NSG „Bienener Altrhein, Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & 

GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 

 

- 7 verschiedene Entenarten brüteten 2021 wieder im NSG.  

- Die Knäkente konnte 2021 mit 2 BP (+1 BP) als Brutvogel nachgewiesen werden. 

- Löffel- (6 BP) und Krickente (2 BP) konnten den Bestand des Vorjahres halten. 

- Vier Tafelentenbruten (-6 BP) wurden registriert.  

- Die Gesamtzahl der Brutpaare aller Gänsearten liegt mit 112 BP unter dem Niveau 

des Vorjahres (120 BP). Zur Mauserzeit sind die Bestände deutlich höher. Auf-

grund fehlender Rastvogelerfassungen kann dies allerdings nicht mit belastbaren 

Zahlen dokumentiert werden. 

- Graugans: Abnahme am Bienener Altrhein auf 11 BP (-16 BP). An der Rosau 

stabiler Brutbestand von 14 BP. Am Millinger-/Hurler Meer leichte Zunahme auf 

45 BP (+3 BP). 
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- Kanadagans: Gesamtzahl konstant, Steigerung um ein BP am Millinger Meer, Am 

Bienener Altrhein ein BP weniger. 

- Nilgans: Gesamtzahl konstant bei 15 BP mit Zunahme am Millinger-/Hurler Meer 

und Abnahme an Rosau und Bienener Altrhein. 

- Weißwangengans: Wiederum eine Brut am Millinger Meer. 

- Rostgans: Ein BP am Millinger Meer. 

- Blässhuhn: Im Gesamtgebiet deutlicher Rückgang um 19 BP, insbes. an der Ro-

sau (-15 BP). 

- Teichhuhn: Abnahme auf 5 BP, nur am Millinger vertreten. 

- Zwergtaucher: Nach zwei Einzelbruten in den vergangenen 6 Jahren 2021 wieder 

drei Bruten in den Kolken bei Praest und in Dornick. Dies ist die höchste Anzahl 

für das Gesamtgebiet seit 20 Jahren. 

- Abnahme um 9 BP bei den Trauerseeschwalben aber ein guter Bruterfolg (s. dazu 

Kap. 2.1.4.1). 

- Nach der erfolgreichen Erfassung der Graureiherkolonie am Bienener Altrhein 

2019 und 2020 mit Hilfe einer Drohne, wurde dies mit Zustimmung der UNB Kleve 

auch 2021 wieder durchgeführt. Die Auswertung der Bilder (Abbildung 6) zeigte 

mit 50 besetzten Nestern ein vergleichbares Ergebnis wie 2020. 

 

  

Abbildung 6: Entwicklung der Graureiher Brutkolonie am Bienener Altrhein seit Beginn der 

Kartierungen 1981 und Ausschnitt aus den Drohnenfotos von 2021 mit vier von insgesamt 

50 besetzten Nestern, sowie re. ein unbesetztes Nest (Foto: H. Glader). 

 

- Rückgänge: Blässhuhn (-17 BP), Graugans (-13 BP), Schnatterente (-11 BP), 

Trauerseeschwalbe (-9 BP), Haubentaucher (-8 BP), Tafelente (-5 BP), Brandgans 

(-2 BP), Eisvogel (-1 BP), Reiherente (-1 BP), Rostgans (-1 BP), Teichhuhn (-

1 BP),  

- Zunahmen: Stockente (+4 BP), Zwergtaucher (+3 BP), Höckerschwan (+2 BP), 

Knäkente (+1 BP), Graureiher (+2 BP),  

- Konstant: Kanadagans (11 BP), Krickente (2 BP), Löffelente (6 BP), Nilgans 

(15 BP), Weißwangengans (1 B). 
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Wiesenvögel: 
 

- Der Wiesenvogelbestand nahm insgesamt leicht ab auf 68 Brutpaare (-3 BP). 

- Die Brutpaarzahl beim Wiesenpieper nahm etwas ab um 3 auf 15 BP zu. 

- Die Feldlerche nahm leicht von 15 auf 13 BP ab. 

- Die Wiesenschafstelze konnte mit 3 BP nachgewiesen werden, davon 2 am Millin-

ger Meer (zusätzlich 4 BP im Bereich des Deicherweiterung). 

- Der Brutbestand des Schwarzkehlchens hat mit 11 BP das bisherige Maximum 

von 2014 wieder erreicht. Davon zwei Paare an der Rosau. 

- Die Flächen am Bienener Altrhein sind aufgrund der Grundwasserabsenkung 

durch die Rheinsohlenerosion bereits im Frühjahr meist schon zu trocken. Daher 

fehlen bereits seit 13 Jahren die Uferschnepfe und seit 10 Jahren der Rotschenkel 

als Brutvogel. 

- Nach 4 BP 2020 wurde der Kiebitz 2021 nur mit einem BP auf einem Acker am 

Bienener Altrhein nachgewiesen. Ein weiteres BP brütete im Bereich der Deicher-

weiterung. Auch der Große Brachvogel war mit 2 BP wieder vertreten (s. Abbil-

dung 8). 

- Rückgänge: Wiesenpieper (-5 BP), Kiebitz (-3 BP), Feldlerche (-2 BP), Wiesen-

schafstelze (-2 BP), Jagdfasan (-1 BP) 

- Zunahmen: Austernfischer (+1 BP), Wachtel (+2 BP), Rebhuhn (+2,5), Schwarz-

kehlchen (+6 BP), 

- Konstant: Großer Brachvogel (2 BP). 
 

  

  

Abbildung 7: Entwicklung der Brutbestände einiger Wiesensingvögel im NSG „Bienener Alt-
rhein, Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und 
NZ-KLEVE). 
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Abbildung 8: Entwicklung der Limikolen-Brutbestände im NSG „Bienener Altrhein, Millinger 
Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-KLEVE). 

 

Röhricht- und Ufervögel: 
 

- Mit 234 BP (+24 BP) wurde das bisherige Maximum von 2012 mit 239 BP fast er-

reicht und zum dritten Mal in Folge eine Steigerung festgestellt.  

- Neues Maximum beim Blaukehlchen (13 BP). 

- Rohrammer: Nach 2019 weitere Zunahme um 8 BP. 

- Teichrohrsänger: Weitere Steigerung auf 75 BP. Dieser höchste Wert seit 16 Jah-

ren erreicht fast das bisherige Maximum von 82 BP aus dem Jahr 2002. 

- Wieder nur eine Brut der Wasserralle am Bienener Altrhein. 

- Drosselrohrsänger: Nachdem 2020 keine Brut nachweisbar war, sind 2021 wieder 

zwei Bruten am Bienener Altrhein ermittelt worden. 

- Schilfrohrsänger: Wieder eine Brut am Millinger Meer. 

 

Die überwiegend positive Entwicklung bei den Röhrichtvögeln in den letzten drei Jahren 

kann durchaus auf die im Rahmen des LIFE-Projektes „Reeds for LIFE" bisher umgesetz-

ten Maßnahmen (u.a. 1,5 ha Fraßgeschützte Initialpflanzungen, Kontrolle der Nutria) zu-

rückgeführt werden. Diese Maßnahmen führten bisher zu einer Vergrößerung der Röh-

richtfläche von insgesamt 9 ha (s. Kap. 2.1.3.5). 
 

- Rückgänge: Rohrammer (-1 BP) 

- Zunahmen: Drosselrohrsänger (+2 BP), Sumpfrohrsänger (+2 BP), Blaukehlchen 

(+3 BP), Teichrohrsänger (+10 BP) 

- Konstant: Feldschwirl (1 BP), Schilfrohrsänger (1 BP), Wasserralle (1 BP) 
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Abbildung 9: Entwicklung der Brutbestände einiger Röhrichtvögel im NSG „Bienener Altrhein, 
Millinger Meer und Hurler Meer“ seit 1981 (Daten: GIEßING & GIEßING, SUDMANN, ERNST und NZ-
KLEVE). 

 

Sonstige Arten: 
 

- Star: Nochmals Zunahme um 16 Brutpaare (BP) auf den bisherigen Maximalwert 

von 94 BP. Zunahme vor allem an der Rosau und am Millinger Meer. 

- Gartenrotschwanz: Weitere Erhöhung des maximalen Brutbestandes zum achten 

Mal in Folge auf nun 30 BP. 

- Der Steinkauz konnte im Rahmen einer gesonderten Erfassung des Naturschutz-

zentrums mit 9 BP innerhalb und weiteren 3 BP als Teilsiedler am Rande des NSG 

festgestellt werden (=10,5 BP). 
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- Nachtigall: Insgesamt wurden 6 BP registriert. Nur jeweils ein Paar konnten am 

Bienener Altrhein und der Rosau festgestellt werden. Am Millinger Meer waren es 

dagegen 4 BP. 
 

- Rückgänge: Zilpzalp (-34 BP), Dorngrasmücke (-21 BP), Gartengrasmücke (-

21 BP), Blaumeise (-20 BP), Kohlmeise (-19 BP), Mönchsgrasmücke (-18 BP), 

Bachstelze (-10 BP), Gelbspötter (-8 BP), Klappergrasmücke (-8 BP), Singdrossel 

(-8 BP), Rabenkrähe (-7 BP), Heckenbraunelle (-6 BP), Buntspecht (-5 BP), Amsel 

(-4 BP), Ringeltaube (-4 BP), Eichelhäher (-3 BP), Feldsperling (-3 BP), Steinkauz 

(-3 BP), Stieglitz (-3 BP), Zaunkönig (-3 BP), Buchfink (-2 BP), Gartenbaumläufer 

(-2 BP), Grünfink (-2 BP), Mäusebussard (-2 BP), Grauschnäpper (-1 BP), Schlei-

ereule (-1+1 BP), Schwarzmilan (-1 BP),  

- Zunahmen: Baumfalke (+1 BP), Elster (+1 BP), Fitis (+1 BP), Goldammer (+1 BP), 

Grünspecht (+1 BP), Kleiber (+1 BP), Kleinspecht (+1 BP), Kuckuck (+1 BP), Rot-

milan (+1 BP), Sperber (+1 BP), Sumpfmeise (+1 BP), Trauerschnäpper (+1 BP), 

Weidenmeise (+1 BP), Weißstorch (+1 BP), Bluthänfling (+2 BP), Rauchschwalbe 

(+3 BP), Saatkrähe (+3 BP), Gartenrotschwanz (+4 BP), Schwanzmeise (+5 BP), 

Hohltaube (+6 BP), Star (+16 BP), 

- Konstant: Habicht (1 BP), Nachtigall (6 BP), Rotkehlchen (20 BP). 

 

Besonderheiten: 

- Erstmalige Bruten von Rotmilan im Auwald an der Rosau. 

- Die Brut des Kleinspechtes und die deutliche Zunahme der Brutpaare von Star 

und Hohltaube sind ein deutliches Zeichen für eine positive Entwicklung insbeson-

dere des Auwaldbereiches. Der zunehmende Anteil an Alt- und Totholz bietet die-

sen Arten auch zunehmend entsprechende Brutmöglichkeiten. 

- Entsprechendes gilt auch für den Gartenrotschwanz, der mit 30 BP zum achten 

Mal in Folge einen neuen Maximalbestandes erreichte.  

- Mehrfache Sichtung von Löfflertrupps am Bienener Altrhein. Eine Brut erfolgte bis-

her nicht. 

- Auf einer mit Luzerne bestellten Ackerfläche im Bereich des zurückverlegten Dei-

ches (außerhalb der NSG-Grenze) brüteten vier Schafstelzenpaare. Nach der 

Mahd dieser Fläche konnten keine Schafstelzen mehr im Gebiet beobachtet wer-

den. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Bruten erfolglos waren. 

 

Die Lage der Reviere ist den Karten 1 bis 3 im separaten Kartenteil zu entnehmen. 

 

2.1.1.2 Flora – Erfolgskontrolle von Heudrusch-Einsaatflächen / „Kindheitswiesen“ 

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde das vom Landschaftsverband Rheinland geförderte „Mo-

dellprojekt Kindheitswiesen“ durchgeführt. Ziel des Projektes war die Wiederherstellung von 

krautreichen, bunten Wiesen. Dazu wurden in artenarmen, extensiv bewirtschafteten Mäh-

wiesen Einsaatstreifen angelegt und mit regionalem Wiesenkräuter-Saatgut eingesät. 
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Um die Vegetationsentwicklung dieser Flächen weiterhin zu verfolgen und zu dokumentie-

ren, wurden vom Kreis Kleve finanzielle Mittel für das Monitoring bzw. die Erfolgskontrolle 

dieser Flächen bereitgestellt. Die letzte Kontrolle fand 2017 statt. Die Lage der Flächen am 

Bienener Altrhein ist in Abbildung 10 eingezeichnet. 
 

 

Abbildung 10: Lage der Projektflächen und Einsaatstreifen im NSG Bienener Altrhein. Die Ein-
saat erfolgte auf den Flächen 1 bis 3 im Jahr 2013, auf den Flächen 4 bis 7 im Jahr 2014. 

 

Projektflächen 2013 
 

Fläche 1 – NSG Bienener Altrhein: 

Die Fläche wurde Ende Mai und Anfang August kontrolliert. In den Jahren 2015 und 2017 fiel 

der Einsaatstreifen durch die deutliche Dominanz von Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 

auf. Der Deckungsgrad dieser Art war inzwischen deutlich zurückgegangen. Insgesamt war 

der Deckungsgrad der Wiesenkräuter im Jahr 2021 von ca. 85 % auf ca. 50 % zurückgegan-

gen, dies liegt daran, dass sich das ungewöhnlich dichte Vorkommen des Spitzwegerichs auf 

ein typisches Maß eingependelt hat und auch die übrigen Wiesenkräuter sich gegenüber den 

Jahren kurz nach der Einsaat auf ein etwas niedrigeres Niveau reguliert haben. Die Zielarten 

waren nach wie vor vertreten, darunter Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-Witwenblume 

(Knautia arvensis), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex 

acetosa) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense). Einzig die Wiesen-Margerite (Leucan-

themum vulgare), die im Jahr 2017 bereits nur lokal auftrat, konnte 2021 nicht festgestellt 

werden. Dagegen konnten anders als im Jahr 2017 auch der Kleine Klee (Trifolium dubium), 

die Wilde Möhre (Daucus carota) (Abbildung 11) und 2 Exemplare von Wiesen-Bocksbart  
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(Tragopogon pratensis) aufgenommen werden. Diese Arten waren sehr wahrscheinlich auch 

in den Vorjahren schon da, wenn sie aber nur als einzelne Exemplare vorkommen, können 

sie bei der Kontrolle durch Begehung nicht zuverlässig erfasst werden. 

 

 

Abbildung 11: Blühaspekt der Wilden Möhre (Daucus carota, im Vordergrund) und der Wiesen-
Witwenblume (Knautia arvensis, im Hintergrund). Der Deckungsgrad der Wiesenkräuter war 
deutlich zurückgegangen, dennoch war der Einsaatstreifen gut von der restlichen Fläche zu 
unterscheiden. (06.08.2021) 

 
Fläche 2 – NSG Bienener Altrhein: 

Der Einsaatstreifen der Fläche 2 ähnelte dem der Fläche 1. Auch hier war der Spitzwegerich 

(Plantago lanceolata) anfangs stark vertreten und hat sich inzwischen reguliert. Der Gesamt-

kräuteranteil war im Jahr 2017 mit ca. 60 % bereits etwas geringer als auf der benachbarten 

Fläche und lag nun ebenfalls bei ca. 50 % (Abbildung 12). Nach wie vor traten im nördlichen 

Bereich der Mähweide Brennnessel (Urtica dioica) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) 

als Problemkräuter auf, die weiterhin durch Nachmahd zurückgedrängt werden müssen. Wie 

im Jahr 2017 waren als Zielarten vor allem Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-Witwenblume 

(Knautia arvensis), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex 

acetosa) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense) vertreten. Einzelne, in 2017 bereits nur lokal 

begrenzt auftretende Arten wie zum Beispiel Wiesen-Pastinak (Pastinaca sativa) und Kleiner 

Wiesenknopf (Sanguisorba minor) konnten in diesem Jahr nicht festgestellt werden. Bisher 

waren vor allem Scharfer Hahnenfuß und Wiesen-Klee in die alte Grasnarbe eingewandert. 

Die übrigen Zielarten konnten noch nicht deutlich in die dichte bestehende Grasnarbe vor-

dringen. 
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Abbildung 12: Der hohe Anteil an Wiesenkräutern in der Grünlandnarbe war deutlich erkenn-
bar. Ende Mai prägte der Blühaspekt von Scharfem Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-
Klee (Trifolium pratense) und Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) das Bild. 
(28.05.2021) 

 
Fläche 3 – NSG Bienener Altrhein: 

Auch auf dieser Fläche hat der Anteil von Spitzwegerich (Plantago lanceolata) im Vergleich 

zu den Vorjahren abgenommen und der Gesamtdeckungsgrad der Kräuter hat sich auf ca. 

65 % etwas reguliert. Die Einsaat hat sich sehr gut entwickelt, die Zielarten waren gut und 

gleichmäßig vertreten und der Streifen hob sich deutlich von der restlichen Fläche ab. Als 

Nahrungsquelle und Deckung für die Wiesenfauna wurde bei der ersten Mahd ein Teil des  
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reichhaltig blühenden Streifens stehen gelassen. Truppweise kam als Problemkraut noch 

Brennnessel (Urtica dioica) vor. Die bestandsprägenden Zielarten waren Anfang Juli 2021 

neben den auf den Flächen 1 und 2 ebenfalls vorhandenen Arten Schafgarbe (Achillea mille-

folium), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-

Witwenblume (Knautia arvensis), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-

Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense) auch die Wilde Möhre 

(Daucus carota) und das Wiesen-Labkraut (Galium mollugo). 

 

Fläche 4 – NSG Bienener Altrhein: 

Die Fläche wurde Ende Mai und Anfang August kontrolliert. Der Deckungsgrad der Kräuter 

war mit ca. 70 % nach wie vor sehr hoch (75 % im Jahr 2017). Bei der Einsaat 2014 wurde 

ein ca. 3 m langer Abschnitt ausgelassen, um zu sehen, welche Vegetation sich dort spontan 

entwickelt. Dieser war 2021 nach wie vor deutlich krautärmer als der übrige Einsaatstreifen. 

Außerdem wurden bei der Einsaat sogenannte „Premiumflächen“ angelegt, die mit sechs 

zusätzlichen Wiesenkräutern eingesät wurden. Davon haben sich auf der Fläche 4 die Wilde 

Möhre (Daucus carota) und der Wiesen-Pastinak (Pastinaca sativa) gut entwickelt. Letzterer 

bietet einen zusätzlichen späten Blühaspekt ab Juli (Abbildung 13). Auf dem übrigen Ein-

saatstreifen waren die Zielarten sehr gut und gleichmäßig vertreten. Häufig auftretende Ziel-

arten waren Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wilde Möhre (Daucus carota), Wie-

sen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis), Wiesen-Margerite 

(Leucanthemum vulgare), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ra-

nunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Kleiner Klee (Trifolium dubium) und 

Wiesen-Klee (Trifolium pratense). Die Wiesen-Margerite und der Wiesen-Pippau waren in-

zwischen auch in die alte Grasnarbe eingewandert. Die niedrigen Bereiche der Einsaatstrei-

fen wurden in diesem Jahr als Schonstreifen bei der Mahd stehen gelassen. Die sehr wüch-

sigen übrigen Bereiche wurden mitgemäht. 
 

 

Abbildung 13: Der Wiesen-Pastinak zeichnete die speziell eingesäten „Premiumflächen“ aus 
und lockte zahlreiche Insekten an. (06.08.2021) 
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Fläche 5 – NSG Bienener Altrhein: 

Die Fläche 5 ähnelte sehr stark der Fläche 4. In den „Premiumflächen“ hat sich neben den 

oben genannten Arten bei Fläche 5 auch der Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) gut 

etabliert. Insgesamt unterschied sich auch dieser Einsaatstreifen durch seine hohe Deckung 

an Wiesenkräutern (ca. 70 %) noch immer sehr deutlich von der übrigen Grünlandnarbe. Die 

Zielarten waren wie bei der Fläche 4 ebenfalls sehr gut und gleichmäßig vertreten, die Arten-

zusammensetzung unterschied sich kaum. Bei der Kontrolle Ende Mai war der Streifen ge-

prägt durch den beginnenden Blühaspekt von Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), 

Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Klee 

(Trifolium pratense). Problemkräuter waren nicht vorhanden. Die Anzahl der Arten, die in die 

alte Grasnarbe eingewandert sind, hat sich inzwischen erhöht, Wiesen-Klee, Scharfer Hah-

nenfuß, Kleiner Klee, Wiesen-Pippau und Wiesen-Margerite waren nun auch außerhalb des 

Einsaatstreifens zu finden. 

 
Fläche 6 – NSG Bienener Altrhein: 

Der Einsaatstreifen war den beiden zuvor genannten ebenfalls sehr ähnlich, da alle vier Pro-

jektflächen aus dem Jahr 2014 derselben Bewirtschaftung unterliegen und zur gleichen Zeit 

eingesät wurden. Auch hier waren die Premiumflächen Ende Juli und August durch den 

Blühaspekt des Wiesen-Pastinaks (Pastinaca sativa) geprägt (Abbildung 14). Der nicht ein-

gesäte Abschnitt wies deutlich weniger Zielarten auf als der restliche Streifen, war aber deut-

lich besser entwickelt als noch im Jahr 2017. Die Zielarten waren im Einsaatstreifen insge-

samt sehr gut und gleichmäßig vertreten. 

 

 

Abbildung 14: Ein Teil (rechts) wurde als Schonstreifen stehen gelassen. Der Wiesen-Pastinak 
bildet Anfang Juli einen auffälligen Blühaspekt. (06.08.2021) 
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Vor allem Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vul-

gare), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wie-

sen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense) waren häufig. In 

deutlich höherer Anzahl als noch im Jahr 2017 kamen Schafgarbe (Achillea millefolium), 

Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) und Wiesen-

Platterbse (Lathyrus pratensis) vor. 

 

Fläche 7 – NSG Bienener Altrhein: 

Dieser Einsaatstreifen war deutlich wüchsiger als die Streifen der Flächen 4-6. Die Zielarten 

waren ebenfalls in ähnlicher Artenzusammensetzung vorhanden, allerdings war der Gräser-

anteil höher und damit der Gesamtdeckungsgrad der Kräuter mit ca. 60 % etwas geringer als 

bei den anderen drei Einsaatstreifen aus dem Jahr 2014. Stellenweise kamen Brennnessel  

(Urtica dioica) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius) als Problemkräuter vor. Die 

Unterschiede zu den vorigen drei Flächen 4-6 waren bereits seit dem ersten Jahr nach der 

Einsaat zu beobachten. Erfreulicherweise war der Gesamtdeckungsgrad der Kräuter weiter-

hin stabil, die am häufigsten vorkommenden Zielarten waren Wiesen-Flockenblume (Centau-

rea jacea), Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris).  

 
Fazit 
Die Einsaaten auf allen Streifen waren erfolgreich, viele Zielarten sind auf den Flächen gut 

und gleichmäßig vertreten. Einige der Zielarten, darunter Wiesen-Pippau (Crepis biennis), 

Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Scharfer 

Hahnenfuß (Ranunculus acris), Kleiner Klee (Trifolium dubium) und Wiesen-Klee (Trifolium 

pratense) breiten sich stellenweise in die alte Grasnarbe aus. 

Diese Tendenz wurde bereits 2015 dokumentiert und kann nun mithilfe des fortlaufenden 

Monitorings bestätigt und weiter beobachtet werden. Die Entwicklung verläuft jedoch sehr 

langsam, da die bestehende Grasnarbe so dicht ist, dass die Ausbreitung der Wiesenkräuter 

zögernd erfolgt. Auch zukünftig ist die Dokumentation der Entwicklung wünschenswert, um 

zu beurteilen, ob die Arten sich dort dauerhaft etablieren und weiter ausbreiten können und 

ob weitere Arten in die alte Narbe einwandern können. Auch die 2014 erst im September 

eingesäten Streifen haben sich weiterhin sehr gut entwickelt. Die 2013 eingesäten Flächen 

waren in den ersten Jahren dominiert von Spitzwegerich, dieser hat sich aber inzwischen auf 

ein normales Maß reguliert und die Zielarten haben sich insgesamt gut etabliert. 

Wiederholt wurde deutlich, dass die Einsaatstreifen eine hohe Bedeutung unter anderem für 

blütenbesuchende Insekten haben. Dies wurde auch in dem von der Stöckmann-Stiftung 

geförderten Projekt „Faunistische Untersuchungen von Säumen und Blühstreifen am Unte-

ren Niederrhein“ (2018-2021) bestätigt. Deshalb werden die Schonstreifen bei der Wiesen-

mahd häufig in den Bereich dieser Einsaatstreifen gelegt. Dabei wird besonders darauf ge-

achtet, dass die Streifen bei der Wiesenmahd regelmäßig mitgemäht werden und nur ab-

schnittsweise und alternierend als Schonstreifen stehen gelassen werden, um eine Ausbrei-

tung von Problemkräutern zu verhindern. 

 

2.1.1.3 Aktualisierung Biotopkataster und Standarddatenbogen 

Die Aktualisierung des Biotopkatasters war für 2021 nicht geplant. 
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2.1.1.4 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

2.1.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes war laut Arbeits- und Maßnahmenplan 

für 2021 nicht vorgesehen. Ein Maßnahmenkonzept wurde 2011/2012 erstellt. 
 
 

2.1.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.1.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Aufgrund der Bedeutung des Schutzgebietes umfasst das gebietsbezogene Projekt-

management eine Vielzahl von Aufgaben. An dieser Stelle seien nur einige im Berichts-

zeitraum besonders zeitintensive Arbeiten genannt. 
 

- Bewirtschaftungsabsprachen mit Landwirten insbesondere zum Zeitpunkt der 

Mahd zum Schutz der Wiesenbrüter auf Grundlage der Brutvogelkartierung. Re-

gelmäßige Abstimmung mit den Kartierern während der Brutzeit. 

- Mit mehreren Bewirtschaftern wurde zur Mahdzeit wieder abgestimmt, zusätzlich zu 

den Vorgaben des Pachtvertrages in besonders blütenreichen Bereichen der Wie-

sen beim 1. Schnitt einen Streifen stehen zu lassen, damit dort Deckung und Blü-

tenangebot für die Wiesenfauna erhalten bleibt.  

- Bewirtschaftungsabsprachen mit Landwirten zur Vergrößerung von Schilfflächen ins 

bewirtschaftete Grünland hinein.  

- Beratung von Landwirten bezüglich Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) und 

Unterstützung der Bewirtschafter bei der manuellen Beseitigung auf fünf extensi-

ven Flächen (s. Abbildung 15).  

- Beratung des Kreises Kleve zu Zaun- und Pachtverträgen, Flächenbewirtschaf-

tung, Heckenverträge im Vertragsnaturschutz, Eigentumsverhältnisse, etc. 

- Abstimmung der Bewirtschaftung der im Rahmen der Deichsanierung zukünftig 

dem Kreises Kleve überlassenen Flächen sowie Unterstützung bei Obstbaum-

pflanzungen. 

- Organisation der Gehölzpflege (s. auch Kap. 2.1.3.9).  

- Naturschutzfachliche Begleitung und Beantwortung von Anfragen zur Planung ei-

ner Seilzugfähre am Nordarm des Millinger Meeres. 

- Kontrollen und Abstimmungen mit Pächtern zur Instandhaltung von Weidezäunen  

- Abstimmung von Pflegemaßnahmen und Ersatzpflanzungen am Strandbad Millin-

ger Meer mit dem Bauhof der Stadt Rees und der UNB.  

- Abstimmungen mit dem Kreis Kleve zur Verlängerung des Fischereipachtvertrages 

mit dem ASV-Millingen-Empel 

- Abstimmung mit LANUV bezüglich Probennahmen zur Gewässergüte am Biene-

ner Altrhein 

- Zusammenarbeit mit den örtlichen Heimatvereinen, Hegering Emmerich-Rees und 

Jagdpächtern. 
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- Kontrollen des Angelverhaltens am Millinger Meer.  

- Abstimmung von Pflege- und Ersatzmaßnahmen des Deichverbandes 
 

  

  

  

  
Abbildung 15: Menge der entfernten Senecio-Pflanzen auf zwei Flächen am Bienener Altrhein 
im Laufe der Jahre 2014 bis 2020. Der Rückgang bis 2018 und im Jahr 2020 ist deutlich erkenn-
bar (Fotos: Brühne, Wantia). Nur 2019 und 2021 wurden etwas mehr Pflanzen vorgefunden. 
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Beeinträchtigungen: 

- Störung am Bienener Altrhein durch Spaziergänger mit freilaufenden Hunden abseits 

der Wege, sowie Freizeitnutzung am Millinger Meer. 

- Störung durch illegale Angelfischerei am Bienener Altrhein.  
 

 

2.1.3.2 Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen-
koordination 

- Vorschläge und Organisation der Hecken und Kopfbaumpflege (s. Kap.  2.1.3.9). 

- Auszäunung von Schilfflächen im Grünland am Ufer des Bienener Altrheins. 

- Förderung der Röhrichte am Bienener Altrhein und am Millinger Meer durch Umset-

zung des LIFE-Projektes „Reeds for LIFE“. 

- Bei der Beseitigung von zwei Erdhügeln auf kreiseigenen, extensiven Flächen an 

der Dornicker Schleuse (Reste des Schleusenumbaus von 2000) sollte nur eine 

teilweise Abtragung erfolgen in Verbindung mit der Herstellung einer nach Süden 

gerichteten Abbruchkante zur Optimierung von Brutplätzen für Wildbienen.  
 

 

Abbildung 16: Wildbiene beim Verlassen einer Brutröhre in einem der Erdhügel im Be-
reich der Dornicker Schleuse. (Foto: Brühne 30.07.2021). 

 

- Sicherung des alten Baukörpers der Dornicker Schleuse und Modernisierung der 

automatischen Steuerung mit Fernzugriff. Eine Umsetzung ist dringend geboten. 

- Wasserfläche Rosau: Zur Beruhigung des Gebietes und zum Schutz der Uferröh-

richte erfolgte im Rahmen des Bundesgroßschutzprojektes "Altrhein bei Bienen-

Praest" (Laufzeit: 1989 - 1999) eine langfristige Anpachtung der Fischereirechte 

über 30 Jahre durch den Kreis Kleve. Dies hatte deutlich positive Auswirkungen auf 

die Vogelwelt einerseits durch weniger direkte Störungen, andererseits aber auch 

durch das Abstellen von Röhrichtschäden durch die Angeltätigkeiten am Ufer 

(SUDMANN et al. 1996). Dieser Pachtvertrag ist am 31.12.2021 ausgelaufen. Der 

Kreis Kleve steht derzeit in Verhandlung mit der Eigentümerin, um den Pachtvertrag 

für weitere 20 Jahre zu verlängern. Es wird dringend empfohlen, schnellstmöglich  
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- die Anpachtung abzuschließen damit eine direkte Störung innerhalb des Schutzge-

bietes und die Schädigungen des Röhrichts durch Angler weiterhin unterbunden 

werden kann. 

- Auf den offenen Wiesenbereichen am Innenbogen des Bienener Altrheins sind an 

den Zäunen in den letzten Jahren Weißdornsträucher aufgewachsen. Um für die 

Wiesenvögel den Offenlandcharakter zu erhalten, wird empfohlen, diese überwie-

gend zu beseitigen. 

- Ursprünglich verläuft die östliche NSG-Grenze am Bienener Altrheins entlang der al-

ten Deichtrasse. Aufgrund der Deichrückverlegung bilden die alten NSG-Flächen 

nun eine räumliche Einheit mit den ehemals im Deichhinterland liegenden Flächen. 

Einige dieser Flächen sind Aufgrund ihres ursprünglichen Bodenreliefs zu erhalten. 

Sie werden ebenso wie weitere Ausgleichflächen in das Eigentum des Kreises Kle-

ve kommen und unter naturschutzfachlich Gesichtspunkten bewirtschaftet werden. 

Daher wird empfohlen die NSG-Grenze, so wie vor Ort auch optisch erkennbar, an 

den neuen Deichverlauf anzupassen. 

 

2.1.3.3 Regulierung des Wasserregimes 

 

 

Abbildung 17: Wasserstände der Gewässer im NSG im Vergleich zum Rheinpegel an der Dorni-
cker Schleuse 2021. 

 

- Die Grundwasserverhältnisse waren aufgrund von guten Niederschlagsverhältnis-

sen in 2021 deutlich besser als in den Jahren zuvor. Insbesondere im Mai konnte an 

2/3 der Tage Niederschläge verzeichnet werden. Im Juni regnete es zwar an weni-

ger Tagen, dafür aber mit fast 100 mm deutlich ergiebiger, sodass der Juni 2021 der 

regenreichste Monat war. 
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-  Durch Dauerregen am Oberrhein und den katastrophalen Starkregenereignissen in 

NRW und Rheinland-Pfalz gab es im Juli auch ungewöhnlich hohe Rheinwasser-

stände, die allerdings nicht über die Sommerdeiche hinaus gingen.  

Die Dornicker Schleuse wurde geschlossen, bevor die Hochwasserwelle Emmerich 

erreichte. Somit wurde der Bienener Altrhein nicht mit dem stark verschmutzen 

Rheinwasser (u.a. Heizöl, Benzin etc.) belastet. Neben dem Sommerhochwasser 

gab es ein normales Winterhochwasser Anfang Februar, das durch die automati-

sche Steuerung der Dornicker Schleuse planmäßig auch den Bienener Altrhein 

zeitweise flutete. (s. Abbildung 17).  

- Betreuung der Fischaufstiegshilfe in der Dornicker Schleuse, div. Absprachen mit 

der Deichschau Grietherbusch, regelmäßige Kontrollen der korrekten Funktion. 

- Abstimmungen mit Deichverband Bislich-Landesgrenze, Abwasserverband Hönne-

pel Rees und Angelverein Millingen-Empel zur Einstellung der Stauhöhe am Millin-

ger Meer. 
 

2.1.3.4 Nutriakontrolle 

Der negative Einfluss der Nutria ist in den vorherigen Arbeitsberichten bereits mehrfach be-

schrieben worden. Die Nutriakontrolle läuft derzeit sehr erfolgreich im Rahmen des LIFE-

Projektes „Reeds for LIFE - Lebendige Röhrichte“ (s. Abbildung 18). 
 

2.1.3.5 LIFE-Projekt „Lebendige Röhrichte - Reeds for LIFE“ 

Zwischenergebnisse aus dem LIFE-Projekt „Lebendige Röhrichte - Reeds for LIFE“ zeigen 

den Erfolg der Nutriakontrolle und der fraßgeschützen Initialpflanzungen.  

Bis Ende 2021 wurden 647 Nutria gefangen. Am Bienener Altrhein und am Millinger Meer 

sind nur noch vereinzelte Tiere anzutreffen. Aktuelle Fänge erfolgen fast ausschließlich nur 

noch an den Zuwanderwegen. 
 

 

Abbildung 18: Anzahl der gefangenen Nutria/ Monat seit 2019. 
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Bisher konnten zusätzlich zu den ca. 1,5 ha gepflanzten Röhrichten ein natürlicher Zuwachs 

am Bienener Altrhein von ca. 7,5 ha festgestellt werden (s. Abbildung 19). Das Ziel von ins-

gesamt 15 ha scheint bis 2025 durchaus erreichbar (Weitere Informationen siehe 

www.lebendige-roehrichte.de und Kurzberichte aus Projekten). 

 

  

Abbildung 19: Beispielhafte Stelle am Bienener Altrhein mit natürlichem Röhrichtzuwachs im 
Zeitraum 2019 bis 2021. 

 

2.1.3.6 Deichsanierung 

Planungsabschnitt Bienen-Praest (PA 4) 

- Abstimmung der Ausgleichpflanzungen (Kopfbäume, Obstbäume) mit Deichverband 

und Planungsbüro. 

- Abstimmung der Zaunsetzung. 

- Zur Verfügungstellung von Setzstangen für Kopfweidepflanzungen. 

 

2.1.3.7 Beseitigung von Gehölzen im Uferbereich  

Die Beseitigung von Weidenaufwuchs im Röhricht am Innenbogen war AMP 2021 nicht vor-

gesehen, da im Laufe des LIFE-Projektes „Reeds for LIFE“ entsprechende Maßnahmen ge-

plant sind.  

 

2.1.3.8 Unterstützung der Planung und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen 

Unterstützung bei Planungen und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen er-

folgten 2021 nur im Bezug zur Deichsanierung (s.o.). 

 

2.1.3.9 Hecken- und Kopfbaumpflege 

Im Jahr 2021 wurden ca. 10 Kopfbäume am Bienener Altrhein gepflegt. Ausstehend sind 

noch einige Kopfweiden an einem Kolk in Privateigentum, diese werden aber voraussichtlich 

im Februar 2022 geschnitten. Des Weiteren wurde, wie bereits in den vergangenen Jahren, 

die Heckenpflege für die im Vertragsnaturschutz festgesetzten Hecken koordiniert. Die be-

stehenden Verträge laufen spätestens Ende des Jahres 2022 aus.  

2019 2021 
 

http://www.lebendige-roehrichte.de/
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Da die Förderrichtlinie für den Vertragsnaturschutz ab 2023 bis zum Ende des Jahres noch 

nicht fertig gestellt war, konnten noch keine neuen Verträge angeboten werden. Die Gesprä-

che für neue Verträge zur Heckenpflege werden also voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 

stattfinden. 

Die Koordinierung und Initiierung von Kopfbaum- und Heckenpflege werden auch weiterhin 

einige Zeit in Anspruch nehmen, da das NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer 

einen großen Bestand an Kopfbäumen und Hecken aufweist. 

 

2.1.3.10 Versuchsweise Erhöhung der Bodenfeuchte mit Hilfe einer Solarpumpe 

Nach einer aufwändigen Reparatur der defekten Grundwasserpumpe konnte die Gelän-

demulde ab Ende März wieder ausreichend bewässert werden. Sie war Anziehungspunkt für 

Nahrung suchende Limikolen (Kiebitz, Rotschenkel, Großer Brachvogel), sowie für Löffler 

und wurde auch von je einem Stock- und Löffelentenpaar zur Brut genutzt (s. Abbildung 20). 

 

 

 

Abbildung 20: Durch die Solarpumpe gut gefüllte Senke auf dem Grünland am Bienener Alt-
rhein (oben, Foto: Brühne, 23.4.2021). Nahrung suchender Löffler und Löffelente während der 
Brutzeit (unten, Foto: Gießing, 6.6.2021). 
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2.1.4 Artenschutz 

2.1.4.1 Trauerseeschwalbe 

Insgesamt kamen 2021 an denselben Standorten wie in den Vorjahren 120 Textilmatten-

Flöße zum Einsatz. Jeder Standort wurde wieder mit je 30 Flößen bestückt (s. Abbildung 21). 

Alle Flöße waren 2020 mit einem „Ei-Rollschutz“ ausgestattet. Am Millinger Meer und in 

Praest wurde zudem jedes Floß mit einem Unterschlupf für die Küken versehen. Der Unter-

stand soll einen verbesserten Schutz gegen Fressfeinde bieten. Am Reeser Altrhein waren 

11 Flöße mit einer neuartigen Konstruktion versehen, die Ei-Rollschutz und Unterstand in 

sich vereint (s. Kap. 2.4.4.1). Alle übrigen Flöße am Reeser Altrhein sowie am Standort Kös-

ter blieben ohne Unterstand. Das Ausbringen der Flöße erfolgte an allen Standorten zwi-

schen dem 28. April und dem 5. Mai, nachdem sie zuvor bepflanzt worden waren. 

 

 

Abbildung 21: Übersicht über die Floßstandorte 2021. 
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Brutsaison 2021 
Die ersten Trauerseeschwalben wurden 2021 am 26. April am Bienener Altrhein bei Praest 

gesichtet und damit zwei Tage früher als im Vorjahr (Erstsichtung 2020: 28. April; 2019: 

25.April und 2018: 20. April). An den anderen Gewässern trafen sie einige Tage später ein: 

Am Millinger Meer konnten die ersten Trauerseeschwalben am 29. April (2020: 30. April; 

2019: 29. April) beobachtet werden, am Reeser Altrhein erst am 9.Mai (2020: 6. Mai; 2019: 

1. Mai). 

Es zeigt sich, dass sich die Ankunft die Trauerseeschwalbe in den letzten drei Jahren um 

sechs bis acht Tage nach hinten verschoben hat. 

Der Abzug begann 2021 wie gewohnt Mitte Juli und zog sich aber bis spät in den August 

hinein. Die letzte Trauerseeschwalbe wurde am 23. August am Bienener Altrhein gesichtet 

(2020:11. August; 2019: 13. August). 

 

 

Abbildung 22: Trauerseeschwalbe im Prachtkleid (Foto: Vossmeyer 2021). 

 

Im Folgenden wird der Verlauf der Brutsaison an den einzelnen Standorten dargestellt. Ta-

belle 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick über Brutpaarzahlen, Kükenzahlen und 

flügge Jungvögel und Bruterfolg an den einzelnen Standorten. 

 

Bienener Altrhein / Praest 

Der Standort Praest wurde mit 30 Flößen besetzt, die alle mit einem Unterstand für die Kü-

ken zum Schutz vor Fressfeinden versehen waren. Die ersten Trauerseeschwalben wurden 

am 26. April und damit zwei Tage früher als im Vorjahr gesichtet. Das erste Ei konnten wir 

am 21. Mai feststellen. Damit begannen die Trauerseeschwalben einen Tag früher als 2020 

(2020: 20. Mai) mit der Brut. Es siedelten sich insgesamt 17 - 18 Brutpaare an (2020: max. 

21 BP). Diese legten zusammen 44 Eier, aus denen 29 Küken schlüpften. Die Schlupfrate 

liegt in Praest damit bei 66 %. Von den 29 Küken wurden 28 bis 29 flügge. Dies entspricht 

einem Bruterfolg von 1,61 - 1,65 Jungvögeln [JV] / Brutpaar [BP]. Der Bruterfolg in Praest ist 

damit erneut der höchste aller Standorte. 

Besonders bemerkenswert war an diesem Standort die Beobachtung, dass ein Paar ein 

fremdes Küken adoptierte und großzog, parallel dazu das eigene Gelege weiter bebrütete, 

dieses dann aber später aufgab. 
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Bienener Altrhein / Köster 

Am Standort Köster wurden 2021 ebenfalls 30 Flöße ausgebracht. Diese verfügten zwar 

über einen Ei-Rollschutz, hatten aber keinen Unterstand für die Küken. Die ersten Trauer-

seeschwalben wurden bei Köster am 1. Mai gesichtet. Erstmals seit 2016 siedelten sich auch 

wieder Brutpaare an. Das erste Ei ließ sich allerdings erst am 9. Juni feststellen und damit 

fast drei Wochen später als an den übrigen Standorten. Insgesamt brüteten hier fünf Paare, 

die zusammen 11 - 13 Eier legten. Aus diesen schlüpften fünf Küken. Die Schlupfrate liegt 

damit bei 38 - 45 %. Da nur drei Küken flügge wurden, liegt der Bruterfolg bei 0,60 JV/BP. 

Die Ursache hierfür ist wohl vor allem in Witterungsereignissen wie starken Winden mit Wel-

len-gang und Regen zu suchen, da dieser Standort sehr ungeschützt liegt. 
 

Millinger Meer 

Der Standort Millinger Meer wurde 2021 mit 30 Flößen besetzt, die alle mit Drahtunterstän-

den für die Küken ausgestattet waren. Die ersten Trauerseeschwalben wurden hier am 29. 

April beobachtet. Die ersten Bruten konnten wir am 22. Mai feststellen (2020: 20. Mai). Ins-

gesamt brüteten hier 18 - 19 Brutpaare, die zusammen 50 Eier legten. Aus diesen schlüpften 

35 Küken. Die Schlupfrate liegt damit bei 70 % (2020: 77 - 78 %). Von den Küken wurden 26 

- 29 flügge. Dies entspricht einen Bruterfolg von 1,44 - 1,53 JV/BP. Damit hat sich der Bruter-

folg im Vergleich zum Vorjahr hier deutlich gesteigert (2020: 0,93 - 1,03 JV/BP). 
 

Reeser Altrhein 

Am Reeser Altrhein werden seit 2012 Flöße ausgelegt. Sie wurden seinerzeit direkt ange-

nommen. 2021 kamen hier 30 Flöße mit Ei-Rollschutz zum Einsatz. 11 Flöße wurden zudem 

mit BESE-Elementen ausgestattet, die Ei-Rollschutz und Unterstand in sich vereinen 

(s. Abbildung 23). Die ersten Trauerseeschwalben wurden am Reeser Altrhein am 9. Mai ge-

sichtet (2020: 6. Mai). Die erste Brut ließ sich wie im Vorjahr am 22. Mai feststellen. Insge-

samt besiedelten den Standort 11 Brutpaare. Bemerkenswert war, dass neun Paare auf mit 

BESE-Elementen (Biodegradable EcoSystem Engineering Elements) ausgestatteten Flößen 

brüteten. 

Diese hatten offenbar 

eine hohe Anziehungs-

kraft, auch wenn die 

Gründe hierfür unklar 

sind. Es wurden insge-

samt 26 Eier gelegt, aus 

denen 15 Küken schlüpf-

ten. Die Schlupfrate er-

reicht dementsprechend 

58 %. Von den 15 Küken 

wurden 11 flügge. Der 

Bruterfolg liegt damit bei 

sehr positiven 1,00 

JV/BP, nachdem im Vor-

jahr kein Jungvogel flüg-

ge geworden war. 

Abbildung 23: Nistfloß mit darauf montiertem BESE-Element, das 
Ei-Rollschutz und Unterstand vereint in sich (Foto: Vossmeyer 
2021). 
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Gesamtergebnis 

Im Jahr 2021 brüteten auf den 120 ausgebrachten Flößen 48 - 53 Brutpaare [BP]. Damit ist 

der Brutbestand im Vergleich zum Vorjahr (49 - 52 BP) nahezu unverändert. In der Summe 

zählten wir 53 Gelege mit insgesamt 131 - 133 Eiern. Es schlüpften 84 Küken, von denen 

68 - 72 flügge wurden (s. Tabelle 2). Der Bruterfolg liegt damit bei 1,36 - 1,42 JV/BP. In der 

Literatur wird für die Trauerseeschwalbe 0,85 JV/BP als erforderliche Reproduktionsrate für 

eine Bestandserhaltung angegeben. Somit war 2021 wieder ein sehr erfolgreiches Jahr und 

noch erfolgreicher als das Vorjahr. 
 

Tabelle 2: Anzahl an Brutpaaren, Eiern, Küken, flüggen Jungvögeln und Bruterfolg 2021 je 
Floßstandort sowie Gesamtzahlen 

Standort Flöße 
Brutpaare Eier 

Küken 
Flügge Bruterfolg 

min. - max. min. - max. min. - max. min. - max. 

Praest 30 17 - 18 44 29 28 - 29 1,61 - 1,65 

Köster 30 5 11 - 13 5 3 0,60 

Millingen 30 18 - 19 50 35 26 - 29 1,44 - 1,53 

Rees 30 11 26 15 11 1,00 

Gesamt-
zahl 

120 48* - 53  131 - 133 84 68 - 72 1,36 - 1,42 

 

 

Abbildung 24: Kleinfische spielen bei der Fütterung der Küken eine bedeutende Rolle. Der 
Bruterfolg lag 2021 bei 1,36 – 1,42 Jungvögeln pro Brutpaar (Foto: Vossmeyer 2021). 
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Abbildung 25: Bruterfolg der Trauerseeschwalbe am Unteren Niederrhein von 1997 bis 2021 
unter Angabe des Schwellenwertes der bestandserhaltenden Reproduktionsrate [0,85 JV/BP]. 

 

 

Abbildung 26: Entwicklung der Brutpaarzahlen der Trauerseeschwalbe am Unteren Niederrhein 
von 1997 bis 2021. 
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2.1.5 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Einschätzung des Gesamtzustandes des Untersuchungsgebietes 

nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. Der Bienener Altrhein, das Millinger-, Hur-

ler- und Empeler Meer stellen zusammen eines der letzten gut erhaltenen Altwassersysteme 

am Niederrhein dar. Bis vor einigen Jahren ließ sich hier die Vegetationszonierung nährstoff-

reicher Stillgewässer in nahezu unbeeinträchtigter Form finden. Ausgedehnte Schwimmblatt- 

und Röhrichtzonen wurden von verschiedenen, z.T. sehr seltenen Pflanzengesellschaften 

aufgebaut. Manche Uferbereiche werden zudem von Weichholzauenwald eingenommen. 

Durch den Fraß der Nutria waren die ausgedehnten Großröhrichte deutlich zurück gegan-

gen. Auch als Ursache für den massiven Rückgang der Schwimmblattvegetation wurde der 

Fraß der Nutria vermutet. Die Seerose wurde seit 2019 nicht mehr blühend festgestellt. Auf-

grund des Brutvorkommens der äußerst seltenen Trauerseeschwalbe besitzt das Gebiet 

herausragende Bedeutung. Die Gewässer sind nicht nur wichtige Ruhe- und Nahrungshabi-

tate für die hier überwinternden Gänse sowie zahlreichen weiteren Wasser- und Watvogelar-

ten, sondern auch Lebensraum für viele seltene Fischarten, darunter Steinbeißer, Rapfen 

und Bitterling. Die Sohleintiefung des Rheins mit dem dadurch langfristig veränderten Grund-

wasserhaushalts wirkt sich weiterhin negativ auf das Gebiet aus. Hinzu kommen zunehmend 

auch trockene Jahre wie 2018-2020. Dies führte dazu, dass trotz umfangreicher Extensivie-

rungen Ende der 1990er Jahre, mit Großer Brachvogel und Kiebitz nur noch zwei Limikolen-

arten im Gebiet brüten. Als positiv ist die seit dem Jahr 2010 festgestellte Entwicklung sub-

merser Makrophyten insbesondere am Millinger Meer zu bewerten und die Entwicklung der 

Weichholzauenwälder, die mit zunehmendem Alter für Höhlenbrüter interessante Brutplätze 

bieten. Auch die Einsaatstreifen im Grünland und das stehen lassen von Säumen bei der 

Mahd wirkt sich positiv auf Insekten, Wiesenvögel und Niederwild aus. Ebenso wie die Ex-

tensivflächen und Restdeiche auf der alten Banndeichtrassen. Seit Umsetzung des LIFE-

Projektes kann nicht nur eine deutliche Zunahme des Röhrichts von bisher 9 ha, sondern 

auch eine Zunahme bei einigen im Röhricht brütenden Vogelarten festgestellt werden. Die 

Anzahl der Brutvogelarten hat mit 87 Arten das bisherige Maximum erreicht. Darunter auch 

einige für das Gebiet neue Arten. Die Brutpaarzahlen der Trauerseeschwalbe sind 2021 

zwar leicht gesunken, hatten aber einen guten Bruterfolg. Die Anzahl der Brutvogelreviere 

bei den Wasservögeln nahm etwas ab. Dennoch konnten wieder sieben brütende Entenarten 

festgestellt werden. Die Graureiherkolonie hat ihren Bestand nochmals leicht erhöht. Am 

Bienener Altrhein ist die Anzahl der Wiesensingvögel stabil geblieben. 

Insgesamt gesehen sind zwar Negativeinflüsse, wie z.B. der Verlust an See- und Teichro-

sen, erkennbar, dennoch kann der Trend für auch für das Jahr 2021 als überwiegend positiv 

eingestuft werden. 
 

Tabelle 3: Entwicklungstrend für das NSG „Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer“ für 
die Jahre 2011 bis 2021. 

Trend 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)            
überwiegend positiv         * * * 
intermediär * * * * * * * *    
Negativeinflüsse erkennbar            
Negativeinflüsse überwiegen            
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2.2 NSG Hetter – Millinger Bruch 

2.2.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.2.1.1 Fauna - Brutvögel 

Die Brutvogelkartierung wurde auch im Jahr 2021 vertragsgemäß von der NABU-

Naturschutzstation Niederrhein durchgeführt. Entsprechend der Vereinbarung werden aus-

schließlich ausgewählte Arten erfasst. Diese umfassen neben allen Arten der aktuellen Ro-

ten-Liste NRW (GRÜNEBERG et al. 2016), alle Wasser- und Greifvögel sowie regionaltypische 

Arten. Der Text zum Monitoringbericht 2021 der NABU-Naturschutzstation lag zur Berichter-

stellung noch nicht komplett vor. Daher werden an dieser Stelle lediglich Bestandsverände-

rungen zum Vorjahr kurz dargestellt. Darüber hinaus gehende ausführliche Erläuterungen zu 

den einzelnen Brutvogelarten sind dem Monitoringbericht 2021 (NABU-NATURSCHUTZ-

STATION 2022 in Vorb.) zu entnehmen. Die Anzahl der Brutpaare (BP) ist in Tabelle 4 zu-

sammengestellt.  
 

Wasservögel: 

- Rückgänge: Stockente (-3 BP), 

- Zunahmen: Blässralle (+8 BP), Graugans (+4 BP), Knäkente (+1 BP), Löffelente 

(+1 BP), Reiherente (+1 BP), Schnatterente (+6 BP), 

- Konstant: Brandgans (1 BP), Nilgans (1 BP), Teichhuhn (3 BP). 
 

Wiesenvögel 

- Rückgänge: Großer Brachvogel (-1 BP), Jagdfasan (-1 BP), Schwarzkehlchen (-

4 BP), Uferschnepfe (-5 BP), Wachtel (-3 BP), Wiesenpieper (-3 BP), 

- Zunahmen: Austernfischer (+1 BP), Feldlerche (+6 BP), Kiebitz (+1 BP), Rot-

schenkel (+3 BP), 

- Konstant: Wiesenschafstelze (7 BP). 
 

Röhrichtvögel: 

- Rückgänge: Rohrammer (-4 BP), Teichrohrsänger (-11 BP), 

- Zunahmen: Blaukehlchen (+1 BP), Sumpfrohrsänger (+14 BP), 

- Konstant: Kuckuck (1 BP). 
 

Sonstige Arten: 

- Rückgänge: Bachstelze (-2 BP), Dorngrasmücke (-6 BP), Fitis (-1 BP), Gelbspötter 

(- 3 BP), Klappergrasmücke (-4 BP), Turmfalke (-1 BP), 

- Zunahmen: Baumfalke (+1 BP), Gartenrotschwanz (+1 BP), Nachtigall (+1 BP), 

Schwarzmilan (+1 BP), Star (+7 BP), Weißstorch (+2 BP), 

- Konstant: Mäusebussard (3 BP), Steinkauz (1 BP). 
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Tabelle 4: Nachgewiesene Brutvogelreviere 2014-2021 (ausgewählte Arten: Watvögel, Wasser-
vögel, Greifvögel sowie alle Arten der Roten Liste in NRW) auf den Kreisvertragsflächen* in 
den einzelnen Teilgebieten und in der Summe, sowie die Brutpaarzahlen im gesamten NSG mit 
Vergleich zu den Vorjahren (verändert. n. NABU-Naturschutzstation 2022) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

KVF*

GHB KHB
Milling. 

Bruch

Mett-

meer

Gesamt 

(n)

Austernfischer * /* 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bachstelze V/V 3 2 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0

Baumfalke 3 /2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

Bekassine 1S/ 1S 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blässgans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bläßralle * /* 10 22 16 16 19 5 7 15 4 1 0 2 7

Blaukehlchen 3S/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Brandgans */* 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Dorngrasmücke * /* 34 25 22 39 43 25 34 28 8 4 8 1 21

Eisvogel * /* 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Feldlerche 3S / 3S 40 36 27 22 29 33 35 41 9 6 0 0 15

Fitis V / V 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Flussregenpfeifer 2/1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Feldsperling 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gartenrotschwanz 2 / 2 8 11 13 8 16 8 9 10 1 1 6 1 9

Gelbspötter * / 3 6 13 1 5 11 5 6 3 0 1 1 0 2

Goldammer * /* 3 4 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Graugans * / * 8 9 8 12 19 5 3 7 1 1 0 0 2

Großer Brachvogel 3S / 3S 15 10 10 6 13 10 8 7 1 3 0 0 4

Grünspecht * /* 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Haussperling V/V 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Höckerschwan */ * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hohltaube * /* 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Jagdfasan -/-  - - - - 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Kanadagans -/-  0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Kiebitz 2S / 2S 21 47 28 26 34 29 47 48 14 3 0 0 17

Klappergrasmücke V / V 9 9 14 10 10 7 9 5 1 0 3 0 4

Knäkente 1S/ 1S 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1

Krickente 3 /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuckuck 2 / 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Löffelente 3S / 1S 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1

Mäusebussard * / * 8 9 11 7 6 6 3 3 0 2 0 0 2

Nachtigall 3/3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Nilgans -/-  4 2 3 10 5 1 1 1 0 0 0 0 0

Rebhuhn 2/2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reiherente * / * 13 18 17 4 7 2 7 8 3 0 0 0 3

Rohrammer V / V 31 32 25 43 53 45 22 18 2 2 0 1 5

Rohrweihe V / 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Rotschenkel 1S/ 1S 19 17 13 14 19 9 5 8 2 0 0 0 2

Schleiereule * /* 1 0 0 0 0 0 0

Schnatterente * / * 13 14 13 9 17 8 5 11 5 0 1 0 6

Schwarzkehlchen * /* 13 15 11 12 23 33 17 13 3 3 4 0 10

Schwarzmilan * / * 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2

Sperber * / * 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Star 3 / 3 7 0 4 1 7 3 1 8 0 0 1 1 2

Steinkauz 3S / 3S 3 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1

Stockente * / V 32 41 43 42 45 32 18 15 5 2 1 0 8

Sumpfrohrsänger V / V 22 21 37 38 40 14 12 26 9 0 1 3 13

Tafelente 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teichralle V / 3 4 6 4 2 3 1 3 3 0 0 1 1 2

Teichrohrsänger * / V 30 22 17 14 19 31 30 19 5 5 0 1 11

Turmfalke V / V 0 1 0 0 2 4 2 1 0 1 0 0 1

Uferschnepfe 1S / 1S 41 32 35 37 29 37 25 20 7 0 0 0 7

Wachtel 2 / 2 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0

Wachtelkönig 1S / 1S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weißstorch */* 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2

Weißwangengans */* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wiesenpieper 2S /1S 11 25 41 33 29 18 7 7 0 0 0 0 0

Wiesenschafstelze * /* 5 4 3 4 9 6 6 3 0 0 0 0 0

427 462 432 425 524 394 339 344 87 35 28 14 164

NSG + 

VSG 

gesamt

TeilgebieteBrutvogelart

RL 2016 

NRW / 

Niederrhein

Anzahl Brutreviere 2021

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG 

gesamt

NSG + 

VSG 

gesamt

NSG + 

VSG 

gesamt

NSG + 

VSG 

gesamt

nur Kreisvertragsflächen (KVF)*

 
* = alle NSG Flächen außerhalb NRW-Stiftungs-, NABU- und Landesflächen. Kein Bezug zu KKLP-Flächen. 
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2.2.1.2 Fauna – Rastvögel 

Die Erfassung der Rastvögel wurde – so wie im AMP vorgesehen – auch für den Erweite-

rungsbereich des Kartiergebietes durchgeführt, obwohl die hierfür entsprechend benötig-

ten Verrechnungseinheiten gestrichen sind.  

 

 

Abbildung 27: Zum ersten Mal wurde 2021 eine rastende Rothalsgans bei den Erfassungen 
beobachtet, die sich in einem Trupp von Blässgänsen aufhielt. Die Blässgans war 2021 mit 
50.689 Individuen mit großem Abstand erneut die häufigste Rastvogelart im NSG Hetter – Milli-
nger Bruch (Foto: NZ-Kleve).  

 

 
Ergebnisse: 

- 2021 wurden an 14 Zählterminen insgesamt 63.901 Individuen von 71 Arten er-

fasst (Tabelle 5). 

- Häufigste Art war mit großem Abstand die Blässgans (50.689 Individuen), gefolgt 

von Star (6.900), Kiebitz (851), Lachmöwe (538).  

- Stetig vorkommende Arten (= Anwesenheit bei 10 oder mehr Zählungen von ins-

gesamt 14 Zählungen): Elster, Mäusebussard, Rabenkrähe, Star und Turmfalke 

(14/14), Graureiher und Silberreiher (13/14), Dohle, Ringeltaube und Saatkrähe 

(12/14), Hohltaube (11/14) und Stieglitz (10/14). 

- 10 Arten werden in der Roten Liste der gefährdeten, wandernden Vogelarten 

Nordrhein-Westfalens (SUDMANN et al. 2016) geführt: Kampfläufer, Kornweihe und 

Uferschnepfe (vom Erlöschen bedroht), Rotschenkel (stark gefährdet), Braunkehl-

chen, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Krickente, Spießente und Steinschmätzer (ge-

fährdet). 
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Entwicklung der Rastvogelbestände im NSG Hetter – Millinger Bruch im Vergleich zum 

Vorjahr: 

- 2021 war die Anzahl beobachteter Individuen mit 63.901 Tieren etwas höher als 

im Vorjahr (60.206 Individuen). Seit 2005, als erstmalig eine Erfassung mit 14 

Zählterminen stattfand, ist dies die höchste Anzahl festgestellter Individuen. Nur 

2020 und 2013 (57.116 Tiere) wurden ähnlich hohe Werte festgestellt. Die Arten-

zahl ist gegenüber 2020 konstant bei 71 geblieben. Es ist zu beachten, dass im 

August 2019 ein Kartiererwechsel stattgefunden hat und dabei vereinbart wurde, 

dass bis auf die Arten Amsel, Blaumeise, Buchfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, 

Rotkehlchen und Zaunkönig alle Arten standortgenau erfasst werden. Dadurch 

sind einige der häufigen und weitverbreiteten Arten wie Buntspecht, Dohle, Eichel-

häher, Elster, Gartenbaumläufer, Rabenkrähe etc. mit in die Artenzahl von 2020 

und 2021 eingeflossen. 

Diese ubiquitären Arten sind in den Vorjahren wahrscheinlich nicht immer zuver-

lässig mit aufgenommen worden.  

- Die Blässgans war wie in den Jahren zuvor die zahlenmäßig häufigste Art im Ge-

biet. Die zweithöchsten Beobachtungswerte konnten für den Star nachgewiesen 

werden. Diese Art tritt außerhalb der Brutzeit meist in großen Schwärmen auf, 

wodurch sich schnell hohe Individuenzahlen ergeben. 

- Die Zunahme der Individuenzahlen gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf den 

starken Anstieg des Rastbestandes der Blässgans zurückzuführen. Dieser ist von 

35.309 auf 50.689 Individuen gestiegen. Das ist die höchste Zahl, die bei einer Er-

fassung int der heutigen Zählkulisse festgestellt wurde. 

- Weitere deutliche Zunahmen wurden bei Graugans, Haussperling, Hohltaube und 

Weißwangengans festgestellt. 

- Zugenommen hat auch die Anzahl erfasster Goldregenpfeifer von 26 im Jahr 2020 

auf 83 Tiere im Jahr 2021. 

- Erstmals bei den Erfassungen festgestellt wurden Grünschenkel und Rothalsgans. 

Grünschenkel wurden in der Vergangenheit außerhalb der Zählungen aber hin und 

wieder im Gebiet gesichtet. 

- Nach langem wieder erfasst wurden Erlenzeisig (zuletzt 2003), Waldohreule (zu-

letzt 2011) und Feldsperling (zuletzt 2012). 

- Gegenüber dem letzten Jahr wieder beobachtet werden konnte der Wiesenpieper, 

der mit mehreren Individuen im Oktober im Gebiet rastete. 

- Beim Kiebitz wurde dagegen eine starke Abnahme der Individuenzahlen von 6.375 

auf 851 Tiere festgestellt.  

- 2021 konnten erstmals nach 2012 keine Bekassinen während der Zähltermine be-

obachtet werden. Diese Art ist jedoch in den Wiesen mitunter schwer auszu-

machen, wenn sie sich nicht gerade in Bereichen mit sehr niedriger oder fehlender 

Vegetation aufhält. 

- Gegenüber dem Vorjahr ebenfalls nicht nachgewiesen werden konnten die Berg-

ente, die Pfeifente und der Raubwürger. 



 Schutzgebietsbetreuung 

   37 

 

Tabelle 5: Ergebnisse der Rastvogelzählungen des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve im 
NSG „Hetter-Millinger Bruch“ für die Jahre 2016 bis 2021, dargestellt als absolute Anzahl [RL 
(W) NRW 2016 = Rote Liste der gefährdeten, wandernden Vogelarten Nordrhein-Westfalens 
(Sudmann et al. 2016)]. 

Nr. Art

RL (W) 

NRW 

2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nr. Art

RL (W) 

NRW 

2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Austernfischer 4 2 50. Nilgans 14 28 20

2. Bachstelze 3 8 5 51. Pfeifente 132 35 31 32

3. Baumfalke V 2 2 52. Rabenkrähe 217 416 415

4. Bekassine 3 25 81 27 17 3 53. Raubwürger 2 1 2

5. Birkenzeisig 1 54. Rauchschwalbe 15 85 27 108

6. Bergente 2 55. Reiherente 44 37 12 17 6

7. Blässgans 32575 7193 8750 10547 35309 50689 56. Ringeltaube 408 405

8. Blässhuhn 6 57. Rohrammer 3 6 3 8 1 2

9. Bluthänfling V 13 2 58. Rohrweihe V 1 1 2 2

10. Brandgans 6 4 4 59. Rostgans 7

11. Braunkehlchen 3 8 9 9 1 60. Rotdrossel 26

12. Buntspecht 4 4 10 61. Rothalsgans 1

13. Dohle 248 587 283 62. Rotmilan 1 4 5 1

14. Eichelhäher 21 4 31 63. Rotschenkel 2 4 2 2 2 5 8

15. Elster 53 139 183 64. Saatgans 2

16. Eisvogel V 2 1 2 65. Saatkrähe V 138 418 293

17. Erlenzeisig 2 66. Schleiereule 2 4 1 1

18. Feldlerche V 5 5 6 80 53 55 67. Schnatterente 84 44 17 31 10

19. Feldsperling 57 68. Schwanzmeise 2

20. Flussuferläufer V 1 69. Schwarzkehlchen 31 61 41 32 33 20

21. Gartenbaumläufer 4 3 4 70. Schwarzmilan 2

22. Goldregenpfeifer 3 59 3 2 7 26 83 71. Silbermöwe 8 1

23. Graugans 26 33 11 50 110 72. Silberreiher 166 140 227 377 574 186

24. Graureiher 83 79 134 130 209 84 73. Singdrossel 1 2 1 11 7 10

25. Großer Brachvogel 89 272 388 146 227 170 74. Singschwan 1

26. Grünfink 2 16 75. Sperber 1 4 2 1 3 3

27. Grünschenkel 1 76. Spießente 3 13 8

28. Grünspecht 4 2 2 77. Star 7680 8642 6900

29. Habicht 2 1 78. Steinkauz 1 1 3

30. Haubentaucher 2 79. Steinschmätzer 3 2 13 5 4 2

31. Hausrotschwanz 3 3 80. Stieglitz 60 30 106 89

32. Haussperling 32 6 427 81. Stockente 80 23 18 30

33. Heckenbraunelle 7 7 6 82. Sturmmöwe 14 934 196

34. Höckerschwan 4 2 7 8 83. Sumpfohreule 1 1

35. Hohltaube 11 106 151 231 84. Teichralle V 36 1 5 1

36. Jagdfasan 7 9 85. Turmfalke 44 52 80 132 185 54

37. Kampfläufer 1 7 1 5 20 86. Uferschnepfe 1 50 73 25 75 54 57

38. Kanadagans 11 87. Wacholderdrossel 100 200 300 32 491 451

39. Kiebitz 3 576 678 1038 7653 6375 851 88. Waldohreule 1

40. Knäkente 2 89. Wanderfalke 2 1 1 1 1 3

41. Kormoran 22 10 6 7 3 3 90. Weißstorch 40 10 3 20 20 27

42. Kornweihe 1 1 3 3 5 1 91. Weißwangengans 40 50 60 2 105 195

43. Krickente 3 50 83 9 2 99 56 92. Wiesenpieper 37 119 22 11 105

44. Lachmöwe 335 3488 538 93. Wiesenschafstelze V 6 1 13 1 3

45. Löffelente 20 17 10 94. Zilpzalp 24 20 26

46. Mauersegler 1 95. Zwergtaucher 24 2 3

47. Mäusebussard 283 267 219 515 786 296 Summe 34856 9685 11457 28847 60206 63901

48. Misteldrossel 1 5 2 2 Summe Arten 45 42 38 56 71 71

49. Mönchsgrasmücke 2 5  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; 1 = vom Erlöschen bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem selten; V = Vorwarnliste. 

 

 

2.2.1.3 Flora 

Die Flora wird vertragsgemäß von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein untersucht. Die 

hier vorgestellten Ergebnisse entstammen dem Monitoringbericht NSG „Hetter-Millinger 

Bruch“ 2021 – Kreisvertragsflächen - der NABU-Naturschutzstation Niederrhein (NABU-

NATURSCHUTZSTATION 2022). 
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Das zu untersuchende Gesamtgebiet, welches die Kreisvertragsflächen im NSG Hetter-

Millinger Bruch umfasst, ist in fünf Erfassungsgebiete (I-V) aufgeteilt. Das Monitoring der 

Flora erfolgt den aktuellen vereinbarten Vorgaben entsprechend in jedem Erfassungsgebiet 

sukzessive in einem Fünf-Jahres-Turnus. In 2021 erfolgte die Kartierung der Flora im Erfas-

sungsgebiet II, dem zentralen Bereich des Großen Hetterbogens. Entsprechende Kartierun-

gen erfolgten zuletzt in den Jahren 1994, 1998, 2002, 2006, 2011 und 2016. Das Erfas-

sungsgebiet II erstreckt sich zwischen der Krausenbrücke und dem Feldkampshof (Flurstü-

cke Vrasselt 1-132 bis Praest 9-27). Das Ergebnis ist in Abbildung 28 dargestellt. 

Bei der Betrachtung der älteren Daten, ab einschließlich 2011, ist zu berücksichtigen, dass 

sich die Funde der Rote Liste-Arten auf eine größere Untersuchungsfläche beziehen, da ei-

nige Flächen für den Naturschutz angekauft wurden (vgl. Monitoringbericht 2016). 
 

Methode 

Das Gebiet wurde flächig von Mai bis Juli 2021 begangen. Alle dabei beobachteten Vor-

kommen von Arten der Roten Liste und der Vorwarnliste (RAABE et al. 2011) wurden in ei-

ner Karte eingetragen (s. Abbildung 28). Entsprechend der Vorgaben zur „Effizienzkontrolle 

Feuchtwiesen“ wurden die Größe des Vorkommens und der Wuchsort in Bezug zur landwirt-

schaftlichen Nutzfläche notiert (vgl. Tabelle 6). 

 

Tabelle 6: Häufigkeitsklassen und Wuchsort-Klassen der „Effizienzkontrolle Feuchtwiesen“. 

Häufigkeits-

klasse 

Individuen  

,a’ 

blühende 

Pflanzen (‚b’) 

bedeckte 

Fläche (‚c’) 

 Wuchs-

orttyp 
Bezug zur Nutzfläche 

1 1 1 1 m²  A in der Nutzfläche 

2 2-5 2-5 2-5m²  B am Rande der Nutzfläche 

3 6-25 6-25 6-25 m²  C außerhalb d. Nutzfläche, an diese gren-
zend 

4 26-50 26-50 26-50 m²  D gänzlich ohne Bezug zur Nutzung 

5 51-100 51-100 51-100 m²    

6 > 100 > 100 > 100 m²    

7 > 1.000 > 1.000 > 1.000 m²    

8 > 10.000 > 10.000 > 10.000 m²    

 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sich die Einteilung der Ska-

lierung basierend auf den Vorgaben des LANUV durch die Eingabemasken bei „GisPad“ 

(LANUV, 2021) im Vergleich zu früher verändert hat. Die Untergliederung wurde sowohl bei 

Häufigkeitsklasse 1 als auch bei 3 und daran anschließenden verfeinert (vgl. Tabelle 7). 

 

Tabelle 7: Alte Gliederung der Häufigkeitsklassen 

Häufigkeits- 

klasse 
Individuen 

 
Fläche 

1 1-5  1-5 m² 

2 6-25  6-25 m² 

3 26-100  26-100 m² 

4 101-1000  101-1000 m² 

5 > 1000  > 1000 m² 
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Ergebnisse 

Die Entwicklung der Flora in Erfassungsgebiet II der vergangenen Jahre kann den Monito-

ringberichten 1998, 2002, 2011 und 2016 entnommen werden (NABU-Naturschutzstation 

1999, 2003, 2012 und 2016). Darum sei hier nur auf die Veränderungen der vergangenen 

fünf Jahre eingegangen.  

Für den Gesamtbestand der Rote Liste-Arten zeigt sich im Vergleich zu 2016 ein eher nega-

tiver Trend. Die Entwicklung ist jedoch zwischen den Arten differenziert. Wie schon 2016, 

konnten die Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza) und die Seekanne (Nymphoides 

peltata) nicht im Erfassungsgebiet aufgefunden werden. Als auf den Kreisvertragsflächen 

letztmalig vor 10 Jahren nachgewiesene Arten, werden sie in der nachfolgenden Tabelle 

nicht mehr mit aufgeführt. Andererseits konnte Hottonia palustris, welche letztmalig vor 2011 

nachgewiesen wurde, wieder aufgefunden werden. Zudem gab es mit dem Brennenden 

Hahnenfuß (Ranunculus flammula) einen Neufund im Untersuchungsbereich. 

Im Folgenden sei hier tabellarisch die Entwicklung der Rote Liste- Arten im Vergleich zu den 

Referenzjahren 2011 und 2016 dargestellt: 
 

Tabelle 8: Änderungen der Bestände der Rote Liste-Arten gegenüber 2011 und 2016. Die Kar-

tierungen 2011 und 2016 basieren dabei auf der Roten Liste 2010 (LANUV), während die ange-

gebenen Rote Liste-Einstufungen den Stand der aktuellen Roten Liste (LANUV 2021) wiederge-

ben.        

Art Anzahl Fundstellen   Bemerkung 

2021 2016 2011  

Caltha palustris 

(Sumpfdotterblume) 

RL NRW: 3, NRTL 3 

3 4 5 Vorkommen an Grabenrändern 

Carex riparia 

(Ufer-Segge) 

RL NRW: 3, NRTL 3 

4 3 2 Ein weiterer Fundpunkt ist hinzugekommen 

Carex vesicaria 

(Blasen-Segge) 

RL NRW: 3, NRTL *S 

2 2 6 Vorkommen im Gebiet auf niedrigerem Niveau eingepen-

delt  

Cynosurus cristatus 

(Wiesen-Kammgras) 

RL NRW: 3, NRTL 3 

1 3 1 Vorkommen nur noch auf einer der untersuchten Flächen 

Hordeum secalinum 

(Wiesen-Gerste) 

RL NRW: 2, NRTL 3 

1 4 16 Auf Fläche von 2016, Vorkommen deutlich verringert. Das 

kleine Vorkommen, aufgrund der schwierigen Erfassbar-

keit der Art, übersehen wurden, ist jedoch nicht auszu-

schließen; neues großes Vorkommen 

Lychnis flos-coculi 

(Kuckucks-Lichtnelke) 

RL NRW: *S, NRTL *S 

12 - 3 Konnte wieder nachgewiesen werden, einige kleine Vor-

kommen in den hinteren Randbereichen der Flächen; Art 

ist nicht mehr auf der Vorwarnliste,  

Thalictrum flavum (Gel-

be Wiesenraute) 

RL NRW: 3, NRTL 3 

- 27 2 Konnte 2021 im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen 

werden.  

Erläuterungen:  

NRTLD: Großlandschaft Niederrheinisches Tiefland; 

Gefährdungskategorien: V= Vorwarnliste, 3=gefährdet, 2=stark gefährdet, *=aktuell keine Gefährdung. D= fehlende Daten-

grundlage 
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Tabelle 9: Bestände von Neufunden bzw. Funden länger verschollener Arten der Roten Liste 

(LANUV 2021). 

Art Anzahl Fundstellen Bemerkung 

 2021 2016 2011  

Hottonia palustris 

(Wasserfeder) 

RL NRW: 3, NRTL 3 

1 - - Fundpunkt im Graben östlich der mittleren Autobahn-

überfahrt 

Ranunculus flammula 

(Brennender Hahnen-

fuß) 

RL NRW: V, NRTL: * 

1 - - Neufund auf einer Fläche von um die 0,6 ha nahe der 

Landwehr auf dem Flurstück Praest-9-95 

 

Entwicklung der gefährdeten Wiesenarten 

Die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) hat im Vergleich zur vergangenen Untersuchung im 

Gebiet abgenommen. Sie kommt nach wie vor an den Gräben angrenzend an die Kreisver-

tragsfläche direkt westlich des Feldkampshofes (Praest 9-19) vor. Ein Vorkommen am west-

lichen Graben dort scheint erloschen. Aufgrund der Wiesenvogelbrut im Gebiet konnten die 

Untersuchungen gerade im Großen Hetterbogen (GHB) in den nördlicheren, feuchteren Be-

reichen der Naturschutzflächen erst relativ spät durchgeführt werden, sodass ein Auffinden 

aufgrund der dichten Vegetation erschwert war. Es ist davon auszugehen, dass die intensi-

ven Trockenperioden der letzten Jahre einen negativen Einfluss auf die feuchtigkeitsliebende 

Art hatten. Die neue Auflage der Roten Liste (LANUV, 2021) zeigt, dass der Gesamtbestand 

in NRW zurückgegangen ist, sodass die Art nun als gefährdet eingestuft ist. 

 

Dieselbe Entwicklung zeigt das Wiesen-Kammgras, eine Kennart der extensiven, artenrei-

chen Weidelgras-Weißkleeweiden, welches nach der Neuauflage der Roten Liste (2021) in 

NRW nun als gefährdet eingestuft ist. Im Untersuchungsgebiet hat die Quantität der Vor-

kommen der Art, ebenfalls abgenommen. Es ist jedoch anzumerken, dass sich Cynosurus 

cristatus auf den Naturschutzflächen (Landesvertragsflächen) im großen Hetterbogen deut-

lich ausgebreitet hat. Grundsätzlich kann es zudem sein, dass kleine Bestände der Art auf-

grund der schwierigen Erfassbarkeit, übersehen wurden. Gerade auch deshalb, da die 

Kreisvertragsflächen aufgrund der früheren Mahdtermine früher begangen werden. Eine 

Ausnahme vom negativen Trend auf den Kreisvertragsflächen bildet das Vorkommen auf der 

Fläche Praest-9-95. Diese ist seit Jahren unter Vertragsnaturschutz (VNS) und dort hat sich 

das Wiesen-Kammgras im hinteren Bereich deutlich ausgebreitet. 

 

Die Kuckuckslichtnelke, bei der letzten Erfassung 2016 auf den Kreisvertragsflächen nicht 

mehr verzeichnet, konnte bei der diesjährigen Erfassung wieder auf einigen Flächen nach-

gewiesen werden. In der Hetter ist sie insbesondere im Kerngebiet der Flächen im Eigentum 

des Naturschutzes eine häufige Feuchtwiesenart und hat sich von dort aus wieder weiter 

ausgebreitet. Die aktuellen Vorkommen bestehen jeweils aus wenigen Individuen und sind in 

den feuchteren Bereichen an den Rändern der Parzellen lokalisiert. In ganz NRW hat sich 

die Art durch Naturschutzmaßnahmen gestützt, so positiv entwickelt, dass sie auf der aktuel-

len Roten Liste, nicht mehr auf der Vorwarnliste geführt wird, sondern aktuell als ungefährdet 

eingestuft wird (LANUV 2021).  
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Auch der Brennende Hahnenfuß tritt in den feuchteren Bereichen der Naturschutzflächen 

häufiger auf. Bei der aktuellen Kartierung konnte er erstmalig auch auf den Kreisvertragsflä-

chen, auf der VNS-Fläche - Praest-9-95, festgestellt werden. Das Vorkommen liegt im hinte-

ren, feuchteren Bereich nahe der Landwehr. Dieser Bereich der Fläche, in welchem auch die 

Kuckucks-Lichtnelke und Cynosurus cristatus nachgewiesen wurden, war bis vor einigen 

Jahren beweidet.  

Auch die Wiesen-Gerste ist auf den im GHB Mitte liegenden Naturschutzflächen eine häufig 

auftretende Art. Auf den Kreisvertragsflächen westlich der Naturschutzflächen wurde nur 

noch ein kleiner Restbestand der Art aufgenommen. Jedoch wurde auch von Hordeum se-

calinum auf der VNS-Fläche Praest-9-95 ein großer Bestand neu nachgewiesen. Die Fläche 

Praest-9-8, eine Kreisvertragsfläche, die zwischen Naturschutzflächen liegt, wurde früh ge-

mäht. Es ist möglich, dass die Art deshalb dort nicht erfasst werden konnte. Denn generell 

gilt auch für diese Art, dass aufgrund der schwierigeren Erfassbarkeit (vgl. NABU-

Naturschutzstation 2016) kleine punktuelle Vorkommen eventuell nicht aufgefunden wurden. 

Die Wiesen-Gerste zeigt jedoch auch für ganz NRW einen negativen Trend. Innerhalb der 

letzten 10 Jahre hat der Bestand NRW-weit so abgenommen, dass die Art nun als gefährdet 

eingestuft ist (vgl. LANUV 2021). 

Nachdem sich die Gelbe Wiesenraute zwischen 2011 und 2016 stark ausgebreitet hatte, 

wurde sie in 2021 auf den Kreisvertragsflächen nicht mehr aufgefunden. Die Vorkommen 

traten zuvor überwiegend in der Randvegetation der Gräben auf. Neben der langen Tro-

ckenperiode ist anzunehmen, dass die hohe Stickstoffzufuhr diese Entwicklung bedingt. Zu-

sätzlich zur Düngung der Flächen und dem zunehmenden Stickstoffeintrag aus der Luft, 

werden in den Gräben durch das Oberflächenwasser vermehrt Nährstoffe, vor allem auch 

von den intensiv genutzten Flächen südlich der Autobahn, eingetragen. Dies zeigt sich an 

der sehr starken Wüchsigkeit der Vegetation, sodass Thalictrum flavum, als eher nährstoff-

ärmere Böden bevorzugende Art, durch wüchsigere Arten, wie Brennnessel, Schlanksegge 

und Rohrglanzgras verdrängt wird.  

Insgesamt fällt auch in diesem Erfassungsgebiet auf, dass die Roten Liste-Arten der Wiesen 

auf den Privatflächen, sofern sie überhaupt auftreten, überwiegend nur an den Rändern der 

Parzellen, die oft durch schwächeren Wuchs der Vegetation auffallen, auftreten. Anspruchs-

vollere Arten der Roten Liste, fehlen bis auf die genannten marginalen Vorkommen. Auffal-

lende Ausnahme mit zumindest flächigen Vorkommen einiger Arten der Roten Liste bildet die 

Fläche, welche umrahmt von Naturschutzflächen schon seit Jahren unter VNS steht. 

 

Entwicklung der gefährdeten Seggenarten 

Die Fundorte der Ufersegge (C. riparia) aus 2016 konnten in 2021 in vergleichbarem Umfang 

bestätigt werden. Zudem wurde ein neues Vorkommen mit wenigen Individuen weiter südlich 

des bereits bekannten Vorkommens am Graben östlich der Fläche Praest-9-8 aufgefunden. 

Die Vorkommen beschränken sich nach wie vor auf Gräben und deren Randvegetation. In 

NRW hat sich der Bestand über die vergangenen Jahre deutlich verschlechtert, in 2010 noch 

als ungefährdet eingestuft, ist die Art in 2021 als gefährdet bewertet worden.  

Hingegen verbessert hat sich in NRW der Bestandszustand der Blasensegge (C. vesicaria). 

Dank Naturschutzmaßnahmen ist die Population so weit gestützt, dass sie als ungefährdet 

eingestuft wurde (LANUV, 2021). Im Untersuchungsgebiet kommt die Art auf ähnlichen 

Standorten wie C. riparia vor, ihr Gesamtvorkommen ist konstant. Während das nördlichere  
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Vorkommen aus 2016 bestätigt wurde, scheint der südlichere Bestand auf Praest-9-8 erlo-

schen. Dafür konnte im Graben östlich der Autobahnüberfahrt nahe der Landwehr ein neues 

Vorkommen der Art aufgefunden werden. Auf dem Streifen westlich des Feldkampshofs fehlt 

die Art nach wie vor. 

 

Entwicklung der Wasserpflanzen 

Die Vorkommen von gefährdeten Wasserpflanzen im Untersuchungsgebiet sind wie in 2016 

auch schon sehr eingeschränkt. Es erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei den Vor-

kommen der Seekanne und Vielwurzeligen Wasserlinse nur um temporäre handelt, welche 

aus anderen Gewässern eingetragen wurden, (vgl. NABU 2016). Ein Kommen und Gehen 

dieser Arten wurde im NSG an der Landwehr immer wieder beobachtet (vgl. NABU-

Naturschutzstation 2016).  

Die Wasserfeder hingegen, konnte nach vielen Jahren erneut in größerer Anzahl in einem 

der Gräben nachgewiesen werden. Diese Entwicklung zeigte sich auch bei der Flora-

Kartierung der Kreisvertragsflächen in 2020 im westlichen GHB. Es muss jedoch berücksich-

tigt werden, dass durch die dichte Vegetation der Gräben Hottonia palustris schnell überse-

hen werden kann, sodass nicht sichergestellt ist, dass die Art nicht auch zuvor im Gebiet 

aufgetreten ist. Das geringere Wachstum der übrigen Vegetation durch die Trockenheit der 

Jahre 2018 bis 2020 und die Verträglichkeit mit dem Trockenfallen von Gewässern, können 

zur Förderung der Art beigetragen haben.  

 

Zusammenfassung 

Im Untersuchungsgebiet II befinden sich die meisten Flächen im Eigentum des Naturschut-

zes. Auf den verbliebenen Privatflächen finden sich nur vereinzelt Rote-Liste-Arten. Ihr Ent-

wicklungstrend variiert deutlich zwischen den Arten, ist aber generell eher als negativ zu be-

werten. Eine Ausnahme ist die Fläche Praest-9-95, welche schon seit Jahren unter Ver-

tragsnaturschutz steht.  

Gefährdete Wasserpflanzen sind in diesem Gebiet nach wie vor quasi nicht vorhanden. Als 

Grund für deren geringes Auftreten, kann die nur periodische Wasserführung der Wiesen-

gräben, mit besonders frühem und langem Austrocknen in der Dürreperiode von 2018 bis 

2020, und deren starker Bewuchs mit dichter Vegetation angenommen werden. Erfreulich ist 

darum umso mehr, dass mit Hottonia palustre dort zumindest wieder eine Art aufgefunden 

werden konnte. Die Bestände der Hydrophyten in der Landwehr stehen in starker Abhängig-

keit vom Wasserstand bzw. von An- und Abdrift und unterliegen daher hohen natürlichen 

Schwankungen.   

Bei den Grünlandarten zeigt sich auf der Vertragsnaturschutzfläche eine positive Entwick-

lung, hier kommen Rote Liste-Arten auch in der Flächenmitte vor und anspruchsvollere Arten 

wie Kuckuckslichtnelke und Brennender Hahnenfuß treten in den feuchteren Bereichen auf.  

Die übrigen Nutzflächen selbst sind artenarm und die Arten der Roten-Liste haben abgese-

hen von der Kuckuckslichtnelke eher abgenommen, es treten dort so gut wie keine Rote Lis-

te-Arten auf. Die meisten Vorkommen im Untersuchungsgebiet hatte die Kuckuckslichtnelke. 

Sie kam nur am Rand der Nutzflächen entlang der Gräben und in den Randstrukturen davon 

vor. Die Individuenzahlen der Vorkommen sind jedoch eher gering. Weitere typische 

Feuchtwiesenarten der Roten Liste fehlen auf diesen Flächen.  



 Schutzgebietsbetreuung 

   43 

 

 

Abbildung 28: Verbreitung gefährdeter Pflanzenarten im mittleren Teil des Teilgebietes Großer 
Hetterbogen (NABU-NATURSCHUTZSTATION NIEDERRHEIN 2022). 
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Besonders auffällig ist die Abnahme von Thalictrum flavum, welche in 2016 noch sehr stark 

ausgebreitet war. Es ist anzunehmen, dass neben der langen Trockenperiode der vergange-

nen Jahre auch die vermehrte Stickstoffzufuhr diese Entwicklung bedingen.  

Bei den Seggenarten, welche ebenfalls in den Randbereichen an Böschungen, der meist 

nicht ganzjährig wasserführenden Gräben vorkommen, ist eine leichte Zunahme zu ver-

zeichnen. 

Im Vergleich zu anderen Teilen des NSG und vor allem im Vergleich mit den Naturschutzflä-

chen im Untersuchungsgebiet II sind die Privatflächen hier aus botanischer Sicht momentan 

von geringerer Bedeutung.  

 

Ziele: 

Grünlandflächen:  

Die Kreisvertragsflächen im Untersuchungsgebiet II sind vornehmlich durch mäßig feuchte 

Weidelgras-Weißkleeweiden geprägt. Lediglich in einigen Parzellen sind im nördlichen Teil 

feuchte Bereiche und teilweise Flutrasen zu finden. Somit zählen diese Flächen zu den ar-

tenärmeren Bereichen des Großen Hetterbogens. Anders sieht es auf den nahegelegenen 

Naturschutzflächen aus. 

Die Erhöhung der Artenzahl sowie die Förderung der feuchten bzw. mäßig nassen Flächen-

anteile sollte forciert werden. Die vorhandenen Weidelgrasweiden sind somit zu einer höhe-

ren Feuchtestufe hinzuentwickeln. Seltene Feuchtwiesenarten, wie die wieder nachweisbare 

Kuckuckslichtnelke und der Brennende Hahnenfuße gehören zu den Zielarten. 

 

Wiesengräben: 

Vorderstes Ziel ist es hier die Feuchtigkeit im Frühjahr und Frühsommer länger in den Grä-

ben zu halten, um eine höhere Vielfalt und Dichte an Wasserpflanzen zu erhalten.  Zudem 

wäre ein geringerer Nährstoffeintrag anzustreben. So können die Gräben weiterhin bzw. er-

neut als Lebensraum für die Gelbe Wiesenraute und Seggenarten wie Blasen- und Ufer-

Segge sowie weitere Arten der Roten Liste dienen.  

Außerdem könnte eine alternierende Entkrautung der Gräben in mehrjährigem Abstand zu 

einer größeren Artenvielfalt führen. Hierbei sind die vorhandenen Vorkommen seltener Arten 

zu berücksichtigen. Ein Mosaik aus verschiedenen Sukzessionsstadien könnte hier weiter-

helfen.  

 

Maßnahmen: 
 

Grünlandflächen:  

- Der Schwerpunkt sollte auf der Mahd als Erstnutzung liegen. Dies trifft insbesondere 

für die vorhandenen feuchten Flächenanteile zu. Eine zweischürige Heu- statt mehr-

schüriger Silagenutzung ist als Ziel anzustreben. 

- Zweitaufwuchs differenziert nutzen: es empfiehlt sich ein kleinflächiges Mosaik aus 

Mahd- oder Weidenutzung.  

- Aussetzen der Düngung: Aufgrund des hohen diffusen Nährstoffeintrages sind alle 

Flächen aktuell so nährstoffreich, dass keine Erhaltungsdüngung notwendig ist. 

- Mahdzeitpunkt mit fortschreitender Extensivierung/sinkendem Ertrag nach hinten ver-

schieben (bis Juni). 



 Schutzgebietsbetreuung 

   45 

 

Wiesengräben: 

- Zur Förderung der stark zurückgegangenen Wasserpflanzen sollten einige der Grä-

ben offengehalten und gelegentlich entkrautet oder entschlammt werden.  

- eine alternierende Pflege der einzelnen Gräben kann zur Schaffung verschiedener 

Sukzessionsstadien führen und so die Artenvielfalt fördern. 

- durch einen Anstau die wasserführenden Gräben möglichst lange feucht halten. Da-

von dürften auch feuchteliebende Arten in den Grünlandflächen profitieren. Besonde-

re Bedeutung kommt hierbei der Höhe des Pegels der Landwehr zu, da die Fließrich-

tung des Grundwassers in Richtung Landwehr geht. Ein (vertiefter) Anschluss an die 

Landwehr sollte in der Regel unterbleiben.  
 

2.2.1.4 Berichterstellung 

Der Bericht für 2021 wird hiermit vorgelegt. 

 

2.2.1.5 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

2.2.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.2.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

In Tabelle 10 sind die Vorschläge des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve e.V. und der NA-

BU Naturschutzstation Niederrhein für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kurz zusam-

mengefasst und entsprechend dem derzeitigen Bearbeitungsstand aktualisiert. 
 

2.2.2.2 Erstellung eines MAKO für das FFH-Gebiet 

Für das FFH-Gebiet NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung DE-4104-301 wurde 2020 

durch das Büro für Faunistik & Ökologie Graevendal ein Maßnahmenkonzept (MAKO) erar-

beitet.  
 

2.2.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.2.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die durchgeführten Tätigkeiten sind im Folgenden stichwortartig aufgelistet: 
 

- Regelmäßige Gebietskontrollen. 

- Koordinationsbesprechungen mit der NABU-Naturschutzstation und Teilnahme am jährli-

chen Projektgespräch. 

- Anfrage von Landwirten zur Bewässerung von Grünlandflächen und Planungen zu einem 

Pilotprojekt zur gezielten, künstlichen Wiedervernässung von Feuchtwiesen im NSG „Het-

ter-Millinger Bruch“ unter Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. 

- Anfrage des LANUV zum Grünland Monitoring per Copernicus Satellitenbefliegung  

- Anfrage eines Landwirtes zur Ausgleichfläche für die geplante Umgehungsstraße für die 

Beseitigung des Millinger Bahnübergangs im Zuge der Betuwe-Linie. 

- Beratung von Straßen NRW bezüglich geeigneten Saatgutes für die Ausgleichsfläche. 

- Überprüfung der NSG Beschilderung und Defizitmeldung an UNB 
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Tabelle 10: Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 2021 

Nr. Pflege und Entwicklungsmaßnahmen Ziele des Arten- und Biotopschutzes
Bearbeitungs-

stand

1

Entwicklung und Umsetzung allgemeines 

Pflege- und Entwicklungskonzept für 

Gehölzstreifen und Hecken

Erhalt der landschaftstypischen Aspekte der traditionellen Kulturlandschaft

Erhöhung des Blühangebots in einem blütenarmen Gebiet zur Förderung der Abundanz davon 

abhängiger Insekten

Förderung der Struktur- und Artenvielfalt

Erhalt offener Wiesenbereiche für Wiesenvögel

-

2

Holländerdeich: Pflege der Ersatzpflanzung 

für beseitigte Pappeln (Wildobstbäume, 

Kopfbäume und Hecken)

Schutz der gefährdeten Wiesenvogelpopulation im Kleinen Hetterbogen vor Hunden und 

Besucher/innen

Erhalt der landschaftstypischen Aspekte der traditionellen Kulturlandschaft

Förderung seltener Wildobstbäume

Förderung der Insektenvielfalt durch gesteigertes Blütenangebot

+

3

Entwicklung und Umsetzung Pflege-, 

Erhaltungs- und Wiederaufforstungskonzept 

für Kopfbäume vor allem im Kleinen 

Hetterbogen und Millinger Bruch

Förderung der Steinkauzpopulation durch natürliche Nisthöhlen in den Kopfbäumen -

4

Liegenlassen von Totholz an den 

Brückenköpfen und an den Heckenstreifen 

entlang der Wege

Förderung der Amphibienpopulation -

5

Auf den Stock setzen des 

durchgewachsenen Gebüsches an der 

Hetterstraße zwischen Feldkampshof und 

Autobahnparkplatz

Förderung der Wiesenvogelpopulation

Förderung der Bestände von Brutvogelarten der Hecken +

6
Pflege der Weiden- und Erlenreihe hinter 

Feldkampshof

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes +/-

7
Entfernen des Nordteils der Pappelreihe im 

westlichen Großen Hetterbogen

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes -

8

Entfernung der Baumreihen der 

angrenzenden niederländischen Flächen; 

Ersatz durch Heckenpflanzung

Förderung der Wiesenlimikolen durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen am Rande des 

Brutgebietes -

9
Förderung natürlicher Nisthöhlen für den 

Steinkauz 
Förderung der Steinkauzpopulation und anderer Höhlenbrüter -

10
Entfernen der Gehölzinsel im östlichen 

Kleinen Hetterbogen
Förderung der Wiesenbrüter durch Beseitigung hoch aufgewachsener Strukturen -

11

Extensivierung einzelner Flächen mit 

Grünlandnutzung, wo zur Zeit Grundschutz 

ohne Feuchtwiesenschutzpaket besteht / 

Steigerung des KKLP Flächenanteils

Förderung des Mosaiks von intensiv und extensiv genutzten Flächen 

Förderung der Wiesenvogelpopulation

Verringerung des Nährstoffeintrages in Gewässer

Förderung der Amphibienpopulation

-

12 Umwandlung der Ackerflächen in Grünland Förderung der Wiesenlimikolen -

13

Einhaltung der Cross-Compliance-

Vorschriften (Mahdmanagement und 

Nesterschutz)

Förderung der Wiesenlimikolen +

14

Angepasste Mahd (nach Abschluß der 

Wiesenvogelbrut und der Hauptblüte der 

Gräser)

Förderung Artenvielfalt im Grünland und gefährdeter Wiesenvögel +/-

15
Reduzierung des Binsenaufkommens auf 

Extensivgrünland
Förderung Artenvielfalt im Grünland und gefährdeter Wiesenvögel +/-

16 Standortangepasste Düngung Förderung Artenvielfalt im Grünland -
17 Verzicht auf Biozide Förderung Artenvielfalt im Grünland -

18

Förderung von höherwüchsigen 

Saumstrukturen außerhalb des Kerngebietes 

der Wiesenwatvögel 

Deckung- und Rückzugsmöglichkeit von Limikolen

Förderung von samen- und insektenfressenden kleineren Vogelarten

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenpflanzenarten
-

19

Anlage einer düngerfreien Pufferzone entlang 

der Landwehr und der wichtigsten Gräben.

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenpflanzenarten

Verringerung des Nährstoffeintrages in Gewässer

Förderung schwachwüchsiger Arten in und an den Gräben
-

20

Wiederherstellung eines naturnahen 

Wasserhaushaltes zur Brut-, Zug und 

Rastzeiten durch entsprechende Steuerung 

des Verteilbauwerks in Klein-Netterden.

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenarten

Schutz gefährdeter Wiesenlimikolen

Verbesserung der Situation für Zug- und Rastvögel
+/-

21
Verminderung von Stickstoffeinträgen aus der 

Luft
Förderung Artenvielfalt im Grünland -

21

Extensivierung der Pflege der Landwehren 

und von Schaugräben in Zusammenarbeit mit 

dem Deichverband sowie 

Grabenpflegekonzept

Vergrößerung der Schilfflächen an der Landwehr außerhalb der Wiesenbrüterbereiche

Förderung des Artenreichtums der Feuchtwiesen-, Gewässerrand- und Gewässervegetation

Schutz der Wiesenvogelbruten

Förderung der Brutvogelbestände in Röhrichten und Uferrandstreifen

-

22

Sukzessives Entkrauten und Entschlammen 

der Nicht-Schaugräben ohne Anschluss an 

die Landwehr

Förderung schwachwüchsiger Pflanzenarten +/- 

23

Mosaikartige Pflege der Grabensäume (teils 

Sukzession, teils Mahd/Mulchen/Beweiden)

Förderung des Artenreichtums der Feuchtwiesen- und Gewässerrandvegetation

Förderung der Wiesenvogelbruten

Förderung der Brutvogelbestände in Röhrichten und Uferrandstreifen
-

24

Durchführung von Pflege- und 

Arbeitsmaßnahmen des Deichverbandes 

ausschließlich außerhalb der Brutzeit

Schutz der Wiesenvogelbruten

Schutz der Wasservogelbruten in Röhrichten und Ufersäumen +

25

Sukzessives Entkrauten und Entschlammen 

der Schaugräben ohne Sohlvertiefung Förderung der Limnofauna und -flora -

26

Erhaltung und weitere Entwicklung von 

Schilfsäumen an den Gräben außerhalb des 

Kerngebietes der Wiesenwatvögel

Förderung von Röhrichtarten -

27
Randstreifen zu den Gewässern einhalten 

(Dünger, Biozide)
Schutz der Gewässer gegen zus. Nährstoff- und Biozideintrag -

28
Zeitweise Aufstau der Toten Landwehr am 

Verteilbauwerk in Netterden 

Förderung gefährdeter Feuchtwiesenarten

Schutz gefährdeter Wiesenlimikolen

Verbesserung der Situation für Zug- und Rastvögel
+/-

29
Ermittlung der dominierenden Prädatoren 

innerhalb des NSG
Grundlage zur Erstellung eines Prädationsmanagementkonzeptes -

30
Maßnahmen zur Verminderung des 

Prädationsdrucks
Schutz gefährdeter Wiesenvogelpopulationen +/-

Gehölze

Grünland

Gräben

Prädatorenmanagement
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- GIS-Datenpflege. 

- Anfrage von Landwirten zur Bewässerung von Grünlandflächen und Planungen zu einem 

Pilotprojekt zur gezielten, künstlichen Wiedervernässung von Feuchtwiesen im NSG „Het-

ter-Millinger Bruch“ unter Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. 

- Anfrage des LANUV zum Grünland Monitoring per Copernicus Satellitenbefliegung  

- Anfrage eines Landwirtes zur Ausgleichfläche für die geplante Umgehungsstraße für die 

Beseitigung des Millinger Bahnübergangs im Zuge der Betuwe-Linie. 

- Beratung von Straßen NRW bezüglich geeigneten Saatgutes für die Ausgleichsfläche. 

 

2.2.3.2 Mahdmanagement auf Privatflächen 

Aufgrund des §44 BNatschG und der Cross-Compliance-Vorschriften, erfolgt ein detailliertes 

Mahdmanagement auf den intensiv genutzten Privatflächen. Grundlage dafür sind die Er-

gebnisse der Brutvogelkartierungen der NABU-Naturschutzstation Niederrhein und eigene 

Begehungen zur möglichst genauen Lokalisierung der Neststandorte, bzw. der bevorzugten 

Aufenthaltsorte der Jungvögel. In dieser Zeit ist der Gebietsbetreuer ständig erreichbar und 

steht im Kontakt mit den Kartierern, den Landwirten und der UNB.  

Im Jahr 2021 waren es zum Zeitpunkt der ersten Mahd 11,44 ha intensiv genutzte landwirt-

schaftliche Flächen, die aufgrund der Brutvögel noch nicht gemäht werden konnten. Da eini-

ge Wiesenlimikolen noch bis in den Juli hinein jungeführend waren, konnte auf zwei Flächen 

erst nach Mitte Juli gemäht werden. Bei weiteren 4,41 ha konnte aufgrund von Kiebitz- und 

Uferschnepfenfamilien der Zweitschnitt erst verspätet erfolgen. Von einer Mahdverzögerung 

aufgrund der Brutvögel waren insgesamt 4 Betriebe betroffen, die vor Beginn der Mahd per-

sönlich informiert wurden. Alle Landwirte akzeptierten dies und erhielten dafür vom Kreis 

Kleve eine finanzielle Entschädigung.  

Neben einer verzögerten Mahd aufgrund von Brutvorkommen kommt es auch immer mal 

wieder vor, dass, wenn Flächen ohne Brutvogelvorkommen gemäht werden, einige Wiesen-

vögel ihre Jungen anschließend auf diese Flächen führen, noch bevor das Mahdgut abtrans-

portiert wurde. Dies war 2021 der Fall bei Flächen eines Landwirts, der Heu produzieren 

wollte. Das Schnittgut wurde regelmäßig über mehrere Tage hinweg gewendet und über 

Nacht auf Schwaden gelegt, damit es gleichmäßig trocknen kann. Die Flächen wurden wäh-

renddessen regelmäßig von Brachvögeln und Uferschnepfen mit Jungen aufgesucht. Der 

Landwirt wurde darüber informiert, damit er beim Bearbeiten gezielt darauf achtet. Zudem 

wurden die Flächen so weit wie nötig und möglich vorher und während des Bearbeitungsvor-

gangs beobachtet, um sicher zu gehen, dass sich keine Küken auf der Fläche aufhalten.  

Bei einer weiteren Fläche wurde der Bewirtschafter bei der Mahd begleitet, weil sich Wie-

senvogelfamilien auf Nachbarflächen befanden. Die Fläche wurde außerdem direkt vor der 

Mahd begangen, um sicherzustellen, dass auch wirklich keine Küken auf der Fläche waren. 

Auf der Privatfläche, wo in den Jahren 2015 bis 2020 ein Paar des Großen Brachvogels 

brütete und dass Gelege und ein 50x50 m Bereich darum vom Landwirt bei der Mahd 

ausgespart wurde, konnte 2021 kein Brutpaar festgestellt werden.  

 

2.2.3.3 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Die Durchführung weiterer praktischer Maßnahmen war 2021 nicht geplant. 
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2.2.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Einschätzung des Gesamtzustandes des Untersuchungsgebietes 

nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. 

 

Das NSG Hetter-Millinger Bruch wird geprägt von mit Gräben durchzogenen, ausgedehnten 

Grünlandflächen unterschiedlicher Feuchtestufen, sowie im süd-östlichen Teil (Millinger 

Bruch) von Weißdorn- und Schlehenhecken, (Kopf-)Baumreihen und Einzelgebüschen. Bei 

Hochwasser in der Hetterlandwehr, dem südlichen der drei Gräben, die das Gebiet nördlich 

entlang der niederländischen Grenze begrenzen, werden die südlich gelegenen Flächen 

überschwemmt. Nach Rückgang des Hochwassers bleibt das Wasser in den tiefer liegenden 

Geländebereichen noch längere Zeit stehen und bildet flache Tümpel bzw. „Blänken“. 

Das Gebiet ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel und stellt für Wildgänse einen sehr wert-

vollen Überwinterungsraum dar. Aufgrund seiner etwas abgeschiedenen Lage ist die Hetter 

eines der am wenigsten durch menschliche Störungen beeinträchtigten Gebiete am Unteren 

Niederrhein. Die Feuchtwiesenniederung spielt zudem als Brut- und Nahrungsraum für Wie-

sen- und Watvögel - allen voran für die Uferschnepfe und den Rotschenkel - zumindest eine 

landesweit, wenn nicht sogar eine bundesweit herausragende Rolle. 

 

Im Jahr 2021 waren die Wasserverhältnisse im Frühjahr für Wiesenvögel wieder deutlich 

besser als in den drei trockenen Jahren zuvor. Nach einem Hochwasser und stärkeren 

Schneefällen in der zweiten Februarhälfte, waren zu Beginn der Brutsaison Mitte März die 

Flächen noch gut wasserdurchdrängt. Trotz der im Vergleich zum langjährigen Mittel etwas 

geringeren Niederschläge im März und April, war in den die Blänken durchgehend Wasser 

vorhanden. Im Mai und Juni lagen die Niederschlagswerte dann über dem Durchschnitt. 

Die Entwicklung der wertgebenden Brutvogelarten des NSG „Hetter–Millinger Bruch“ war 

2021 mit 5 Brutpaaren mehr als im Vorjahr nur geringfügig positiv. Die Anzahl der Brutpaare 

bleibt weiter deutlich hinter dem Niveau der Zeit vor den trockenen Jahren zurück. Der Be-

stand der Uferschnepfe ist trotz der geeigneteren Wasserverhältnissen sogar weiter zurück-

gegangen. Der Bestand des Rotschenkels ist dagegen jedoch wieder etwas angestiegen. 

Positiv waren auch die, wie bereits im Vorjahr, die höheren Brutpaarzahlen beim Kiebitz. 

Bestandsanstiege zeigten sich zudem bei den Wasservögeln, die von den höheren Wasser-

ständen profitierten. Positive Trends gab es auch bei der Feldlerche und dem Sumpfrohr-

sänger. Der Bestand des Teichrohrsängers ist dagegen wieder stark zurückgegangen. 
 

Tabelle 11: Entwicklungstrend für das NSG „Hetter – Millinger Bruch“ für die Jahre 2011 bis 
2021 

Trend 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)            
überwiegend positiv     *       
intermediär * * * *  * * *    

Negativeinflüsse erkennbar         * * * 

Negativeinflüsse überwiegen            
 

Die erfassten Rastvögel waren mit 71 Arten und 63.901 Individuen auf einem weiterhin ho-

hen Niveau. Dies zeigt die Bedeutung der Hetter auch als Rastgebiet für viele Vogelarten. 
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Es wurden eine Pflanzenart der Roten-Liste-NRW und eine Art der Vorwarnliste neu nach-

gewiesen. Für die vorhandenen Arten sind die Trends überwiegend negativ bis stabil. Die 

Gelbe Wiesenraute fehlte im Untersuchungsgebiet. Nur die Kuckuckslichtnelke konnte wie-

der in höherer Zahl nachgewiesen werden. In der neuen Roten Liste von 2021 (LANUV) wird 

die Art jedoch auch als ungefährdet eingestuft. Das Grünland erscheint nach wie vor recht 

artenarm.  
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2.3 NSG Grietherorter Altrhein 

2.3.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.3.1.1 Fauna – Brutvögel 

Durch die Erweiterung des Naturschutzgebietes um den Pionierhafen Dornick hat sich auch 

das Kartiergebiet für die Brutvogelerfassung geringfügig auf insgesamt 520 ha vergrößert.  
 

Ergebnisse: 

- 2021 brüteten im NSG Grietherorter Altrhein (Größe: 520 ha) 71 Vogelarten mit 

insgesamt 1296 Revieren (s. Tabelle 12), darunter 18 Arten der Roten Liste der 

gefährdeten Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Pirol 

(vom Aussterben bedroht), Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Kiebitz, Ku-

ckuck, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper (stark gefährdet), Bluthänfling, Feldler-

che, Feldschwirl, Feldsperling, Großer Brachvogel, Habicht, Kleinspecht, Nachti-

gall, Star und Steinkauz (2 BP davon Randreviere) (gefährdet); 

- Der durchschnittliche Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-

Beziehung von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] beträgt 54 Brutvogelarten; 

- das NSG Grietherorter Altrhein wies 2021 einen weit über dem Durchschnitt lie-

genden Artenreichtum auf; die Artenanzahl blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil, 

nur die Anzahl der Brutpaare sank leicht ab. 

 

Wasservögel: 

- Die Brutpaarzahlen von 2021 haben sich mit 176 Paaren im Vergleich zum Vorjahr 

nur wenig verändert. Größere Bestandszunahmen gab es erneut bei der Grau-

gans, die mit 42 BP nun ihr bisheriges Maximum erreicht hat. Als neue Gänseart 

hat sich die Weißwangengans mit einem BP angesiedelt. Die Blässralle hat den 

Bestandseinbruch von 2020 wieder ausgeglichen und zählte 25 Reviere. Deutliche 

Rückgänge sind bei Nil- und Kanadagans zu verzeichnen, aber auch die Entenar-

ten Reiher-, Schnatter- und Stockente gingen in ihrem Bestand zurück. Für die 

Teichralle konnte kein Brutpaar mehr nachgewiesen werden. Der Flussregenpfei-

fer-Bestand ist um fünf Brutpaare abgesunken, Ursache hierfür sind die höheren 

Wasserstände des Rheins, wodurch Gelegeverluste zu verzeichnen waren. Kon-

stant bliebt der Bestand des Höckerschwans.  
 

- Rückgänge: Brandgans (-2 Brutpaare (BP)), Eisvogel (-1 BP), Flussregenpfeifer (-

4 BP), Kanadagans (-5 BP), Löffelente (-1 BP), Nilgans (-8 BP), Reiherente (-3 

BP), Schnatterente (-2 BP), Stockente (-3 BP), Teichralle (-1 BP), 

- Zunahmen: Blässralle (+9 BP), Graugans (+14 BP), Haubentaucher (+1 BP), 

Rostgans (+2 BP), Weißwangengans (1 BP), 

- Konstant: Höckerschwan (2 BP). 
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Tabelle 12: Brutvogelbestand im NSG Grietherorter Altrhein von 2019 bis 2021 mit Angabe der 
Gefährdungskategorien 

alte 

NSG-

Grenze

Hafen 

Dornick

Gesamt 

(neue 

NSG-

Grenze)

alte 

NSG-

Grenze

Hafen 

Dornick

Gesamt 

(neue NSG-

Grenze)

1 Amsel 46 46 33 0 33 45 Kohlmeise 54 42 47 2 49

2 Austernfischer 4 6 4 0 4 46 Kuckuck 2 2 3 5 5 1 6

3 Bachstelze V V 4 12 9 3 12 47 Löffelente 3 S 1 S 2 1 0 0 0

4 Blässralle 29 16 25 0 25 48 Mäusebussard 7 6 6 0 6

5 Blaukehlchen 3 1 0 1 0 0 0 49 Misteldrossel 0 1 0 0 0

6 Blaumeise 19 29 21 1 22 50 Mönchsgrasmücke 97 101 78 2 80

7 Bluthänfling 3 2 17 28 24 0 24 51 Nachtigall 3 3 6 4 5 0 5

8 Brandgans 8 10 7 1 8 52 Neuntöter V 2 0 2 0 0 0

9 Braunkehlchen 1 0 0 1 0 0 0 53 Nilgans 18 24 16 0 16

10 Buchfink 129 132 117 3 120 54 Pirol 1 1 1 0 2 0 2

11 Buntspecht 15 17 16 1 17 55 Rabenkrähe 17 17 13 1 14

12 Dorngrasmücke 83 90 55 3 58 56 Rebhuhn 2 S 2 S 0 1 1 0 1

13 Eichelhäher 4 5 4 0 4 57 Reiherente 7 13 10 0 10

14 Eisvogel 0 2 1 0 1 58 Ringeltaube 47 51 42 2 44

15 Elster 0 0 1 0 1 59 Rohrammer V V 8 11 9 0 9

16 Feldlerche 3 S 3 S 26 24 45 0 45 60 Rostgans 1 0 2 0 2

17 Feldschwirl 3 2 3 3 1 0 1 61 Rotkehlchen 5 7 9 1 10

18 Feldsperling 3 3 8 8 4 0 4 62 Rotschenkel 1 S 1 S 0 0 0 0 0

19 Fitis V V 17 20 11 0 11 63 Schnatterente 17 20 16 2 18

20 Flussregenpfeifer 2 1 10 16 12 0 12 64 Schwanzmeise 4 2 0 0 0

21 Gartenbaumläufer 24 23 14 0 14 65 Schwarzkehlchen 9 10 8 0 8

22 Gartengrasmücke 55 57 35 0 35 66 Schwarzmilan 0 0 1 0 1

23 Gartenrotschwanz 2 2 26 28 33 1 34 67 Singdrossel 21 24 19 1 20

24 Gelbspötter 3 12 9 5 0 5 68 Sperber 0 0 0 0 0

25 Graugans 17 28 41 1 42 69 Sprosser 0 0 0 0 0

26 Grauschnäpper 4 9 7 0 7 70 Star 3 3 58 60 74 3 77

27 Großer Brachvogel 3 S 3 S 0 1 2 0 2 71 Steinkauz 3 S 3 S 0 2 4 0 4

28 Grünfink 1 5 3 0 3 72 Stieglitz 13 18 10 0 10

29 Grünspecht 2 3 2 0 2 73 Stockente V 14 18 14 1 15

30 Habicht 3 3 1 1 1 0 1 74 Sumpfmeise 3 0 1 0 1

31 Haubentaucher 12 11 11 1 12 75 Sumpfrohrsänger V V 60 72 79 3 82

32 Hausente 0 0 0 0 0 76 Teichralle V 3 1 1 0 0 0

33 Hausrotschwanz 0 1 0 0 0 77 Teichrohrsänger V 3 2 2 0 2

34 Haussperling V V 1 1 1 0 1 78 Turmfalke V V 1 0 0 0 0

35 Heckenbraunelle 10 9 5 1 6 79 Wachtel 2 2 1 1 1 0 1

36 Höckerschwan 2 2 2 0 2 80 Weidenmeise 2 5 1 4 0 4

37 Hohltaube 3 8 8 3 11 81 Weißwangengans 0 0 1 0 1

38 Jagdfasan 10 8 4 0 4 82 Wiesenpieper 2 S 1 S 13 16 26 1 27

39 Kanadagans 8 17 11 1 12 83 Wiesenschafstelze 29 26 31 0 31

40 Kernbeißer 0 0 0 0 0 84 Zaunkönig 42 44 45 3 48

41 Kiebitz 2 S 2 S 0 0 2 0 2 85 Zilpzalp 69 78 85 2 87

42 Klappergrasmücke V V 6 2 3 0 3 86 Zwergtaucher 0 0 0 0 0

43 Kleiber 0 1 3 0 3 Summe Arten 66 71 71 26 71

44 Kleinspecht 3 3 1 0 2 0 2 Summe Reviere 1253 1371 1251 45 1296

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2019

Anzahl 

Reviere 

2020

Anzahl Reviere 2021

Nr. Art

Anzahl 

Reviere 

2020

Anzahl Reviere 2021

RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2019

 
 
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 
R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig. Braunkehlchen: nur Brutverdacht; Steinkauz: Randreviere 

 

 

Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der weiteren 

Rote-Liste-Arten (zur Lage der Reviere siehe auch Karte 4 bis 7 im Anhang II) im Ver-

gleich zum Vorjahr: 

 

Wiesenvögel: 

- Der Bestand an Wiesenvögeln stieg 2021 deutlich von 86 auf 121 Reviere an. 

Bemerkenswert war die Bestandszunahme der Feldlerche um 21 Brutpaare sowie 

beim Wiesenpieper um 11 BP. Auch die Schafstelze konnte ihren Bestand auf 31 

Brutpaare erhöhen. Rückgänge betrafen den Austernfischer sowie das Schwarz-

kehlchen. Für das Braunkehlchen konnte kein Revier mehr nachgewiesen werden. 

Konstant auf niedrigem Niveau blieb das Vorkommen von Rebhuhn und Wachtel 

mit jeweils einem Brutpaar. 

- Rückgänge: Austernfischer (-2 BP), Braunkehlchen (-1 BP), Schwarzkehlchen (-2 

BP), 

- Zunahmen: Feldlerche (+21 BP), Großer Brachvogel (+1 BP), Kiebitz (+2 BP), 

Wiesenpieper (+11 BP), Wiesenschafstelze (+5 BP), 
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- Konstant: Rebhuhn (1 BP), Wachtel (1 BP). 

 

Röhrichtvögel: 

- Der Bestand an Röhrichtvögeln stieg 2021 mit 94 Revieren weiter an. Die Be-

standszunahme ist überwiegend auf den Anstieg beim Sumpfrohrsänger zurückzu-

führen. Diese zwar noch vergleichsweise häufige Art ging in den letzten Jahren 

immer mehr zurück. Sie wird daher auf der neuen Roten Liste (GRÜNEBERG et al. 

2016) inzwischen auf der Vorwarnliste geführt. Umso positiver ist der wiederholte 

Bestandanstieg in 2021. Für das Blaukehlchen konnte kein Revier nachgewiesen 

werden. Weitere Rückgänge betrafen den Feldschwirl und die Rohrammer. Der 

Bestand des Teichrohrsängers verblieb unverändert auf niedrigem Niveau. 

 

- Rückgänge: Blaukehlchen (-1 BP), Feldschwirl (-2 BP), Rohrammer (-2 BP), 

- Zunahmen: Sumpfrohrsänger (+10 BP), 

- Konstant: Teichrohrsänger (2 BP). 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- Unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vor-

warnliste) stieg die Artenzahl von acht Arten im Vorjahr leicht auf zehn Arten wie-

der an. Ebenso erhöhte sich die Zahl der Brutpaare von 136 auf 159. Die stärksten 

Zunahmen zeigte dabei der Star, dessen Anzahl um 17 Paare anstieg. Bestands-

anstiege konnten auch beim Gartenrotschwanz, Kuckuck, Nachtigall, und Wei-

denmeise festgestellt werden. Erfreulich war die Feststellung von zwei Klein-

specht-Revieren sowie eine Zunahme beim Pirol auf 2 Brutpaare. Auch beim 

Steinkauz konnte im Rahmen der Revierkartierung wieder eine leichte Zunahme 

festgestellt werden. Von den insgesamt 4 Brutpaaren handelte es sich jedoch bei 

zwei Paaren um Randreviere. Das Brutvorkommen vom Habicht blieb stabil.  
 

- Rückgänge: Bluthänfling (-4 BP), Feldsperling (-4 BP), 

- Zunahmen: Gartenrotschwanz (+6 BP), Kleinspecht (+ 2 BP), Kuckuck (+1 BP), 

Nachtigall (+1 BP), Pirol (+1 BP), Star (+17 BP), Steinkauz (+2 BP), Weidenmeise 

(+3 BP), 

- Konstant: Habicht (1 BP). 

 

Besonderheiten: 

- Erstmals konnte ein Schwarzmilan als Brutvogel nachgewiesen werden. 

- Keine Revierfeststellung des Neuntöters. 

- Auffälliger Rückgang des Fitis auf nur 11 Brutpaare (niedrigster Brutbestand seit 

2006). 

- der Große Brachvogel als Wiesenlimikolenart war wieder mit 2 Brutpaaren im Ge-

biet vertreten. 

- deutlicher Bestandsanstieg bei Feldlerche und Wiesenpieper. 
 

Beeinträchtigungen: 

- Störungen am Rheinufer im Bereich Einstrom Grietherorter Altrhein durch Angler 

sowie Lagern und Feuer machen, 
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- regelmäßige Störungen am Ende der Pappel-Allee im Teilgebiet Grietherorter In-

sel – hier nutzen Angler den Wirtschaftsweg, um zu den Angelplätzen im Bereich 

Dornicker Hafen/Nordspitze Grietherort zu gelangen und stellen die Fahrzeuge am 

Wegrand im Gebiet ab. 
 

Die Lage der Reviere ist den Karten 4 bis 7 im separaten Kartenteil zu entnehmen. 

 
 

2.3.1.2 Flora – Erfolgskontrolle Heudrusch-Einsaatflächen 

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde das vom Landschaftsverband Rheinland geförderte „Mo-

dellprojekt Kindheitswiesen“ durchgeführt. Ziel des Projektes war die Wiederherstellung von 

krautreichen, bunten Wiesen. Dazu wurden in artenarmen, extensiv bewirtschafteten Mäh-

wiesen Einsaatstreifen angelegt und mit regionalem Wiesenkräuter-Saatgut eingesät. 

Um die Vegetationsentwicklung dieser Flächen weiterhin zu verfolgen und zu dokumentie-

ren, wurden vom Kreis Kleve finanzielle Mittel für das Monitoring bzw. die Erfolgskontrolle 

dieser Flächen bereitgestellt. Die letzte Kontrolle fand 2017 statt. Die Lage der Flächen am 

Grietherorter Altrhein ist in eingezeichnet. 

 

 

Abbildung 29: Lage der Projektflächen und Einsaatstreifen im NSG Grietherorter Altrhein. Die 
Einsaat erfolgte im Jahr 2012. 

 

Fläche 1 – NSG Grietherorter Altrhein: 

Diese Fläche wurde Anfang Juni und Anfang August kontrolliert. Im Gegensatz zu den übri-

gen „Kindheitswiesen“-Flächen war diese Fläche sehr blüten- und krautarm (Abbildung 30). 



Schutzgebietsbetreuung  

 54 

 

Die Zielarten waren im südlichen Bereich nur noch verstreut vorhanden, der nördliche Be-

reich war krautreicher. Einige Arten waren nahezu verschwunden. Die am häufigsten auftre-

tenden Zielarten waren Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Spitzwegerich (Plantago 

lanceolata), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense). 

Der bei der Erfassung 2017 gut etablierte und sich bereits in die alte Narbe ausbreitende 

Wiesen-Pippau (Crepis biennis) war extrem zurückgegangen. Diese Entwicklung der Wie-

senkräuter zeigte sich bereits im Rahmen der Gebietsbetreuung im Jahr 2020. Die Ursachen 

und der Verlauf dieses deutlichen Rückgangs der Wiesenkräuter auf der gesamten Fläche 

sind unklar. Möglicherweise haben die drei trockenen Sommer die Vegetation erheblich be-

einflusst. Im Jahr 2021 wurde die Fläche zusätzlich durch das Sommerhochwasser beein-

trächtigt. Die Standortbedingungen der letzten vier Jahre waren somit für die Zielarten sehr 

ungünstig.  

Der ehemals auffällige Massenbestand des Stumpfblättrigen Ampfers (Rumex obtusifolius) in 

einer Flutrinne war weitgehend zurückgegangen. 

 

 

Abbildung 30: Im Jahr 2021 war der Krautanteil im Einsaatstreifen deutlich zurückgegangen, 
das Sommerhochwasser hat die Fläche zusätzlich beeinträchtig. (links vor dem Sommerhoch-
wasser, 01.06.2021, rechts nach dem Sommerhochwasser, 06.08.2021) 

 

Fläche 2 – NSG Grietherorter Altrhein: 

Der Gesamtdeckungsgrad der Kräuter ist seit der letzten Erfassung im Jahr 2017 mit ca. 50 

% konstant geblieben (Abbildung 31). Der anfangs sehr stark auftretende Spitzwegerich 

(Plantago lanceolata) war schon 2017 zurückgegangen und seitdem in etwa auf gleichem 

Niveau geblieben. Die übrigen Zielarten waren weiterhin gut und gleichmäßig vertreten. Die 

am häufigsten vorhandenen Zielarten waren Wiesen-Pastinak (Pastinaca sativa), Scharfer 

Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Klee 

(Trifolium pratense). Stärker als in den letzten Jahren war im Jahr 2021 die Wiesen-

Margerite (Leucanthemum vulgare) vertreten. Der auffallend hohe Bestand an Wiesen-

Pastinak war immer noch vorhanden und bot vielen Insekten im Spätsommer eine wichtige 

Nahrungsquelle. 

In der angrenzenden ursprünglichen Grasnarbe kamen inzwischen neben Löwenzahn und 

Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) auch vereinzelt Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Schar-

fer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Klee 

(Trifolium pratense) vor. 
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Abbildung 31: Krautreiche Grasnarbe im Frühsommer mit Blühaspekt von Scharfem Hahnen-
fuß und Gänseblümchen, außerdem mit Kleinem Klee, Wiesen-Labkraut, Spitzwegerich und 
Wiesen-Sauerampfer 

 

Im Juni und September 2014 wurden auf den Projektflächen mehrere Jungpflanzen des 

Wiesen-Storchschnabels (Geranium pratense) ausgepflanzt. Der Wiesen-Storchschnabel ist 

durch Saat schwierig zu etablieren, deshalb war dies ein Versuch, vorgezogene, autochtho-

ne Pflanzen zu verwildern. Im Rahmen des Monitorings der Einsaatstreifen wurden deshalb 

auch die dort gepflanzten Geranium-Pflanzen kontrolliert. Auf den beiden Flächen am 

Grietherorter Altrhein konnten in 2017 insgesamt 8 Geranium-Pflanzen festgestellt werden. 

Im Jahr 2021 konnte die Entwicklung aufgrund des Sommerhochwassers, das zeitgleich mit 

dem optimalen Erfassungszeitraum der Art lag, nicht erfasst werden. 

 

Fazit 

Die Einsaaten waren auf allen Flächen zunächst erfolgreich. Auch eine Ausbreitung der Ziel-

arten in die alte Grasnarbe war festzustellen, wenn auch in einem sehr langsamen Verlauf. 

Auf einer Fläche jedoch haben die extremen Trockenjahre eventuell in Kombination mit 

Hochwasserereignissen vermutlich einen erheblichen negativen Einfluss auf die Wiesenkräu-

ter gehabt. Die Zielarten sind zwar noch vorhanden, aber in deutlich geringerer Deckung. 

 

2.3.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 
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2.3.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Das Maßnahmenkonzept (MAKO) für das FFH-Gebiet Grietherorter Altrhein (DE 4203-303) 

war 2013 abgestimmt worden. In den Jahren 2014 – 2017 wurde eine Anzahl von Maßnah-

men umgesetzt, darunter umfangreiche Entwicklungsmaßnahmen. 2020 und 2021 fanden 

keine Biotop-Entwicklungsmaßnahmen statt.  

 

2.3.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

2020 sind neue Pachtverträge in Kraft getreten, in denen für die meisten Flächen in öffentli-

chem Eigentum eine extensive Grünlandbewirtschaftung vereinbart worden ist. Die Flächen 

sind überwiegend als Mähweiden oder reine Weiden verpachtet worden (s. Arbeitsbericht 

2019, 2020).  

Da ein Teil dieser Flächen bislang intensiv bewirtschaftet worden ist und eine sehr artenarme 

Grasnarbe aufweist, ist für 2022 geplant, einige Teilflächen mit Regio-Saatgut einzusäen, um 

die Vegetationsdecke mit typischen Wiesenkräutern anzureichern.  

 

Im Rahmen des LIFE-Projekts Wiesenvögel NRW sind im Teilgebiet Reeser Ward zwei Bio-

top-Entwicklungsmaßnahmen geplant. Umfangreiche Gebüschrodungen auf der Triftweide 

sind bereits zum Jahreswechsel 2021/22 vorgenommen worden. Im Sommer 2022 soll eine 

Blänke in Nähe des Rheinstroms im Grünland angelegt werden. Außerdem wird dort das 

unmittelbar angrenzende Intensivgrünland extensiviert.  

 

In den kommenden Jahren steht die Koordination der Heckenpflege und der Kopfbaumpflege 

auf den forstfiskalischen Flächen an. Die Kopfweiden waren bislang von Ehrenamtlern oder 

Mitarbeitern des Naturschutzzentrums gepflegt worden.  

 

2.3.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.3.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Wesentliche Aufgabe der Gebietsbetreuung ist es, eine naturschutzorientierte, aber flexible 

Bewirtschaftung des Extensivgrünlandes zu bewerkstelligen. Dafür sind auch immer wieder 

Ausnahmen von den üblichen Beschränkungen abzustimmen und zuzulassen:  

- Einzelne Wiesen und Mähweiden, wo keine Bodenbrüter-Reviere lagen, wurden 

schon im Mai zur vorzeitigen Schnittnutzung freigegeben. Dabei werden i. d. R. 

breite Wiesen-Schonstreifen gefordert, als Ausweichquartiere für die Kleintierfau-

na. 

- Kontrolle der extensiven Randstreifen auf Intensivgrünlandparzellen im Teilgebiet 

Reeser Ward (s. Arbeitsbericht 2015, 2018).  

- Die Beweidung war auf den meisten Mähweiden und Weiden ausreichend. Auf ei-

nigen Parzellen wurden allerdings die Rinder viel zu spät und erst nach Drängen 

aufgetrieben. In einigen Fällen blieb die Anzahl der Tiere trotzdem zu gering, als 

dass eine aufwuchsgerechte Nutzung hätte gelingen können. Aufwuchsgerecht 

heißt, die Grasnarbe soll auf dem Extensivgrünland im Laufe der Saison kurz ab-

geweidet und einigermaßen vollständig verwertet werden.  
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Abbildung 32: Extensive Mähweide im Norden der Grietherorter „Insel“. Hier fand nur eine 
„symbolische“ Beweidung statt. 6 Jungrinder auf einer großen Weide von ca. 6 ha schaffen es 
nicht annähernd, den Aufwuchs kurz zu halten und zu verwerten. Wo Grünland nicht auf-
wuchsgerecht genutzt wird und zeitweilig mehr oder minder brach liegt, verschwinden die ty-
pischen Wiesenkräuter binnen weniger Jahre. Zu geringe Nutzung (Unternutzung) ist eine we-
sentliche Ursache für Artenarmut und Blütenmangel in extensiviertem Grünland (28.09.2021). 

 

- Im Sommer 2021 war das Graswachstum üppig und langanhaltend verglichen mit 

den vorangehenden Dürrejahren. Die Weidesaison wurde bis Ende November ver-

längert.  

- In den 1990-Jahren sind auf der Grietherorter Insel ca. 1500 m Weißdornhecken 

gepflanzt worden. Sie haben sich gut entwickelt, sind stellenweise in Bodennähe 

aber schon recht kahl geworden, da bislang keine Heckenpflege erfolgte. In Ab-

stimmung mit dem Forstamt wurde vereinbart, demnächst 4 Teilabschnitte dieser 

Hecken – insgesamt ca. 600 m - auf den Stock zu setzen. Dabei sollen spontan 

aufgekommene Sträucher, die relativ jung sind, sowie abgestorbene Sträucher 

(vornehmlich Holunder) stehenbleiben, um einzelne Strukturelemente (Sitzwarten, 

stehendes Totholz) in den Pflegeabschnitten zu erhalten. Mit der Verjüngung wei-

terer Abschnitte kann man sich einige Jahre Zeit lassen, da die Heckenstreifen auf 

den forstfiskalischen Flächen sehr breit angelegt worden sind. Die Bewirtschaftung 

auf benachbartem Grünland wird also nicht behindert, selbst wenn die Sträucher 

zu großen weitausladenden Exemplaren herangewachsen sind.  

 

Das Sommerhochwasser im Juli 2021 hat mitten in der Vegetationsperiode in den tieflie-

genden Zonen der Weiden-Auenwälder in Reeserward zum Absterben der Brennessel-

Bestände geführt. Im Pappel-Auwald an der Nordspitze des Grietherorter Altrheins, wo 

2016 einige Eichengruppen gepflanzt worden waren, haben einige der jungen Stieleichen 

die sommerliche Überstauung nicht überlebt. Auch die Bestände der stark gefährdeten 

Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) auf einem Trockenstandort im Teilgebiet 
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Reeserward sind schlagartig abgestorben, während benachbarte Pflanzen der ähnlichen 

Esels-Wolfsmilch (Euphorbia esula) keine Beeinträchtigungen zeigten. 

 

Abbildung 33: Das ungewöhnliche Sommerhochwasser im Juli 2021 hat dafür gesorgt, dass 
die beweideten Kolke südlich vom Rheinbannerstrang im Spätsommer noch Wasser führten. In 
den Jahren 2018 bis 2020 lagen sie den ganzen Sommer und Herbst trocken (18.08.2021). 

 

Auf einer wechseltrockenen Weidefläche nahe der Mahnenburg, wo 2018 die Grasnarbe 

großflächig verdorrt war und eine Nachsaat misslungen war (s. Arbeitsbericht 2019), war 

die Vegetation auch noch im Frühsommer 2021 sehr lückig. Sie bestand überwiegend aus 

kurzlebigen Kräutern sowie Spitz-Wegerich und Gänseblümchen.  

 

2.3.3.2 Maßnahmenumsetzung im Rahmen des MAKO-GAR und des MAKO-VSG 

Auf der „Grietherorter Insel“ liegen ca. 180 ha Grünland, die in öffentlichem Eigentum sind. 

Ca. 70 ha (40 %) dieser Flächen sind vor Jahrzehnten Schritt für Schritt extensiviert worden. 

2019/2020 sind weitere 40 ha extensiviert worden (ausführlich dazu im Arbeitsbericht 2019).  

Die Biotop-Entwicklungsmaßnahmen, die in den Jahren 2014 - 2017 erfolgt sind, wurden in 

den jeweiligen Arbeitsberichten behandelt und sind im Arbeitsbericht 2019 noch einmal auf-

gelistet und kurz erläutert.  

 

2.3.3.3 Pionierhafen Dornick 

Der Besitzwechsel der Liegenschaft zur NRW-Stiftung ist im März 2021 erfolgt. Die Rena-

turierung des Pionierhafens im Zusammenhang mit den Ausgleichsplanungen für den 

Ausbau des Emmericher Hafens ist verschoben bzw. wird derzeit nicht weiterverfolgt. Im 

Hinblick auf die weitere Entwicklung ist ein Gespräch zwischen NRW-Stiftung und dem 

Naturschutzzentrum als betreuende Biologische Station im Frühjahr 2022 geplant. 
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2.3.3.4 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

- Beseitigung von Gehölzen: An dem Teich südlich des Restbaggersees wurden 

junge Weiden herausgezogen oder abgesägt, um Gehölzansiedlung zu verhin-

dern. Auf der Triftweide Reeserward wurden wie jedes Jahr Gruppen von „Bonsai“-

Strauchweiden bodennah abgeschnitten, um die fortschreitende Verbuschung zu 

bremsen. Ende 2021 sind dort umfangreiche maschinelle Gebüschrodungen vor-

genommen worden, um eine offene gehölzarme Landschaft für Wiesenvögel wie-

derherzustellen.  

- Kopfbaumpflege: Im Umfeld des Restbaggersees sind 4 Kopfweiden/ Kopfpappeln 

gepflegt worden. 

- Bekämpfung von invasiven Neophyten: Am Teich südlich des Restbaggersees 

Reeser Ward wurden Kleinbestände der Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) in 

Handarbeit herausgezogen, um eine Ausbreitung zu bremsen. 

- Müllbeseitigung: Im Zuge der Gebietsbetreuung wird - in geringem Umfang -immer 

wieder Müll im Gelände eingesammelt und beseitigt. Im Rahmen des Rhine-Clean-

Up-Day wurde zusammen mit der Außenstelle Grietherbusch (Uni Köln) das 

Rheinufer im Süden des NSG (Mahnenburg) von Müll gereinigt.  

 

2.3.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. 

Das NSG Grietherorter Altrhein umfasst einen naturnahen Auenkomplex mit der Altrhein-

Schlinge bei Grietherort. Das Gebiet liegt im Deichvorland auf der östlichen Rheinseite. 

Es wird bereits bei mittleren Hochwässern mehr oder weniger großflächig überschwemmt. 

Fast alljährlich werden die tief liegenden Zonen von der Dynamik des Rheins beeinflusst. 

Der oberstromig angebundene Grietherorter Altrhein und der Rheinbannerstrang, ein ver-

landeter Seitenarm, gliedern die Nordhälfte des NSG. Daneben gehören temporär was-

serführende Flutrinnen und zwei Kolke in beweidetem Grünland zu den ursprünglichen 

Gewässerbiotopen. Das südliche Teilgebiet (Reeser Ward) ist von künstlichen Gewässern 

geprägt, die bei der Verfüllung und Renaturierung ausgedehnter Kiesabgrabungen ent-

standen sind. Dies sind ein rheinangebundener Baggersee-Rest mit renaturiertem Um-

land, zwei große Angelteiche nahe der Mahnenburg sowie schlammige Flachgewässer 

innerhalb von Auwald-Sukzessionsgehölzen.  

Ausgedehnte, teilweise extensiv bewirtschaftete Grünlandflächen und gewässerbeglei-

tende Auwald-Streifen prägen das Landschaftsbild ebenso wie Kopfbaumgruppen, Weiß-

dornhecken und wenige Pappelreihen. Zur Biotopvielfalt tragen Brennessel-Staudenfluren 

auf ungenutzten Brachestreifen sowie Kiesbänke und Schlammpionierfluren am Rheinufer 

bei. Das Gesamtgebiet ist ein sehr störungsarmer Überwinterungsraum für nordische 

Wildgänse. 

Im nördlichen Teilgebiet sind keine auffälligen positiven oder negativen Veränderungen 

festzustellen. Der floristische Artenreichtum hat auf extensiv genutzten Wiesen langsam 

zugenommen. Der Kräuteranteil hat allerdings in jüngster Zeit (seit 2019) überra-

schenderweise wieder auffälllig abgenommen. Die unbeeinflusste Sukzession der Wei-

den-Galeriewälder am Altrhein ist positiv zu werten. Ebenso die Schonung alter Pappeln  
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als Habitatbäume, die das Angebot an Totholzstrukturen eindrucksvoll erhöht hat (z.B. an 

der Nordspitze des NSG). Andererseits hat sich die Beseitigung hoher Pappelreihen als 

Störfaktor für Wiesenvögel bislang nicht erkennbar ausgewirkt. 

Das südliche Teilgebiet zeigt positive Entwicklungstendenzen im Extensivgrünland durch 

Heraus-bildung von Feuchtwiesen- und Glatthaferwiesen sowie durch Neufunde floristi-

scher Seltenheiten (u.a. Veronica teucrium, Euphorbia seguieriana). Positiv ist auch die 

langjährig ungestörte Sukzession von Weichholz-Auwaldbeständen auf verfülltem Abgra-

bungsgelände und am Westufer des Rheinbanner-strangs mit mächtigem Pappel-Altholz. 

Bezogen auf die Avifauna weist das NSG Grietherorter Altrhein einen überdurchschnittlich 

hohen Arten- und Individuenreichtum auf.  

Der Entwicklungstrend für das Gebiet insgesamt wird als überwiegend positiv eingestuft, 

weil wichtige Biotopentwicklungsmaßnahmen in 2014-2017 umgesetzt worden sind. Sie 

haben die Struktur einiger Zielbiotope (Blänken, blütenreiches Grünland in offener Land-

schaft, lineare Saumstrukturen im Grünland, Erhaltung von Altbäumen und stehendem 

Totholz im Auwald) wesentlich verbessert.  

Positiv ist auch die zusätzliche Extensivierung von beträchtlichen Grünlandflächen auf der 

Grietherorter Insel (2019/2020).  

Tabelle 13: Entwicklungstrend für das NSG „Grietherorter Altrhein“ für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv   * * * * * * * * 

intermediär * *         

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.4 NSG Altrhein Reeser Eyland 

2.4.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.4.1.1 Fauna - Brutvögel 

Eine Kartierung der Brutvögel ist in diesem Gebiet alle drei Jahre vorgesehen (zuletzt 

2019). Im Jahr 2021 fand dementsprechend keine Kartierung statt. 
 

2.4.1.2 Flora 

Im Jahr 2021 waren keine floristischen Erfassungen vorgesehen. 
 

2.4.1.3 Untersuchung der Gewässersedimente 

Um die bereits länger bestehenden Fragen hinsichtlich einer möglichen Entschlammung des 

Altrheins zu klären, fand im Juli 2021 ein Ortstermin mit der Unteren Bodenbehörde des 

Kreises Kleve statt. Hierbei wurden das weitere Vorgehen und die Durchführung der Bepro-

bung besprochen. Am 5.10.2021 wurden dann zusammen mit dem Hygieneinstitut des 

Ruhrgebietes die Sedimente im Reeser Altrhein untersucht. Der Untersuchungsbereich er-

streckte sich von der Brücke Höhe Förderband bis zur Brücke Höhe Lindenallee. Dabei wur-

de der Bereich in drei Abschnitte unterteilt, in denen jeweils vier Proben genommen wurden, 

die dann zu einer Mischprobe je Abschnitt zusammengefasst wurden. Eine vorläufige Inter-

pretation der Untersuchungsergebnisse lässt vermuten, dass der mittlere Abschnitt des Alt-

rheins am stärksten belastet ist. Hier sind auch die Auflandungen besonders mächtig. Bei 

der Probennahme stellte sich das Substrat als stark organisch, sehr klebrig und erstaunlich 

fest dar. Eine abschließende Einordnung der Untersuchungsergebnisse sowie eine Abklä-

rung hinsichtlich einer möglichen Entschlammung stehen seitens der Unteren Bodenbehörde 

noch aus. 

 

2.4.1.4 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 
 

2.4.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Im Jahr 2019 wurde für das Gebiet ein Maßnahmenkonzept (MAKO) nach den Vorgaben des 

LANUV erstellt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Eine Stellungnahme des 

LANUVs erfolgte im Jahr 2021. Die vom LANUV gewünschten Überarbeitungen werden im 

Laufe des Jahres 2022 erfolgen. 

 

2.4.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.4.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement, Beratung 

Die Gebietskontrollen wurden wie geplant durchgeführt. Zeitlich intensiv gestaltete sich die 

Regelung des Wasserstandes im Altrhein. Ab April erfolgte eine wöchentliche Kontrolle der 

Stauklappe (Öffnung, Überprüfung des eingestellten Wasserstandes) inklusive Kontrolle der 

Überstauungssituation der Röhrichtstandorte. Wie im Vorjahr wurde die Klappe ab Mitte April  
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geöffnet. Anfang Juli erfolgte der Aufstau der Landwehr zwecks der Unterwassermahd, so 

dass die Stauklappe geschlossen wurde. Die Absprachen mit Deichverband und Angelverein 

funktionierten problemlos. Durch das starke Sommer-Hochwasser Ende Juli wurden große 

Bereiche des Schutzgebietes lang und hoch überstaut. Da das Brutgeschäft der meisten 

Vogelarten zu dieser Zeit bereits beendet war, hatte das Hochwasser wenig Auswirkungen 

auf die Brutvogelsaison. Bedingt durch die hohen Wasserstände im Altrhein konnte die Stau-

klappe erst wieder ab September geöffnet werden. Die Röhrichtbereiche, die in den Vorjah-

ren für eine verbesserte Regeneration möglichst wenig überstaut wurden, standen in der Zeit 

von Juli bis September durchgehend unter Wasser. 

 

Bezüglich des seit 2020 im Unterlauf ansässigen Bibers fand eine Kontrolle Anfang April 

statt. Durch das Winter-Hochwasser war der ehemalige Biberdamm zerstört worden. Auch 

zwei mögliche Biberbauten im Unterlauf des Altrheins waren nicht mehr intakt. Dennoch 

konnten frische Nagespuren im Bereich unterhalb der Brücke Höhe Lindenallee festgestellt 

werden. Bei der Gebietskontrolle waren auffällig viele Besucher im Auwald unterwegs, teil-

weise mit freilaufenden Hunden sowie Picknick machend. 

Bei einer erneuten Kontrolle Anfang November waren entlang des Altrheins keine frischen 

Biber-Fraßspuren erkennbar. Seit Herbst 2021 hat sich allerdings ein Biber am Baggersee 

außerhalb des Schutzgebietes im Reeser Eyland angesiedelt. Dort sind viele Fraßspuren 

und eine große Biberburg vorhanden. 

 

Die Bewirtschaftung der landeseigenen Flächen erfolgte größtenteils vertragsgemäß. Bei der 

Beweidung bzw. Mahd einiger Flächen musste nachgefragt werden, die Bewirtschaftung 

wurde dann aber ohne weitere Probleme umgesetzt. Eine landeseigene Fläche konnte auf-

grund des Sommer-Hochwassers erst sehr spät gemäht werden. Die dort daran anschlie-

ßende Beweidung entfiel aufgrund eines defekten Zauns, der immer wieder durch herabfal-

lende Äste und umstürzende Bäume beschädigt wurde. Die problematischen Gehölze be-

fanden sich auf Privateigentum und wurden nun in Absprache mit dem Naturschutzzentrum 

vom Flächeneigentümer Anfang 2022 gefällt. Für diese landeseigene Fläche ist zudem für 

2022 ein Neuabschluss der Verpachtung vorgesehen. 

 

Für eine Landesfläche, die ehemals als extensive Weidefläche bewirtschaftet wurde, wurde 

der Pachtvertrag in eine extensive Mähweide umgewandelt. Dabei wurde besonderes Au-

genmerk auf die vertragliche Festschreibung eines breiten Saumes entlang des Sommerdei-

ches gelegt. Wegen der feuchten Witterung und des starken Grasaufwuchses wurde eine 

Weidefläche im Süden des Schutzgebietes zusätzlich in Teilbereichen einmalig gemäht, da 

der Viehbesatz nicht ausreichend hoch war und der Grasaufwuchs auf der Fläche zu verfau-

len drohte. 

 

Ende Oktober wurde eine Extensivwiese, die nur in einem Teilbereich extensiv bewirtschaftet 

wird, entgegen der Bewirtschaftungsauflagen erneut gedüngt. Dies war bereits im Vorjahr 

geschehen. Laut Aussage des Bewirtschafters wurde dies versehentlich getan. Bereits im 

Frühjahr 2021 war mit Hilfe von Pflöcken eine Kennzeichnung des Extensivbereiches vorge-

nommen worden. Diese waren im Laufe der Saison verschwunden. Für die Saison 2022 wird 

diese Fläche engmaschig kontrolliert werden. 
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Wie im Vorjahr wurde die Weidesaison ausnahmsweise bis Ende November verlängert, da 

wegen der milden Witterung das Graswachstum bis weit in den November hinein andauerte.  

 

Bedingt durch Corona-Beschränkungen und damit einhergehende Grenzschließungen konn-

te ein niederländischer Nutriafänger der Waterschap Rivierenland im Schutzgebiet überra-

schend tätig werden. Die Organisation Waterschap Rivierenland ist bereits seit vielen Jahren 

auch auf deutscher Seite im Kreis Kleve tätig. Für den Fang musste kurzfristig für alle be-

troffenen Jagdreviere die Zustimmung eingeholt werden. In der Zeit ab Mitte Mai konnten 

innerhalb von vier Wochen 41 Nutria und 3 Bisam gefangen werden. Regulär fand die Nutria-

Bejagung im Gebiet erst wieder ab Herbst durch den Nutria-Fänger statt, der im Auftrag des 

Deichverbandes dort unterwegs ist. 

 

Im Zusammenhang mit der laufenden Deichsanierung entfielen pandemiebedingt sämtliche 

Fachgespräche. Hier ist in den Folgejahren wieder vermehrt mit Gesprächen und Zuarbeiten 

zu rechnen. 
 

Da der Deichverband im Frühjahr 2014 den Zaun entlang des Deichfußes zwischen dem 

Sportplatz an der Stadtmauer von Rees und dem Deichübergang an der Lindenallee entfer-

nen ließ, ist die Störung durch freilaufende Hunde im Gebiet seither massiv. Auch stellt der 

im Grünland vorhandene Hundekot für die Bewirtschafter der Flächen ein Problem dar, da 

das Heu nicht mehr verwendbar ist. Weil der Zaun nicht im Zuge der Deichsanierung plan-

festgestellt wurde und seine Er- bzw. Unterhaltung in den Pachtverträgen (Stadt Rees) nicht 

geregelt ist, besteht derzeit keine Handhabe, den Zaun wiederherstellen zu lassen. Durch 

die zeitweilige flächige Beweidung der Grünlandbereiche (Höhe Lindenallee) mit Schafen 

konnte eine temporäre Beruhigung des Gebietes erreicht werden. Das zwischenzeitlich um-

gefallene NSG-Schild im Bereich der Brücke Höhe Lindenallee wurde vom Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve neu aufgestellt. 

Anfang Dezember erfolgte eine Kontrolle der NSG-Beschilderung. Vorschläge für zusätzliche 

Beschilderungen wurden an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises übermittelt. 

 

2.4.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des MAKO „Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-

rhein“ wurden am Reeser Altrhein 30 Brutflöße für die Trauerseeschwalbe ausgebracht (s. 

Kap. Trauerseeschwalbe 2.4.4.1 und 2.1.4.1). 

 

2.4.3.3 Vorschläge für Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmenkoordination 

Da sich auch 2021 Trauerseeschwalben auf den ausgelegten Nistflößen ansiedelten (s. Kap. 

2.4.4.1), soll diese Maßnahme 2022 fortgeführt werden. 
 

Im MAKO wurden Optimierungsmaßnahmen detailliert ausgearbeitet und in Karten darge-

stellt. Folgende Maßnahmen sollen u.a. in den nächsten Jahren umgesetzt werden: 
 

- Entfernen beschattender Gehölze im Bereich des verlandeten Altarmabschnitts im 

Oberlauf des Reeser Altrheins: Rodung des Weiden-Pionierbestandes in der Ge-

wässersohle, um Pionierstandorte im aquatischen Bereich und in der Wasser- 
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- wechselzone zu schaffen. Die Weiden-Ufergehölze am Westufer und am Südende 

des Gewässers sollen weitgehend erhalten bleiben. Grundsätzlich ist auf die 

Schonung von Höhlenbäumen und die Erhaltung von Totholzstrukturen zu achten. 

- Reduzierung von Ufergehölzen an einem Kolk im Oberlauf der verlandeten Alt-

rheinrinne, um die Vegetationsvielfalt im Auengewässer zu fördern. 

- Fortsetzen der Nutria-Bekämpfung, eventuell engere Absprachen mit dem Nutria-

Jäger treffen. 

- Schilder an den stark von Spaziergängern frequentierten Brücken aufstellen, um 

auf den Schutzstatus und die Schutzbedürftigkeit des Gebietes hinzuweisen. 

- Entfernen beschattender Gehölze am Auenkolk (Woy) entlang der südlichen Ufer-

linie, unter Rücksichtnahme auf Höhlenbäume und stehendes Totholz. 

- Entfernen von jungen Weiden-Schösslingen im Röhricht (Westufer, Höhe Woy), 

um eine einsetzende Verbuschung des Uferabschnittes noch rechtzeitig zu unter-

binden. 

 
 

2.4.4 Artenschutz 

2.4.4.1 Trauerseeschwalbe 

Am Reeser Altrhein werden erst seit 2012 Flöße ausgelegt. Sie wurden seinerzeit direkt an-

genommen. 2021 kamen hier 30 Flöße mit Ei-Rollschutz zum Einsatz. 11 Flöße wurden zu-

dem mit sogenannten BESE-Elementen (Biodegradable EcoSystem Engineering Elements) 

ausgestattet, die Ei-Rollschutz und Unterstand in sich vereinen (s. Abbildung 34).  

 

 

Abbildung 34: Brütende Trauerseeschwalbe auf einem Nistfloß mit BESE-Element am Reeser 
Altrhein. Diese gitterartige, biegsame Matte vereint in sich Ei-Rollschutz und Unterstand und 
dient zur Optimierung des Bruterfolgs (Foto Vossmeyer 2021). 
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Dieses neuartige Material besteht aus Bio-Polymeren auf Basis von Kartoffelstärke und ist 

langfristig biologisch abbaubar. Es bildet ca. 3 cm hohe Matten mit einer Gitterstruktur und 

wurde dem LIFE-Projekt „Lebendige Röhricht – Reeds for LIFE“ entlehnt. In diese ca. 50 x 

70 cm große biegsame Matte mit Gitterstruktur wurde zum einen ein Loch als Ei-Rollschutz 

und Nistmulde geschnitten. Zum anderen wurde ein Teil der Matte als Unterstand in Tunnel-

form gebracht. Die Fixierung am Nistfloß erfolgte mit Hilfe von Kabelbindern. 
 

Die ersten Trauerseeschwalben wurden am Reeser Altrhein am 9. Mai gesichtet (2020: 6. 

Mai). Die erste Brut ließ sich wie im Vorjahr am 22. Mai feststellen. Insgesamt besiedelten 

den Standort 11 Brutpaare. Bemerkenswert war, dass neun Paare auf mit BESE-Elementen 

ausgestatteten Flößen brüteten. Diese hatten offenbar eine hohe Anziehungskraft, auch 

wenn die Gründe hierfür unklar sind. Es wurden insgesamt 26 Eier gelegt, aus denen 15 Kü-

ken schlüpften. Die Schlupfrate erreicht dementsprechend 58 %. Von den 15 Küken wurden 

11 flügge. Der Bruterfolg liegt damit bei erfreulichen 1,00 JV/BP, nachdem im Vorjahr kein 

Jungvogel flügge geworden war. Zu den weiteren Ergebnissen und zum Bruterfolg siehe 

auch Kapitel 2.1.4.1. 

 
 

2.4.5 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Kurzcharakterisierung des Untersuchungsgebietes und eine Ein-

schätzung des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Das NSG „Altrhein Reeser Eyland“ umfasst im Wesentlichen den Altrhein bei Rees mit 

Flussmeldenfluren und kleinen Resten eines Weichholzauenwalds sowie begleitenden Grün-

landflächen. Besonders die extensiv bewirtschafteten, landeseigenen Grünlandflächen ha-

ben sich in den letzten Jahren botanisch sehr gut entwickelt. Hier konnten mehrere Flächen 

im Rahmen der Kartierung für das MAKO als FFH würdig eingestuft werden. Das Schutzge-

biet repräsentiert einen für den Unteren Niederrhein gut erhaltenen Altrhein mit typischer 

Uferzonierung sowie teilweise gut ausgebildeten – aber von Nutriafraß beeinträchtigten - 

Wasserpflanzen-Gesellschaften und Röhrichten. Der Altarmkomplex ist Lebensraum für die 

seltenen Fischarten Bitterling und Steinbeißer. Auch fünf verschiedene Fledermausarten sind 

hier anzutreffen, darunter Breitflügel- und Rauhautfledermaus. 

Das Gewässer ist darüber hinaus Lebensraum für zahlreiche hier überwinternde Wasser-

vogelarten, darunter vor allem Pfeifenten, aber auch Gänse- und Zwergsäger. Es ist Brutha-

bitat von verschiedenen Wasservogelarten und bietet vielen Röhrichtvögeln wie Rohrammer 

und Teichrohrsänger gute Habitatbedingungen. 
 

Aufgrund des gestörten Wasserhaushaltes durch die fortschreitende Sohleintiefung des 

Rheins, die noch immer fehlende Fischpassierbarkeit an der Stauklappe des Angelvereins 

sowie wegen seiner schmalen, störungsanfälligen Ausdehnung bleibt das Gebiet hinter sei-

nem Entwicklungspotential zurück. Durch ungeregelte Freizeitaktivitäten, eine schlechte 

Ausschilderung des Gebiets sowie durch den zunehmenden Besucherverkehr und die an-

steigende Zahl freilaufender Hunde sind deutliche Negativeinflüsse erkennbar.  
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Positiv zu bewerten ist die floristische Entwicklung im Extensivgrünland sowie die Erholung 

des Silberweiden-Auwalds im Mündungsbereich. Ebenfalls positiv ist die zu beobachtende 

Regeneration des seit 2010 zurückgehenden Röhrichts. Hier hat sich die Regulierung der 

Wasserstände in den vergangenen Sommerhalbjahren vorteilhaft ausgewirkt. 
 

Tabelle 14: Entwicklungstrend für das NSG „Reeser Altrhein“ für die Jahre 2010 bis 2021. 

Trend 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkon-
form) 

        
   

überwiegend positiv            

intermediär         * * * 

Negativeinflüsse erkennbar * * * * * * * *    

Negativeinflüsse überwiegen            
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2.5 NSG Salmorth 

2.5.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.5.1.1 Fauna – Brutvögel 

 

Ergebnisse: 

Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung sind in Tabelle 15 dargestellt. Die Lage der Reviere 

ist den Karten 8 bis 11 im separaten Kartenteil (auf Anfrage) zu entnehmen. 
 

Tabelle 15: Brutvogelbestand im Kartierungsgebiet Salmorth von 2016 bis 2021 mit Angabe der 
Gefährdungskategorien 

Nr. Art

RL 

NRW 

2016

RL 

NR 

2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nr. Art

RL 

NRW 

2016

RL 

NR 

2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Amsel * * 85 74 69 56 50 62 48 Kuckuck 2 2 3 2 4 4 5 5

2 Austernfischer * * 7 7 7 6 7 7 49 Löffelente 3 1 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.

3 Bachstelze V V 12 14 13 15 18 20 50 Mauersegler * * 2 n.n. 1 3 3 2

4 Baumfalke 3 2 n.n. 1 1 1 1 1 51 Mäusebussard * * 12 13 10 14 14 12

5 Baumpieper 2 2 n.n. n.n. n.n. n.n. 2 1 52 Mehlschwalbe 3 3 62 60 59 66 70 62

6 Blässralle * * 25 14 19 14 16 17 53 Misteldrossel * * 5 5 3 3 4 2

7 Blaukehlchen 3 1 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 54 Mönchsgrasmücke * * 94 101 103 124 134 120

8 Blaumeise * * 43 36 41 47 48 43 55 Nachtigall 3 3 13 11 12 12 22 18

9 Bluthänfling 3 2 26 30 26 27 25 32 56 Nilgans 18 16 18 15 14 14

10 Brandgans * * 7 7 8 8 9 7 57 Pirol 1 1 n.n. n.n. 1 2 1 1

11 Buchfink * * 95 98 87 111 116 119 58 Rabenkrähe * * 31 26 30 30 33 34

12 Buntspecht * * 17 19 16 20 24 22 59 Rauchschwalbe 3 3 46 54 48 45 39 40

13 Dohle * * 15 13 15 16 17 13 60 Reiherente * * 4 1 5 2 3 3

14 Dorngrasmücke * * 106 112 101 122 152 133 61 Ringeltaube * * n.u. 91 n.u. 82 83 94

15 Eichelhäher * * 8 11 12 14 15 16 62 Rohrammer V V 13 11 7 10 10 15

16 Elster * * 7 6 4 6 3 9 63 Rotkehlchen * * 21 24 24 25 29 30

17 Feldlerche 3 3 45 44 42 48 54 54 64 Rotschenkel 1 1 8 6 5 5 3 4

18 Feldschwirl 3 2 4 8 5 7 8 4 65 Saatkrähe * * 6 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.

19 Feldsperling 3 2 n.u. n.u. 31 22 20 14 66 Schleiereule * * 2 1 2 1 2 2

20 Fitis V V 24 21 16 19 21 26 67 Schnatterente * * 10 8 10 7 10 10

21 Flussregenpfeifer 2 1 6 8 7 7 12 8 68 Schwanzmeise * * 3 3 2 4 4 2

22 Gartenbaumläufer * * 28 25 26 34 30 26 69 Schwarzkehlchen * * 22 21 18 23 30 26

23 Gartengrasmücke * * 63 60 57 60 62 57 70 Singdrossel * * 33 29 26 33 38 30

24 Gartenrotschwanz 2 2 9 13 13 19 24 22 71 Sperber * * n.n. n.n. 1 1 n.n. n.n.

25 Gelbspötter * 3 8 7 4 10 9 8 72 Star 3 3 80 74 76 85 75 73

26 Grauammer 1 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 73 Steinkauz 3 3 8 7 7 6 8 6

27 Graugans * * 32 30 28 29 32 34 74 Stieglitz * * 43 39 42 42 52 46

28 Grauschnäpper * * 18 21 18 24 27 26 75 Stockente * V 41 33 34 33 27 33

29 Großer Brachvogel 3 3 7 9 9 9 8 8 76 Sumpfmeise * * 1 n.n. n.n. 1 n.n. n.n.

30 Grünfink * * 23 25 21 21 27 30 77 Sumpfrohrsänger V V 107 82 68 70 72 81

31 Grünspecht * * 3 3 2 1 3 3 78 Teichralle V 3 1 n.n. n.n. 1 n.n. n.n.

32 Habicht 3 3 2 1 1 1 2 n.n. 79 Teichrohrsänger * V 4 2 2 3 6 3

33 Haubentaucher * * 5 7 6 6 6 6 80 Türkentaube V 2 6 7 7 10 11 11

34 Hausrotschwanz * * 9 6 5 7 6 8 81 Turmfalke V V 3 3 2 4 6 3

35 Haussperling V V n.u. n.u. 110 n.u. 92 n.u. 82 Turteltaube 2 1 n.n. n.n. n.n. 1 n.n. n.n.

36 Heckenbraunelle * * 44 36 42 46 43 36 83 Uferschwalbe 2 2 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 6

37 Hohltaube * * 23 26 27 35 39 35 84 Wachtel 2 2 n.n. 2 3 7 3 4

38 Jagdfasan 31 36 31 24 23 27 85 Waldohreule 3 3 1 1 1 2 2 1

39 Kanadagans 4 5 5 5 6 8 86 Weidenmeise * 2 6 9 12 10 10 12

40 Kernbeißer * * n.n. n.n. n.n. 1 3 1 87 Weißstorch * * 1 1 1 1 1 2

41 Kiebitz 2 2 16 14 8 12 13 8 88 Wiesenpieper 2 1 39 32 32 41 44 36

42 Klappergrasmücke V V 8 8 7 8 14 10 89 Wiesenschafstelze * * 22 35 24 49 41 38

43 Kleiber * * 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 90 Zaunkönig * * 73 66 66 71 67 53

44 Kleinspecht 3 3 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 91 Zilpzalp * * 135 115 92 113 117 119

45 Knäkente 1 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 Summe Arten 76 72 76 80 78 81

46 Kohlmeise * * 55 56 64 65 65 55 Summe Reiviere 1902 1902 1862 2044 2245 2073

47 Kolkrabe * 1 n.n. n.n. n.n. n.n.  n.n. 1  

RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; n.n. = nicht nachgewiesen; n.u. = nicht untersucht 
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Im Jahr 2021 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 920 ha) 81 Vogelarten mit insgesamt 

2073 Revieren (s. Tabelle 15), darunter 25 Arten der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten 

Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016), namentlich Grauammer, Knäckente, Pirol, 

Rotschenkel (vom Aussterben bedroht), Baumpieper, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, 

Kiebitz, Kuckuck, Wachtel, Wiesenpieper, Uferschwalbe (stark gefährdet), Baumfalke, Blut-

hänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Großer Brachvogel, Mehlschwalbe, Nachti-

gall, Rauchschwalbe, Star, Steinkauz, Waldohreule, Kleinspecht (gefährdet). 

 

Der durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal Beziehung von 

MACARTHUR & WILSON (1967) [ ; S=erwartete Artenanzahl, A=Fläche in km²] und 

den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten Konstanten (c=42,8; z=0,14) sind 58 

Brutvogelarten. Das NSG Salmorth wies auch 2021 einen weit über den Durchschnitt liegen-

den Artenreichtum auf. 

 

Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel (s. auch Karte 8 

bis 11 im Anhang II) im Vergleich zum Vorjahr. 

Wasservögel: 

Insgesamt nahmen die Bestände der Wasservögel im Vergleich zu Vorjahr von 135 auf 141 

Brutpaare wieder leicht zu. Auch die in den letzten Jahren nur noch unregelmäßig vorkom-

mende Knäckente brütete 2021 im Gebiet. Einen deutlichen Bestandsrückgang zeigte der 

Flussregenpfeifer und auch bei der Brandgans war ein leichter Bestandsrückgang im Ver-

gleich zum Vorjahr zu erkennen. Blässralle, Graugans, Kanadagans wiesen leichte Zunah-

men auf. Eine deutliche Bestandszunahme war bei der Stockente zu vernehmen. Bei den 

Arten Haubentaucher, Nilgans, Reiherente und Schnatterente blieb der Bestand konstant. 

Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Wasserstände zwischen Mai und Juli sowie 

der deutlich zugenommene Angelsportbetrieb am Griethausener Althein dürften sich negativ 

auf den Brutbestand des Flussregenpfeifers ausgewirkt haben.  

 

- Rückgänge: Brandgans (-2 BP), Flussregenpfeifer (-4 BP) 

- Zunahmen: Blässralle (+1 BP), Graugans (+2 BP), Kanadagans (+2 BP), Stocken-

te (+6 BP) 

- Konstant: Haubentaucher (1 BP), Nilgans (14 BP), Reiherente (3 BP), Schnatterente 

o (10 BP) 

- Weitere Arten: Knäckente (+1 BP.) 

 

Wiesenvögel: 

Insgesamt war ein leichter Bestandsrückgang von 204 auf 188 Brutpaare im Vergleich zum 

Vorjahr festzustellen, wobei beim Kiebitz und Wiesenpieper die stärksten Bestandseinbußen 

zu verzeichnen waren. Ebenfalls leicht rückläufig waren die Brutbestände bei Schwarzkehl-

chen und Wiesenschafstelze. Leichte Bestandsanstiege zeigten lediglich die Arten Rot-

schenkel, Wachtel und Weißstorch. Die Bestände von Austernfischer, Feldlerche und Großer 

Brachvogel blieben im Vergleich zu 2021 stabil. In diesem Jahr konnte wieder ein Revier der 

Grauammer festgestellt werden. Die Art brütete zuletzt 2014 im Untersuchungsgebiet.  
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Während die Ursachen für den Rückgang beim Kiebitz sowohl im Untersuchungsgebiet als 

auch auf landesweiter Ebene bekannt sind konnten bei den Wiesensingvogelarten Schwarz-

kehlchen und Wiesenpieper keine eindeutigen Ursachen erkannt werden, da sich die beste-

henden Habitatstrukturen für diese Arten im Gebiet nicht verändert haben. Ein Bestandan-

stieg zeigte sich beim Weißstorch. Während das Randbrüterpaar bei der Ortschaft Düffel-

ward einen Kunsthorst als Brutplatz wählte, brütete ein weiteres Paar in einem Naturhorst 

auf Untersalmorth. 
 

- Rückgänge: Kiebitz (-5 BP), Schwarzkehlchen (-4 BP), Wiesenpieper (-8 BP), Wie-

sen-Schafstelze (-3 BP) 

- Zunahmen: Rotschenkel (+1 BP), Wachtel (+1 BP), Weißstorch (+1 BP) 

- Konstant: Austernfischer (7 BP), Feldlerche (54 BP), Großer Brachvogel (8 BP). 

- Weitere Arten: Grauammer (+1 BP) 

 

 

Abbildung 35: Die Grauammer konnte erstmalig seit 2014 wieder als Brutvogel festge-
stellt werden (Foto: Arntz 26.05.2021). 

 

Röhrichtvögel: 

Insgesamt leichte Bestandszunahme von 96 auf 103 Reviere. Bestandseinbußen zeigten 

Feldschwirl und Teichrohrsänger. Bei Rohrammer und Sumpfrohrsänger konnten im Ver-

gleich zum Vorjahr wieder deutliche Zunahmen erkannt werden. 
 

- Rückgänge: Feldschwirl (-4 BP), Teichrohrsänger (-3 BP), 

Zunahmen: Rohrammer (+5 BP), Sumpfrohrsänger (+9BP). 

 

Weitere Rote Liste Arten: 

Die Bestände der weiteren Rote-Liste Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) stiegen 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 276 auf 282 Brutpaare an. Rückgän-

ge waren bei Baumpieper, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Mehlschwalbe, Nachtigall, Star, 

Steinkauz und Waldohreule zu verzeichnen. Der Habicht konnte nicht mehr als Brutvogel 

nachgewiesen werden.  
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Beide Reviere verwaisten nach unseren Beobachtungen während des Spätwinters. Be-

standsanstiege konnten lediglich bei Bluthänfling und Rauchschwalbe festgestellt werden. 

Die Bestände von Baumfalke, Kuckuck und Pirol blieben konstant. Als neue Brutvogelart 

konnte eine kleine Kolonie der Uferschwalbe am Klärwerksgelände auf Obersalmorth nach-

gewiesen werden. Die Uferschwalben brüteten hier in einer Erdaufschüttung. Auch die 

Grauammer und der Kleinspecht konnten mit je einem Revier nachgewiesen werden. Beide 

Arten brüteten in den vergangenen Jahren nur noch sehr unregelmäßig im Gebiet. Der 

Kleinspecht konnte zuletzt 2009, die Grauammer 2014 festgestellt werden. 

 

- Rückgänge: Baumpieper (-1 BP), Feldsperling (-6 BP), Gartenrotschwanz (-2 BP), 

Habicht (-2 BP), Mehlschwalbe (-8 BP), Nachtigall (-4 BP), Steinkauz (-2 BP), Wal-

dohreule (-1 BP), 

- Zunahmen: Bluthänfling (+7 BP), Rauchschwalbe (+1 BP), 

- Konstant: Baumfalke (1 BP), Kuckuck (5 BP), Pirol (1 BP), 

- Weitere Arten: Uferschwalbe (+6 BP). 

 

Besonderheiten 

- Leichter Bestandsanstieg beim Rotschenkel, 

- Nachweis eines Grauammer-Revieres, 

- Baumbrut eines Austernfischerpaares, 

- Kolkrabe und Uferschwalbe als neue Brutvogelarten. 

 

Beeinträchtigungen 

- Nach wie vor hoher Besucherdruck entlang des Rheins zwischen Klärwerk und Hövel 

durch Lagern, Zelten und Angelbetrieb. Eine leichte Entspannung nach Schließung 

des Parkplatzes auf Obersalmorth war jedoch zu erkennen. 

- Hoher Freizeitbetrieb im Bereich Griethausener Altrheinbrücke und der Griethausener 

Ward. 

- Jagdliche Tätigkeiten am Griethausener Altrhein in den Herbstmonaten und die damit 

verbundenen Störungen der Rastvogelarten. 

- Durchfahren der Grünlandflächen mit Geländefahrzeugen auch zur Brutzeit. 

- niedrigfliegende Heißluftballons. 

- Zunehmende Trockenheit im Gebiet, die zur Lebensraumverschlechterung vor allem 

bei den Wiesenvogelarten führt. 

- Starker Verdacht von illegaler Greifvogelverfolgung. 

- Auslegen von Giftködern. 

- Beseitigung von Greifvogelhorsten in mindestens zwei Fällen.  

 

2.5.1.2 Flora – Erfolgskontrolle Heudrusch-Einsaatflächen 

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde das vom Landschaftsverband Rheinland geförderte „Mo-

dellprojekt Kindheitswiesen“ durchgeführt. Ziel des Projektes war die Wiederherstellung von 

krautreichen, bunten Wiesen. Dazu wurden in artenarmen, extensiv bewirtschafteten Mäh-

wiesen Einsaatstreifen angelegt und mit regionalem Wiesenkräuter-Saatgut eingesät. 
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Um die Vegetationsentwicklung dieser Flächen weiterhin zu verfolgen und zu dokumentie-

ren, wurden vom Kreis Kleve finanzielle Mittel für das Monitoring bzw. die Erfolgskontrolle 

dieser Flächen bereitgestellt. Die letzte Kontrolle fand 2017 statt. Die Lage der Flächen im 

Gebiet Salmorth ist in dargestellt. 

 

 

Abbildung 36: Lage der Projektflächen und Einsaatstreifen im NSG Salmorth. Die Einsaat er-
folgte im Jahr 2012. 

 

Fläche 1 – NSG Salmorth: 

Die Fläche 1 hat sich seit dem Jahr 2017 weiter positiv entwickelt. Der Gesamtdeckungsgrad 

der Kräuter war um 10 % auf ca. 30 % gestiegen. Bei der Kontrolle Mitte Juni war der Ein-

saatstreifen neben der Gräserblüte durch den auffälligen Blühaspekt des Wiesen-Pippaus 

(Crepis biennis) und der Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis) deutlich erkennbar, diese 

beiden Zielarten waren deutlich sichtbar auch in die alte Grasnarbe eingewandert. Die meis-

ten Zielarten waren gut und gleichmäßig vertreten, zu den häufigsten zählen Wiesen-Pippau 

(Crepis biennis), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Wiesen-Witwenblume (Knautia arven-

sis), Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense). 

Im August waren einzelne, lokal begrenzte Vorkommen des Wiesen-Pastinak (Pastinaca 

sativa) auffällig (Abbildung 37). 
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Abbildung 37: Oben links: Blütenreicher Einsaatstreifen am 10. Juni 2021, Großes Bild: Der 
Wiesen-Pastinak (Pastinaca sativa) bildete auf vielen „Kindheitswiesen“-Flächen einen sehr 
wertvollen späten Blühaspekt. (12.08.2021). 

 

Fläche 2 – NSG Salmorth: 

Auch dieser Einsaatstreifen hat sich weiterhin sehr gut entwickelt. Die Zielarten waren sehr 

gut und gleichmäßig vertreten, der Einsaatstreifen war durch seinen Blütenreichtum deutlich 

erkennbar. Die Zielarten, insbesondere der Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und die Wiesen-

Witwenblume (Knautia arvensis) waren stellenweise bereits weiter in die alte Grasnarbe vor-

gedrungen. Vor allem an der höchsten Geländestelle war der Bestand sehr kraut- und arten-

reich und die Obergräser traten in den Hintergrund. Eine Besonderheit war auch in diesem 

Jahr das Vorkommen des Klappertopfes (Rhinanthus minor) an der höchsten Geländestelle. 

Dies ist die einzige Projektfläche, auf der sich ein Bestand des Klappertopfes bisher etabliert 

hat (Abbildung 38).  

 

Die Problemkräuter in der Senke waren weitgehend verschwunden, in diesem Bereich waren 

aber immer noch kaum Zielarten vorhanden.  

Bei der Kontrolle Anfang Juni war der Einsaatstreifen geprägt durch einen auffälligen Blüh-

aspekt der Wiesen-Witwenblume. Die Artenzusammensetzung war ähnlich wie bei der Flä-

che 1.  
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Abbildung 38: Der im niederrheinischen Tiefland stark gefährdete Klappertopf (Rhinanthus 
minor). (10.06.2021). 

 

Im Juni und September 2014 wurden auf den Projektflächen einige Jungpflanzen des Wie-

sen-Storchschnabels (Geranium pratense) ausgepflanzt. Der Wiesen-Storchschnabel ist 

durch Saat schwierig zu etablieren, deshalb war dies ein Versuch, vorgezogene, autochtho-

ne Pflanzen zu verwildern. Im Rahmen des Monitorings der Einsaatstreifen wurden deshalb 

auch die dort gepflanzten Geranium-Pflanzen kontrolliert. Während im Jahr 2017 zwei der 

fünf gepflanzten Jungstauden noch wiedergefunden werden konnten, konnte im Jahr 2021 

kein Exemplar festgestellt werden. 

 

Fazit 

Die Einsaaten auf allen Streifen waren erfolgreich, viele Zielarten sind auf den Flächen gut 

und gleichmäßig vertreten. Einige der Zielarten, darunter Wiesen-Pippau (Crepis biennis), 

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) und Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) breiten 

sich langsam weiter in die alte Grasnarbe aus. Diese Tendenz konnte mithilfe des fortlaufen-

den Monitorings bestätigt und weiter beobachtet werden. Auch zukünftig ist die Dokumenta-

tion der Entwicklung wünschenswert, um zu beurteilen, ob die Arten sich dort dauerhaft etab-

lieren und weiter ausbreiten können und ob weitere Arten in die alte Narbe einwandern kön-

nen. Wiederholt wurde bei allen Einsaatstreifen des Projektes deutlich, dass sie eine hohe 

Bedeutung unter anderem für blütenbesuchende Insekten haben. 

 

2.5.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 
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2.5.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Für das Gebiet wurde im Jahr 2009 ein Maßnahmenkonzept erstellt, dessen Kern ein mit 

den Bewirtschaftern abgestimmtes Bewirtschaftungskonzept für die öffentlichen Flächen ist. 

Die Überarbeitung des MAKO ist ab dem Jahr 2023 geplant.  

Darin werden Maßnahmen zum Biotopschutz insbesondere zur Verbesserung des Erhal-

tungszustandes der FFH-Lebenraumtypen – hier der artenreichen Glatthaferwiesen (LRT 

6510, Abbildung 39), der natürlichen eutrophen Seen und Altarme (3150), der Weichholz-

Auenwälder (91E0) und der Hartholz-Auenwälder (91F0) zusammengestellt. Grundlage dafür 

sind aktuelle Kartierungsdaten von den Flächen und Biotoptypen. 

Vorbereitend finden bereits die Kartierungen der Biotoptypen mit Bewertung der FFH-

Lebensraumtypen statt. Wegen der Größe des Gebietes werden die Arbeiten 2022 fortge-

setzt.  

 
Abbildung 39:  Kräuterreiche Glatthaferwiese im Zentrum von Salmorth. Mit dem frühsommerli-
chen Blühaspekt aus Wiesen-Margerite, Hahnenfuß, Rotem Wiesenklee und Kleinem Klapper-
topf (im Vordergrund rechts) steht diese Blumenwiese exemplarisch für den FFH-
Lebenraumtyp „Artenreiche Flachland-Mähwiesen“ (LRT 6510) (01.06.2021). 

 

2.5.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.5.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Gebietskontrollen wurden wie vorgesehen durchgeführt. Die Bewirtschaftung der lan-

deseigenen Flächen erfolgte überwiegend vertragsgemäß. 

Bei einigen Extensivweideflächen musste beanstandet werden, dass Rindvieh viel zu spät 

aufgetrieben wurde oder dass die Anzahl der Rinder lange Zeit zu gering war, um den Auf-

wuchs mehr oder minder vollständig abzufressen („symbolische“ Beweidung). 
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Die Problematik einer nicht aufwuchsgerechten Beweidung durch manche Pächter ist also 

weiterhin ein Konfliktpunkt bei der Gebietsbetreuung, obwohl die Neuverpachtungen in 

jüngster Zeit deutliche Verbesserungen bewirkt haben.  

Zwei Pächter haben 2021 die vereinbarte Beweidung mit Weidevieh gar nicht mehr begon-

nen und schließlich ihre Pachtflächen zur Verfügung gestellt und den Vertrag gekündigt. Ei-

nige Hektar Grünland sind deshalb 2021 nicht bewirtschaftet worden und haben den ganzen 

Sommer über brach gelegen. 

Auch die sogenannte „Salbeiwiese“, die von außerordentlichem Artenreichtum geprägt ist, 

wurde von dem bisherigen Pächter zum Jahreswechsel abgegeben. Er hat keine Verwen-

dung mehr für das strohige Heu, das beträchtliche Anteile von giftigem Jakobs-Kreuzkraut 

enthält. Die sehr wertvolle Salbeiwiese wird von einem Bewirtschafter übernommen, der Er-

fahrung damit hat, problematisches Heu nicht als Futter, sondern fein gehäckselt als Einstreu 

zu verwerten. 

Die Stadt Kleve hat im Zentrum von Salmorth zwei Grünlandflächen erworben, die als Kom-

pensationsflächen künftig extensiv bewirtschaftet werden. Sie sollen vorrangig als Lebens-

raum für Feldvögel (z. B. Feldlerche, Rebhuhn) dienen. Eine Fläche ist als Weide vorgese-

hen, die andere als zweischürige Mähwiese. Mit einer Größe von mehr als 10 ha können 

diese neuen Extensivflächen wesentlich dazu beitragen die naturschutzorientierte Grünland-

bewirtschaftung auf Salmorth weiter zu verbessern.  

Das Regionalforstamt Niederrhein hat 2020 eine Anzahl von Grünlandflächen an neue Päch-

ter vergeben, weil die bisherigen Pächter gar keine Landwirtschaft mehr betrieben haben 

oder nicht in der Lage waren, die notwendige Beweidung mit Rindvieh durchzuführen. 

Für die Eigentumsflächen der Bezirksregierung Düsseldorf war eine ähnliche Bereinigung 

der Pachtverhältnisse vorgesehen. Die anstehenden Änderungen werden allerdings voraus-

sichtlich erst 2022 oder 2023 umgesetzt werden. Bis dahin blockieren einzelne Pächter, die 

kein Vieh mehr halten und faktisch kein Heu und keine Weideflächen gebrauchen können, 

die Pachtflächen, während andere Viehhalter dringend Weideflächen suchen.  

 

Im Rahmen der üblichen Gebietsbetreuung wurden folgende Punkte mit den einzelnen Be-

wirtschaftern abgestimmt und vereinbart. 

- Bei der Wiesenmahd muss weiterhin verstärkt darauf geachtet werden, dass Schon-

streifen/Blühstreifen mitten in der Fläche stehenbleiben, um Ausweichquartiere und 

Zufluchtsorte für die Wiesenfauna zu erhalten. Das gilt nicht nur für den 1. Schnitt im 

Juni, sondern auch für den 2. Grasschnitt im Spätsommer. 

- Auch bei der Weidepflege, also bei der Ausmahd von Unkräutern auf Weideflächen, 

ist wichtig, dass Weideunkräuter nicht flächendeckend, sondern abschnittweise aus-

gemäht werden, damit stellenweise hochwüchsige Strukturen in der Grasnarbe erhal-

ten bleiben zum Schutz der Kleintierfauna. 

- Erhaltungsdüngung mit Gülle (maximal 40 kg N/ha/a) war auf den dafür vorgesehe-

nen Grünlandflächen des Forstamtes ohne Ausnahme zugelassen, wurde aber nur 

auf einigen Parzellen vorgenommen.  

- Stallmistdüngung (10 t/ha), die in einigen Pachtverträgen zulässig ist, wurde wieder 

für Mähweide-Parzellen im Nordosten des NSG freigegeben.  



Schutzgebietsbetreuung  

 76 

 

- In den neueren Pachtverträgen ist eine geringe Stallmistdüngung grundsätzlich auch 

möglich, ausgenommen reine Weideflächen. Voraussetzung ist allerdings jeweils die 

ausdrückliche Zustimmung der Gebietsbetreuer.  
 

 
Abbildung 40:  Mähweide, die wegen üppigen Graswachstums im August 2021 ausnahmsweise 
ein zweites Mal gemäht werden durfte und anschließend erst beweidet wurde. Im breiten 
Schonstreifen ist links der struppige Schonstreifen zu erkennen, der bei der Mahd im Juni ste-
hengeblieben war. Rechts davon ein zusätzlicher Grasstreifen mit homogenem jungem Auf-
wuchs. Der Grasbestand dient als Rückzugsraum für die Wiesen-Kleintierfauna – im Spätsom-
mer besonders für Heuschrecken (12.08.2021). 

 

Vom zuständigen Landschaftswächter wurden auch während der Saison 2021 viele Ver-

stöße gegen die NSG-Verordnung festgestellt. Dieser ungeregelte Besucherdruck geht im 

Wesentlichen von dem nördlichen Weg entlang des Rheinufers aus, betrifft aber auch den 

bei Griethausen ortsnah gelegenen Teil des Altrheins.  

Für das Rheinufer wurde schon im Jahr 2016 mit dem LANUV und dem Kreis Kleve ein 

Konzept abgestimmt, wonach bestimmte Bereiche freigegeben werden können, wenn die 

übrigen Bereiche konsequenter geschützt werden. Eine entsprechende Änderung der NSG-

Verordnung ist vom Kreis Kleve bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt worden, 

muss aber noch ausführlicher gefasst werden. 

Um trotz eines langwierigen Verfahrens zur Änderung der NSG-Verordnung eine schnellere 

Verbesserung der Situation vor Ort zu erreichen, wurde zunächst das Gespräch mit den 

Beteiligten vor Ort r Stadt Kleve gesucht und einvernehmlich festgestellt, dass die Situation 

des übermäßigen und ungeregelten Besucherverkehrs im Gebiet Salmorth nicht mehr hin-

nehmbar ist und massiv gegen die NSG-Verordnung verstoßen wird. Die vereinbarten 

Maßnahmen, eine Duldung der Erholungsnutzung im Bereich zwischen der Ölmühle und 

dem alten Parkplatz, dessen Rückbau zum verstärkten Schutz der westlich gelegenen Be-

reiche sowie die Schaffung neuen Parkraums im Bereich des Klärwerks mit Beschilderung, 

sind inzwischen erfolgt. 
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Auch in der Saison 2021 zeigte sich, dass durch diese Änderungen die Störungen westlich 

des alten Parkplatzes abgenommen haben und dass insofern die Maßnahmen wirksam 

waren. Allerdings hat sich die Situation zwischen dem Klärwerk und dem alten Parkplatz 

verschärft. Problematisch ist vor allem das ungehemmte Parken entlang des Weges, ohne 

Rücksichtnahme auf Anwohner, landwirtschaftliche Fahrzeuge oder ggf. Rettungsdienste. 

Die ordnungsbehördlichen Kontrollen sind für eine Beruhigung und Regelung der Situation 

nicht ausreichend. 
 

Eine Versammlung mit den im Gebiet tätigen Landwirten zur Erörterung u.a. der Situation 

im Gebiet, der Entwicklung der Brutvogelbestände und des Bewirtschaftungsmanagements 

war im Jahr 2021 pandemiebedingt nicht möglich. 

 

2.5.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

 

Starke Verunkrautung mit Jakobs-Greiskraut (JGK) auf Extensivgrünland 

Die Bekämpfung von Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jakobaea) auf trockenem Extensivgrün-

land war auch 2021 ein Schwerpunkt der Gebietsbetreuung auf Salmorth. Jakobs-Kreuzkraut 

(= JKK) ist ein giftiges Unkraut, das seine Giftigkeit in Heu und Silage behält. Schon bei ge-

ringen Bestandsdichten (mehr als 1 Trieb pro 100 m2) kann der gemähte Aufwuchs nicht 

mehr als Futter verwertet werden. Die Problematik ist in den Arbeitsberichten 2017 und 2018 

ausführlich erläutert worden.  

 

2019 und 2020 war auf 3 ausgewählten Parzellen, die seit Jahren stark von JKK besiedelt 

waren, versucht worden, die Anzahl an JKK-Pflanzen entscheidend zu reduzieren (s. Ar-

beitsbericht 2020).  

 

2019 wurden Herbizide gegen Grundblattrosetten (Einzelpflanzenbehandlung) eingesetzt 

und blühende Stauden ausgerupft. Auf diese Weise waren im Sommer 2019 insgesamt ca. 

12.000 Pflanzen beseitigt worden. Mit der forcierten Bekämpfung wurde auf zwei Problem-

flächen (25, 47) der JKK-Bestand auf ca. 10% des Ausgangsbestandes zurückgedrängt. Auf 

der dritten Fläche (17a) waren allerdings auch nach dem letzten Bekämpfungseinsatz noch 

viele Jungpflanzen zu finden. 2020 konzentrierte sich die Bekämpfung erneut auf diese 3 

Flächen, um die verringerte Befallsdichte weiter auszudünnen. Es wurden aber keine Herbi-

zide eingesetzt, sondern Unkrautstecher, die sich als sehr praktikabel zur Beseitigung von 

JKK-Grundblattrosetten erwiesen hatten. In der Saison 2020 wurden in 5 Durchgängen ca. 

7000 JKK-Pflanzen auf den 3 Parzellen beseitigt im Vergleich zu ca. 12.000 Pflanzen im 

Jahr 2019 (s. Arbeitsbericht 2020). 

 

2021 wurden auf diesen 3 Flächen insgesamt 5770 JKK-Pflanzen mit Unkrautstecher besei-

tigt oder als blühende Stauden ausgerupft. Auf 2 Parzellen waren trotz der Bekämpfungen in 

den Vorjahren erneut Tausende von JKK-Pflanzen (3200 bzw. 2000 Exemplare) herange-

wachsen. Nur auf der Parzelle 25 waren lediglich einige Hundert Exemplare zu finden, die in 

2 Durchgängen (270 Pflanzen bzw. 290 Pflanzen) im Juli und September ausgemerzt wer-

den konnten. Auf Parzelle 25 ist also eine deutliche Reduktion des Befalls erzielt worden. 

Der Besatz lag etwas über der Toleranzschwelle von ca. 100 JKK / ha. Bei einer solchen Be- 
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standsdichte ist eine wiederkehrende Bekämpfung in den Folgejahren gut zu bewältigen. 

Insgesamt wurde jedoch kein durchschlagender Erfolg erreicht trotz des beträchtlichen Auf-

wandes in den Jahren 2019-2021.  

 

Man muss feststellen, dass stark befallene Flächen in der Regel auch mit wiederholten Be-

kämpfungen (2-3 Durchgänge pro Saison) selbst nach drei Jahren nicht gründlich gesäubert 

werden können. Ein derartiger Aufwand ist für die jeweiligen Bewirtschafter allein ohnehin 

nicht zu leisten, wenn mehr als eine seiner Pachtflächen von JKK-Massenbeständen befallen 

ist. Umso wichtiger ist, dass es nicht zur Ansiedlung neuer JKK-Bestände auf weiteren Flä-

chen kommt. Jedem Bewirtschafter wird dringend geraten, kleine Initialbestände von JKK auf 

seinen Pachtflächen unverzüglich auszurupfen, um somit rechtzeitig eine Ausbreitung zu 

unterbinden.  

 

 
Abbildung 41:  Sobald einige Dutzend Einzelpflanzen von Jakobs-Kreuzkraut auf einer Wiesen-
Parzelle auftauchen, wird es höchste Zeit dagegen vorzugehen. In diesem Stadium ist eine Be-
kämpfung durch Ausrupfen noch gut zu bewältigen und erfolgversprechend (29.06.2020). 

 

Neben der forcierten Bekämpfung auf den Parzellen 17a, 25 und 47 wurden 2021 auch Par-

zellen mit mäßiger Verunkrautung bearbeitet, um die Verwertbarkeit des Aufwuchses zu er-

möglichen. Insgesamt wurden hier ca. 3100 JKK von Mitarbeitern des NZ Kleve ausgesto-

chen oder ausgerupft.  

 

Für die kommende Saison bleibt wichtig, die verringerte Befallsdichte auf den Problemflä-

chen weiter auszudünnen, damit möglichst ein Besatz von weniger als 100 JKK-Pflanzen pro 

ha erreicht wird. Bei dieser Bestandsdichte wäre eine sorgfältige Bekämpfung in den Folge-

jahren einigermaßen gut zu bewältigen.  

 

Allgemeine Erläuterung zur künftigen Bekämpfung von Jakobs-Greiskraut 

Das Abmähen von blühenden JKK-Stauden verhindert zwar ein Aussamen und damit eine 

Ausbreitung, es bewirkt aber keine Reduktion der schon vorhandenen Kreuzkraut-Pflanzen. 

Abgemähte Pflanzen sterben nicht ab, sondern treiben im Spätsommer oder im nächsten 

Jahr neue Blütensprosse.  
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Etablierte Senecio-Bestände können nur reduziert werden, wenn eine gezielte Beseitigung 

der Einzelpflanzen erfolgt, sei es durch Ausstechen, Ausrupfen oder durch Abtötung mittels 

Herbizide (Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze).  
 

Die höchsten Senecio-Dichten konzentrieren sich auf Salmorth auf besonders artenreichen, 

floristisch wertvollen Flächen. Deshalb wird flächiger Herbizideinsatz und/oder Nachsaat mit 

begleitender Düngung bisher nicht in Erwägung gezogen. Auf extrem befallenen Flächen ist 

Ausmahd vor dem Aussamen und eine Entsorgung des Aufwuchses als Häcksel in Biogas-

anlagen erforderlich. Eine Verwertung als fein gehäckselte Einstreu im Stall ist auch möglich, 

wenn sichergestellt werden kann, dass die Tiere die Streu nicht fressen.  
 

Auf weniger stark verunkrautetem Grünland ist eine forcierte Bekämpfung durch Herbizid-

Einzelpflanzenbehandlung im Frühjahr und im Spätsommer vorzunehmen. Ergänzend müs-

sen übriggebliebene Stauden vor dem Schnitt ausgerupft werden. Im ganzen Sommerhalb-

jahr lassen sich Blattrosetten zudem gut mit dem Unkrautstecher herausreißen. 
 

Auf Flächen mit kleinen Senecio-Initialbeständen ist rechtzeitiges und konsequentes Ausrup-

fen eine effiziente und zumutbare Methode, um Etablierung und Ausbreitung zu verhindern. 

Dafür ist die selbsttätige Mithilfe des jeweiligen Bewirtschafters entscheidend wichtig, weil er 

in der Regel die beginnende Einwanderung von Jakobs-Kreuzkraut als Erster bemerkt. 

 

2.5.3.3 Beweidung von Bracheflächen 

Die Beweidung der forstfiskalischen Bracheflächen im Westen des Gebietes („Unter-

salmorth“) erfolgte wie im Vorjahr mit Rindern. 

Die Beweidung des Hochwasser-Abflusskorridors im Auenwald ist seit dem Jahr 2015 in Ab-

sprache mit dem Regionalforstamt neu geregelt. Sie erfolgte auch im Jahr 2021 wie verein-

bart durch einen Rinderhalter. Ziel ist dabei, die Flächen offen zu halten und das Aufkommen 

von Gehölzen möglichst zu verhindern. Die temporären Blänken werden mit beweidet, nur 

ein Kolk ist zeitweilig wegen der dort brütenden Röhrichtvögel ausgezäunt. 

 

2.5.3.4 Fällung der Pappeln im Bereich Stumpeward 

Bereits im Herbst 2016 sind im Teilgebiet Stumpeward die Pappeln im ersten Drittel der Zeile 

gefällt worden. Im Jahr 2017 wurden in diesem Abschnitt Kopfeichen gepflanzt. Die Fällung 

der Pappeln in den nächsten Abschnitten soll im Winter 2021/22 erfolgen, wenn die Boden-

verhältnisse ein Befahren der angrenzenden Flächen ermöglichen. Bei zwei Begehungen im 

Vorfeld wurde gemeinsam mit den zuständigen Behörden geprüft, ob in diesem etwas über 

100 m langen Abschnitt mit 18 Pappeln einzelne Horst- oder Höhlenbäume stehen bleiben 

müssen. Dies ist nicht der Fall. Als Ersatzpflanzung wurden 13 Stieleichen von ca. 1,80 m 

Höhe vereinbart. Außerdem sind zwei abgängige Eichen aus dem ersten Abschnitt zu er-

setzten, sodass insgesamt 15 Eichen zu pflanzen wären. Zwischen die Eichen könnten opti-

onal insgesamt je 6 Schwarz- und Weißdornsträucher gesetzt werden. Außerdem sollte der 

Wurzelteller der umgestürzten Pappel im ersten Abschnitt wieder aufgerichtet und so der 

Graben wieder freigeräumt werden. 
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2.5.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung des 

Gesamtzustandes nach landesweit einheitlicher Vorgabe gegeben. Das NSG „Salmorth“ 

gleichzeitig auch FFH-Gebiet ist. 
 

Das NSG „Salmorth“ ist überwiegend grünlanddominiert, weist aber auch naturnahe Struk-

turen einer Stromaue auf. Hierzu zählen Weichholz-Auenwald, Hartholz-Auenwald-Ent-

wicklungszonen, Altarme, Kolke, Flutrinnen mit brachliegenden Hochstaudenfluren sowie 

Schlamm- und Kiesbänke. Neben seiner internationalen Bedeutung für Vögel war das Gebiet 

bisher auch Lebensraum des seltenen Kammmolches. Diese FFH-Art besiedelte früher in 

größerer Zahl Kolke und Blänken sowie die Verlandungszonen der Röhrichtbereiche auf 

Salmorth. Ob der Bestand dieser Art angesichts der Trockenheit im Gebiet noch existiert, ist 

nicht bekannt. Das Vorkommen der Kreuzkröte ist nach unserer Kenntnis längst erloschen. 
 

Die Entwicklung des Gebietes wird insgesamt als intermediär eingestuft (s. Tabelle 16).  

Von den früher das Gebiet stärker prägenden Limikolen sind nur noch Großer Brachvogel 

und Rotschenkel übrig, die Bestände sind auf niedrigem Niveau konstant. 2021 gingen au-

ßerdem Kiebitz, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper und Wiesen-Schafstelze zurück. Der Be-

stand der Feldlerche blieb hingegen im Vergleich zum Vorjahr stabil. 

Einen deutlichen Bestandsrückgang zeigte der Flussregenpfeifer, ein gegenläufiger Trend 

war bei der Uferschwalbe zu verzeichnen. Ursache dürften die im Vergleich zu den Vorjah-

ren höheren Wasserstände des Rheins sein. 
 

Im Verlauf der langjährigen Grünlandextensivierungen hat der floristische Artenreichtum in 

den Wiesen, Weiden und Mähweiden sukzessive zugenommen, wenn auch nicht auf allen 

Flächen. Es sind auentypisch artenreiche Mähwiesen erhalten und wiederhergestellt worden, 

so dass ein zunehmender Anteil des Extensivgrünlandes als hochwertiger FFH-

Lebensraumtyp 6510 eingeordnet werden kann. Gezielt gefördert worden ist der Kräuter- 

und Blütenreichtum auch durch Heudrusch-Ansaaten, die sich als dauerhaft erfolgreich er-

wiesen haben. Insgesamt ist also die floristische Ausstattung des Gebiets als positiv zu wer-

ten. 

 

Aufgrund des insgesamt gestörten Wasserhaushaltes u.a. durch die fortschreitende Sohlein-

tiefung des Rheins bleibt das Gebiet hinter seinem Entwicklungspotential zurück 

Nach wie vor ist das Gebiet vor allem entlang des Rheinufers, im Bereich der Brücke bei 

Griethausen und der Fähre bei Schenkenschanz massiv durch Störungen beeinträchtigt. 

 

Tabelle 16: Entwicklungstrend für das NSG „Salmorth“ für die Jahre 2012 bis 2021. 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär * * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.6 NSG Wisseler Dünen 

2.6.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.6.1.1 Fauna 

Faunistische Bestandserfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen.  

 

Als Beobachtung eines ehrenamtlich kartierenden Faunisten ist der Nachweis des Kleinen 

Heide-Grashüpfers (Stenobothrus stigmaticus) im Nordwesten des NSG erwähnenswert. 

Diese kleine Heuschrecke ist im Niederrheinischen Tiefland vom Aussterben bedroht (Rote 

Liste Kategorie 1). Im BMP für das NSG Wisseler Dünen, in dem der Heuschreckenfauna ein 

eigenes Kapitel gewidmet ist (1993, P. KOLSHORN), ist die Art nicht erwähnt. Sie braucht 

kurzrasiges beweidetes Magergrünland und ist auf die Viehhaltung auf ertragsschwachem 

Grünland angewiesen. Diese Bedingung ist in Wissel erfüllt. Wahrscheinlich kommt die Art 

schon lange im Gebiet vor, da die Weibchen nicht flugfähig sind und keine Distanzen in der 

modernen Agrarlandschaft überwinden können.  
 

Seit 2017 werden Bestandserfassungen der Fluginsekten vom Entomologischen Verein Kre-

feld  mit Malaise-Fallen durchgeführt. Sie sind Teil des bundesweiten Projekts DINA 

(Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen). Das Forschungsprojekt zum Rückgang der 

Insekten in Mitteleuropa wird vom BMBF gefördert und läuft bis 2022 (s. Arbeitsbericht 

2020). Eine Auswertung des umfangreichen Materials steht noch aus.  
 

2.6.1.2 Flora - Biotopmonitoring Sandtrockenrasen (FFH-LRT 2330) 

Für das überregionale LIFE-Projekt „Nährstoffarme Lebensräume auf Sand in der Atlanti-

schen Region“ waren Anfang 2018  

- auf 3 Teilflächen vegetationsfreie Sandflächen freigelegt worden durch flaches Ab-

schieben dichter Moosteppiche oder verfilzter Magerrasen. 

- und Gebüsche auf 2 Teilflächen gerodet worden.  
 

2018 - 2020 war die Sukzession auf den fünf Rodungs- und Plaggenflächen stichprobenartig 

dokumentiert worden (s. Arbeitsberichte 2018, 2019, 2020).  
 

Für IP-LIFE „Atlantische Sandlandschaften“ ist 3 Jahre nach Maßnahmenumsetzung ein re-

guläres „Maßnahmen-Monitoring“ zur Erfolgskontrolle vorgesehen. Deshalb sind im Frühjahr 

2021 pflanzensoziologische Bestandsaufnahmen von einigen repräsentativen Probeflächen 

auf den abgeschobenen Sandflächen gemacht worden.  
 

Im Nordosten und im Südosten des NSG liegen je 2 Teilflächen (Abbildung 42, Tabelle 17), 

wo die Vegetationsdecke dünn abgeschält und beseitigt worden ist, um dort Pionierstadien 

der Silbergrasrasen zu fördern. Die ebenen Flächen (insgesamt 0,51 ha) waren vorher von 

dichten Moosteppichen oder von Rotschwingel-Sandseggen-Magerrasen bedeckt.  
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Abbildung 42: Luftbilder (von 2020) der 4 Maßnahmenflächen im Nordosten und Südosten der 

Wisseler Dünen 

 

Tabelle 17: Pflanzensoziologische Bestandsaufnahmen von Monitoringflächen im NSG Wisse-
ler Dünen. Auf allen Flächen war die Vegetationsdecke im Februar 2018 dünn abgeschält wor-
den. 

Probefläche  NO1 NO2 NO3 SO1 SO2  

Abtragen der Vegetationsdecke: Febr. 
2018 

Febr. 
2018 

Febr. 
2018 

Febr. 
2018 

Febr. 
2018 

 

Datum der Vegetationsaufnahme 26.4.21 26.4.21 26.4.21 26.4.21 26.4.21  

Größe der Aufnahmefläche in m 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3  

Vegetationsbedeckung in % 95 95 98 98 98  

Höhe der Vegetationsschicht in cm 3  2-3 4-5 3 2-3  

Moosbedeckung in % 75 65 35 70 65  

       

       

Sedo-Scleranthetea-Arten       

Rumex tenuifolius 20 10 55 2 1 Schmalbl. Sauerampfer 

Aira praecox 5 20 5 25 30 Früher Schmielenhafer 

Spergula morisonii 1 2 1 1 1 Frühlings-Spörkel 

Teesdalia nudicaulis - - 5 1 - Bauernsenf 

Corynephorus canescens r + - - - Silbergras 

Agrostis vinealis - - 1 + + Sand-Straußgras 

Cerastium semidecandrum + r - 1 3 Sand-Hornkraut 

Magerrasen-Arten, Begleiter       

Festuca rubra agg. - - - + - Rotschwingel 

Luzula campestris - - - - r Feld-Hainsimse 

Poa annua - - - - + Einjähriges Rispengras 

Moose       

Polytrichum piliferum 50 30 10 2 5 Glashaar-Frauenmoos 

Ceratodon purpureus 20 30 25 70 60 Purpur-Hornzahnmoos 

Andere Moose 5 5     

 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
 

Legende: 1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
  +   =   3 - 5 Individuen 
  r   =   1- 2 Individuen 
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Die Plaggenflächen waren in den ersten zwei Jahren von vegetationsfreiem Sand geprägt. 

Nur stellenweise waren sie von Schmalblättrigem Sauerampfer lückig besiedelt. Ab 2019 

tauchten mit Frühlings-Spörkel und Bauernsenf typische Kennarten der Silbergras-

Sandrasen (FFH-Lebensraumtyp 2330) zusätzlich auf (Tabelle 17).  

 

2020 war dann der Frühe Schmielenhafer (Aira praecox) mit vielen kleinen Grashorsten ver-

treten und Moose breiteten sich zunehmend aus. Ganz ähnlich war die Situation auch 2021. 

Sie ist exemplarisch in den Vegetationsaufnahmen vom 26.04.2021 belegt:  

 

In den Probeflächen NO1, NO2 (Abbildung 43) und NO3 (Abbildung 44) aus dem Nordosten 

des NSG ist der Schmalblättrige Sauerampfer bestandsprägend und der Frühe Schmielen-

hafer ist mit 5-20% Deckung stark vertreten. Andere Kennarten der Silbergras-Sandrasen 

sind spärlich, aber regelmäßig auf den Maßnahmenflächen zu finden. Der Bauernsenf ist in 

NO3 sogar häufig, was auf höhere Humusgehalte im Boden hinweist. Entscheidenden Anteil 

an der Vegetationsdecke haben die Moose, wobei das extrem trockenheitsfeste Polytrichum 

piliferum in NO1 u. NO2 ca. 50% bzw. 30% bedeckt. In NO3 ist Ceratodon purpureus mit ca. 

25 % vorherrschende Moosart.  

 

 

Abbildung 43: Probefläche NO2: Dichte Moosteppiche aus Ceratodon purpureus (fuchsrot) und 
Poytrichum piliferum (leicht sandüberdeckt) haben die freigelegten Sandflächen wieder er-
obert. Dazwischen wachsen viele niedrige Horste des Frühen Schmielenhafers (Aira praecox) 
sowie Schmalblättriger Sauerampfer (Rumex tenuifolia) (26.04.2021). 

 

Die Probeflächen SO1 (Abbildung 45) und SO2 liegen nebeneinander im Südosten des 

NSG, wo die flach welligen Dünenausläufer für das Weidevieh zugänglich sind, wenn auch 

mangels Futter hier kaum geweidet wird. Purpur-Hornzahnmoos (Ceratodon purpureus) ist 

hier mit 60-70 % absolut vorherrschend. Von den Gefäßpflanzen ist der Frühe Schmielenha-

fer mit ca. 25% sehr häufig, während andere Kennarten der Sandrasen einschließlich des 

Schmalblättrigen Sauerampfers nur vereinzelt beigemischt sind. 
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Abbildung 44: Probefläche NO3 im Nordosten des NSG mit dominierendem Schmalblättrigen 
Kleinen Sauerampfer (Rumex tenuifolia). Rechts grenzt ein dichter Grasteppich aus Rot-
schwingel und Sand-Segge an, der bis 2018 auch die Probefläche bedeckte (02.06.2020). 

 

 

Abbildung 45: Probefläche SO1: Auf den zwei Maßnahmenflächen im Südosten besteht die 
niedrige Vegetationsdecke fast nur aus Purpur-Hornzahnmoos (Ceratodon purpureus) (60-70%) 
und dem Frühen Schmielenhafer (ca. 25% Deckung) (26.04.2021). 

 

Die Vegetationsaufnahmen der 5 Probeflächen machen deutlich, dass die freigelegten Flä-

chen von vielen typischen Kennarten der Sandrasen, die als Zielarten der Pflegemaßnahme 

gelten, besiedelt worden sind. Die kurzlebigen Pionierarten haben vorübergehend optimale 

Bedingungen vorgefunden, sind aber auch gegenwärtig noch überall vorhanden. Offene 

Sandflächen sind allerdings schon im dritten Jahr (2020) rasch zurückgegangen und 2021 

haben alle Flächen eine nahezu geschlossene Vegetationsbedeckung (95 – 98%) aufgewie-

sen. Die Pflanzendecke besteht zu etwa zwei Dritteln aus Moosteppichen.  
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Eine Ursache für die zügige flächendeckende Besiedlung mit Moosteppichen ist sicherlich, 

dass alle Sandflächen in ebenen Lagen angelegt worden sind, wo keine Erosion stattfindet. 

Bei Auswahl der Plaggenflächen war darauf geachtet worden, dass das Bodenrelief durch 

die Erdarbeiten nicht beeinträchtigt wird. Deshalb wurden Bodenerhebungen nicht in die Flä-

chen einbezogen. Zumal auf den Geländekuppen, wo Wind, Niederschläge, Viehtritt dyna-

misch einwirken, ohnehin intakte und lückige Sandrasen-Biotope vorhanden waren und sind.  

 

2.6.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 
 

2.6.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.6.2.1 Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Wisseler Dünen 

Im Maßnahmenkonzept (MAKO 2017) für die Wisseler Dünen sind Maßnahmen zum Bio-

topschutz zusammengestellt, die insbesondere auf Verbesserung des Erhaltungs-zustandes 

der FFH-Lebensraumtypen, also hier der Sandrasen auf Binnendünen (LRT 2330) abzielen 

(s. auch Arbeitsbericht 2017).  

 

Vorrangige Erhaltungsziele aus naturschutzfachlicher Sicht sind in den Wisseler Dünen: 
 

- Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter (= lückiger) Sandrasen, 

- Erhaltung, Wiederherstellung der lebensraumtypischen Bodengestalt u. –dynamik, 

- Erhaltung eines gehölzarmen und störartenarmen Lebensraumtyps, 

- Vermeidung, Verminderung von Nährstoffeinträgen, 

- Reduzierung von Störungen durch nicht schutzzielkonforme Freizeitnutzungen. 

 

Zur Verwirklichung der genannten Ziele sind folgende Erhaltungsmaßnahmen erforderlich: 
 

- Entfernen von Gehölzen in verbuschenden Beständen, 

- Abplaggen von verfilzten, dicht geschlossenen Magerrasen-Stadien, 

- Extensive Beweidung mit geeigneten Nutztierrassen, 

- Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung. 

 
 

2.6.2.2 Planung und Umsetzung von Maßnahmen für das IP-LIFE-Projekt „Atlantische 
Sandlandschaften“ (LIFE15 IPE DE 007) 

Ein erheblicher Teil der oben genannten Erhaltungsmaßnahmen wurde im Rahmen des 

überregionalen LIFE-Projekts „Nährstoffarme Lebensräume auf Sand in der Atlantischen 

Region“ schon 2018 umgesetzt (s. Abschnitt 2.6.1.2 und Arbeitsberichte 2017- 2020). 
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2.6.2.3 Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen-
koordination 

Zu den Pflegemaßnahmen, die regelmäßig notwendig sind, um die charakteristischen Dü-

nenbiotope zu erhalten, zählen: 

- Jährliche Mahd der Rodungsfläche im Zugangsbereich der Dünen im Nordwesten, 

um dort blütenreiche Magerrasen zu entwickeln und eine Regeneration von Gehölzen 

zu unterbinden.  

- Entkusselung im Abstand von 4-6 Jahren in den Dünentälchen, wo Gehölz-

ansiedlungen zu beseitigen sind. 

- Kontrolle/Bekämpfung von invasiven Neophyten (Prunus serotina, Fallopia sp.). In 

den vergangenen Jahren waren Amerikanische Traubenkirschen am Nordrand des 

NSG mehrfach scharf zurückgeschnitten worden, um den Fruchtansatz zu verhin-

dern. Eine radikale Rodung dieser Bäume mitsamt Wurzeln sollte bei nächster Gele-

genheit in die Wege geleitet werden.  

 

Im Winter 2021 war die Rodung von Birken- und Faulbaum-Pioniergehölzen in einem Dünen-

tälchen mit wertvollen Feuchtbiotopen vorgenommen worden. In den kommenden Jahren 

sind immer wieder manuelle Eingriffe erforderlich, um Gehölzkeimlinge und -schösslinge zu 

beseitigen, damit eine erneute Verbuschung unterbunden wird.  

 

Erste Überlegungen, in den Wisseler Dünen Feldgrillen (Gryllus campestris) anzusiedeln, 

sind bislang nicht konkretisiert worden. Die beweideten Magerrasen im Süden und Osten 

des NSG erscheinen dafür sehr gut geeignet. Als Spenderpopulation kommen große Feld-

grillen-Vorkommen am Airport Weeze in Frage.  
 

 

2.6.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.6.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gelände der Wisseler Dünen ist Eigentum der Stadt Kalkar. Die Kooperation mit der 

Stadtverwaltung Kalkar ist im Hinblick auf Maßnahmen zum Biotopschutz in den Dünen gut.  

Auch mit den Jagdpächtern der Wisseler Dünen (Eigenjagd) gibt es keine gravierenden Kon-

fliktpunkte zwischen Jagd und Biotopschutz in den Dünen. Vielmehr sind Kooperationen 

möglich z. B. bei der Anlage von Blühstreifen oder der Extensivierung von Ackerflächen oder 

auch bei manuellen Pflegeeingriffen zur Förderung der Biotopvielfalt (s. Arbeitsbericht 2020). 

 

Die ausgedehnte Magerweide im Zentrum und die flachen Dünenausläufer im Süden sind 

wie in den Vorjahren mit einer großen Mutterkuhherde extensiv beweidet worden.  

Im Vorjahr war dem Bewirtschafter zugestanden worden, künftig eine moderate Erhaltungs-

düngung mit Stallmist vornehmen zu dürfen auf einer Fläche von ca. 4 ha am Westrand des 

NSG (s. Arbeitsbericht 2020). Das Extensivgrünland in der ausgewählten Zone am Ortsrand 

von Wissel ist relativ artenarm. Bei geringer Düngung ist dort keine negative Veränderung / 

Verarmung des Artenspektrums zu erwarten. Diese Erhaltungsdüngung ist allerdings 2021 

nicht vorgenommen worden.  
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Rodung von Pioniergehölzen in Dünentälchen  

Im Februar 2021 wurden dichte Birken- und Faulbaum-Pioniergehölze in einem Dünentäl-

chen im Nordosten der Wisseler Dünen gerodet. Mit der Biotop-Pflegemaßnahme sollte der 

überwiegende Teil der Gehölze nicht nur abgesägt werden, sondern radikal mit Wurzelwerk 

entfernt werden. Mit Informationsschildern vor Ort wurden Sinn und Zweck der Arbeiten für 

die zahlreichen Besucher der Dünen erklärt.  

 

 
Abbildung 46: Gefällter Birken-Pionierwald. Einzelne Eichen am Rand des Dünentälchens und 
kleine Gebüschgruppen aus Faulbaum und Eberesche wurden stehengelassen als Pollen- und 
Nektarquelle für Sandbienen und andere blütenabhängige Insekten 19.02.2021. 
 

 
Abbildung 47: Rodung von Wurzelstöcken und Abtransport des Materials (01.03.2021). 

Nachdem die Gehölze abgesägt und am Rand des Dünentälchens zwischengelagert worden 

waren, wurden die Wurzelstubben mit einem Bagger herausgezogen. Beim Roden wurden 

offene Bodenstellen und sumpfige Pionierstandorte geschaffen, die nicht beseitigt worden 
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 sind, weil sie zur Neuansiedlung konkurrenzschwacher Pflanzen im Dünentälchen beitragen 

können.  

 

Die zwischengelagerten Gehölzhaufen wurden im April zu Hackschnitzeln zerkleinert und 

abtransportiert. Alle Arbeiten wurden sorgsam ausgeführt, so dass keine unnötigen Flur-

schäden entstanden sind und keine Verunreinigungen der nährstoffarmen Sandflächen in 

den Wisseler Dünen erfolgt sind.  
 

 
Abbildung 48: Dünentälchen mit Gebüschgruppen nach Abschluss der Arbeiten. Stubben von 
relativ dicken Birken wurden nicht gerodet, da sie in der Regel absterben und kaum in der Lage 
sind vitale Stockausschläge zu bilden (26.04.2021). 

 

2.6.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

 

Beseitigung von Gehölzschösslingen und Keimlingen auf der Rodungsfläche 

Im gerodeten Dünentälchen wurden im Hochsommer in zwei Durchgängen Schösslinge und 

Birkenkeimlinge in Handarbeit herausgezogen, um eine erneute Gehölzansiedlung zu ver-

hindern. Entsprechende manuelle Eingriffe sind auch in den nächsten Jahren erforderlich.  

 

Beseitigung von invasiven Neophyten (Amerikanische Traubenkirsche) 

Auf den Dünenböschungen am Nordrand des NSG hat die Amerikanische Traubenkirsche 

(Prunus serotina) punktuell mit insgesamt etwa einem Dutzend Bäumen Fuß gefasst. Im Au-

gust wurden hier wieder sechs Bäume kurz vor der Fruchtreife zurückgestutzt, um eine Ver-

breitung keimfähiger Früchte zu verhindern. Bei Gelegenheit sollten diese sehr regenerati-

onskräftigen, „nicht lebensraumtypischen Gehölze“ gerodet werden, um sie dauerhaft aus 

dem Gebiet zu entfernen.  

 

Montage von NSG-Schildern 

Am Ostrand des NSG wurden 2 neue NSG-Schilder als Ersatz für verblichene Schilder mon-

tiert.  
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Rückschnitt von Dornstrauch-Gebüschen 

Ein schmaler Fußweg erschließt das NSG von der Ostseite (Abbildung 49). Der Rückschnitt 

der Dornsträucher am Wegrand beschränkt sich hier auf Zweige, die in den Weg hineinra-

gen. Er muss allerdings zweimal im Sommer erledigt werden, damit der Weg passierbar 

bleibt. 

 

 

Abbildung 49: Der Fußpfad führt auf kurzen Strecken durch dichtes Gebüsch aus Schlehe und 
Hundsrose. Auch dieses malerische tunnelartige Teilstück wird mehrmals im Sommer von eh-
renamtlichen Helfern, den Jägern oder Mitarbeitern des NZ freigeschnitten (13.08.2021). 

 

2.6.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung des 

Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Das NSG Wisseler Dünen hat eine Größe von 79 ha und repräsentiert einen für das Rhein-

land einzigartigen Flussdünenkomplex mit charakteristischer Sandrasenvegetation. Die Pio-

nierstadien der offenen Sandböden sind als typische Silbergrasrasen (Spergulo-

Corynephoreten), Sand-Seggen-Dominanzbestände, flechten- oder moosreiche Silbergras-

rasen oder als kleinflächige Sand-Straußgrasrasen ausgebildet. In Bereichen mit geringer 

Humusbildung sind kleinflächig Schafschwingel-Rasen oder Kleinschmielen-Rasen entwi-

ckelt, im Süden und Osten überwiegen großflächige Rotschwingel-Magerrasen. Stellenweise 

gibt es dort Straußgras-Magerrasen und vielfältige Übergänge zu Magerweidevegetation. 

Der zentrale eingeebnete Bereich wird von trockenheitsgeprägten, sehr artenreichen Ma-

gerweiden u. a. mit Feld-Mannstreu (Eryngium campestre), Steppen-Schillergras (Koeleria 

macrantha), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Echter Schlüsselblume (Primula veris),  
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Frühlings-Segge (Carex caryophyllea) und Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumanniana) 

eingenommen. 
 

Die Einschätzung eines Entwicklungstrends stützt sich vor allem auf floristische Daten und 

einen während der langjährigen Gebietskontrollen gewonnenen Gesamteindruck. Der außer-

gewöhnliche Artenreichtum ist sowohl in den Dünen als auch auf den extensiven Weideflä-

chen erhalten geblieben. Langjährige Störfaktoren im Gebiet (Sportplatz, Militärischer 

Standortübungsplatz) wurden vor Jahrzehnten beseitigt. Der Segelflugbetrieb im Zentrum 

des NSG wurde 2011 eingestellt. Mit Wiederaufnahme der traditionellen extensiven Bewei-

dung im Süden und Südosten des NSG sind dort die Störungen durch Spaziergänger und 

Hunde fast gänzlich beseitigt worden. Trotzdem zeigt die Brutvogelfauna keinen positiven 

Entwicklungstrend, wie eine Brutvogelkartierung 2017 ergeben hat.  

2018 sind durch Gehölzrodungen und durch Freilegen des Sandbodens auf ca. 0,7 ha Flä-

che beträchtliche Pionierflächen geschaffen worden. Die Maßnahmen haben die Beschat-

tung reduziert und Pionierstadien der Sandvegetation sowie Pionierarten der Dünenfauna 

gefördert. Auch konnten sich dadurch Reliktbestände sehr seltener Pflanzenarten auf der 

Exklave im Nordwesten wieder verjüngen.  

Deshalb wird der Erhaltungszustand seit 2018 als überwiegend positiv eingeschätzt.  

Tabelle 18: Entwicklungstrend für das NSG „Wisseler Dünen“ für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv       * * * * 

intermediär * * * * * *     

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           

 



 Schutzgebietsbetreuung 

   91 

 

2.7 NSG Deichvorland bei Grieth mit Kalflack 

Mit dem am 20. Juni 2018 in Kraft getretenen Landschaftsplan Kalkar wurde die Gebiets-

abgrenzung des Naturschutzgebiets (NSG) „Deichvorland bei Grieth“ geändert. Ein kleiner 

nördlich von Grieth gelegener Teil sowie eine größere südlich von Grieth gelegene Fläche, 

die Grünland und ein ehemaliges Abgrabungsgewässer beinhaltet, werden seither dem NSG 

„Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“ zugeordnet (s. Abbildung 50 – 

grüne Pfeile). Dafür wurde das frühere NSG „Deichvorland bei Grieth“ um einen Teilbereich 

der Kalflack zum neuen NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ erweitert. 
 

 

Abbildung 50: Übersicht über die neue Abgrenzung des NSG „Deichvorland bei Grieth und 
Kalflack“. Die grünen Pfeile markieren die Gebietsteile, die nun dem NSG „Rheinaue zwischen 
Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“ zugeschlagen wurden. Die Abbildung zeigt zudem die 
Lage der aktuell extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen. Diese befinden sich in Landesbe-
sitz. 

 

2.7.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.7.1.1 Fauna 

Faunistische Erfassungen waren 2021 für das NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ 

nicht vorgesehen. 

2.7.1.2 Flora 

Floristische Erfassungen waren 2021 für das NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ 

nicht vorgesehen. 
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2.7.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.7.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Ein Großteil der Grünlandflächen im Deichvorland bei Grieth wird intensiv bewirtschaftet und 

ist in Privatbesitz. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ist das Grünland weitgehend ar-

tenarm und naturschutzfachlich von geringem Wert. Die verbliebenen wertvollen Grünland-

bereiche auf Privatflächen wurden im Rahmen der Neuregelung der NSG-Verordnung 2015 

in diese aufgenommen. Wünschenswerte Extensivierungen von Flächen können ansonsten 

nur im Rahmen des Vertragsnaturschutzes erfolgen. Aktuell gibt es jedoch keine Vertrags-

naturschutzflächen. 
 

Das NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ leidet darüber hinaus vor allem unter Stö-

rungen durch Freizeitnutzung. Insbesondere im Bereich der NATO-Straßen kommt es immer 

wieder zu Störungen durch Angler oder Hundebesitzer, die dort ihre Tiere freilaufen lassen.  

Die etwas verbesserte Beschilderung im Gebiet ist nach wie vor nicht ausreichend, was zu 

den beschriebenen Störungen zusätzlich beiträgt. Es fehlen vor allem auch Tafeln mit Ver-

haltenshinweisen im Schutzgebiet. Standorte für Schilder und Informationstafeln wurden an 

den Kreis Kleve übermittelt. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf. 
 

Die Änderung der Bewirtschaftung extensiver Grünlandflächen erfolgte zuletzt im Jahr 2010. 

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsbedingungen und insbesondere die rechtzeitige Bewei-

dung der extensiven Weideflächen wurde 2021 ab Mitte April regelmäßig überprüft. Dieses 

Vorgehen wird auch 2022 fortgesetzt.  
 

Die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. 

Die Machbarkeitsstudie für die Tieferlegung und Anlage einer Nebenrinne im Deichvorland 

bei Grieth zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde 2013 abgeschlossen (Büro 

Koenzen, unter Beteiligung des Naturschutzzentrums). Eine Umsetzung ist seit Oktober 

2017 zumindest greifbarer geworden, da die Entnahme von Kies im Rahmen der Anlage ei-

ner Nebenrinne nicht mehr dem Abgrabungsgesetz oder dem BergG unterfallen, wenn 
 

- „die fachliche Zielsetzung des wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Projekts 

die Entnahme von Bodenschätzen erforderlich macht, die nach Art und Umfang für die 

Erreichung des wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Zwecks notwendig ist 

- und das Projekt als Gewässerausbau nach § 68 WHG oder Gewässerunterhaltung nach 

§ 39 WHG zu qualifizieren ist.“ 

 

 

2.7.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.7.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Naturschutzgebiet „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ umfasst in seiner neuen Ge-

bietskulisse (s. Abbildung 50) rund 400 ha und ist damit etwa 50 ha kleiner als zuvor. Der 

überwiegende Anteil der Flächen wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Eine extensive Grünlandbewirtschaftung findet aktuell nur noch auf 42,8 ha statt 

(s. Abbildung 50). Dabei handelt es sich ausschließlich landeseigene Flächen (forstfiskalisch 

verwaltet), die unter Auflagen verpachtet werden. 
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Der überwiegende Teil der extensiven Flächen wird als extensive Wiese oder mit dem Wahl-

paket extensive Weide/Mähweide bewirtschaftet. 6,4 ha werden als reine Weide bewirtschaf-

tet (s. auch Tabelle 19). 
 

Tabelle 19: Flächenanteile der extensiv bewirtschafteten Flächen 2021 

Bewirtschaftungspaket [ha] 

Extensive Weide 6,4 

Extensive Weide/Mähweide 18,0 

Extensive Wiese 18,4 

Summe 42,8 

 

Die forstfiskalischen Flächen, die als extensive Weide bewirtschaftet werden, wurden erst-

mals am 16.04.2021 kontrolliert. Die Beweidung soll vereinbarungsgemäß ab Mitte April er-

folgen. Am 16.4.21 waren noch keine Tiere auf der Fläche. Bei einem Telefonat mit dem 

Bewirtschafter erklärte dieser, dass aufgrund der kalten Witterung und des geringen Auf-

wuchses noch kein Auftreiben möglich sei. Es wurde verabredet, am 23.04.21 nochmals zu 

telefonieren und das weitere Vorgehen zu besprechen. Aufgrund der anhaltend kalten Witte-

rung war auch am 23.4. der Aufwuchs auf der Fläche noch gering. Es wurde vereinbart bis 

zum 26.4.21 zunächst 10-12 Tiere auf die Flächen zu lassen und den Bestand abhängig vom 

Aufwuchs danach weiter aufzustocken. Auch machte der Bewirtschafter darauf auf-

merksam, dass die Tiere in den Vorjahren aufgrund der Trockenheit und des geringen Auf-

wuchses zum Ende der Saison „sehr mager“ von der Fläche kamen. Es wurde vereinbart, 

dass, sollte sich diese Situation auch 2021 wieder einstellen, dann gemeinsam entschieden 

wird, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist und die Tiere dann auch vorzeitig von der Flä-

che genommen werden können. Dieser Fall trat jedoch nicht ein. Vielmehr wurde der Vieh-

bestand aufgrund der feuchten Witterung und des vielen Aufwuchses bis Mitte Juni auf 28 

Tiere aufgestockt (s. Abbildung 51). 

 

 

Abbildung 51: Mitte Juni weideten 28 Rinder auf der Weidefläche östlich der Kalflackmündung. 
Dennoch war noch sehr viel und hoher Aufwuchs vorhanden, der teilweise vom Wiesen-Kerbel 
(Anthriscus sylvestris) beherrscht wird (Foto: Arntz 23.06.2021). 
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Am 11. Juni wurde der Pächter der extensiven Mähwiesen westlich der Emmericher Rhein-

brücke und östlich der Kalfllackmündung vom Naturschutzzentrum telefonisch darüber infor-

miert, dass eine Mahd auf beiden Parzellen erfolgen kann, da keine wertgebenden Vogel-

arten mehr anwesend waren. Es wurde dabei vereinbart, dass auf der Parzelle westlich der 

Emmericher Rheinbrücke im Zentralbereich ein 5 m breiter Saumstreifen zum Schutz von 

Insekten, Niederwild und Vögeln stehen bleiben soll. Dies wurde vom Pächter zugesagt und 

entsprechend umgesetzt, wie eine Nachkontrolle am 23.6. zeigte (s. Abbildung 52). 

 

 

Abbildung 52: 5 m breiter Saumstreifen auf der Extensivfläche westlich der Emmericher Rhein-
brücke zum Schutz von Insekten, Niederwild und Vögeln (Foto: Arntz 23.06.2021). 

 

Anders als im Vorjahr hatte der Pächter der forstfiskalischen Flächen an und westlich der 

NATO-Straße 2021 keinen Bedarf nach einer vorzeitigen Mahd. Die Flächen wurden deshalb 

einmal kurz vor dem 15.6. begangen und auf Anwesenheit wertgebender Vogelarten kontrol-

liert. Da keine Brutvogelreviere festgestellt werden konnten, wurde die Fläche fristgerecht zur 

Mahd freigegeben.  
 

Besonders zu erwähnen ist das Sommerhochwasser im Juli 2021 mit Pegelhöchstständen 

vom 17. bis 19. Juli (Pegel Emmerich 18.7.: 744 cm). Von diesem Hochwasser waren alle 

landeseigenen (Extensiv-)Flächen betroffen, da sie drei bis vier Tage überschwemmt waren. 

Die Pächter hatten das Vieh rechtzeitig vorher von den Flächen geholt. Da die Wiesen zu-

dem zuvor gemäht waren, gab es hier keine größeren Probleme mit verschlammtem Auf-

wuchs. Einige Tage nach dem Hochwasser wurde das Vieh wieder auf die Flächen getrieben 

und die Beweidung fortgesetzt. 

Die Saumstreifen, die bei der Mahd stehen gelassen wurden, sind entweder später gemulcht 

und liegen gelassen oder gemäht und auf den Mist gefahren worden, da sie als Futter nicht 

mehr zu verwerten waren. Beide Pächter hatten aber nach eigenen Angaben keine größeren 

Probleme mit dem Hochwasserereignis umzugehen. Einzig die Zäune haben unter dem 

Druck der Strömung etwas gelitten und müssen im Frühjahr 2022 teilweise neu gerichtet 

werden. 
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Die 2017 begonnene Deichsanierung im NSG „Deichvorland bei Grieth und Kalflack“ war 

2021 in den Teilabschnitten Oraniendeich (westlich der Emmericher Rheinbrücke) sowie 

südlich von Grieth abgeschlossen. 

Als nächstes soll der Deich zwischen Grieth und der Rheinbrücke saniert werden. Hierfür 

wurde bereits 2020 durch ein Planungsbüro eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt und 

eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt, zu welcher das Naturschutzzentrum eine 

Stellungnahme verfasste. Baumaßnahmen in diesem Abschnitt haben jedoch noch nicht be-

gonnen. 

 

2.7.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Praktische Maßnahmen waren 2021 im NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ nicht 

vorgesehen. 

 

2.7.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Da im NSG „Deichvorland bei Grieth mit Kalflack“ seit 2009 keine flächendeckende Brutvo-

gelkartierung im Rahmen des Arbeits- und Maßnahmenplanes mehr durchgeführt wird, be-

ruht die Einschätzung des Entwicklungstrends aktuell zum einen auf den im Jahr 2009 erho-

benen Brutvogeldaten sowie den Beibeobachtungen zur Avifauna 2021, zum anderen auf 

den Ergebnissen der Kartierung wertvoller Grünländer im Jahr 2014. Hier zeigte sich, dass 

artenreiche Wiesen und Weiden im Deichvorland bei Grieth kaum noch zu finden sind. Sie 

beschränken sich aktuell auf die extensiv bewirtschafteten, forstfiskalischen Flächen. 

2021 wurden wie im Vorjahr keine Hinweise auf Reviere von Großem Brachvogel oder Rot-

schenkel beobachtet. Insgesamt bietet das Gebiet in großen Teilen aufgrund der intensiven 

Grünlandbewirtschaftung für Wiesenvögel kaum noch einen geeigneten Lebens-raum. Auf 

den extensiven Wiesen und Weiden brüten jedoch noch Wiesenpieper, Feld-lerchen und 

Wiesenschafstelzen. In den Wintermonaten wird das NSG „Deichvorland bei Grieth mit 

Kalflack“ weiterhin regelmäßig als Rast- und Äsungsplatz arktischer Wildgänse (Blässgans, 

Weißwangengans) sowie von Kiebitz und Großen Brachvogel genutzt. 2021 wurden wieder 

Trupps des Großen Brachvogels mit bis zu 600 Tieren beobachtet. 

Alles in allem zeigen diese Ergebnisse aber, dass Negativeinflüsse auch weiterhin deutlich 

erkennbar sind. Extensiv bewirtschaftetes Grünland ist auf die landeseigenen Flächen be-

schränkt. Das Fehlen von Vertragsnaturschutzflächen im Gebiet ist dramatisch und macht 

sich besonders bezogen auf die botanische Artenvielfalt negativ bemerkbar. 

 

Tabelle 20: Entwicklungstrend für das NSG Deichvorland bei Grieth für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär           

Negativeinflüsse erkennbar * * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.8 NSG NSG Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-
Oberdorf 

Durch den Landschaftsplan Kalkar ist seit Juni 2018 das Naturschutzgebiet (NSG) „Rhein-

aue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“ rechtskräftig geworden. Wie bereits im 

Kap. 2.7 dargestellt, wurden zwei Teilbereiche, die ehemals zum NSG „Deichvorland bei 

Grieth“ gehörten, nun dem neuen NSG „Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-

Oberdorf“ zugeordnet. Dabei handelt es sich um eine kleine, nördlich von Grieth gelegene 

Grünlandfläche sowie einen größeren Bereich südlich von Grieth. Die genaue Gebietsab-

grenzung ist in den Karten 12 bis 15 dargestellt. 

 

2.8.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.8.1.1 Fauna - Brutvögel 

Das Gebiet wurde, wie für die Kartierung der Brutvögel üblich, flächendeckend begangen. 

Eine Ausnahme stellt hierbei jedoch die Insel der Flutmulde dar. Hier erfolgte die Kartierung 

vom Festland der Reeserschanz aus. 
 

Tabelle 21: Brutvogelbestand im NSG Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter von 2021 
mit Angabe der Gefährdungskategorien 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2021

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2021

1 Amsel 37 34 Kuckuck 2 2 2

2 Austernfischer 6 35 Mäusebussard 8

3 Bachstelze V V 12 36 Misteldrossel 1

4 Blässralle 11 37 Mönchsgrasmücke 42

5 Blaumeise 29 38 Nachtigall 3 3 2

6 Bluthänfling 3 2 9 39 Nilgans 13

7 Brandgans 5 40 Pirol 1 1 1

8 Buchfink 69 41 Rabenkrähe 20

9 Buntspecht 8 42 Rebhuhn 2 2 1

10 Dohle 20 43 Reiherente 4

11 Dorngrasmücke 44 44 Ringeltaube 50

12 Eichelhäher 5 45 Rohrammer V V 15

13 Elster 1 46 Rostgans 2

14 Fasan 16 47 Rotkehlchen 6

15 Feldlerche 3 3 6 48 Schnatterente 12

16 Fitis V V 9 49 Schwanzmeise 2

17 Flussregenpfeifer 2 1 5 50 Singdrossel 13

18 Gartenbaumläufer 18 51 Star 3 3 38

19 Gartengrasmücke 18 52 Steinkauz 3 3 2

20 Gartenrotschwanz 2 2 10 53 Stieglitz 11

21 Gelbspötter 3 5 54 Stockente V 18

22 Graugans 42 55 Sumpfmeise 4

23 Grauschnäpper 6 56 Sumpfrohrsänger V V 30

24 Grünfink 6 57 Teichrohrsänger V 5

25 Grünspecht 5 58 Turmfalke V V 1

26 Haubentaucher 4 59 Wachtel 2 2 1

27 Heckenbraunelle 9 60 Wiesenpieper 2 1 7

28 Höckerschwan 1 61 Wiesenschafstelze 22

29 Hohltaube 4 62 Zaunkönig 31

30 Kanadagans 8 63 Zilpzalp 46

31 Klappergrasmücke V V 2 Summe Arten 63

32 Kohlmeise 52 Summe Reviere 893

33 Krickente 3 1 1  
 

RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig. Braunkehlchen: nur Brutverdacht; Steinkauz: Randreviere 
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Die Ergebnisse für die Gilden der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der weiteren 

Rote-Liste-Arten werden in den Karten 12 bis 15 dargestellt. 

 

Ergebnisse: 

- 2021 brüteten im NSG Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf 

(Größe: 257 ha) 63 Vogelarten mit insgesamt 893 Revieren (s. Tabelle 21), darun-

ter 13 Arten der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten Nordrhein-Westfalens 

(Grüneberg et al. 2016): Pirol (vom Aussterben bedroht), Flussregenpfeifer, Gar-

tenrotschwanz, Kuckuck, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper (stark gefährdet), 

Bluthänfling, Feldlerche, Krickente, Nachtigall, Star und Steinkauz (gefährdet); 

- Der durchschnittliche Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-

Beziehung von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] beträgt 49 Brutvogelarten; 

- das NSG Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf wies 2021 ei-

nen weit über dem Durchschnitt liegenden Artenreichtum auf. 
 

Wasservögel: 

- Insgesamt wies diese Gilde mit 13 Arten ein großes Artenspektrum auf. Die Revie-

re waren größtenteils an den Kleingewässern, dem ehemaligen Abgrabungssee 

bei Grieth und im Bereich der Flutmulde zu finden. 

- Auffällig war die hohe Dichte der Graugans-Brutpaare im Bereich der Flutmulde. 

Hier finden die Tiere optimale Brutbedingungen, da sie durch die Insellage vor 

Prädatoren geschützt sind. Die Nester wurden häufig völlig frei angelegt, so dass 

sie vom gegenüberliegenden Ufer gut zu sehen waren. Zwei weitere Schwer-

punktbereiche waren die direkt westlich und östlich an die Einfahrt des Sportha-

fens angrenzenden Flächen. 

- Die Flussregenpfeifer hatten durch immer wieder steigende Wasserstände des 

Rheins mehrfach Gelegeverluste zu verzeichnen. Die Schwerpunktvorkommen 

waren entlang der Flutmulde sowie am Ufer des Westzipfels von Reeserschanz. 

- Eine Besonderheit war das Pärchen Krickente am Gewässer westlichen von Ree-

serschanz. Da das Gewässer zwischenzeitlich austrocknete, ist nicht sicher von 

einer erfolgreichen Brut auszugehen. 

- Von großer Bedeutung für viele Wasservogelarten war besonders das Gewässer 

westlich von Reeserschanz. Obwohl es in den letzten Jahren oftmals ausgetrock-

net ist, wies es im Frühjahr 2021 flachüberstaute Bereiche mit viel Deckung (ab-

gestorbene Staudenflur) auf, die den verschiedensten Wasservogelarten hervor-

ragende Bedingungen bot. Zusätzlich profitierte dieses Gewässer von seiner ab-

gelegenen Lage, so dass erst ab Mai regelmäßige Störungen durch Angler und 

Besucher festzustellen waren.  
 

Wiesenvögel: 

- Die Gilde der Wiesenvögel war insgesamt mit nur 6 Arten vertreten, obwohl das 

Gebiet viele Grünlandbereiche aufweist. Diese werden großflächig, landwirtschaft-

lich hochintensiv genutzt und bieten keinen geeigneten Lebensraum. 
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- Die Vorkommen von Feldlerche, Wiesenpieper und Schafstelze konzentrierten 

sich vor allem auf zwei Bereiche: das großflächige Extensivgrünland im Bereich 

der Flutmulde sowie den kleinräumigen Westzipfel Reeseschanz. Besonders der 

zuletzt genannte Bereich beeindruckte bei der Kartierung durch eine außerge-

wöhnlich hohe Brutpaardichte von Wiesenpieper und Schafstelze. 

- Bei der Wachtel ist von einer Nutzung der Rheinböschung als Bruthabitat auszu-

gehen, da das Intensivgrünland keine passenden Brutbedingungen bot. 

- Erfreulich war der Nachweis eines Rebhuhn-Pärchens auf der Teilfläche südlich 

von Grieth.  

- Die Vorkommen der Schafstelze im Teilgebiet zwischen Kernwasser Wunderland 

und der Rheinbrücke Rees orientierten sich entlang des Deiches oder der Rhein-

böschung.  

 

Röhrichtvögel: 

- Das Vorkommen der Rohrammer beschränkte sich auf den Bereich Westzipfel 

Reeserschanz und das davon westlich gelegene Gewässer. Zwei Brutpaare waren 

entlang der Rheinböschung festzustellen sowie ein Brutpaar an dem Gewässer 

Höhe Mühlenfeld. Bemerkenswert war die hohe Brutpaardichte im Bereich des 

Westzipfels Reeserschanz, wo die Rohrammer die vorhandenen Hochstaudenflu-

ren als Bruthabitat nutzte. 

- Die Verbreitung der Teichrohrsänger-Reviere orientierte sich mit einer Ausnahme 

an den wenigen Schilfröhricht-Standorten. 

- Der Sumpfrohrsänger wies von den Röhrichtvögeln die weiteste Verbreitung im 

Gebiet auf, sowohl die bereits genannten Schwerpunktbereiche als auch das Ex-

tensivgrünland in der Flutmulde, die Grabenstrukturen Höhe Niederdorf und eine 

Hochstaudenflur südlich Grieth wurden besiedelt. 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- Der Star war die häufigste Rote-Liste-Art im Gebiet. Er profitierte besonders von 

den höhlenreichen Gehölzen entlang des ehemaligen Abgrabungsgewässers süd-

lich von Grieth. Weitere Schwerpunkte waren der kleine Pappel-Bestand Höhe 

Niederdorf sowie auf der Insel der Flutmulde. 

- Hervorzuheben ist die Beobachtung des Pirols als Brutvogel. 

- Die Verbreitung des Steinkauzes im Gebiet ist eng an das Vorhandensein von 

Kopfbäumen gebunden. Bei dem südöstlichen Revier ist davon auszugehen, dass 

der Steinkauz in der dort vorhandenen Niströhre gebrütet hat.  

- Der Brutplatz des Turmfalken war im Bereich der Kläranlage zu verorten, jedoch 

waren die Tiere regelmäßig im Gebiet anzutreffen. 

 

Besonderheiten: 

- Von März bis Anfang Mai konnte regelmäßig ein Trupp von bis zu acht Großen 

Brachvögeln im Gebiet beobachtet werden, die das Intensivgrünland zwischen 

Kläranlage und der Rheinbrücke Rees zur Nahrungssuche nutzten. 

- Ab Mai wurde häufig ein jagender Schwarzmilan festgestellt. 
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- Auf dem Gewässer südlich Grieth überdauerte bis Anfang Juni ein einzelnes Pfei-

fenten-Männchen, dass sich einem Schnatterenten-Weibchen anschloss. 

- Überraschend war die große Dohlen-Brutkolonie im Brückenbauwerk mit mindes-

tens 20 Brutpaaren. 

- Das Gelege eines Flussregenpfeifers am Westzipfel Reeserschanz wurde dan-

kenswerterweise von einer Privatperson vor Zerstörung durch Freizeitnutzung be-

schützt. Die Person baute sogar einen Schutzzaun um das Nest herum auf, der 

von den brütenden Altvögeln problemlos akzeptiert wurde. Ohne diese Anstren-

gungen wäre das Nest sehr sicher nicht erfolgreich zum Schlupf gekommen. Au-

ßerdem sprach die Person immer wieder Besucher in dem Bereich an und hat um 

Verständnis geworben diesen Bereich nicht weiter zu betreten. 

 

 

Abbildung 53: Von einer Privatperson provisorisch eingezäuntes Flussregenpfeifer-Gelege 
(links). Die Umzäunung wurde von den Altvögeln akzeptiert und das Gelege schlüpfte erfolg-
reich (rechts). (Fotos: M. Pötters Lieven). 

 

Beeinträchtigungen: 

- Die Teilbereiche direkt angrenzend an Grieth unterlagen einem sehr hohen Freizeit- 

und Besucherdruck. Hier waren keine Brutvogel-Vorkommen festzustellen. 

- Der Bereich des. Abgrabungsgewässers südlich Grieth wird zum einen angelsportlich 

genutzt, zum anderen unterliegt das Grünland inklusive des extensiv bewirtschafteten 

Teilbereiches einer Nutzung querfeldein als Hunde-Ausführstrecke. 

- Störungen durch freilaufende Hunde und Spaziergänger querfeldein durch das Grün-

land bis ans Rheinufer hin mussten auch im Bereich Mühlenfeld mehrfach festgestellt 

werden. 

- Problematisch ist der hohe Freizeitdruck besonders im Bereich des Westzipfel Ree-

serschanz, da hier ein ökologisch sehr wertvoller Bereich mit hohen Brutvogeldichten 

ist. 

 

2.8.1.2 Flora 

Floristische Erfassungen waren 2021 nicht vorgesehen. 
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2.8.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 
 

2.8.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Jedoch konnten 

folgende Punkte im Rahmen der Brutvogelkartierungen festgestellt werden: 

- Höchste Dringlichkeit hat der Schutz des Westzipfels Reeserschanz sowie des Be-

reichs südlich von Grieth vor Freizeitnutzung und freilaufenden Hunden. 

- Langfristig wäre zu überlegen, das Gewässer südlich von Grieth im gesamten südli-

chen Abschnitt von Gehölzen freizustellen. Die wertvollen Höhlenbäume im Norden 

des Gewässers sollten erhalten bleiben. Damit könnte der ehemalige Rotschenkel-

Standort in seiner Attraktivität für Offenlandarten wieder deutlich verbessert werden. 

- Extensivierung des Grünlands im Bereich zwischen Kläranlage und Mühlenfeld. 

- Anlage von Säumen im Grünland. 

- Zeitliche Staffelung der Mahdtermine, so dass der Deich als breiter Saum einen ge-

eigneten Rückzugsraum bieten könnte. 

- Freihalten der Hochstaudenflur im Bereich Westzipfel Reeserschanz von aufkom-

menden Gehölzen. 

- Angelverbot im Bereich Westzipfel Reeserschanz, um den Freizeitdruck zu reduzie-

ren. 

 
 

2.8.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.8.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Im Rahmen der Brutvogelkartierungen fand eine regelmäßige Gebietskontrolle statt. Darüber 

hinaus erfolgte ein mehrfacher Austausch mit dem Bewirtschafter der Grünlandfläche südlich 

von Grieth zwecks Abstimmung für die Mahd bzw. das Stehenlassen von Säumen. 

Erfreulich war die Unterstützung durch eine Privatperson im Bereich des Westzipfels Ree-

serschanz. Sie setzte sich sehr für den Schutz des dort brütenden Flussregenpfeifers ein 

und bemühte sich besonders an den Wochenenden und Feiertagen um eine Beruhigung des 

Bereiches. 

Eine botanische Besonderheit war der Zufallsfund des Kleinen Mäuseschwänzchen (Myo-

surus minimus) im Grünland westlich der Rheinbrücke. Dabei handelt es sich um eine selte-

ne, kurzlebige Pflanze auf schlammigen Standorten. 

Bei einer Begehung Mitte Mai konnte im Intensivgrünland ein Wurf von drei jungen Feldha-

sen entdeckt werden. Nur wenige Tage später waren alle Grünlandflächen im Deichvorland 

inklusive der Deichböschung gemäht und die Flächen vollständig ausgeräumt. Als Rück-

zugsbereiche für Niederwild, aber auch für viele Vogelarten oder Insekten, verblieb lediglich 

die Rheinuferböschung. Eine Staffelung zumindest hinsichtlich einer späteren Deichmahd 

wäre wünschenswert. 
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Abbildung 54: Drei Junghasen im Intensivgrünland Höhe Mühlenfeld am 19.5. 2021. Wenige 
Tage später wurden alle Grünlandflächen zeitgleich gemäht. Es ist davon auszugehen, dass die 
Jungtiere das nicht überlebt haben. (NZ Kleve – Büdding).  

Anfang Dezember 2021 erfolgte eine Kontrolle der NSG-Beschilderung. Vorschläge für zu-

sätzliche Beschilderungen wurden an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises übermit-

telt. 

 

 

2.8.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Praktische Maßnahmen waren 2021 nicht vorgesehen. 

 
 

2.8.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Das Naturschutzgebiet „Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“ hat eine 

Flächengröße von 257 ha und steht seit 2018 unter Naturschutz. Im Jahr 2021 wurde erst-

malig eine Schutzgebietsbetreuung durchgeführt.  

Der überwiegende Anteil der Flächen wird als Intensivgrünland bewirtschaftet. Nur eine klei-

ne Teilfläche südlich von Grieth als auch der große Weidekomplex im Bereich der Flutmulde 

werden extensiv bewirtschaftet. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ist das Grünland 

weitgehend artenarm und naturschutzfachlich von geringem Wert. 

Östlich von Niedermörmter erstreckt sich ein kleingeklammerter Bereich von Grünland und 

Heckenstrukturen mit alten Kopfbäumen. Die Grünlandflächen in diesem Bereich sind eben-

falls intensiv bewirtschaftet und artenarm. Ein Heckenabschnitt wurde im Frühjahr 2021 sehr 

radikal auf den Stock gesetzt. 
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Von großer Bedeutung für das Schutzgebiet ist der Westzipfel Reeserschanz. Hier hat sich 

eine arten- und blütenreiche Hochstaudenflur entwickelt, die von sehr hohem Naturschutz-

wert ist. Dies macht sich u.a. durch die ungewöhnlich hohen Brutvogeldichten bemerkbar. 

Leider unterliegt auch dieser Bereich einem hohen Freizeitdruck und vielen Störungen. Die 

hier aufkommenden Gehölzstrukturen sollten regelmäßig entfernt werden, um diesen wert-

vollen Offenlandstandort dauerhaft zu erhalten.  

Naturschutzfachlich sehr interessant ist auch die Insel im Bereich der Flutmulde. Im Rahmen 

der Brutvogelkartierungen wurde dieser Bereich aus Zeitgründen nicht begangen, da die 

Erreichbarkeit, nur bei niedrigen Wasserständen von der Ortschaft Husen aus, gegeben ist. 

Da in diesem Gebiet bisher Datenerhebungen nur in sehr geringem Umfang stattgefunden 

haben, ist eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung noch nicht möglich.  

 

 

Abbildung 55: Westzipfel Reeseschanz in Blickrichtung Nordost Richtung Rees am 7.6.2021. 
Die Hochstaudenflur ist sehr blüten- und artenreich und wies eine außergewöhnliche Brutvo-
geldichte von u.a. Wiesenpieper, Schafstelze und Rohrammer auf. (NZ Kleve – Büdding). 
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2.9 NSG Monreberg 

Das NSG Monreberg wurde im Jahr 2018 im Zuge des Landschaftsplans Nr. 5 Kalkar unter 

Naturschutz gestellt. 

Die Unterschutzstellung erfolgte: 

„a) zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften und Le-

bensstätten wild lebender Pflanzen- und Tierarten auf verbreitet vorkommenden schutzwür-

digen tiefgründigen und trockenen Sandböden, 

b) zum Erhalt eines überwiegend mit heimischen Gehölzen bestockten Stauchmoränenwal-

les, 

c) zum Erhalt der Hohlwege als nutzungshistorische Elemente der Kulturlandschaft, 

d) zur Optimierung des Biotopkomplexes durch Entwicklung von naturnahen und heimischen 

Laubwäldern, 

e) aus geowissenschaftlichen, historischen und landeskundlichen Gründen wegen der Be-

deutung des Geotops GK-4203-028 Stauchmoränenwall Monreberg südlich von Kalkar als 

landschaftsprägendes Morphologieelement.“ (KREIS KLEVE 2018, S.23) 

 

2.9.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.9.1.1 Fauna 

Faunistische Bestandserfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Bei einem ersten 

Ortstermin berichtete der Flächeneigentümer, der das Gebiet gut kennt, über Sichtungen von 

Schleiereule und Rotmilan. Es befindet sich ein Rotmilanhorst im Gebiet, dort wurde bei der 

Begehung auch ein Rotmilan festgestellt. Es ist aufgrund der Lage und der Anzahl an Bio-

topbäumen anzunehmen, dass das Gebiet auch für Fledermäuse eine hohe Bedeutung hat. 

An den besonnten Waldrändern mit Brombeergebüschen im Südwesten waren sehr viele 

Tagfalter, vor allem Tagpfauenauge und Admiral zu beobachten. 

 

2.9.1.2 Flora 

Floristische Bestandserfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Da das 23 ha gro-

ße NSG Monreberg neu ausgewiesen wurde, war für das Jahr 2021 eine Erstbegehung ge-

plant. Die Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 

Im Norden des Gebietes befindet sich eine schmale Grünlandparzelle, die Ende Mai bereits 

gemäht war. Eine weitere Grünlandparzelle befindet sich ebenfalls in der Nordhälfte im Be-

reich der Hofstelle an der historischen Burgstelle der Burg Monterberg. Das Grünland wurde 

nur einmal im Jahr gemäht und wurde stellenweise mit einer Blühmischung nicht heimischer 

Arten eingesät. 

Der Wald im nördlichen Bereich besteht zum Teil aus Rotbuchenbeständen (Fagus sylvatica) 

mit gering ausgeprägter Krautschicht. Hier befindet sich überwiegend geringes bis mittleres 

Baumholz, jedoch auch einzelne Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) bis zu 80 

cm (starkes Baumholz). Der Bestand weist einiges stehendes Totholz (> 30 cm BHD, s. Ab-

bildung 56) und einzelne größere liegende Totholzstämme auf. Ansonsten ist der Waldbe-

reich in der Nordhälfte geprägt durch Laubmischwald mit Eiche (Quercus robur.), Bergahorn 

(Acer pseudoplatanus), Birke (Betula pendula), Esskastanie (Castanea sativa), Hainbuche  
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(Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Roteiche (Quercus rubra) und Eberesche 

(Sorbus aucuparia). Diese Mischbestände sind außerdem durch eine gut ausgeprägte und 

artenreiche Strauchschicht mit viel Holunder und eine artenreiche Krautschicht gekennzeich-

net. In der Krautschicht kommen typische Waldpflanzen wie Buschwindröschen (Anemone 

nemorosa) und Salomonsiegel (Polygonatum multiflorum) vor, aber auch Stickstoffzeiger wie 

Fingerhut und Knoblauchsrauke.  

 

Abbildung 56: In den Rotbuchen- und Laubmischwaldbeständen im Norden des Naturschutz-

gebietes gibt es zahlreiche Biotopbäume. (31.05.2021). 

 

Der Nordteil wird stark von Spaziergängern besucht, da das Gebiet sehr nah am Stadtkern 

von Kalkar liegt und der Naherholung dient. Es gibt viele schmale, unbefestigte Fußwege im 

Gebiet, die offenbar auch von Mountainbikern genutzt werden (Abbildung 57). 

In diesem Bereich sind einige Erosionsrinnen an den steilen Böschungen vorhanden. Dort 

fließen die Niederschläge schnell ab und hat zur Folge, dass die Vegetation besonders unter 

der Trockenheit der letzten Jahre gelitten hat. 

 

Bemerkenswert ist für das gesamte Naturschutzgebiet Monreberg neben den naturschutz-

fachlichen Aspekten auch der große kulturhistorische Wert. So sind im Norden des Waldge-

bietes noch Hohlwege vorhanden, außerdem Spuren einer ehemaligen Quelle (Möllepöttke), 

die inzwischen versiegt ist.  
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Abbildung 57: Der nördliche Teil des Gebietes ist Naherholungsgebiet für viele Kalkarer Bür-
ger. Das abwechslungsreiche Relief lockt auch Mountainbikefahrer an. (31.05.2021). 

 

 

Abbildung 58: Eine Rotbuche mit ausgeprägtem Pilzfruchtkörper (17.09.2021). 
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Das Waldstück im Umfeld der Hofstelle an der Monterburg ist besonders strukturreich. Im 

direkten Umfeld der Hofstelle waren viele Weinbergschnecken zu beobachten. Im Waldstück 

kommen eben Rotbuche und Eichen Rosskastanie, Birke, Hainbuche, Esskastanie, Gewöhn-

liche Esche und Vogelkirsche vor. In der Strauchschicht kommt vereinzelt auch die Europäi-

sche Stechpalme (Ilex aquifolium) vor. Der Wald besteht überwiegend aus geringem bis mitt-

lerem Baumholz. mit einigen bemerkenswerten Alt- und Biotopbäumen (Abbildung 58), ein-

zelne mit einem BHD von ca. 80 cm. Direkt an der Hofstelle stehen einige alte Winterlinden 

(Tilia cordata), die teilweise hohl sind. Sie wurden regelmäßig zurückgeschnitten. 

Im Bereich der Hofstelle befindet sich eine Rohrleitung der Wasserwerke. Nach Auskunft des 

Flächeneigentümers läuft daraus oft tagelang Wasser, wenn die Leitungen durchgespült 

werden. Nach eigenen Beobachtungen ist dort anscheinend eine dauerhafte Wasserstelle 

vorhanden, die von Vögeln gern genutzt wird. Das Wasser läuft von dort als Rinnsal bergab 

weiter in das Gebiet hinein. 

In der südlichen Hälfte des NSG befinden sich eingestreut, vor allem entlang der B57 weitere 

Laubmischwälder, überwiegend ist dieser Teil aber geprägt von forstlich genutzten Eichen-

beständen von geringem bis mittlerem Baumholz. Die Bestände weisen zum Teil starke 

Schäden auf, vermutlich mit verursacht durch die Trockenheit der letzten Jahre. Aufgrund 

des heterogenen Reliefs der Stauchendmorände sind einige Hänge schwer zu bewirtschaf-

ten. Dort ist die Strukturvielfalt höher, es ist viel schwaches Totholz vorhanden.  

 

2.9.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.9.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Hänge im südlichen Teil des NSG sind nur schwer zu bewirtschaften, daher bietet es 

sich an, gerade diese Bereiche vollständig aus der Nutzung zu nehmen. Da sie sich im 

Privateigentum befinden, müssen zunächst Gespräche mit dem Eigentümer geführt wer-

den. 

Die beiden kleinen Grünlandparzellen im Gebiet sollten extensiv als Wiese bewirtschaftet 

werden. Dabei sollten bei jeder Mahd wechselnde Schonstreifen belassen werden. Es 

dürfen keine gebietsfremden Arten eingebracht werden, da es sich um freie Landschaft 

gemäß § 40 BNatSchG handelt. 

Eine deutliche Beeinträchtigung durch die Erholungsnutzung im Gebiet ist derzeit nicht 

feststellbar. Das Gebiet ist ein wichtiges Naherholungsgebiet und weist zahlreiche kleine 

Pfade auf, wodurch sich die Erholungsnutzung nur schwer lenken lässt. 

 
 

2.9.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.9.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde während der Vegetationsperiode mehrmals begangen, um einen Über-

blick über das gesamte NSG mit seinen verschiedenen Waldbeständen zu bekommen. Die 

Ergebnisse sind oben aufgeführt. 
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2.9.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Für die praktische Durchführung von Maßnahmen standen im Jahr 2021 keine Ver-

rechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.9.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Der Monreberg ist Teil der Stauchendmoräne, die sich bis zum Klever Berg erstreckt. Durch 

das heterogene Relief ist das NSG strukturreich und vielfältig. Es ist überwiegend bewaldet, 

einige der Waldbereiche weisen viele Biotop- und Altbäume auf und sind daher von hohem 

naturschutzfachlichem Wert. Das Gebiet ist ein wichtiges Element im Biotopverbund, nörd-

lich schließt sich über einige kleinere Gehölzbestände der Moyländer Wald an. Zum Uede-

mer Hochwald besteht keine unmittelbare Anbindung, dennoch kann das NSG Monreberg für 

flugtüchtige Arten ein wichtiger Trittstein zwischen Uedemer Hochwald und Reichswald sein.  

Aufgrund der Nähe zum Stadtgebiet von Kalkar hat das NSG eine hohe Bedeutung für die 

Naherholung. Dadurch können Konflikte mit den Privateigentümern oder Belangen des Na-

turschutzes entstehen. Eine gute Kommunikation zwischen allen beteiligten Interessensver-

tretern ist deshalb unerlässlich. Darüber hinaus ist das Gebiet von großer kulturhistorischer 

Bedeutung, die Monreburg, die Hohlwege und die Teufelsschlucht sind nur einige Beispiele. 

Die Herausforderung im NSG Monreberg ist, kulturhistorische Besonderheiten genauso wie 

den Naturschutzwert und den Erholungswert für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen und 

gleichzeitig den Schutz der Biotope im Gebiet zu gewährleisten. 

 

Tabelle 22: Entwicklungstrend für das NSG „Monreberg“ ab 2021 

Trend 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)  

überwiegend positiv  

intermediär * 

Negativeinflüsse erkennbar  

Negativeinflüsse überwiegen  
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2.10 NSG Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne 

2.10.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.10.1.1 Fauna - Brutvögel 

Faunistische Erfassungen waren im Jahr 2021 gemäß AMP nicht vorgesehen. Die Kartie-

rung der Brutvögel findet in einem dreijährigen Turnus statt und wurde zuletzt 2020 durchge-

führt. 

 

2.10.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2021 nicht erhoben. 

 

2.10.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

2.10.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Im Jahr 2020 wurde für das Gebiet ein Maßnahmenkonzept (MAKO) erstellt. Im Arbeitsbe-

richt für 2020 wurden die wesentlichen Biotoptypen, Beeinträchtigungen und Maßnahmen 

beschrieben. Das MAKO steht auf den Internetseiten des LANUV zum Download bereit. 
 

2.10.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Jahr 2014 war die Gewässerunterhaltung am Oberlauf der Haffenschen Landwehr bis 

zum Ufer des Hagener Meeres grundlegend intensiviert worden. Dadurch ist dort eine gra-

vierende Verschlechterung des Erhaltungszustandes im FFH-Gebiet eingetreten. Im Jahr 

2016 wurde eine Vereinbarung zur Unterhaltung des Gewässerabschnittes getroffen. 

Dadurch werden die Regeneration und der Strukturreichtum des Uferstreifens gefördert. Die 

Gewässerunterhaltung ist weiterhin mit den Erfordernissen des Naturschutzes abzustimmen. 

Auf dem Dünenrest mit kleinflächigen Sandrasen-Biotopen sind Kontrollen und jährliche 

Pflegeeingriffe erforderlich, um erneute Verbuschungen zu verhindern. Eine Erweiterung der 

Sandrasen-Biotope durch Gehölzentnahme und weiteres Zurückdrängen der Brombeerge-

büsche durch Abschieben sind anzustreben. Da sich die Fläche in Privateigentum befindet, 

ist die Umsetzung vom Einverständnis des Eigentümers abhängig. 
 

Die Grünlandflächen am Hagener Meer sind in privatem oder kommunalem Eigentum. Wie 

im Arbeitsbericht des Vorjahres ausführlich beschrieben, hat sich der Zustand des Grünlands 

weiter verschlechtert. Eine Extensivierung vor allem der dauernassen Parzellen und der Flä-

chen in Ufernähe ist daher dringend notwendig. Bisher blieben alle Bemühungen erfolglos, 

bei den Bewirtschaftern für freiwillige Extensivierungsverträge (Vertragsnaturschutz) zu wer-

ben. Im Rahmen eines erfolgten Eigentümerwechsels einzelner Flächen ergeben sich wo-

möglich im kommenden Jahr neue Möglichkeiten, eine Extensivierung umzusetzen. 

Die Bemühungen zur Reduzierung der Störung der besonders sensiblen Bereiche müssen 

wie im MAKO dargestellt weiter fortgeführt werden. 
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2.10.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.10.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde 2021 mehrfach kontrolliert. Der Camping- und Angelbetrieb prägt weiter-

hin das Ostufer. Das Grünland am Westufer war auch in diesem Jahr weitegehend störungs-

frei. 

Mit dem Deichverband wurde 2016 bei einem gemeinsamen Geländetermin eine Vereinba-

rung zur Gewässerunterhaltung am Oberlauf der Haffenschen Landwehr getroffen.  
 

 

Abbildung 59: An der Ende Juli gemähte Böschung an der Haffenschen Landwehr (links im 
Bild) waren im Oktober die Brennnesselbestände wieder aufgewachsen. (11.10.2021). 

 

Die Böschung wird nicht mehr jährlich, sondern in 3-jährigem Turnus gemulcht. Darüber hin-

aus wird an einigen Stellen auch langfristig nicht gemulcht, sodass dort die Regeneration von 

Ufergehölzen ermöglicht wird. Durch die abgestimmte Gewässerunterhaltung soll der Ufer-

streifen wieder strukturreicher, naturnäher und artenreicher werden und damit der Erhal-

tungszustand langfristig wieder verbessert werden. In Abstimmung mit dem Deichverband 

wurde in den letzten Jahren auf die Mahd verzichtet, im Juli 2021 wurde vereinbart, dass an 

der Westseite zur Gewährleistung der Zugänglichkeit eine Mahd erfolgt. Ein kleiner Bereich 

an einem Einzelbaum wurde von der Mahd ausgeschlossen. Die Mahd wurde Ende Juli 

durchgeführt (Abbildung 59). 
 

Im letzten Jahr wurde im Rahmen der Gebietsbetreuung ermittelt, dass am Nordteil des Ha-

gener Meers - für das laut Landschaftsplan Nr. 4/Rees eine Angelverbotszone ausgewiesen 

ist - eine Verpachtung durch die Eigentümerin Stadt Rees an einen Angelverein erfolgt ist. 

Eine Klärung des Sachverhaltes ist in diesem Jahr erfolgt. Im Mai hat das Naturschutzzent-

rum die Stadt Rees und die Untere Naturschutzbehörde zu einem gemeinsamen Ortstermin 

eingeladen. Die Stadt Rees ist Eigentümerin der Gewässerfläche des Hagener Meeres, wo-

bei der größte Teil dieser Fläche im Kreis Wesel liegt. Für die Bewilligung der Angelverpach 
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tung war somit der Kreis Wesel zuständig. Bei der Bewilligung wurden offensichtlich die Be-

lange des Kreises Kleve nicht hinreichend geprüft und damit einer Angelverpachtung entge-

gen den Regelungen im Landschaftsplan zugestimmt. Dieser Pachtvertrag läuft noch bis 

zum Jahr 2029. Bei dem gemeinsamen Ortstermin wurde ein Kompromiss für den laufenden 

Pachtvertrag ausgearbeitet. Das Ostufer bleibt im Bereich des Campingplatzes freigegeben, 

ein Teilbereich darf nur außerhalb der Brutzeit betreten werden und die Nordspitze sowie 

das Westufer werden ganzjährig nicht betreten. Die Stadt Rees hat diesen Vorschlag mit 

dem Angelverein besprochen, der bestätigte, dass an der Nordspitze und am Westufer kein 

Angelsport ausgeübt wird. Somit wurde der Kompromissvorschlag von allen Beteiligten an-

genommen. 

Bezüglich der Einschränkung der Erholungsnutzung bzw. des Bootsverkehrs in Richtung der 

Nordspitze und der Haffenschen Landwehr wurden bei dem oben genannten Ortstermin ver-

schiedene Möglichkeiten diskutiert. Als erste Maßnahme soll ein Hinweisschild an der Haf-

fenschen Landwehr angebracht werden. Außerdem wird von der Stadt Rees und dem Natur-

schutzzentrum das Gespräch mit dem Strandhaus Sonsfeld gesucht, um zu besprechen, wie 

Besucher besser informiert und sensibilisiert werden können, zum Beispiel durch eine Infota-

fel auf dem Gelände des Strandhauses. 
 

 

2.10.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Auf dem Dünenrest wurden im Jahr 2021 wiederholt alle Brombeersprossen in Handarbeit 

beseitigt, um die Sandrasen von Verbuschung freizuhalten. Durch das tiefe Abstechen mit 

dem Spaten sollen die Brombeergebüsche nachhaltig zurückgedrängt bzw. verdrängt wer-

den. Aufgrund der guten Wachstumsbedingungen im Jahr 2021 musste diese Maßnahme im 

Mai, Juni und im November durchgeführt werden. Die jahrelangen Pflegemaßnahmen zur 

Verhinderung der Verbuschung haben sich als sehr erfolgreich erwiesen. 

Dies konnte in der im Jahr 2020 durchgeführten Biotop- und Lebensraumtypenkartierung 

nachgewiesen werden. Inzwischen hat sich die Fläche zu einem FFH-Lebensraumtyp entwi-

ckelt. Aufgrund der Kleinflächigkeit sind die Pflegemaßnahmen auch weiterhin notwendig. 

Zur Lenkung der Erholungsnutzung wurde an der Haffenschen Landwehr ein provisorisches 

Schild angebracht, dass auf das Naturschutzgebiet und das Durchfahrtsverbot hinweist. 

Im Februar 2021 wurden vom Naturschutzzentrum zwei Kopfweiden, die sich am Rande des 

NSG befinden, gepflegt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das NSG-Schild gesäubert. 

 

 

2.10.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben (Tabelle 23). 

 

Das NSG Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne umfasst einen Ausschnitt der 

ehemaligen Rheinaue nördlich von Schloss Bellinghoven mit einer Altwasserrinne an der 

Niederterrassenkante. Neben dem Altwasser mit großen Schwimmblatt-Teppichen und un-

terschiedlichen Röhrichtsäumen wird das Gebiet geprägt von wechselfeuchtem Grünland. 

Ergänzt wird das Biotoptypenspektrum durch feuchte Hochstaudenfluren, reich strukturierte 
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Feuchtwaldbestände im Norden und Süden sowie durch einen kleinen Dünenrest auf der 

Niederterrasse. 

Die Unterwasservegetation im Altarm hat sich positiv entwickelt. Ein negativer Prozess ist 

wie in einigen anderen Schutzgebieten bei den Seerosenbeständen zu verzeichnen. Die 

Bestände am Hagener Meer sind inzwischen vollständig erloschen. Erfahrungen aus ande-

ren Schutzgebieten deuten darauf hin, dass dies auf den Fraß durch Nutria zurückzuführen 

ist, die im Winter die Austriebsstellen der Seerosen abfressen. Ob weitere Faktoren eine 

Rolle spielen, ist nicht bekannt.  

Am verlandeten Nordende des Hagener Meers sind Seggenrieder aus Sumpfsegge (Carex 

acutiformis), Ufer-Segge (Carex riparia) und Steife Segge (Carex elata) sowie Schilfröhrichte 

flächig ausgebildet. In der vorgelagerten Bucht befinden sich heterogene Strukturen aus 

Schwimmblattpflanzen, Schlammuferfluren und blütenreichen Röhrichtbeständen. Dieser 

besonders heterogene nördliche Gewässerbereich mit dem Ausfluss in die Haffensche 

Landwehr muss vor der hohen Störungsintensität durch die anliegenden Campingplätze 

besser geschützt werden. 
 

Auf dem brachliegenden Dünenrest haben sich nach Gebüschrodungen und infolge alljährli-

cher Pflegeeingriffe die Restbestände gefährdeter Sandrasen-Arten wieder ausgebreitet und 

stabilisiert. Daher konnte deshalb bei der im Rahmen des MAKOs erfolgten Biotoptypenkar-

tierung eine Einordnung der Fläche in den FFH-Lebensraumtyp Dünen mit offenen Grasflä-

chen mit Corynephorus und Agrostis (2330) mit einem guten Erhaltungszustand vorgenom-

men werden. Der im Jahr 2017 gelungene Erstnachweis der Zauneidechse konnte im Juni 

2020 erneut bestätigt werden. Dies bekräftigt die positive Entwicklung des Dünenrests. 

Negativ zu bewerten ist seit langem, dass das gesamte Feuchtgrünland keinen Bewirtschaf-

tungsbeschränkungen unterliegt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass einzelne Flä-

chen, die noch im Rahmen der Grünlandkartierung 2014 als wertvolles Grünland eingestuft 

wurden, diesen Status bereits verloren haben. 

 
 

Es besteht dringender Handlungsbedarf, die Bewirtschaftung zu extensivieren, um das noch 

vorhandene Potential der Flächen zu erhalten und zu entwickeln. 
 

Trotz der positiven Entwicklung des Dünenrests, der Unterwasservegetation und der Rege-

lungen zur Böschungsmahd an der Haffenschen Landwehr bleiben Negativeinflüsse deutlich 

erkennbar. Die gravierende Verschlechterung der Grünlandbestände bleibt ein entscheiden-

der Faktor, ebenso wie die Störungen durch den Camping- und Angelbetrieb am Ostufer.  

 

Tabelle 23: Entwicklungstrend für das NSG „Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne“ 
für die Jahre 2012 bis 2021. 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)                     

überwiegend positiv                     

intermediär * *               

Negativeinflüsse erkennbar       *   * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen                    
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2.11 NSG Haffensche Landwehr, Sonsfeldsche Weiden 

2.11.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.11.1.1 Fauna - Brutvögel 

Faunistische Erfassungen waren im Jahr 2021 gemäß AMP nicht vorgesehen. Die Kartie-

rung der Brutvögel findet in einem dreijährigen Turnus statt und wurde zuletzt 2018 durchge-

führt. 

 

2.11.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2021 nicht erhoben. 

 

2.11.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.11.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die in den Vorjahren aufgestellten Vorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

gelten weiterhin: 
 

- Wünschenswert wäre die Schaffung von Flachwasserbereichen, die insbesondere 

zur Zugzeit ideale Rastbedingungen schaffen. Diese waren bisher im Westen des 

Reeser Meer Süd vorhanden, gehen dort jedoch durch den voranschreitenden 

Kiesabbau verloren. Auch sollte überlegt werden, die Landzunge im Osten des 

Reeser Meer Süd in eine Insel zu verändern, um weitere prädationsgeschützte Be-

reiche zu schaffen. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn auch das Problem mit dem 

hohen Fuchs-Bestand im Gebiet gelöst wird. 

- Die voranschreitende Sukzession mit Weiden und Pappeln auf den bisher kiesi-

gen, sandigen Offenstandorten (Landzunge und Insel im östlichen Teil des Reeser 

Meer Süd) führt zu einem Verlust von geeigneten Bruthabitaten für Arten wie u.a. 

Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Austernfischer, Kiebitz. Hier hat die Firma Ho-

lemans GmbH dankenswerterweise im Frühjahr 2020 vorhandene Gehölze gero-

det, weitere Arbeiten sind dennoch dringend nötig. 

- Der verstärkt aufwachsende Weiden-Jungwuchs am Ostufer des Reeser Meer 

Süd sollte entfernt werden, da sich in diesem Bereich eine positive Röhrichtent-

wicklung feststellen lässt. Hier bietet sich auch ein Ringeln von mittelalten Weiden 

direkt am Ufer des Reeser Meer Süd an, um stehendes Totholz zu schaffen und 

eine zunehmende Verschattung des Röhrichts zu unterbinden. 

- Reparieren der vorhandenen Brutflöße für Flussseeschwalben auf dem Biotopsee 

sowie Auslegen weiterer Brutflöße auch auf dem Reeser Meer Süd. 

- Die Verbindung zwischen dem Reeser Meer Nord und einigen Kleingewässern 

sollte wieder unterbrochen werden. Eventuell sollte auch angedacht werden, den 

Fischbesatz in den Gewässern zur Förderung der Amphibien und Libellen gezielt 

zu entfernen. Die Ufergehölze an den Kleingewässern müssten in Teilbereichen 

gerodet oder aufgelichtet werden, um wieder sonnige Flachwasserbereiche zu  
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schaffen. Hier sind Gespräche mit den Flächeneigentümern und Jagdpächtern zu 
führen. 

- Am Reeser Meer Nord sind die Uferbereiche, die nicht betreten werden sollen, 

nicht gekennzeichnet. Dies gilt auch für die Insel im Osten des Reeser Meer Nord. 

Ebenso sind die Bereiche, die von Wassersportlern nicht befahren werden sollen, 

nicht markiert. Hier sollte eine Bojenkette den Besuchern deutlich anzeigen, wo 

das Naturschutzgebiet beginnt. 

- Die Gehölzbiotope entlang großer Bereiche des Reeser Meer Nord und Süd sind 

in der Regel nur von geringer ökologischer Wertigkeit, da wertgebende Strukturen 

wie Alt-und Totholz, Höhlenbäume, Abbruchkanten etc. fehlen. Hier sollten Teilbe-

reiche wieder von der bestehenden Baumkulisse freigestellt werden. 

- Neun der alten Kopfbäume entlang der Haffenschen Landwehr in Höhe des Bio-

topsees wurden 2019 durch den Deichverband Bislich-Landesgrenze gepflegt. Die 

übrigen Kopfbäume sollen in den nächsten Jahren ebenfalls gepflegt werden. 

 
 

2.11.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.11.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Wie im Vorjahr wurde das Naturschutzzentrum vom Kreis Kleve auch im Jahr 2021 um die 

Dokumentation und Berichterstattung über die Sichtungen von Schwarzkopf-Ruderenten am 

Reeser Meer Süd gebeten. Bei den Kontrollen im Jahr 2021 wurde keine Schwarzkopf-

Ruderente am Reeser Meer beobachtet. 
 

Die seit 2019 festgestellten Biber-Dammbauaktivitäten im Bereich der Landwehr (s. Arbeits-

bericht 2019) waren weiterhin vorhanden. Um eine Störung des Wasserabflusses von der 

Landwehr in den Reeser Altrhein zu vermeiden, entfernte der Deichverband Bislich-

Landesgrenze vorhandene Biber-Dammbauten regelmäßig. Die Säume entlang der Haffen-

schen Landwehr wurden dieses Jahr leider nicht wie vereinbart vom Deichverband Bislich-

Landesgrenze umgesetzt. Hier fand wieder eine vollständige Böschungsmahd statt. Für die 

Saison 2022 wieder hier rechtzeitig nachgefragt und kontrolliert werden. 
 

Im September wurde bei einer Gebietskontrolle der Einsatz von Herbiziden auf einer Grün-

landfläche zwischen Reeser Meer Nord und Süd festgestellt. Hier wurde der Kontakt zur 

Stadt Rees als Eigentümer der Fläche gesucht, da sich diese Fläche botanisch massiv ver-

schlechtert hat. Die Fläche wurde 2014 im Rahmen einer Biotoptypenkartierung sowie 2015 

bei der Erfassung schutzwürdigen Grünlands kartiert. Die Fläche wurde 2015 vom Natur-

schutzzentrum im Kreis Kleve e.V. als arten- und krautreiches mesophiles Wirtschaftsgrün-

land sowie als seggen- und binsenreiches Nassgrünland eingestuft. Die Bereiche mit dem 

Nass- und Feuchtgrünland fallen zusätzlich noch unter §30 BNatSchG /§42 LNatSchG NRW. 

Hier greift demnach das Verschlechterungsverbot von Grünland innerhalb der Naturschutz-

gebietskulisse. Für die Saison 2022 ist hier eine weitere Klärung vorgesehen. 
 

Nicht abschließend aufzuklären, war der Brand eines alten Kopfbaumes auf einer Aus-

gleichsfläche der Stadt Rees im Nordosten des Schutzgebietes. Der Baum war noch 2016 

vom Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. gepflegt worden. Anfang Mai brannte der Baum 

dann aus unbekannten Gründen und musste durch die Feuerwehr gefällt werden.  
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Abbildung 60: Extensive Beweidung des Ostufers am Reeser Meer Süd (NZ Kleve – Büdding). 

Die seit 2021 durch den Flächeneigentümer umgesetzte Beweidung des Grünlands am 

Ostufer (Abbildung 60) wirkt sich positiv auf den Strukturreichtum und die Grünlandnarbe 

aus. Die Grünlandflächen waren in der Vergangenheit intensiv gedüngt und nachgesät wor-

den. Die kurzzeitig fehlende Bewirtschaftung in 2019 hatte das Aufkommen von Weiden-

jungwuchs begünstigt. Durch die Beweidung sind nun die typischen struppigen Kleinstruktu-

ren in der Fläche entstanden sowie aufkommende Gehölze deutlich verbissen worden. Die 

Entwicklung des Senecio-Bestandes wird in der nächsten Saison weiter beobachtet. Bei ei-

nem Ortstermin mit der Firma Holemans GmbH wurde eine Ausweitung der beweideten Flä-

che angeregt. So soll die Beweidung bis an den Hügel mit der Jagdkanzel ausgedehnt wer-

den, aber gleichzeitig auch ein Teilbereich der bereits hoch aufgewachsenen Gehölze aus-

gezäunt bleiben. Beschattende Gehölze im Süden der Sandfläche sollen entfernt werden, 

um an dem Standort wieder vollsonnige Bedingungen zu erzielen. Langfristig ist auch ange-

dacht entlang eines Teilbereiches des Ostufers, auf Höhe der Insel, die Gehölze zu roden, 

um den Standort für Brutvogelarten wie Kiebitz und Flussregenpfeifer langfristig zu erhalten. 

Diese Arten benötigen eine offene Kulisse und meiden hohe vertikale Strukturen. 

 

Ende des Jahres wurde außerdem eine erneute Gehölzrodung auf der Landzunge vorberei-

tet, die dankenswerter Weise durch die Firma Holemans GmbH voraussichtlich Herbst 2022 

umgesetzt wird. Dabei sollen erneut alle größeren aufkommenden Gehölze gerodet und zu-

sammengeschoben werden. Weitere Pflegearbeiten, auch auf der direkt benachbarten Insel, 

sind ebenfalls dringend nötig. 
 

Bei einer Gebietskontrolle im Sommer wurde eine neu angelegte Schneise im Ufergehölz 

östlich der alten Hofstelle Seegers festgestellt. Hier wurde mit dem Flächeneigentümer  
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Rücksprache gehalten und eine Vereinbarung zur Wiederaufforstung der Schneise getroffen. 

Hierbei wurde auch angeregt, den Wegrand entlang des Simkesweges wieder einer natürli-

chen Entwicklung zurückzuführen. Aktuell wird der Bereich intensiv gepflegt und mehrfach 

pro Jahr gemulcht. Auch ein von einem Anwohner angelegtes Holzlager sowie ein Misthau-

fen wurden festgestellt. Hier wurde die verantwortliche Person darum gebeten, beide Struk-

turen zeitnah zu entfernen. 

 

Ebenfalls standen mehrere Abstimmungstermine bezüglich der Pappel-Reihe entlang der 

Haffenschen Landwehr an. Hier wurde vom Deichverband bei den Flächeneigentümern die 

Verkehrssicherungspflicht angemahnt. Die Bäume sind bereits teilweise abgängig und wei-

sen viele Höhlen und Totholzstrukturen auf. Sie stellen eine ökologisch sehr wertvolle Struk-

tur im Schutzgebiet dar. Hier werden nun voraussichtlich im Frühjahr 2022 Pflegearbeiten in 

enger Abstimmung mit dem Naturschutzzentrum laufen. Zusätzlich wurde die Pflege von 

zwei Kopfbäumen westlich der Pappel-Reihe mit der Stadt Rees abgestimmt. 

 

Anfang Dezember erfolgte eine Kontrolle der NSG-Beschilderung. Vorschläge für zusätzliche 

Beschilderungen wurden an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises übermittelt. 

 

 

2.11.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Bereich des Sonsfeldschen Bruch hat das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve weitere 

Kopfbaum-Setzstangen gesetzt. Hier sind noch weitere ergänzende Pflanzungen geplant, 

um die ehemals vorhandenen Kopfbaum-Gruppen in Teilen wieder herzustellen.  

 

 

2.11.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Das ca. 160 ha große Naturschutzgebiet Haffensche Landwehr – Sonsfeldsche Weiden steht 

seit 2010 unter Naturschutz. Die Flächen sind überwiegend in privatem oder kommunalem 

Eigentum. Obwohl es sich bei dem Schutzgebiet größtenteils um ein eingezäuntes und kon-

trolliertes Betriebsgelände handelt, waren in diesem Jahr viele Spuren von Freizeitnutzung 

festzustellen.  

Im Jahr 2018 ist erstmalig eine Schutzgebietsbetreuung durchgeführt worden. Da in diesem 

Gebiet bisher Datenerhebungen nur in sehr geringem Umfang stattgefunden haben, ist eine 

zusammenfassende Darstellung und Bewertung noch nicht möglich.  
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2.12 NSG Hübsche Grändort 

2.12.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.12.1.1 Fauna – Brutvögel 

Ergebnisse: 

- 2021 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 135 ha) 59 Vogelarten mit insgesamt 

493 Revieren (s. Tabelle 24), darunter 14 Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Flussregenpfeifer, 

Gartenrotschwanz, Kuckuck, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper (stark gefährdet); 

Bluthänfling, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Habicht, Nachtigall, Rauch-

schwalbe, Star (gefährdet); 

- durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 45 Brutvogelarten; 

- Das NSG Hübsche Grändort wies 2020 mit 59 Arten einen deutlich überdurch-

schnittlichen Artenreichtum auf. 
 

Tabelle 24: Brutvogelbestand im Naturschutzgebiet Hübsche Grändort von 2017 bis 2021 mit 
Angabe der Gefährdungskategorien nach der aktuellen Roten Liste der gefährdeten Brutvogel-
arten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016) 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Anzahl 

Reviere 

2019

Anzahl 

Reviere 

2020

Anzahl 

Reviere 

2021

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Anzahl 

Reviere 

2019

Anzahl 

Reviere 

2020

Anzahl 

Reviere 

2021

1 Amsel 22 21 19 20 23 39 Kohlmeise 17 15 19 10 11

2 Austernfischer 0 3 2 2 1 40 Kuckuck 2 2 3 3 2 2 3

3 Bachstelze V V 2 3 2 5 2 41 Mäusebussard 2 2 2 2 2

4 Blässralle 5 3 3 4 3 42 Misteldrossel 0 0 1 0 0

5 Blaumeise 13 8 8 10 8 43 Mönchsgrasmücke 28 25 32 23 23

6 Bluthänfling 3 2 1 3 10 7 4 44 Nachtigall 3 3 0 0 0 0 1

7 Brandgans 2 2 4 3 5 45 Nilgans 2 5 7 8 6

8 Braunkehlchen 1 S 0 S 0 0 0 0 0 46 Pirol 1 1 0 1 1 0 0

9 Buchfink 49 32 36 32 31 47 Rabenkrähe 8 8 4 2 5

10 Buntspecht 4 3 2 5 7 48 Rauchschwalbe 3 3 2 4 2 0 1

11 Dorngrasmücke 24 29 24 27 37 49 Rebhuhn 2 S 2 S 0 1 0 1 1

12 Eichelhäher 1 2 0 2 0 50 Reiherente 1 2 0 0 1

13 Feldlerche 3 S 3 S 20 21 26 36 39 51 Ringeltaube 15 16 8 11 12

14 Feldschwirl 3 2 2 1 1 0 1 52 Rohrammer V V 17 15 15 9 17

15 Feldsperling 3 3 0 0 2 1 1 53 Rostgans 0 2 0 0 1

16 Fitis V V 14 9 12 10 12 54 Rotkehlchen 1 1 2 2 1

17 Flussregenpfeifer 2 1 6 10 5 7 7 55 Rotschenkel 1 S 1 S 0 0 0 1 0

18 Gartenbaumläufer 8 4 6 6 6 56 Schnatterente 1 2 2 2 3

19 Gartengrasmücke 28 15 26 15 11 57 Schwanzmeise 3 0 1 1 1

20 Gartenrotschwanz 2 2 2 4 5 5 5 58 Schwarzkehlchen 2 5 0 5 4

21 Gelbspötter 3 1 4 2 3 3 59 Singdrossel 9 4 7 15 9

22 Grauammer 1 1 0 0 0 1 0 60 Star 3 3 14 9 10 12 12

23 Graugans 5 11 6 9 6 61 Steppenmöwe 0 0 0 1 1

24 Grauschnäpper 2 0 3 3 2 62 Stieglitz 13 5 5 6 3

25 Grünfink 0 2 0 0 0 63 Stockente V 7 9 7 11 10

26 Grünspecht 0 0 0 0 1 64 Sturmmöwe 0 0 0 3 3

27 Habicht 3 3 1 1 0 1 1 65 Sumpfmeise 0 0 1 0 0

28 Haubentaucher 1 1 2 2 0 66 Sumpfrohrsänger V V 45 50 30 29 30

29 Hausrotschwanz 0 0 1 0 0 67 Teichralle V 3 0 0 0 1 0

30 Haussperling V V 2 1 1 1 2 68 Teichrohrsänger V 10 4 1 3 4

31 Heckenbraunelle 1 2 2 6 2 69 Wachtel 2 2 1 2 2 2 3

32 Höckerschwan 0 0 1 0 0 70 Weidenmeise 2 2 2 0 1 2

33 Jagdfasan 3 3 3 2 4 71 Wiesenpieper 2 S 1 S 17 14 13 19 22

34 Kanadagans 0 1 0 1 1 72 Wiesenschafstelze 24 18 24 33 38

35 Kiebitz 2 S 2 S 0 0 1 4 0 73 Zaunkönig 16 10 14 14 13

36 Klappergrasmücke V V 0 1 1 0 0 74 Zilpzalp 32 22 26 34 24

37 Kleiber 0 0 0 0 1 Summe Arten 51 56 56 59 59

38 Kleinspecht 3 3 0 0 1 1 0 Summe Reviere 511 456 455 494 493  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 
R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig 
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Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel sowie der weiteren 

Rote-Liste-Arten (s. auch Karte 16 bis 19 im Anhang II) im Vergleich zum Jahr 2020: 

 

Wasservögel: 

- Der Bestand an Wasservögeln ist im Vergleich zum Vorjahr von 48 auf 43 Brut-

paare gesunken. Abgenommen haben die Bestände von Blässralle, Graugans, 

Nilgans und Stockente. Ebenfalls rückläufig und nicht mehr nachweisbar waren 

Haubentaucher und Teichralle. Dafür wurden erstmals seit 2018 wurde wieder je 

ein Revier der Reiherente und der Rostgans festgestellt. Konstant blieben die Be-

stände von Flussregenpfeifer und Kanadagans. Leicht zugenommen haben die 

Bestände von Brandgans und Schnatterente. 

- Die von Mitte März bis Mitte Mai durchgängig niedrigen Wasserstände des Rheins 

kamen den Flussregenpfeifer zugute. Dem Kiesbrüter standen in dieser Zeit damit 

größere Uferbereiche zum Brüten zur Verfügung, weshalb die Revierzahlen des 

Vorjahres gehalten werden konnten. Die ansteigenden Wasserstände ab Mitte Mai 

und insbesondere das Hochwasser Mitte Juli könnten sich aber teilweise negativ 

auf den Bruterfolg ausgewirkt haben. 
 

- Rückgänge: Blässralle (-1 Brutpaar [BP]), Graugans (-3 BP), Haubentaucher (-2 

BP), Nilgans (-2 BP), Stockente (-1 BP), Teichralle (-1 BP), 

- Zunahmen: Brandgans (+2 BP), Reiherente (+1 BP), Rostgans (+1 BP), Schnatter-

ente (+1 BP), 

- Konstant: Flussregenpfeifer (7 BP), Kanadagans (1 BP). 

 

Wiesenvögel: 

- Der Bestand der Wiesenvögel stieg nach der deutlichen Zunahme im Vorjahr 

(2019: 68 Revier, 2020: 104 Revier) nochmals etwas auf 108 Reviere an. Erneute 

Bestandszunahmen zeigten Feldlerche Wiesenpieper und Wiesenschafstelze so-

wie die Wachtel. Leichte Rückgange waren bei Austernfischer und Schwarz-

kehlchen festzustellen. Nicht mehr vertreten waren dagegen die Wiesenlimikolen 

Kiebitz und Rotschenkel, obwohl die Blänken Ende März noch bis zum Rand was-

sergefüllt waren. Im April ging der Wasserstand dann kontinuierlich zurück, so 

dass Mitte Mai alle Blänken trockengefallen waren. Dennoch wären die Bedingun-

gen in der Ansiedlungsphase gut gewesen. Die Ursachen sind demnach außer-

halb des Gebietes zu suchen. Ebenfalls nicht mehr nachgewiesen wurde die 

Grauammer. Konstant blieb der Rebhuhn-Bestand mit einem Revier. 
 

- Rückgänge: Austernfischer (-1 BP), Grauammer (-1 BP), Kiebitz (-4 BP), Rot-

schenkel (-1 BP), Schwarzkehlchen (-1 BP),  

- Zunahmen: Feldlerche (+3 BP), Wachtel (+1 BP), Wiesenpieper (+3 BP), Wiesen-

schafstelze (+5 BP), 

- Konstant: Rebhuhn (1 BP). 
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Abbildung 61: Die Feldlerche war 2021 mit 39 Gesangsrevieren im Naturschutzgebiet Hübsche 
Grändort vertreten und erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn der Kartierungen 1995 
(Foto: Vossmeyer 2017). 

 

Röhrichtvögel: 

- Die Röhrichtvögel haben nach ihrem Tiefpunkt 2020 mit 41 Revieren wieder etwas 

im Bestand zugenommen und erreichten 2021 52 Reviere. Am stärksten erholte 

sich der Bestand der Rohrammer nach dem Einbruch im Vorjahr. Aber auch 

Sumpf- und Teichrohrsänger nahmen leicht zu. Ebenso war der Feldschwirl mit ei-

nem Revier vertreten, nachdem er im Vorjahr nicht nachgewiesen werden konnte. 
 

- Rückgänge: -, 

- Zunahmen: Feldschwirl (+1 BP), Rohrammer (+8 BP), Sumpfrohrsänger (+1 BP), 

Teichrohrsänger (+1 BP), 

- Konstant: - . 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- Unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) ist der Bestand 2021 von 29 auf 28 Brutpaare leicht zurückgegangen. Abnah-

men zeigten sich bei Bluthänfling und Kleinspecht. Letzterer konnte 2021 nicht mehr 

nachgewiesen werden. Leicht zugenommen hat der Bestand des Kuckucks.  Auch 

die Rauchschwalbe konnte mit einem Brutpaar nachgewiesen werden, nachdem sie 

im Vorjahr fehlte. Erstmals seit 2016 brütete wieder eine Nachtigall im Gebiet. Die 

Bestände von Feldsperling, Gartenrotschwanz, Habicht und Star blieben konstant. 
 

- Rückgänge: Bluthänfling (-3 BP), Kleinspecht (-1 BP),  

- Zunahmen: Kuckuck (+1 BP), Nachtigall (+1 BP), Rauchschwalbe (+1 BP)  

- Konstant: Feldsperling (1 BP), Gartenrotschwanz (5 BP), Habicht (1 BP), Star (12 BP) 

 

Die Lage der Reviere ist den Karten 16 bis 19 im separaten Kartenteil zu entnehmen. 
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Besonderheiten: 
 

- Erneuter Anstieg des Bestands an Wiesenvögeln, Feldlerche und Wiesenschaf-

stelze erreichen mit 39 bzw. 38 Revieren jeweils die höchsten Werte seit 1995. Die 

Wiesenlimikolen Kiebitz und Rotschenkel konnten nicht mehr nachgewiesen wer-

den. 

- Leichter Bestandsrückgang bei den Wasservögeln. 

- Deutliche Bestandserholung bei den Röhrichtvögeln, insbesondere bei der Rohr-

ammer [von 9 (2020) auf 17 Reviere]. 

- Erneuter Brutverdacht einer Steppenmöwe. Sie ist eigentlich in Südosteuropa bis 

Mittelasien beheimatet, breitet ihr Brutgebiet aber immer weiter nach Mitteleuropa 

aus. In den Niederlanden sind seit einigen Jahren einzelne Bruten entlang des 

Rheins bekannt. 

 

Beeinträchtigungen: 
 

- Im NSG Hübsche Grändort gibt es geringfügige Beeinträchtigungen durch Angler 

und Spaziergänger im Bereich der NATO-Rampe. 

 

2.12.1.2 Flora 

Floristische Bestandserfassungen waren 2021 nicht vorgesehen. 

 
 

2.12.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Die Bearbeitung der sogenannten FFH-Tabellen für das LANUV ist erfolgt. 

 

 

2.12.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.12.2.1 Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet Hübsche Grändort - DE-4204-302 

Im Maßnahmenkonzept (MaKo) für das FFH-Gebiet Hübsche Grändort DE-4204-302 sind 

die wünschenswerten Maßnahmen zum Biotopschutz flächenscharf zusammengestellt. Vor-

rangig sind dabei Maßnahmen, die den Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen - Tal-

Glatthaferwiesen (LRT 6510) und Weichholz-Auenwälder (91E0) - verbessern können.   

 

Primäre Erhaltungs- und Entwicklungsziele aus naturschutzfachlicher Sicht sind im Gebiet: 

- Erhaltung und Optimierung einer naturnah strukturierten Rheinauenlandschaft mit ty-

pischen Stromtal-Landschaftselementen (Weichholz-Auenwald, Ufer-Schlammfluren, 

Flutrasen, temporäre Gewässer).  

- Insbesondere die natürliche Weiterentwicklung der Weiden-Auwälder zu reifen Au-

wald-Sukzessionsstadien ist anzustreben. 

- Entwicklungsziel im Grünland ist die Fortsetzung und Optimierung der extensiven 

Grünlandbewirtschaftung. 
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- Dazu gehört auch die Erhaltung der Strukturvielfalt im Grünland (Zäune, Säume, Bo-

denunebenheiten, Einzelsträucher) sowie das zeitweilige Stehen-lassen von hoch-

wüchsigen Vegetationsstrukturen bei der Wiesenmahd und bei der Weidepflege 

(Schonstreifen).  

- Erhaltung der vorhandenen Abgrabungsgewässer als sekundäre naturnahe Auen-

Altarme.  

- Reduzierung von Störungen durch nicht schutzzielkonforme Freizeitnutzungen. 
 

Das Maßnahmenkonzept ist vom Kreis Kleve veröffentlicht worden und im Internet einseh-

bar.  

 
 

2.12.2.2 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Norden des NSG sind vor einigen Jahren 6 Blänken mit einer Gesamtfläche von ca. 2 ha 

angelegt worden. Die Anlage weiterer Blänken ist vorerst nicht geplant.  

Nördlich des NSG liegen weitere forstfiskalische Eigentumsflächen, die extensiv bewirtschaf-

tet und regelmäßig überschwemmt werden. Hier ist für eine Erdkabel-Stromtrasse eine Que-

rung des Rheinstromes geplant. Nach Abschluss der umfangreichen Erdarbeiten bieten sich 

dort in einigen Jahren günstige Möglichkeiten, die beanspruchten Bauflächen optimal zu re-

naturieren, indem z. B. Blänken oder tiefliegendes Überschwemmungs-Grünland angelegt 

wird.  

 

Auf allen öffentlichen Eigentumsflächen (forstfiskalische Verwaltung) wird eine extensive 

Bewirtschaftung des Grünlandes praktiziert. Südlich der Natostraße liegen überwiegend Pri-

vatflächen (ca. 20 ha). Hier wäre eine Extensivierung des Grünlandes wünschenswert.  

Bei naturschutzorientierter Grünlandnutzung muss bei der Wiesenmahd darauf geachtet 

werden, dass Schonstreifen / Blühstreifen mitten in der Fläche stehenbleiben, um Ausweich-

quartiere und Zufluchtsorte für die Wiesenfauna zu erhalten. Das gilt sowohl für den 1. Wie-

senschnitt im Juni als auch für den 2. Grasschnitt im Spätsommer. 

 

Auch bei der Weidepflege, also bei der Ausmahd von Unkräutern auf Weideflächen, ist wich-

tig, dass Weideunkräuter nicht flächendeckend, sondern abschnittweise ausgemäht werden, 

damit stellenweise hochwüchsige Strukturen in der Grasnarbe zum Schutz der Wiesen-

Kleintierfauna erhalten bleiben.  

 

2.12.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.12.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Winterhochwasser war im Gebiet Mitte Februar 2021 weitgehend abgelaufen. Die Blän-

ken waren Ende März noch bis zum Rand wassergefüllt. Im April (Abbildung 62) ging der 

Wasserstand in den Blänken jedoch kontinuierlich zurück. Ende April waren 4 Blänken und 

Mitte Mai alle 6 Blänken trockengefallen. 

Die Mahd der extensiven Wiesen und Mähweiden, die in der Regel im Juni stattfindet, wurde 

von den meisten Bewirtschaftern wegen ungünstiger Witterung aufgeschoben. Mitte Juli kam 

es dann zu einem ungewöhnlichen Sommerhochwasser, das extrem hohe Sedimentfrachten  
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mit sich führte. Der überständige Aufwuchs auf den nicht gemähten Flächen wurde so stark 

verschlammt, dass er als Futter nicht verwertbar war. Günstiger war die Situation auf den 

beweideten tiefliegenden Flächen. Als das Juli-Hochwasser einströmte, waren sie relativ 

kurz abgeweidet. Nach Ablaufen des Wassers hat frisches Grün den Sedimentfilm sauber 

durchwachsen, so dass es vom Weidevieh im Spätsommer gerne gefressen wurde.  

 

 

Abbildung 62: Das tischebene Grünland im Norden des NSG ist von Weidezäunen gegliedert 
und von den flachen Blänken geprägt. Ende März waren die Blänken randvoll aber schon Mitte 
April war der Wasserstand deutlich abgesunken. Anfang Mai waren nur noch in zwei Blänken 
Restwasserflächen vorhanden (12.04.2021). 

 

 

Abbildung 63: Mit dem Juli-Hochwasser wurden die Blänken erneut aufgefüllt. Im Spätsommer 
waren diese Wasserstellen und Schlammpfützen attraktive Rast- und Nahrungsplätze für Be-
kassinen und andere durchziehende Watvögel (23.09.2021). 
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Mit einzelnen Bewirtschaftern wurde die sehr verzögerte Beweidung auf einigen Mähweiden 

geklärt. Der Beseitigung des verschlammten Aufwuchses durch Mulchen wurde zugestimmt.  
 

Mit der Stadt Rees wurde die Reparatur einer Sperrschranke am Zufahrtsweg koordiniert 

und mit der Unteren Naturschutzbehörde die Montage neuer NSG-Schilder. 
 

Bei einem Pressetermin wurde das FFH-Gebiet vorgestellt und die Bedeutung der Über-

schwemmungsflächen und der hochgelegenen sehr blütenreichen Grünlandstandorte be-

kanntgemacht.  

 

2.12.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Es wurden seitens des Naturschutzzentrums 2 Kopfbäume gepflegt. 

. 

2.12.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine kurze Charakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. 
 

Das Naturschutzgebiet Hübsche Grändort umfasst eine Fläche von rund 135 ha. Es wurde 

1992 unter Schutz gestellt. Aufgrund seiner Lage im Deichvorland ist es der natürlichen 

Überflutungsdynamik des Rheins unterworfen. 

Im Norden und Südosten erstrecken sich tischebene Grünlandflächen auf verfülltem Abgra-

bungsgelände, die schon bei geringen Hochwässern weithin überschwemmt werden. Im ex-

tensiv bewirtschafteten Feuchtgrünland im Norden liegen einige Blänken, die für den Wie-

senvogelschutz angelegt worden sind. 
 

Im Mittelabschnitt bestimmt ein bewegtes Bodenrelief mit blumenbunten Wiesen und Weiden 

– darunter Glatthaferwiesen in hervorragender Ausprägung (FFH-LRT 6510) – das Land-

schaftsbild. Ein langgestreckter alter Deichabschnitt bereichert hier als trockener Sonder-

standort das Spektrum artenreicher Grünlandbiotope.  
 

Ein großes Abgrabungsrestgewässer im Süden ist von naturnahen Weiden-Ufergehölzen 

und Staudenfluren gesäumt. Es unterscheidet sich nach mehr als 30 Jahren Sukzession 

kaum noch von einem natürlichen Altarm in der Rheinaue. Südlich davon stocken kleinflä-

chige Weichholz-Auwaldbestände. Am Rheinufer im Nordwesten erstrecken sich Weiden-

Auwälder in gutem Erhaltungszustand (FFH-LRT 91E0). Dort wird eine breite Übergangszo-

ne zum Grünland von brachliegenden Staudenfluren, teils mit Schilf, gebildet.  
 

Das Grünland wird überwiegend extensiv bewirtschaftet und kaum gedüngt. Seltene Pflan-

zengesellschaften wie Salbei-Glatthaferwiese, Trockene Magerweiden und Regene-

rationsstadien der Silgen-Auenwiesen haben sich halten können und wieder ausgebreitet. 

Sie haben unschätzbare Bedeutung für Flora und Insektenfauna und bieten bedrohten Wie-

senvögeln wie Feldlerche, Schafstelze und Schwarzkehlchen günstige Lebensräume.  

Mit Wiederherstellung von temporär trockenfallenden Blänken ist das Gebiet seit 2013/14 

auch wieder für Wat- und Wasservögel ein wichtiger Brutplatz (u.a. Rotschenkel, Kiebitz, 

Flussregenpfeifer) und Rastplatz (u.a. Bekassine, Spießente, Grünschenkel) geworden. 
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Durch seine Lage im Deichvorland und das naturnahe Wasserregime mit alljährlichen Über-

schwemmungen ist das Gebiet von herausragender Bedeutung im Vogelschutzgebiet Unte-

rer Niederrhein. Die artenreichen Grünlandgesellschaften sowie der Aufwärtstrend bei den 

gefährdeten Wiesen-Singvögeln und der zeitweilige Erfolg bei den Limikolen nach Blänken-

Entschlammungen zeigen eine überwiegend positive Entwicklung im Gebiet an.  
 

Tabelle 25: Entwicklungstrend für das NSG „Hübsche Grändort“ für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv * * * * * * * * * * 

intermediär           

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.13 Lohrwardsee, Rosenhofsee, Reckerfeld und Erweiterung VSG 

2.13.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.13.1.1 Fauna – Brutvögel 

Dieses Gebiet wird im Turnus von drei Jahren kartiert (zuletzt 2016). Bereits im Jahr 2019 

hätte demnach eine Kartierung stattfinden sollen, sie würde gemäß AMP aber zugunsten der 

aufwändigen Arbeiten an den Maßnahmenkonzepten verschoben. Dasselbe gilt für das Jahr 

2021. 
 

2.13.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2021 nicht erhoben. 
 

2.13.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Die seitens der 

EU vorgeschriebenen Maßnahmenkonzepte beziehen sich ausschließlich auf die FFH-

Gebiete und somit nicht auf dieses Gebiet. 
 

2.13.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 
 

2.13.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.13.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Am Südufer des Lohrwardtsees hatte der ASV Wesel im Jahr 2020 mittels sogenannter Ar-

beitsdienste und schwerem Gerät Gehölze gefällt und gerodet, das naturnahe Kiesufer mit 

Schotter befestigt, die Zufahrt ausgebaut und das Schloss an der Schranke ersetzt. Zudem 

wurden Angelboote auf den See gelegt. Damit wurde massiv gegen die NSG-Verordnung 

verstoßen. Nach Einschreiten der Unteren Naturschutzbehörde hat sich die Situation dort 

wieder beruhigt. Die angelfischereiliche Nutzung ist nach den Beobachtungen des Natur-

schutzzentrums wieder in etwa auf das frühere Maß zurückgegangen.Ende Mai 2021 fand 

ein Ortstermin mit dem Deichverband Bislich-Landesgrenze, der Bezirksregierung sowie 

dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. zur Weiterentwicklung des Polders Lohrwardt-

Reckerfeld statt. Es wurden verschiedene Varianten zur Vergrößerung des Retentionsrau-

mes sowie zur ökologischen Aufwertung besprochen und vor Ort diskutiert. Eine weitere Ab-

stimmung inklusive der Berechnungen durch die Bezirksregierung steht noch aus. 
 

2.13.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Hierfür standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.13.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Da in diesem Gebiet bisher Datenerhebungen nur in sehr geringem Umfang stattgefunden 

haben und weitere Untersuchungen wiederholt verschoben wurden, ist eine zusammenfas-

sende Darstellung und Bewertung nicht möglich. 
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2.14 NSG Veengraben 

2.14.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.14.1.1 Fauna 

Faunistische Datenerhebungen waren für das Jahr 2021 nicht vorgesehen.  

Im April wurden bei einer Gebietsbegehung ein Blässrallen-Nest aus Igelkolbenblättern ge-

funden sowie das Daunennest einer Graugans in einem Großseggen-Horst jeweils mit 5 Ei-

ern. Diese Zufallsfunde auf dem Mitteldamm der südlichen Artenschutzteiche belegen 

exemplarisch die Bedeutung der Teiche und der Röhrichtufer für die Wasservogelfauna. 

 

2.14.1.2 Flora 

Systematische floristische Datenerhebungen waren 2021 nicht vorgesehen. 

Nachdem es 2020 in einem Artenschutzteich im Süden des NSG zu einem Erlöschen der 

großen Krebsscheren-Bestände (Stratiotes aloides) gekommen war (Arbeitsbericht 2020), 

sind dort im Juli 2021 ca. 20 Krebsscheren-Rosetten eingesetzt worden. Damit wurde ver-

sucht, eine erneute Ausbreitung von Krebsscheren zu initiieren. Bei Kontrollen im Spätsom-

mer und Herbst wurden aber keine vitalen Krebsscheren festgestellt. Auch andere Wasser-

pflanzen und Wasserlinsen fehlten in allen vier Artenschutzteichen weitgehend, abgesehen 

von der Zierlichen Wasserlinse (Lemna minuta), die 2021 aber nicht dominant auftrat. Die 

Ursache für die Pflanzenarmut im Wasserkörper der Teiche ist unklar. Nutria oder Bisam 

kommen dafür nicht infrage, da intakte Igelkolben-Röhrichte darauf schließen lassen, dass 

diese Pflanzenfresser 2021 nicht im Gebiet lebten.  
 

 
Abbildung 64: Artenschutzteich Süd im Juli 2021 ohne Krebsscheren, ohne Wasserlinsen und 
ohne submerse Wasserpflanzen. Im Röhricht auf dem zeitweilig überstauten Mitteldamm rechts 
lagen die schwer zugänglichen Neststandorte von Blässralle und Graugans (01.07.2021). 
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Erwähnenswert ist, dass auch der Südliche Wasserschlauch (Utricularia australis), der sich 

von 2017 – 2019 in drei Teichen ausgebreitet hatte, aktuell wieder verschwunden ist, ebenso 

wie das Nadelkraut (Crassula helmsii), ein winziger Neophyt, der wegen seiner Ausbrei-

tungs-fähigkeit an Gewässern gemeinhin berüchtigt ist.  

 

2.14.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.14.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Biotop-Entwicklungsmaßnahmen, die 2005 im „Konzept zur Pflege und Entwicklung im 

NSG Veengraben“ vorgeschlagen worden waren, sind weitgehend umgesetzt worden.  

 

Von Zeit zu Zeit sind Pflegemaßnahmen zu koordinieren oder durchzuführen. Das betrifft:  

- Rückschnitt des Gehölzmantels am Rand zu den Ackerflächen im Westen, 

- Beseitigung von Gehölzjungwuchs an den Artenschutzteichen, 

- einzelne Baumfällungen am Rand von Grünlandparzellen, um Beschattung 

von Grünland oder von benachbarten Röhrichten zu reduzieren, 

- kleinräumige Entkusselungen, um Röhricht- und Sumpfstauden-Bestände of-

fen zu halten, 

- Kopfbaumpflege 
 

Im Grünland sind zu kontrollieren und mit dem Pächter abzustimmen: 

- die extensive Beweidung allgemein,  

- die Ausmahd von Flatterbinsen auf Teilflächen unter Schonung der Fauna,  

- die Mahd der Brachfläche im Norden durch die Jagdpächter. 

 

2.14.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.14.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Beweidung der drei Feuchtgrünlandflächen war wegen schwerer Erkrankung des Bewirt-

schafters mangelhaft. Die südliche Weide wurde erst im Juli mit drei Rindern beschickt, sie 

war am Ende der Weidesaison zufriedenstellend kurz abgegrast. Die nördlichen Koppeln 

blieben den ganzen Sommer über brach liegen, was sich auf den Kräuteranteil in der Gras-

narbe i.d.R. negativ auswirkt.  
 

Wie in den Vorjahren wurde eine brachliegende Staudenflur an den nördlichen Teichen vom 

Jagdpächter im Spätsommer unentgeltlich gemulcht. Andererseits war dort eine übermäßige 

Fütterung zur Entenbejagung zu beanstanden, die erst spät im Herbst entdeckt wurde.   
 

Im Herbst 2020 war ein dichter Grauweidenbestand in einer sumpfigen Wiesenmulde gero-

det worden (Arbeitsbericht 2020). Im Sommer 2021 wurde die Vegetationsentwicklung in 

dieser freigelegten Sumpfzone mehrfach kontrolliert. Die Schlammflächen waren teils von 

kurzlebigen Pionierpflanzen (u.a. Juncus bufonius, Gnaphalium uliginosum), teils von über-

flutungstoleranten Kräutern wie u.a. Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula), Blut-

weiderich (Lytrum salicaria) und Ufer-Wolfstrapp (Lycopus europaeus) besiedelt. Wasserge-

füllte Mulden waren trotz normaler Niederschläge im Sommer 2021 nur punktuell vorhanden.  
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Abbildung 65: Gerodete Sumpfzone mit viel Brennendem Hahnenfuß (gelb) und kleinem was-
sergefülltem Tümpel (01.07.2021). 

 

Abbildung 66: An lang überstauten Stellen haben sich Wasserfeder (Hottonia palustris) und 
Froschbiß (Hydrocharis morsus-ranae) angesiedelt (01.09.2021). 

 

An lange überstauten Stellen in Flachtümpeln waren einige typische Niedermoorpflanzen zu 

finden: Wasserfeder (Hottonia palustris), Sumpfstern (Callitriche spec.), Froschbiß (Hydro- 
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charis morsus-ranae), Wassernabel (Hydrocotyle palustris), Knöterichblättriges Laichkraut 

(Potamogeton polygonifolius). Gehölzkeimlinge (Grauweiden, Zitterpappeln) hatten nur auf 

kleinen Flächen Fuß gefasst. 

 

2.14.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

In der gerodeten Sumpfzone wurden im Spätsommer einige Hundert junge Gehölzschöss-

linge (Grauweiden, Silberweiden, Zitterpappeln) in Handarbeit herausgezogen, um eine 

erneute Gehölzansiedlung zu unterbinden. Ein entsprechender Pflegeeingriff muss im 

kommenden Jahr wiederholt werden.  

An den nördlichen Teichen und auf der nördlichen Weidefläche ist jeweils eine Kopfweide 

zurückgeschnitten worden.  
 

 

Abbildung 67: Kopfweide, die als Seitenableger einer mächtigen Silberweide im Laufe von 20 
Jahren zu einem eigenständigen Baum herangewachsen ist. Der „Mutterbaum“ ist im Sommer 
2018 umgestürzt und zerborsten (19.04.2021). 

 

2.14.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel wird eine kurze Charakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Veengraben“ ist kein FFH-Gebiet. 
 

Das Naturschutzgebiet Veengraben liegt westlich von Goch und hat eine Größe von 13,6 ha. 

Es wurde 1982 unter Schutz gestellt. Seinen Namen verdankt es dem Veengraben, der das 

Gebiet von Süden nach Norden durchläuft, der aber seit ca. 20 Jahren nur noch selten Was-

ser führt. In seiner Niederung überwiegen Laubwaldbestände und Gebüschformationen, 
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die unterbrochen sind von Feuchtgrünland-Parzellen und Brachflächen sowie kleinen Arten-

schutzgewässern und zeitweilig wassergefüllten Flutmulden.  

Besonders wertvoll sind die Stieleichenwälder mit hohem Anteil an Altholz und Totholz, die 

seit ca. 40 Jahren ungenutzt sind, sowie die kleinflächigen, aber intakten Erlen-Bruchwälder. 

Hier wächst eine Reihe von gefährdeten Arten wie Sumpffarn (Thelypteris palustris), Steif-

Segge (Carex elata) und Wasserfeder (Hottonia palustris).  

Die Stillgewässer haben eine Schlüsselfunktion für Amphibien, Libellen und Kleinfische. Sie 

sind Lebensraum von Schleie, Karausche und Dreistachligem Stichling. Zwei Kleinfischarten 

(Neunstachliger Stichling, Moderlieschen), die 2005 festgestellt worden waren, wurden 2015 

mit einer Elektrobefischung nicht wieder nachgewiesen. Stattdessen wurden an den südli-

chen Teichen – eventuell nur vorübergehend - wieder einige gefährdete Pflanzenarten ge-

funden, die relativ nährstoffarme Verhältnisse anzeigen (Utricularia australis, Lemna trisulca, 

Riccia fluitans, Carex rostrata). Sie deuten auf eine Verbesserung der Wasserqualität in den 

renaturierten Teichen hin. 
 

Da das gesamte NSG, mit Ausnahme einer Grünlandparzelle am Nordrand, im Eigentum des 

Landes NRW ist, konnten zahlreiche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen verwirklicht wer-

den sowie Waldstücke langfristig aus der Bewirtschaftung genommen werden. Dadurch wur-

den die Standortbedingungen in einigen Biotoptypen wesentlich verbessert.  

Die Umgestaltungsmaßnahmen an den Gewässern haben sich positiv auf das floristische 

und faunistische Arteninventar ausgewirkt. Allerdings ist 2021 ein auffälliger Rückgang an 

Pflanzenarten im aquatischen Bereich und damit auch ein gravierender Verlust an Strukturen 

im Gewässer festgestellt worden. Auch sind mangelhafte Beweidung und eine zeitweilig 

starke Anfütterung von Wildenten an den Nordteichen sehr negativ zu beurteilen.  

Der Entwicklungstrend wird deshalb zurückgestuft und nur als „überwiegend positiv“ gewer-

tet. 

Tabelle 26: Entwicklungstrend für das NSG „Veengraben“ für die Jahre 2008 bis 2021. 

Trend 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)    * * * * * *  
überwiegend positiv   *       * 
intermediär * *         
Negativeinflüsse erkennbar           
Negativeinflüsse überwiegen           
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2.15 NSG Knauheide 

2.15.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.15.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2021 nicht vorgesehen.  

Als Zufallsbeobachtung ist erwähnenswert, dass beim Pflegeschnitt im August wieder zwei 

Waben der Berg-Feldwespe (Polistes biglumis c.f.) in den Staudenfluren gefunden wurden. 

Diese wärmeliebende Art breitet sich am Niederrhein und in den Niederlanden rasant aus. In 

der Knauheide war sie 2020 erstmalig festgestellt worden, nachdem sie auf Salmorth schon 

2019 entdeckt worden war und seitdem alljährlich dort wiedergefunden wurde. 

 

2.15.1.2 Flora – Bestandserfassung von zwei abgeplaggten Kleinflächen 

Abplaggen, d.h. flaches Abstechen und Entfernen der Vegetationsdecke dient dazu, Pionier-

standorte für konkurrenzschwache Pflanzenarten anzulegen. Die Maßnahme trägt dazu bei, 

dass sich Restvorkommen seltener Heidepflanzen verjüngen können. 

In der Knauheide sind bislang fünf solcher kleinen Sonderstandorte angelegt worden. Eine 

sechste Probefläche (KNA_DQ6) ist 2016 in einer gerodeten und gemulchten ehemaligen 

Zwergstrauch-Heide abgegrenzt worden.  

 

 

Abbildung 68: Das Dauerquadrat DQ3 ist 2007 angelegt worden. Seit 2012 nehmen Besenheide 
und Glockenheide mehr als die Hälfte der Vegetationsdecke ein. Die Zwergsträucher sind auch 

14 Jahre nach dem Abplaggen mit ca. 65 % Deckung vorherrschend (16.09.2021). 

 

In KNA_DQ3 (Tabelle 40 im Anhang I) hat sich nach wenigen Jahren eine Erica-Feuchtheide 

entwickelt. Die Zwergsträucher Calluna und Erica zusammen dominieren bis heute mit Antei-

len zwischen 65% und 80% Deckung. Die Gräser und auch das konkurrenzstarke Pfeifen- 
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gras (Molinia caerulea) haben sich nicht durchgesetzt und stagnieren mit Anteilen zwischen 

5% und 10% Deckung.   

 

KNA_DQ6 (Tabelle 41 in Anhang I): Im Vergleich zu 2020 sind die Vegetationsveränderun-

gen gering. Die Besenheide (Calluna vulgaris) hat leicht abgenommen mit 15 % Deckung. 

Sand-Straußgras (Agrostis vinealis) hat zugenommen, so dass Gräser insgesamt ca. 65 % 

Deckung ausmachen. Der gefährdete Rasen-Dreizahn (Danthonia decumbens) hat sich mit 

einem Horst im Dauerquadrat etabliert. 

 

 

Abbildung 69: Im Dauerquadrat DQ6 hat sich die Besenheide im Sommer 2021 von den voran-
gehenden Dürrejahren noch nicht erholt (16.09.2021). 

 
 

2.15.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Regelmäßige Pflegemaßnahmen sind erforderlich, um die außergewöhnliche Artenvielfalt in 

der Kernzone der Knauheide zu bewahren. Im „Konzept zur Pflege und Entwicklung im NSG 

Knauheide 2006“ sind notwendige Maßnahmen eingehend erläutert.  

 

Die Rahmenbedingungen, um Biotop-Entwicklungsmaßnahmen zu verwirklichen, sind gut, 

weil mehr als die Hälfte der NSG-Fläche im Eigentum des Landes NRW ist.  

 

2.15.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

2015 – 2017 waren diverse Biotopentwicklungsmaßnahmen auf landeseigenen Grünland-

Flächen umgesetzt worden (s. Arbeitsbericht 2016, 2017). 

 

Für die Waldflächen im Norden wird weiterhin eine Wiedervernässung der Bruchwald-

Kernzone angestrebt. Voraussetzung dafür ist der Ankauf einer kleinen Waldparzelle (s. Ar-

beitsbericht 2018).  
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Ein anderer Schwerpunkt im Wald ist die Erhaltung von Altholz, von stehendem und liegen-

dem Totholz und anderen Habitatbäumen, um im Naturschutzgebiet natürliche Wald-

entwicklungsprozesse verstärkt zuzulassen.  

 

Andererseits sind im Waldbereich die vorhandenen sonnigen Sonderstandorte auf Lichtun-

gen, Schneisen und am Waldrand möglichst offenzuhalten, damit kleinstandörtliche Unter-

schiede erhalten bleiben und die bestehende Habitatvielfalt und Biodiversität nicht überall 

durch Sukzession (Beschattung) verloren geht.  

 

Diese Ziele werden in Kooperation mit dem zuständigen Forstbetriebsbeamten kontinuierlich 

verfolgt. 

 
 

2.15.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.15.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Für die Waldflächen im NSG wurde vom Landesbetrieb Wald & Holz die sogenannte Fors-

teinrichtung überarbeitet. Dabei stehen forstliche und forstwirtschaftliche Ziele im Vorder-

grund. In Einzelfällen stehen sie in Widerspruch zu den naturschutzfachlichen Zielen, die im 

PEPL des NSG formuliert sind. In Waldflächen, die ausdrücklich für den Naturschutz ange-

kauft worden sind, muss Biotop- und Artenschutz absolut vorrangig gewichtet werden. 2021 

wurde in einer Stellungnahme erneut darauf hingewiesen, dass in Naturverjüngungs-Flächen 

keine Gehölzpflanzungen zur forstlichen Aufwertung vorgenommen werden sollten, wenn 

man möglichst natürliche Waldentwicklungsprozesse im Schutzgebiet zulassen will.  

 

Die Kernzone des NSG wird intensiv betreut und durch Pflegeeingriffe in Ordnung gehalten. 

 

Die 1. Mahd der Magerrasen und Nasswiesen wurde Anfang August vorgenommen. Mit ei-

nem Balkenmäher (Metrac, Abbildung 70) wurde etwa die Hälfte der zu pflegenden Flächen 

abgemäht. Auch die Zwergstrauch-Heide am Nordrand der Kernzone und eine feuchte 

Hochstaudenflur am Gagelgebüsch wurde bei diesem Durchgang gepflegt. Die schmalen, 

nebeneinander liegenden Schwaden wurden in Handarbeit jeweils auf eine Bahn zusam-

mengeharkt, damit der Ladewagen das Mahdgut in einer Überfahrt aufnehmen kann, ohne 

viel zu rangieren. Das Material wurde direkt anschließend mit dem Ladewagen zum Kompos-

tieren abtransportiert. 

Der 2. Pflegeschnitt sollte Mitte September erfolgen. Da der Metrac nach 2 Anläufen nicht 

funktionstüchtig eingesetzt werden konnte, wurde der Pflegeeinsatz abgebrochen. Ein be-

trächtlicher Teil der Wiesenbiotope (ca. 40%) wurde somit nicht gemäht. Diese Flächen 

müssen im kommenden Jahr vorrangig und ausnahmsweise schon im Frühsommer gepflegt 

werden.  

Der traditionelle Arbeitseinsatz der Waldjugend Kleve musste im Februar 2021 abgesagt 

werden. Die entsprechenden Entkusselungsarbeiten am Graben und an den Rändern der 

Kernzone sind auf den Winter 2022 verschoben.  
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Mit dem Bewirtschafter einer Wiese nördlich der Kernzone wurde im Gelände abgesprochen, 

dass einige überhängende Bäume und Randäste von ihm abgesägt und beseitigt werden 

können.  
 

 
Abbildung 70: Der Metrac mit frontalem Mähbalken ermöglicht eine sehr schonende Pflege-
mahd. Die überwiegende Zahl der Kleintiere im Staudendickicht bleibt unverletzt und kann mit 
etwas Glück abwandern in stehengelassene Saumstreifen. Auch Waldeidechsen, Blindschlei-
chen und Grasfrösche am Boden überstehen die Mahd vielfach unbeschadet, wenn auch einige 
Tiere schwer verletzt oder getötet werden.     (05.08.2021) 
 

Mit dem Pächter der landeseigenen Feuchtwiesen wurde die genaue Lage von Schonstrei-

fen an Zäunen und Gräben abgestimmt.  

Die angestrebte Wiedervernässung des Bruchwaldes im Norden des NSG ist nicht vorange-

kommen. Sie hängt davon ab, ob die Stadt Emmerich dort am Rand des NSG potentielle 

Ausgleichsflächen erwerben kann (s. Arbeitsberichte 2018 u. 2019).  
 

2.15.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

In der Knauheide werden manuelle Pflegemaßnahmen vom Naturschutzzentrum in Eigenre-

gie abgewickelt. 2021 wurden die folgenden Arbeiten erledigt: 
 

- Beim Pflegeschnitt im August wurden die nebeneinander liegenden Schwaden jeweils 

auf eine Bahn zusammengeharkt, damit anschließend der große Ladewagen das 

Mähgut in einem Arbeitsgang aufnehmen konnte.  

- Das Stauden-Mahdgut im Bereich des Gagelgebüsches wurde nicht maschinell ab-

transportiert, sondern per Hand in Randgebüschen abgelagert.  

- Im April wurden mit Praktikanten auf einer Waldlichtung junge Birken und Kiefern 

herausgezogen oder abgeschnitten, um kleinflächige Heidereste vor gänzlicher Ver-

buschung zu bewahren.  



Schutzgebietsbetreuung  

 134 

 

- Im NSG Knauheide werden nahezu jährlich NSG-Schilder entwendet. Deshalb muss-

te 2021 wieder ein NSG-Schild ersetzt werden.  

 

2.15.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine kurze Charakterisierung des NSG und eine Einschätzung des 

Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Knauheide“ ist kein FFH-Gebiet.  
 

Das Naturschutzgebiet Knauheide liegt nordwestlich von Emmerich und wurde 1977 unter 

Schutz gestellt, um die besonderen floristischen und hydrologischen Verhältnisse des Ge-

biets zu erhalten. Es hat heute eine Größe von 30,5 ha. 
 

Das Zentrum der Knauheide bildet eine nasse, kleinräumig gegliederte Kernzone mit nähr-

stoffempfindlichen, außerordentlich artenreichen Biotoptypen. Sie beherbergt eine Vielzahl 

von Pflanzen der basenreichen Flachmoore und bodensauren Heidegesellschaften. Beson-

ders hervorzuheben sind Übersehenes Knabenkraut (Dactylorhiza praetermissa), Saumseg-

ge (Carex hostiana), Wollgras (Eriophorum angustifolium), Kriechweide (Salix repens) und 

Moor-Löwenzahn (Taraxacum nordstedtii). 

Das Umfeld ist von Wiesen und Weiden geprägt, die aufgrund des Bodenreliefs in unter-

schiedlichen Feuchtigkeitsstufen und Ausprägungen vorliegen. Alte Baumreihen und Einzel-

bäume gliedern das Grünland. Im Norden schließt sich ein zusammenhängendes Waldgebiet 

u. a. mit Birken-Eichen- und Erlen-Bruchwald-Beständen an.  

Die große Artenvielfalt in der Kernzone der Knauheide ist durch konsequente Pflegemaß-

nahmen konsolidiert worden. Einige gefährdete Pflanzenarten haben ihre Bestände beträcht-

lich vergrößert. Die kontinuierliche Zunahme einer stark gefährdeten Orchidee (Dactylorhiza 

praetermissa), die Verjüngung typischer Heidepflanzen (Erica tetralix, Calluna vulgaris, Ge-

nista anglica, Nardus stricta, Polygala serpyllifolia, Cuscuta epithymum) auf abgeplaggten 

Kleinflächen und die Einwanderung neuer, teils gefährdeter Pflanzenarten (Rhinanthus an-

gustifolius, Senecio erraticus) sowie der Nachweis der stark gefährdeten Sumpfschrecke 

(Stethophyma grossum) in den letzten Jahren begründen eine überwiegend positive Entwick-

lung des Gebiets. 
 

Mit dem Kauf von Extensivgrünland und Waldflächen durch das Land NRW (insgesamt 

15ha) waren die Möglichkeiten für den Biotop- und Artenschutz auf diesen Flächen entschei-

dend verbessert worden. Verschiedene Entwicklungsmaßnahmen sind 2015 - 2017 umge-

setzt worden. Die Auswirkungen auf Flora und Fauna werden auch in den kommenden Jah-

ren weiterverfolgt. 
 

Tabelle 27: Entwicklungstrend für das NSG „Knauheide“ für die Jahre 2006 bis 2021 

Trend 2006 2007 2008 2009 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)            

überwiegend positiv  * * * * * * * * * * 

intermediär *           

Negativeinflüsse erkennbar            

Negativeinflüsse überwiegen            
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2.16 NSG Übergangsmoor Wittenhorster Heide 

2.16.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.16.1.1 Fauna - Nistkastenkontrolle 

Die diesjährige Herbstkontrolle der Fledermauskästen fand am 14.10.2021 statt. In acht der 

zehn Kästen wurde Fledermauskot gefunden, in einem weiteren Kasten befanden sich 14 

Fransenfledermäuse (Myotis nattereri). Beringte Tiere waren nicht dabei.  

 

Zwei der acht Kästen waren zuerst von Meisen 

als Brutraum genutzt worden, bevor Fledermäu-

se die Kästen als Quartier wählten. Die gefun-

denen Kotmengen deuten darauf hin, dass die 

Bestandsgröße der Fledermauspopulation im 

Vergleich zum Vorjahr ähnlich sein muss.  

 

 

Auf den trockenen Sandrasen wurden bei einem 

Pressetermin im September wieder einige Blau-

flügelige Sandschrecken (Sphingonotus cae-

rulans) aufgeschreckt. Diese flugtüchtige wärme-

liebende Heuschrecke war im Vorjahr erstmalig 

im Gebiet entdeckt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

2.16.1.2 Flora - Wiederholungsaufnahme einer botanischen Dauerbeobachtungsfläche 

Seit 1999 ist die Vegetationsentwicklung auf einer Magerweide, die aus einem Futtergras-

Acker hervorgegangen ist, dokumentiert worden. Die ungedüngte Koppel war bis 2014 in 

unregelmäßigen Abständen von Pferden oder Schafen beweidet worden. Zeitweilig lag sie 

brach. Seit 2016 wird die 0,6 ha kleine Fläche alljährlich für einige Wochen von 2-3 Robust-

rindern abgeweidet.  
 

Von 2005 bis zum Sommer 2018 war Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) im Dauerquadrat 

absolut dominant. Nur wenige andere Arten waren spärlich beigemischt (Tabelle 42 in An-

hang I). 

Im Dürresommer 2018 ist die Grasnarbe vollständig abgestorben. Von den ausdauernden 

Pflanzenarten hat nur der Kleine Sauerampfer (Rumex acetosella) überlebt (Abbildung 72). 

Da 2019 und 2020 erneut langanhaltende Sommertrockenheit herrschte, blieb diese extrem 

trockenheitstolerante Art auch bis 2021 mit ca. 30 % Deckung absolut dominant. 

Abbildung 71: Fransen-Fledermäuse in 

Nistkasten bei der herbstlichen Kon-

trolle 14.10.2021 
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Bei der Bestandsaufnahme im Frühjahr 2021 war etwa ein Drittel der Dauerfläche zusätzlich 

von kurzlebigen Frühlingsannuellen bewachsen. In Massenbeständen des winzigen Sand-

Hornkrauts (Cerastium semidecandrum) waren vereinzelt auch Bauernsenf (Teesdalia nudi-

caulis) und Frühlings-Spörkel (Spergula morisonii) vertreten. Diese zwei gefährdeten Kenn-

arten der Silbergras-Rasen waren in der Wittenhorster Heide bisher nur auf den künstlich 

angelegten Sand-Pionierstandorten am Rand der Koppel zu finden.  

 

 

Abbildung 72: Dauerbeobachtungsfläche WIT_DQ1 (3m x 3m) Ende April 2021. Kleiner Sauer-
ampfer (Rumex acetosella) ist seit 2019 mit ca. 30 % Deckung vorherrschend. Die gelblichen 
Bestände des Sand-Hornkrauts (Cerastium semidecandrum) nehmen hier ebenfalls ca. 30 % 
Flächenanteil ein. Dieser kurzlebige Sandzeiger beginnt schon im Mai zu Fruchten und ist im 
Sommer in der Regel verdorrt und kaum noch zu finden (29.04.2021). 

 

Die Herausbildung eines lückigen Sandrasens in der nördlichen Hälfte der Weidekoppel ist 

eine günstige Entwicklung für den Biotop- und Artenschutz in der Wittenhorster Heide. Die 

Sandrasen bieten allerdings keinerlei Futter fürs Weidevieh. Kultivierungsmaßnahmen zur 

Wiederherstellung einer geschlossenen Grasnarbe sind nicht vorgesehen. Eine natürliche 

Regeneration einer dichten ausdauernden Vegetationsdecke ist kaum zu erwarten. Voraus-

setzung dafür wären einige Jahre mit ausgeglichenen Niederschlägen.  

Im Sommer 2021 fielen zwar normale Niederschläge aber im September waren im Dauer-

quadrat neben dem Sauerampfer bislang nur Einzelexemplare von drei ausdauernden Ge-

fäßpflanzen (Rotes Straußgras, Schafgerbe, Ferkelkraut) zu finden mit einer Gesamtde-

ckung von unter 1 %. Die künftige Vegetationsentwicklung bleibt interessant.  

 

2.16.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.16.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Arbeitsbericht 2011 sind wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen für das Gebiet auf-

gelistet. Ein Teil dieser Maßnahmen wurde zwischenzeitlich umgesetzt.  
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Eine notwendige Rodung von hohen Bäumen am Rand des Moorweihers konnte mangels 

Einwilligung des Eigentümers nicht durchgeführt werden. Da das sehr kleine Reliktmoor in 

den Jahren 2018/2019/2020 ausgetrocknet ist und alle typischen Moorpflanzen zugrunde 

gegangen sind, kann jetzt überlegt werden, ob eine partielle Entschlammung im Dünentäl-

chen erfolgversprechend ist z. B. zur Förderung von Moorfrosch und anderer wasserabhän-

giger Tierarten (Libellen u.a.).  

 

Alljährlich wiederkehrende Maßnahmen sind:  

- Naturschutzorientierte Beweidung mit Robust-Rindern auf der landeseigenen Mager-

weide für einige Wochen im Sommer je nach Futterangebot. 

- Schaffung kleinflächiger Sandstandorte am Rand der Magerweide, um immer wieder 

vegetationsfreie Stellen für Pionierbesiedler bereit zu stellen.   

- Entbuschung am Rand des Dünentälchens und Rückschnitt überhängender Äste, um 

die Beschattung der (ehemaligen) Moor-Kernzone zu verringern. 

 

2.16.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.16.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die Beweidung der kleinen landeseigenen Magerweide – diesmal mit drei Rindern - be-

schränkte sich auf ca. 2 Wochen im Frühjahr. Das Futterangebot war sehr dürftig, da die 

Grasnarbe auf der nördlichen Hälfte weitgehend abgestorben ist. Die verdorrte Grasnarbe 

hat sich auch 2021 nicht regeneriert, obwohl durchschnittliche Niederschläge fielen.  

 

Die Entstehung lückig-offener Sandrasen ist aus Sicht des Biotopschutzes nicht negativ zu 

bewerten, weil eine Reihe gefährdeter Pflanzen und Tiere (u.a. bodennistende Hymenopte-

ren) auf solche Standorte angewiesen ist. Solche kargen Sandrasen sind in der Kulturland-

schaft äußerst selten geworden und heute fast nur in Sandabgrabungen oder auf Truppen-

Übungsplätzen zu finden. Die Nutzbarkeit der kleinen Weidefläche ist allerdings erschwert, 

weil ein beträchtlicher Teil der ohnehin kümmerlichen Futtergrundlage verloren gegangen ist.  

 

Extreme Trockenheit in den Jahren 2018/2019/2020 hat das vermoorte Dünentälchen, das 

der wertvollste Schutzgegenstand im NSG Übergangsmoor in der Wittenhorster Heide ist, 

massiv beeinträchtigt und alle Reliktbestände der typischen Hochmoorarten zum Absterben 

gebracht (s. Arbeitsbericht 2020). Im Sommer 2021 war weiterhin kein Wasser im Dünentäl-

chen. Der Schwingmoorkörper, der früher bei hohen Wasserständen wie ein Korken ange-

hoben wurde, klebt jetzt am Untergrund. Wahrscheinlich wird er sich nicht mehr vom Unter-

grund lösen, wenn es einmal zu höheren Wasserständen kommen sollte. Der Torfkörper wird 

dann bei hohen Wasserständen an der Oberseite überstaut, was von moortypischen Arten 

nicht vertragen wird. Eine Regeneration des Moorbiotops erscheint damit auch langfristig 

ausgeschlossen. 
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2.16.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im NSG Wittenhorster Heide werden alljährlich Pflegemaßnahmen von Mitarbeitern des Na-

turschutzzentrums vorgenommen. 

- Ersatz von einigen morschen Eichenpfosten im Weidezaun. 

- Am Rand der Magerweide wurden zusätzliche offene Sandstellen in Handarbeit an-

gelegt, um neue kleine Pionierstandorte zu schaffen.  

- Vorsorgliche Fällung einer bruchgefährdeten Birke und einer dünnen toten Eiche am 

Wegrand. 

- Montage eines NSG-Schildes 
 

 

Abbildung 73: Kleinräumige Biotopstrukturen tragen entscheidend zur Biodiversität in Land-
schaften und Schutzgebieten bei. In der Wittenhorster Heide werden alljährlich kleine Sand-
stellen freigelegt, um immer wieder Sonderstandorte für Pionierarten zu schaffen. (21.06.2021) 

 

 

2.16.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes gegeben. Das NSG „Übergangsmoor in der Wittenhorster Heide“ ist 

kein FFH-Gebiet. 
 

Das Übergangsmoor in der Wittenhorster Heide liegt östlich von Haldern in einem Wasser-

schutzgebiet an der Kreisgrenze zu Wesel. Mit einer Größe von 9,1 ha ist es das kleinste 

vom NZ Kleve betreute Gebiet. Kennzeichnende Landschaftselemente sind Birken-

Eichenwald und Kiefern-Mischwald auf Sanddünen, teils mit starker Beteiligung von Edelkas-

tanie, sowie ein sehr kleinflächiges Übergangsmoor in einem verlandeten Dünentälchen.  

Daneben gehören Feuchtgrünland und eine trockene Magerweide zum Schutzgebiet. Die 

Schwingrasen im Übergangsmoor haben bis vor wenigen Jahren kleine Reliktbestände stark 

gefährdeter Moorpflanzen, u. a. Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Moosbeere (Vaccini-

um oxycoccus), Schlamm-Segge (Carex limosa), Faden-Segge (C. lasiocarpa), Weißes  
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Schnabelried (Rhynchospora alba) und Rundblättrigen Sonnentau (Drosera rotundifolia) be-

herbergt. Die Moorpflanzen sind in den Dürrejahren 2018/2019/2020 zugrunde gegangen.  
 

Der Biotopschutz in der Wittenhorster Heide wurde durch Flächenankauf mit anschließender 

Umwandlung eines Ackers in eine Magerweide und durch eine beeindruckende Zunahme 

von Totholz in den unbewirtschafteten Waldbeständen entscheidend verbessert. Er wurde 

auch durch (vorübergehenden) Vertragsnaturschutz auf Feuchtgrünland sowie durch regel-

mäßige Entkusselungen im Moor zeitweilig positiv beeinflusst. 
 

Positiv zu werten ist, dass seit 2016 wieder eine naturschutzorientierte Beweidung der Ma-

gerweide stattfindet. Auf offenen Sandstandorten am sonnenexponierten Nordrand der Wei-

de haben sich charakteristische Sandpflanzen, darunter Bauernsenf (Teesdalia nudi-caulis) 

und Berg-Sandglöckchen (Jasione montana) ausgebreitet sowie wärmeliebende Insektenar-

ten (s. o.) angesiedelt. Das trockenheitsbedingte Absterben der Grasnarbe auf Teilen der 

Magerweide und die Entwicklung von lückigen Sandrasen wirkt sich voraussichtlich günstig 

aus auf die typischen Pflanzen und Tiere offener Sandstandorte.  

Benachbart zur Magerweide wird eine kleine Ackerfläche seit vielen Jahren als blütenreicher 

Wildacker bewirtschaftet. 
 

Das Absterben der Reliktbestände stark gefährdeter Moorpflanzen infolge der extremen Tro-

ckenheit in 2018/2019/2020 zeigt eine gravierende Entwertung des Moorbiotops an. Negati-

ver Faktor ist weiterhin die starke Beschattung des Moortälchens durch angrenzende Privat-

Waldbestände. Die bisherigen Maßnahmen haben nicht ausgereicht, die Degeneration des 

Moorbiotops zu stoppen, wenn auch die desaströsen Auswirkungen der mehrjährigen Dürre 

dadurch nicht verhindert worden wären.  

Negativ ist auch die intensive Bewirtschaftung einer kleinen Feuchtwiese im NSG. Der Päch-

ter hatte nur vorübergehend im Rahmen des Vertragsnaturschutzes eine extensive Bewirt-

schaftung praktiziert. 

 

Die Gesamtentwicklung für 2021 wird deshalb weiterhin als negativ eingestuft. 
 

Tabelle 28: Entwicklungstrend für das NSG „Wittenhorster Heide“ für die Jahre 2010 bis 2021 

Trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)             

überwiegend positiv *            

intermediär  *  * *        

Negativeinflüsse erkennbar   *   * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen             
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2.17 NSG Untere Nuthseen 

2.17.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.17.1.1 Fauna 

Faunistische Bestandserfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die im Jahr 2018 

erstmalig im Gebiet nachgewiesene Reliktpopulation des Kleinen Heidegrashüpfers (Steno-

bothrus stigmaticus) konnte auch im Sommer 2021 wieder beobachtet werden. Der Kleine 

Heidegrashüpfer benötigt kurzrasige Magerrasen mit offenen Bodenstellen und ist im Nieder-

rheinischen Tiefland vom Aussterben bedroht (Rote Liste Kategorie 1). Bemerkenswert ist 

auch ein Erstnachweis der Westlichen Sattelschrecke (Ephippiger diurnus). Diese wärmelie-

bende Art ist besonders auf Strukturreichtum und Lebensräume mit Gebüschen angewiesen. 

Die Beweidung des Gebietes und die jährlichen schonenden Entbuschungsmaßnahmen mit 

dem Erhalt einzelner Sträucher und zahlreicher Randstrukturen sind Maßnahmen, die diese 

in Deutschland stark gefährdete Art fördern (RL 2). 

 

2.17.1.2 Flora 

Floristische Bestandserfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen.  

 

2.17.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.17.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Das NSG befindet sich aus Sicht des Biotop- und Artenschutzes seit Jahren in einem gu-

ten Zustand. Die gelegentliche Gehölzpflege (Beseitigung von Weißdornsträuchern auf 

der Triftweide, Kopfweidenpflege) und die aktuelle Nutzung sollten beibehalten werden. 

Im südlichen Bereich der Triftweide ist eine Eiche herangewachsen, die wertvolle Mager-

grünlandbestände zunehmend beschattet und beeinträchtigt. Deshalb ist für Anfang des 

Jahres 2022 eine Rückschnittmaßnahme geplant. 

Für umfangreiche Biotop-Entwicklungsmaßnahmen besteht kein Handlungsbedarf.  

 

2.17.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.17.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Die naturschutzorientierte Beweidung der Triftweide erfolgte 2021 mit ca. 10 Galloway-

Rindern. Das Futterangebot war höher als in den letzten Dürrejahren. Der südliche Bereich 

wurde von den Rindern gut abgefressen, im nördlichen Teil konnten sie den Aufwuchs nicht 

ausreichend bewältigen, sodass im nächsten Frühjahr besonders darauf geachtet werden 

muss, dass die Tiere früh genug aufgetrieben werden. 

Auf Betreiben des Angelvereins war 2020 der Fischbestand in den Teichen mittels Elektrobe-

fischung ermittelt worden. Im Jahr vorher hatte der Rheinische Fischereiverband bereits um-

fangreiche Gewässeruntersuchungen in den Nuthseen durchgeführt. Die Daten sollten Auf-

schluss geben über mögliche Ursachen für die starke Zunahme der Wasserpest und die 

Ausbreitung großer Wasserlinsen-Decken in den letzten Jahren. Im Sommer 2021 wuchsen 

erneut Massenbestände der Wasserpest in den Teichen. 
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Untersuchungen einer Doktorandin der Hochschule Rhein-Waal haben gezeigt, dass derzeit 

vermutlich mindestens 6 Biber im Gebiet leben. Im Bereich des Klockscherweges hat der 

Biber den Nuthgraben höher aufgestaut als in den Vorjahren. Der Rückstau hat nicht nur den 

Wasserspiegel in den Teichen erhöht, sondern auch die oberhalb liegende Grünlandfläche 

östlich des NSG dauerhaft vernässt (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den.). Die Untere Naturschutzbehörde und das Naturschutzzentrum stehen deshalb im Aus-

tausch mit dem Flächeneigentümer. Gegebenenfalls muss ein Durchfluss hergestellt werden, 

damit das Wasser nicht über eine bestimmte Höhe hinaus aufgestaut werden kann. 

Abbildung 74: Grünlandfläche östlich angrenzend an das NSG, die in Folge der Biberaktivitäten 
stark vernässt ist (15.02.2022). 

 

2.17.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Auch im Jahr 2021 wurden auf der Triftweide wieder einige Weißdornsträucher abgesägt, 

um dichte Verbuschungen zu unterbinden. Das Dornengestrüpp wurde in größeren Ge-

büschgruppen, die erhalten bleiben, abgelegt (Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden.). Diese Maßnahme ist weiterhin jedes Jahr notwendig, damit sich keine 

großen und dichten Gehölzgruppen neu entwickeln und der kleinteilige Strukturreichtum 

der Fläche erhalten bleibt, von dem viele Tierarten profitieren. 

Im Umfeld der verpachteten Vennteiche wurden Gehölzrückschnitt und Mäharbeiten wie 

in den Vorjahren vom Angelverein durchgeführt. Dabei werden gelegentlich auch einzelne 

Eichen aus dem Gehölzstreifen am Südufer entnommen, um die Sonneneinstrahlung am 

Ufer wieder zu verbessern. Die Pflege wird in der Regel fachgerecht und im Einklang mit 

den Erfordernissen des Biotop- und Artenschutzes vorgenommen.  
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2.17.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Der Entwicklungstrend im NSG Untere Nuthseen ist als gleichbleibend gut einzuschätzen. 

Eine Grünlandkartierung im Jahr 2016 hat bestätigt, dass im Biotopkomplex „Triftweide“ der 

Zustand gut ist und positive Tendenzen aufweist. Ergänzt wurde diese Einschätzung 2018 

durch den Erstfund des seltenen Kleinen Heide-Grashüpfers, der im Niederrheinischen Tief-

land vom Aussterben bedroht ist. Der Heide-Grashüpfer ist auch in den Folgejahren im Ge-

biet nachgewiesen worden. Die positive Wirkung der Biotopflegemaßnahmen auf der Trift-

weide zur Erhaltung einer kleinteilig strukturierten Weidelandschaft wurde zusätzlich durch 

den Nachweis der in Deutschland stark gefährdeten Westlichen Sattelschrecke bestätigt.  
 

Im Biotopkomplex „Vennteiche“ sind Negativeinflüsse erkennbar, weil submerse Vegetation 

im Zeitraum 1996 - 2016 weitgehend fehlte. Seit 2017 wurden wieder Unterwasserpflanzen-

Bestände (Elodea nuttallii) festgestellt. Langjährige Vorkommen der stark gefährdeten Libel-

lenart Spitzenfleck (Libellula fulva) und Beobachtungen der Wasserralle zur Brutzeit sowie 

die Etablierung einer Biberfamilie belegen die große Bedeutung dieser Stillgewässer. 
 

Der Entwicklungstrend wird deshalb auch im Jahr 2021 als „überwiegend positiv“ eingestuft. 

 

Tabelle 29: Entwicklungstrend für das NSG „Untere Nuthseen“ für die Jahre 2011 bis 2021 

Trend 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)            

überwiegend positiv   * * * * * * * * * 

intermediär * *          

Negativeinflüsse erkennbar            

Negativeinflüsse überwiegen            
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2.18 NSG Mühlenbruch 

2.18.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.18.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2021 im NSG Mühlenbruch nicht vorgesehen. 

 

2.18.1.2 Flora- Biotoptypenkartierung und Überarbeitung des Biotopkatasters 

Floristische Erfassungen waren im Jahr 2021 nicht vorgesehen. 

 

2.18.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.18.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Das Feuchtgrünland im NSG Mühlenbruch wird mit Ausnahme einer Privatfläche extensiv 

beweidet. Die Beweidung mit Roten Höhenvieh und schottischen Hochlandrindern bzw. 

Galloways hat sich gut bewährt. Änderungen an der extensiven Grünlandbewirtschaftung 

sind nicht vorgesehen. 

Eine besonders nasse, brachliegende Zone im Zentrum hat sich zu einem vielfältigen Mosaik 

aus verschiedenen Röhricht- und Seggenried-Gesellschaften entwickelt. Dieser ungenutzte, 

aber nicht verbuschte Biotopkomplex ist außerordentlich wertvoll für den Biotop- und Arten-

schutz. Die Neuanlage eines Kleingewässers im Umfeld wäre zu überlegen. 

Vorläufig beschränken sich Pflegemaßnahmen im NSG auf gelegentliche Kopfbaumpflege 

und Hecken-Rückschnitt. 

 

2.18.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.18.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde im Rahmen vierteljährlicher Kontrollen aufgesucht. 

Die kreiseigenen Grünlandparzellen wurden 2021 als extensive Weide mit Galloways bewirt-

schaftet. Aufgrund des Sommerhochwassers der Niers mussten die Tiere aber im Juli von 

der überfluteten Fläche geholt werden. Danach wurden sie nicht wieder aufgetrieben, sodass 

der Aufwuchs nicht ausreichend abgeweidet wurde. Im kommenden Jahr muss darauf ge-

achtet werden, dass die Fläche so früh wie möglich wieder beweidet wird. 

Die Flächen im NSG, die dem Niersverband gehören, werden von einer Mutterkuhherde aus 

Rotem Höhenvieh extensiv beweidet. Dieses Areal mit strukturreichem Feuchtgrünland und 

Grabenröhrichten hat sich unter naturschutzorientierter Beweidung sehr positiv entwickelt. 

Auch diese Flächen konnten zwischenzeitlich nicht beweidet werden. 
 

2.18.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Pflegeeingriffe durch das Naturschutzzentrum fanden nicht statt. 
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2.18.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Der Entwicklungstrend im NSG „Mühlenbruch“ ist als überwiegend positiv einzustufen, nach-

dem auf allen öffentlichen Grünlandflächen eine kontinuierliche naturschutzorientierte Be-

weidung eingerichtet werden konnte, die sich nun seit Jahren bewährt hat. 

 
 

Tabelle 30: Entwicklungstrend für das NSG „Mühlenbruch“ für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv    * * * * * * * 

intermediär * * *        

Negativeinflüsse erkennbar           

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.19 NSG Boetzelaerer Meer 

2.19.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.19.1.1 Fauna 

Faunistische Erhebungen waren 2021 im NSG Boetzelaerer Meer nicht vorgesehen. 

 

2.19.1.2 Flora 

Floristische Erhebungen waren 2021 im NSG Boetzelaerer Meer nicht vorgesehen. 

 

2.19.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

2.19.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Seit 2015 bleiben auf den zwei landeseigenen, extensiv genutzten Mähwiesen Schonstreifen 

bei der Wiesenmahd vorübergehend stehen. Ihre Lage wird mit den Bewirtschaftern abge-

stimmt, damit sie ihren Zweck als Zufluchtsstätte für die Wiesenfauna erfüllen. 

Der ebenfalls landeseigene Gehölzstreifen entlang der B67 wurde bisher an der straßenab-

gewandten Seite nicht zurückgeschnitten, da die Mahd der Wiesenflächen eine Ausbreitung 

der Gehölze in die Grasnarbe weitgehend unterbunden hat. Durch die überhängenden 

Sträucher erfolgte aber dennoch eine langsame Verkleinerung der Grünlandfläche, sodass 

zwischen 2002 und 2021 ein mehrere Meter breiter Streifen Grünland zunehmend verbuscht 

ist. Deshalb sollten in den kommenden drei Jahren die Sträucher auf der straßenabgewand-

ten Hälfte des Gehölzstreifens abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. 

 

2.19.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.19.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das 25 ha große Gebiet wurde im Rahmen vierteljährlicher Kontrollen aufgesucht. Bei der 

Bewirtschaftung der beiden landeseigenen Grünlandflächen wurde bei der Mahd mit dem 

Pächter abgestimmt, Schonstreifen wechselnder Lage in der Fläche stehen zu lassen. 

Die positive Wirkung dieser Schonstreifen als unverzichtbarer Rückzugsraum zum Beispiel 

für Insekten konnte wiederholt beobachtet werden (Abbildung 75).  

 

In den extrem trockenen Jahren 2018 und 2019 war das Boetzelaerer Meer ungewöhnlich 

lange trockengefallen. Inzwischen ist der Grundwasserstand an der nahe des Gebietes gele-

genen Messstelle wieder leicht gestiegen, im Dezember 2021 betrug er 13,68 m NHN (zum 

Vergleich: Dezember 2019 13,19 m NHN, Dezember 2020 13,37 m NHN) (ELWAS-WEB 

2022). Der in den trockenen Jahren entstandene Aufwuchs von Weiden prägte auch im Jahr 

2021 das Bild des Boetzelaerer Meeres. 

 

Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Pegel im Boetzelaerer Meer zu erhöhen. Die grund-

sätzlich als natürlicher Prozess anzusehende Verlandung wird durch Nährstoffeinträge be-

schleunigt. Über den Wasserhaushalt des Boetzelaerer Meeres ist wenig bekannt, der sin-

kende Grundwasserspiegel hängt vermutlich auch mit der Rheinsohleneintiefung zusammen  
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und hat sicherlich Einfluss auf das Gewässer. Eine (Teil-) Entschlammung des Boetzelaerer 

Meeres wäre zwar aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll, ist aber aufwändig und teuer und 

führt lediglich zu einer Vertiefung, die eigentliche Problematik wird dadurch nicht gelöst. 
 

Abbildung 75: Roesels Beißschrecke (Roeseliana roeselii) in dem bei der Mahd stehen gelas-

senen Schonstreifen. (23.06.2021). 
 

Auch die Gehölze haben unter der Trockenheit der letzten Jahre gelitten, sodass entlang des 

Gehölzstreifens entlang der B67 immer wieder Bäume absterben. Zur Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit müssen deshalb diese Gehölze behutsam entnommen oder eingekürzt 

werden. Durch die behutsame und gezielte Entnahme oder Einkürzung der betroffenen 

Bäume wird der Eingriff auf das notwendige Maß reduziert und von den stehen gelassenen 

Baumresten profitieren Totholz bewohnende Insekten und deren Räuber. 

 

2.19.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im Januar 2021 wurden die beiden Kopfweiden im Übergang zwischen Grünland und Röh-

richt auf der landeseigenen Fläche vom Naturschutzzentrum gepflegt (s. Abbildung 76). 
 

 
Abbildung 76: Die beiden im Januar gepflegten Kopfbäume nach dem Wiederaustrieb Anfang 

Juni. (02.06.2021). 
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Entlang der B67 wurden zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Februar und im Sep-

tember 2021 jeweils in Abstimmung mit der Bezirksregierung und der Unteren Naturschutz-

behörde zwei behutsame Gehölzschnittmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 

11 Bäume in einer bestimmten Höhe gekappt, sodass die Stämme erhalten bleiben, aber 

nicht auf die Straße fallen können. 

 
Da keine systematischen floristischen und faunistischen Erhebungen im NSG Boetzelaerer 

Meer durchgeführt werden, ist eine gut belegte Einschätzung von Entwicklungstrends in die-

ser Hinsicht aktuell nicht möglich. Allerdings hat die Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 zu 

einer deutlichen Veränderung des Gebietes geführt. Der flächige Weidenaufwuchs im Ge-

wässer war auch im Jahr 2021 noch zu einem großen Teil vital. Durch die im Rahmen einer 

Bachelorarbeit im Jahr 2019 durchgeführte Brutvogelkartierung wurde deutlich, dass das 

Gebiet für Wasservögel an Bedeutung verloren hatte. Im Jahr 2021 hat sich der Grundwas-

serstand zwar leicht erholt, es bleibt aber noch abzuwarten, ob dieser Trend anhält und wie 

sich das Gewässer im nächsten Jahr entwickelt. 

 

Tabelle 31: Entwicklungstrend für das NSG „Boetzelaerer Meer“ für die Jahre 2011 bis 2021. 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediär * * * * * * *    

Negativeinflüsse erkennbar        * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.20 NSG Dornicksche Ward 

2.20.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.20.1.1 Fauna - Brutvögel 

Ergebnisse: 

- 2021 brüteten im Kartierungsgebiet (Größe: 211 ha 170 ha) 49 Vogelarten mit ins-

gesamt 654 Revieren (s. Tabelle 32), darunter 9 Arten der Roten Liste der gefähr-

deten Vogelarten Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016): Flussregenpfei-

fer, Gartenrotschwanz, Kuckuck, Wiesenpieper (stark gefährdet), Bluthänfling, 

Feldschwirl, Nachtigall, Star und Steinkauz (gefährdet). 

- durchschnittlicher Erwartungswert für das Gebiet nach der Arten-Areal-Beziehung 

von MACARTHUR & WILSON (1967) [S = c • Az; S = erwartete Artenzahl, 

A = Fläche in km2] und den von REICHHOLF (1980) für Mitteleuropa ermittelten 

Konstanten [c = 42,8; z = 0,14] sind 46 Brutvogelarten. 

- Das NSG Dornicksche Ward wies 2018 einen leicht überdurchschnittlichen Arten-

reichtum auf. 

 

Tabelle 32: Brutvogelbestand im NSG Dornicksche Ward 2015 bis 2018 und 2021 mit Angabe 
der Gefährdungskategorien nach der aktuellen Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten 
Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG et al. 2016) 

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Anzahl 

Reviere 

2021

Nr. Art
RL NRW 

2016

RL NR 

2016

Anzahl 

Reviere 

2015

Anzahl 

Reviere 

2016

Anzahl 

Reviere 

2017

Anzahl 

Reviere 

2018

Anzahl 

Reviere 

2021

1 Amsel 49 64 44 24 19 39 Kuckuck 2 2 3 2 2 2 3

2 Austernfischer 0 3 2 6 2 40 Mäusebussard 2 5 1 5 3

3 Bachstelze V V 1 1 2 7 7 41 Misteldrossel 0 0 0 1 1

4 Blässralle 2 4 2 2 0 42 Mönchsgrasmücke 71 44 57 41 57

5 Blaumeise 14 20 13 13 20 43 Nachtigall 3 3 2 2 0 3 1

6 Bluthänfling 3 2 3 2 2 3 3 44 Nilgans 3 4 7 5 4

7 Brandgans 0 2 0 2 0 45 Pirol 1 1 0 1 0 0 0

8 Buchfink 44 60 38 36 43 46 Rabenkrähe 13 17 13 12 14

9 Buntspecht 9 6 7 7 7 47 Reiherente 2 0 0 1 0

10 Dorngrasmücke 49 39 41 48 53 48 Ringeltaube 39 39 32 17 22

11 Eichelhäher 1 5 1 6 5 49 Rohrammer V V 3 3 0 8 10

12 Feldlerche 3 S 3 S 0 0 0 1 0 50 Rostgans 0 0 0 1 0

13 Feldschwirl 3 2 2 2 0 3 4 51 Rotkehlchen 4 7 7 11 8

14 Feldsperling 3 3 0 1 0 0 0 52 Schnatterente 2 7 3 4 0

15 Fitis V V 31 21 12 19 21 53 Schwanzmeise 0 2 1 5 4

16 Flussregenpfeifer 2 1 3 3 9 7 5 54 Schwarzkehlchen 1 0 1 0 1

17 Gartenbaumläufer 7 10 9 4 14 55 Schwarzmilan 0 0 0 1 0

18 Gartengrasmücke 60 29 29 24 24 56 Singdrossel 19 22 16 25 18

19 Gartenrotschwanz 2 2 1 4 3 9 13 57 Sperber 0 0 1 0 0

20 Gelbspötter 3 2 3 3 9 4 58 Star 3 3 12 13 7 7 35

21 Graugans 5 7 2 6 5 59 Steinkauz 3 S 3 S 1 1 1 0 1

22 Grauschnäpper 1 4 2 2 4 60 Stieglitz 6 5 4 11 7

23 Großer Brachvogel 3 S 3 S 0 0 0 1 0 61 Stockente V 4 6 7 8 8

24 Grünfink 1 1 1 5 0 62 Sumpfmeise 1 4 1 4 2

25 Grünspecht 0 1 1 0 1 63 Sumpfrohrsänger V V 54 63 42 27 31

26 Habicht 3 3 0 1 0 1 0 64 Teichralle V 3 0 1 0 0 0

27 Haubentaucher 0 4 0 0 0 65 Teichrohrsänger 1 2 0 2 4

28 Haussperling V V 0 0 0 0 0 66 Tüpfelsumpfhuhn 1 1 0 1 0 0 0

29 Heckenbraunelle 9 11 6 12 16 67 Wachtel 2 2 1 0 0 0 0

30 Hohltaube 1 0 0 7 3 68 Wachtelkönig 1 S 1 S 0 2 0 0 0

31 Jagdfasan 13 9 6 6 3 69 Wasserralle 3 3 0 2 0 0 0

32 Kanadagans 0 1 0 2 0 70 Weidenmeise 2 4 5 3 0 4

33 Kernbeißer 0 0 0 1 0 71 Wiesenpieper  2 S 1 S 3 4 1 3 2

34 Klappergrasmücke V V 2 4 3 4 2 72 Wiesenschafstelze 0 1 0 1 0

35 Kleiber 0 1 0 1 4 73 Zaunkönig 27 38 24 20 35

36 Kleinspecht 3 3 0 1 1 0 0 74 Zilpzalp 53 62 61 38 66

37 Kohlmeise 18 30 24 23 31 Summe Arten 49 61 47 59 49

38 Krickente 2 S 1 S 0 0 0 1 0 Summe Reviere 659 719 555 565 654  
RL = Rote Liste; NRW = Nordrhein-Westfalen; NR = Niederrheinisches Tiefland; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

R = arealbedingt selten; V = Vorwarnliste; S = von Schutzmaßnahmen abhängig 
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Entwicklung der Bestände der Wasser-, Wiesen- und Röhrichtvögel (s. auch Karte 20 
bis 23 im Anhang II) im Vergleich zur letzten Erfassung im Jahr 2018: 
 

Wasservögel: 

- Der Bestand an Wasservögeln ist 2021 im Vergleich zum Jahr 2018 deutlich von 

39 auf 22 Brutpaare gesunken. Dabei haben sich die Bestände von Flussregen-

pfeifer, Graugans und Nilgans verringert. Die Arten Blässralle, Brandgans, Kana-

dagans, Krickente, Reiherente, Rostgans und Schnatterente konnten 2021 als 

Brutvögel gar nicht nachgewiesen werden. Lediglich der Bestand der Stockente ist 

stabil geblieben.  

Der Bestand der Wasservögel hängt sehr stark von den Wasserständen des 

Rheins ab. Dies ist begründet durch die Lage des Gebiets im Deichvorland. Der 

Rheinpegel bei Emmerich ist Anfang und Ende April zeitweise deutlich abgesun-

ken, wodurch die Rinnen und Kolke zwischenzeitlich ausgetrocknet sind. Dies wird 

sich negativ auf den Brutbestand ausgewirkt haben. Die Frühjahrswasserstände 

lagen im April 2018 deutlich darüber und sanken erst ab Mitte Juni im Zuge der 

einsetzenden Trockenheit deutlich ab. Die Faustregel, dass höhere Rheinwasser-

stände mit einer Zunahme an Wasservögeln einhergehen und niedrige Wasser-

stände mit einer Abnahme, trifft deshalb auch für 2021 zu. Anders verhält es sich 

beim Flussregenpfeifer. Er profitiert von niedrigen Rheinwasserständen. Allerdings 

stieg der Rhein 2021 ab Mitte Mai wieder deutlich an, wodurch vermutlich Gelege 

verlorengegangen sind. Auch leidet der Flussregenpfeifer unter Störungen durch 

Freizeitnutzung und Angler am Rheinufer.  
 

- Rückgänge: Blässralle (-2 BP), Brandgans (-2 BP), Flussregenpfeifer (-2 BP), 

Graugans (-1 BP), Kanadagans (-2 BP), Krickente (-1 BP), Nilgans (-1 BP), Rei-

herente (-1 BP), Rostgans (-1 BP), Schnatterente (-4 BP), 

- Zuwächse: -, 

- Konstant: Stockente (8 BP). 

 

Wiesenvögel: 

- Der Bestand der Wiesenvögel ist 2021 gegenüber 2018 wieder deutlich gesunken. 

Austernfischer und Wiesenpieper kamen mit niedrigeren Beständen vor. Feldler-

che, Großer Brachvogel sowie die Wiesenschafstelze waren 2021 als Brutvögel 

nicht vorhanden. Nach 2017 wieder nachgewiesen werden konnte dagegen das 

Schwarzkehlchen. 

Die Trockenheit in den letzten Jahren sowie die teilweise Verbuschung der Kolke 

und Rinnen minimieren die Attraktivität des Schutzgebietes für Wiesenvögel, be-

sonders für die Wiesenlimikolen. Hinzu kommen Störungen durch Freizeitnutzung. 

Der westliche zu Emmerich hin gelegene Teilbereich des Gebietes wird regelmä-

ßig von Spaziergängern aufgesucht, die teilweise auch ihre Hunde frei über die 

Wiesen laufen lassen. 
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- Rückgänge: Austernfischer (-4 BP), Feldlerche (-1 BP), Großer Brachvogel (-

1 BP), Wiesenpieper (-1 BP), Wiesenschafstelze (-1 BP)  

- Zuwächse: Schwarzkehlchen (+1 BP) 

- Konstant: - 

 

Röhrichtvögel: 

- Nachdem 2017 die Bestände der Röhrichtvögel mit Ausnahme des Sumpfrohr-

sängers erloschen waren, haben sich diese weiter erholt. Es konnten erneut vier 

Arten festgestellt werden. Alle dieser Arten zeigten einen leichten Bestandsanstieg 

gegenüber 2018. Erstmals seit Jahren ist auch der Bestand des Sumpfrohrsän-

gers nicht weiter gefallen und sogar wieder etwas angestiegen. Besonders erfreu-

lich ist auch die weitere, wenn auch geringe, Zunahme von Feldschwirl und Rohr-

ammer. Bei beiden Arten wurde der höchste Bestand seit 2012 festgestellt. Dies 

ist besonders beim Feldschwirl bemerkenswert, da sein Bestand in den meisten 

anderen rheinnahen Naturschutzgebieten bei uns seit Jahren auf einem sehr nied-

rigen Niveau stabil oder rückläufig ist (vgl. NSG Bienener Altrhein, NSG Griether-

orter Altrhein, NSG Salmorth, NSG Hübsche Grändort). 
 

- Rückgänge: -, 

- Zuwächse: Feldschwirl (+1 BP), Rohrammer (+2 BP), Sumpfrohrsänger (+4 BP), 

Teichrohrsänger (+2 BP), 

- Konstant: -. 

 

 

Abbildung 77: Der Feldschwirl konnte 2021 im NSG Dornicksche Ward mit vier Revieren nach-
gewiesen werden. Damit ist der Bestand weiter angestiegen.  
 

 

Weitere Rote-Liste-Arten: 

- unter den weiteren Rote-Liste-Arten (ohne Berücksichtigung von Arten der Vorwarn-

liste) ist der Bestand von 25 auf 56 Brutpaare/Reviere gestiegen. Die Artenanzahl hat 

sich gegenüber 2018 jedoch nicht geändert. Der starke Bestandsanstieg ist auf den 

Star zurückzuführen, der 2021 mit 35 Brutpaaren vertreten war (2018: 7 Brutpaare).  
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- Der Bestand des Gartenrotschwanzes ist ebenfalls, wie bereits in den vergangen Er-

fassungsjahren und auch in anderen Gebieten, angestiegen. Der Kuckuck kam mit 

einem Revier mehr als 2018 vor. Wieder festgestellt werden konnte der Steinkauz. 

Dagegen kam der Habicht, der bei der letzten Erfassung noch nachgewiesen werden 

konnten, 2021 nicht mehr vor. Die Nachtigall trat nur noch mit einem Revier auf. Der 

Bestand des Bluthänflings ist konstant geblieben.  

 

- Rückgänge: Habicht (-1 BP), Nachtigall (-2 BP)  

- Zuwächse: Gartenrotschwanz (+4 BP), Kuckuck (+1 BP), Star (+28 BP), Steinkauz 

(+1 BP) 

- Konstant: Bluthänfling (3 BP) 

 

 

Besonderheiten: 

- deutliche Bestandsabnahmen in der Gilde der Wasservögel 

- kaum noch Wiesenvögel vorhanden 

- deutliche Zunahme des Stars 

- weitere Abnahme der Amsel 

 

Beeinträchtigungen: 

- allgemein zunehmende Trockenheit im Gebiet aufgrund der Sohleintiefung des 

Rheins zum Nachteil der Wasservögel 

- besonders im Bereich der Nato-Straße bei Emmerich und an den dort angrenzen-

den Wiesen und Rheinufern zahlreiche Störungen während der Brutzeit durch 

Spaziergänger, Angler, Lagern und Feuer machen sowie freilaufende Hunde 

 

2.20.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2021 nicht erhoben. 

 

2.20.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

2.20.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Im Jahr 2019 wurde für das Gebiet ein Maßnahmenkonzept (MAKO) erstellt. Das MAKO 

steht auf den Internetseiten des LANUV zum Download bereit. Am 01. Oktober 2020 startete 

das Projekt „LIFE Wiesenvögel NRW“. Die Projektleitung obliegt dem LANUV, beteiligt sind 

darüber hinaus landesweit zehn Biologische Stationen. Das Projekt soll die Bestände der 

bodenbrütenden Vögel in acht Vogelschutzgebieten sichern. Zu den Projektmaßnahmen des 

Naturschutzzentrums gehört die Freistellung eines Kleingewässers in der Dornickschen 

Ward, die im nächsten Kapitel erläutert wird. 
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2.20.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Projekt „LIFE Wiesenvögel NRW“ ist für das Jahr 2022/2023 die Freistellung eines Kolks 

(FFH-Lebensraumtyp 3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme) und der angrenzenden 

feuchten Hochstaudenfluren geplant. Die Bereiche liegen zentral im Gebiet und sind von 

Grünland umgeben. Die Maßnahmenflächen selbst werden aktuell nicht bewirtschaftet. Sie 

wurden in den 1990er Jahren ausgezäunt, da sie durch intensive Beweidung und Viehtritt 

zum Teil erheblich beeinträchtigt waren. Durch die weiter sinkenden Grundwasserstände 

infolge der Sohleintiefung des Rheins fallen die Auengewässer jedoch schneller trocken, 

sodass die vollständige Herausnahme aus der Nutzung zu einem verstärkten Aufwuchs von 

Weidengebüschen führte. Um das Gewässer und die angrenzenden Bereiche für Wat- und 

Wiesenvögel wieder zu optimieren und die Röhrichtbereiche zu erhalten und zu vergrößern, 

sollen die Gehölze zu einem Großteil gerodet werden und in geringem Umfang Geländemo-

dellierungen vorgenommen werden. Die Teilflächen, die inzwischen aufgrund des veränder-

ten Wasserhaushaltes Viehtritt vertragen, können wieder einer zumindest zeitweisen Bewei-

dung zugeführt werden, damit eine weitere Verbuschung weitgehend unterbunden wird. 

 

Seit zwei Jahren wird darauf hingewirkt, dass bei der Wiesenmahd sowohl im Extensiv- als 

möglichst auch im Intensivgrünland alternierende Schonstreifen in der Fläche stehen blei-

ben. Diese dienen als Refugien und Ausweichhabitate für die Wiesenfauna, insbesondere für 

Niederwild und Insekten. Auch bei der Weidepflege, also bei der Ausmahd von Unkräutern 

auf Weideflächen, ist wichtig, dass Weideunkräuter nicht flächendeckend, sondern ab-

schnittweise ausgemäht werden, damit stellenweise hochwüchsige Strukturen in der Gras-

narbe zum Schutz der Kleintierfauna erhalten bleiben. Diese Bemühungen gilt es weiter zu 

verfolgen und zu verstärken. Für die forstfiskalischen Flächen ist eine Verankerung solcher 

Schonstreifen in den Pachtverträgen vorgesehen, wie es bereits in anderen Gebieten umge-

setzt wird. Ein entsprechender Vorschlag wurde im August 2021 dem Forstamt übergeben. 

Die Umsetzung steht noch aus. 
 

Die Kleingewässer im Gebiet waren durch die Trockenheit der letzten Jahre stark beeinträch-

tigt. In dem durch Schwanenblumen-Röhricht geprägten Auenkolk an der Nato-Straße sind 

einige junge Weiden aufgewachsen, die zum Teil bereits zurückgeschnitten oder gerodet 

wurden (s. Abbildung 78 und Abbildung 79). Der zweite Teil muss im Jahr 2022 entfernt wer-

den, um das Röhricht zu erhalten. 
 

Die Deichsanierung zwischen Dornick und der Kupferstraße steht noch aus und wird voraus-

sichtlich im Jahr 2023 durchgeführt. Davon betroffen sind wasserseitig die artenreichen 

Glatthaferwiesen (FFH-Lebensraumtyp 6510). Diese wertvollen Vegetationsbestände sollten 

gesichert werden. Da sie auf dem neuen Deich nicht wieder ausgebracht werden, stehen 

weiterhin Gespräche mit dem Deichverband an, welche Möglichkeiten zur Sicherung in Fra-

ge kommen. 
 

Im Juni 2020 ist das Projekt „Schutz und Förderung natürlich entstandener Auen-

Pionierwälder im Deichvorland des Unteren Niederrheins" gestartet (Förderrichtlinie Wald-

klimafonds). In diesem Projekt sollen abgestimmte Pflege- und Entwicklungsempfehlungen 

für Flächen entlang des Rheinufers erarbeitet werden, die der Wiederherstellung naturnaher 

Auwälder dienen sollen. Für die Dornicksche Ward ist dieses Projekt von großer Bedeutung,  
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da der Schutz alter Auwaldstrukturen gegen wasserwirtschaftlich begründete Eingriffe ein 

unverändert aktuelles Thema ist und immer wiederkehrende Abstimmungen erfordert.  
 

Die zum Teil massiven Störungen im Gebiet halten nach wie vor an. Um dieses Problem 

lösen zu können, ist eine regelmäßige Kontrolle des Gebietes auch an den Wochenenden 

durch Ranger mit entsprechenden sonderordnungsbehördlichen Befugnissen unerlässlich.  
 

 

Abbildung 78: Der Auenkolk war in den trockenen Jahren zunehmend verbuscht (18.06.2021) 

 

 

Abbildung 79: Nach der Maßnahme mit den FÖJlern des Naturschutzzentrums ist nur noch ein 
Rest des Weidengebüsches vorhanden, der im nächsten Jahr entfernt wird. (Großes Foto 
02.02.2022, kleines Foto 27.10.2021) 
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2.20.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.20.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

 

- Bei den regelmäßigen Gebietskontrollen wurden immer Störungen von Spazier-

gängern mit nicht angeleinten Hunden im Bereich der beiden Natostraßen und des 

Segelflugplatzes festgestellt. 

- Darüber hinaus wurden am Rheinufer immer wieder Hinterlassenschaften von La-

gerfeuern, Angel- und Campingaktivitäten festgestellt. An sonnigen und warmen 

Tagen findet ein regelrechter Tagestourismus zum Rheinufer in der Dornickschen 

Ward statt. Es häufen sich seit geraumer Zeit Meldungen über mehrtägige „Fami-

lien-Campingausflüge“, mutwillig zerstörte Zäune und Absperrungen sowie Stö-

rungen des Weideviehs. Im Rahmen der Beschränkungen von Freizeitaktivitäten 

während der Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft. 

- Aufgrund der angespannten Personalsituation bei Wasserschutzpolizei und Ord-

nungsamt, fand im Jahr 2021 nur eine einmalige gemeinsame Gebietskontrolle 

Ende April statt. Außer dem Naturschutzzentrum waren wieder die Untere Natur-

schutzbehörde des Kreises Kleve, die Stadt Emmerich und die Wasserschutzpoli-

zei vertreten. Aufgrund der ungewöhnlich kühlen Frühjahrstemperaturen wurden 

keine Angler oder Camper angetroffen, aber einige Spaziergänger mit und ohne 

Hunde. Diese wurden über das Gebiet und die Ge- und Verbote informiert, gege-

benenfalls wurden Bußgelder verhängt. Im Vorfeld wurde bereits zu Beginn der 

Brutsaison eine Pressemeldung herausgegeben (s. Abbildung 80).  
 

 

Abbildung 80: Pressemeldung zum Beginn der Brutsaison, unter anderem erschienen auf der 
Titelseite der Niederrhein Nachrichten. (06.03.2021) 
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- Das Problembewusstsein insbesondere bei vielen Hundehaltern ist weiterhin ge-

ring. Nach wie vor wäre ein klares Besucherlenkungskonzept mit offiziell freigege-

benen Uferbereichen sowie auf der anderen Seite einem strikten Schutz der sen-

siblen Bereiche durch Ranger unerlässlich, damit das Gebiet seinen Schutzzweck 

gut erfüllen kann. Eine konkrete Umsetzung ist weiterhin nicht in Aussicht, die Be-

mühungen sind aber weiter verstärkt worden. Im Juni fand ein gemeinsamer Ter-

min der Stadt Emmerich, der UNB, des Forstamts, der Wasserschutzpolizei und 

des Naturschutzzentrums statt, um den aktuellen Stand und Lösungsansätze zu 

diskutieren. 

Von Seiten der UNB ist ein Austausch zwischen den Rangern des Kreises Wesel 

und den ehrenamtlichen Naturschutzwächtern des Kreises Kleve geplant. Das Na-

turschutzzentrum wird auch im Jahr 2022 wieder gemeinsame Gebietskontrollen 

während der Brutzeit initiieren, um die sensiblen Bereiche zumindest in dieser Zeit 

besser schützen zu können. Die Bemühungen um eine umfassendere Lösung hal-

ten an. 

- Im Laufe des Jahres war wie üblich die Bearbeitung von Anfragen und Beschwer-

den von Landwirten zu Problemen mit Anglern und Hundehaltern Teil der Gebiets-

betreuung. In diesem Jahr hat sich die Situation allerdings stark zugespitzt, da der 

Pächter der beweideten forstfiskalischen Flächen aufgrund der starken Störungen 

und des Vandalismus sein Vieh in der ersten Hälfte des Jahres nicht auf die Flä-

chen bringen wollte. Daraufhin hat das Naturschutzzentrum gemeinsam mit dem 

Forstamt und dem Pächter eine vorübergehende Lösung für das laufende Jahr 

abgestimmt. Die Flächen sollten ab dem 15.06. einmal gemäht und anschließend 

beweidet werden. Aufgrund der ungünstigen Witterung und des Sommerhochwas-

sers konnten die Flächen jedoch nicht optimal bewirtschaftet werden. Ab dem 

nächsten Jahr sollten die Flächen wieder einer aufwuchsgerechten Beweidung zu-

geführt werden. Das Forstamt steht dazu in Kontakt mit dem Pächter, um eine 

dauerhafte Lösung zu finden. Dieses Beispiel zeigt erneut, dass im Gebiet Dor-

nicksche Ward eine dauerhafte Präsenz zum Beispiel von Rangern dringend not-

wendig ist. 

- Auch in diesem Jahr war die Abstimmung von Mahdterminen und vor allem die 

Abstimmung über das Stehenlassen von Saumstreifen auch auf intensiv genutzten 

Flächen ein Bestandteil der Gebietsbetreuung. 

- Im Herbst wurde die Pflege von Kopfbäumen im Gebiet initiiert. 

- Im August 2021 fand wieder ein gemeinsamer Abstimmungstermin zu den Ge-

hölzpflegemaßnahmen des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Rheinufer statt. Die 

Gehölzpflegemaßnahmen werden ab Oktober 2022 durchgeführt.  

 

2.20.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Im September 2021 fand zum vierten Mal der Rhine Clean Up Day statt. Die Stadt Emmerich 

hat die Aktion für die Gebiete Dornicksche Ward, Yachthafen und Emmericher Ward organi-

siert. Das Naturschutzzentrum übernahm die Koordination vor Ort in Dornick und am Segel-

flugplatz. 
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Im Oktober und November 2021 wurde an dem Schwanenblumen-Kolk nördlich der 

Natostraße ein Großteil der im Zentrum der Fläche aufgewachsenen Weidenbüsche abge-

schnitten, um das Röhricht zu erhalten. Der zweite Teil des Rückschnitts erfolgt im Jahr 

2022, in den folgenden Jahren müssen sie weiterhin bodennah abgeschnitten werden, um 

die langsam fortschreitende Verbuschung zu bremsen. 

Im Rahmen des Projektes „Schutz und Förderung natürlich entstandener Auen-Pionierwälder 

im Deichvorland des Unteren Niederrheins" wurden im Dezember 2021 in Zusammenarbeit 

mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zwei große Totholzstämme nahe der Uferlinie 

mithilfe von Stahlseilen, Betonfundamenten und Stahlträgern verankert, damit sie auch bei 

Hochwasser sicher an Ort und Stelle bleiben. Die Stämme werden zeitweise im Wasser lie-

gen, dienen als Kinderstube für verschiedene Fische und Insekten und bereichern die Arten-

vielfalt im Wasser. 

 

 

2.20.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Kapitel werden eine Kurzcharakterisierung des Untersuchungsgebietes und eine 

Einschätzung des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 

Die Dornicksche Ward ist ein Gebiet mit typischen Elementen der Auenlandschaft. Hervor-

zuheben sind insbesondere große Weichholzauenbestände mit Harthölzern auf dem nord-

westlichen Deichrücken sowie ein teilweise noch natürliches Relief des Vorlandes mit Flut-

rinnen und Kolken. Restbestände von Mähwiesen reichern die Biotopausstattung des Ge-

biets weiter an. 

Negative Einflüsse sind insbesondere der weiter zunehmend starke Besucherdruck mit frei-

laufenden Hunden und Camping, die Angelnutzung des Rheinufers zur Brutzeit sowie gene-

rell die sinkenden Grundwasserstände aufgrund der Sohleintiefung des Rheins. 
 

Tabelle 33: Entwicklungstrend für das NSG „Dornicksche Ward“ für die Jahre 2012 bis 2021 

Trend 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)           

überwiegend positiv           

intermediar           

Negativeinflüsse erkennbar * * * * * * * * * * 

Negativeinflüsse überwiegen           
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2.21 NSG Kellener Altrhein 

2.21.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.21.1.1 Fauna - Brutvögel 

Faunistische Erfassungen waren im Jahr 2021 gemäß AMP nicht vorgesehen. Die Kartie-

rung der Brutvögel soll in einem dreijährigen Turnus stattfinden und wurde zuletzt 2017 

durchgeführt. 
 

2.21.1.2 Flora 

Floristische Daten wurden im Jahr 2021 nicht erhoben. 
 

2.21.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Im Rahmen der FFH Berichtspflicht erfolgte die Eingabe der entsprechenden Daten in die 

FFH-Tabellen. 

 

2.21.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Im Jahr 2020 wurde für das Gebiet ein Maßnahmenkonzept (MAKO) nach den Vorgaben des 

LANUV erstellt. Im Arbeitsbericht für das Jahr 2020 wurden die wesentlichen Biotoptypen, 

Beeinträchtigungen und Maßnahmen beschrieben. 

 

2.21.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erstellung des MAKO wurden u.a. folgende Punkte festgestellt: 

- Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung, Optimierung und Wiederherstellung eines naturna-

hen Altarms mit gut ausgebildeter Vegetationszonierung sowie die Verbesserung der 

ökologischen Durchgängigkeit des gesamten Altarms. Zum naturnah strukturierten 

Altarmkomplex gehören u.a. Altwässer, Kolke, temporäre Gewässer, Schlammuferflu-

ren aber auch Weiden-Ufergehölze, Weichholz-Auenwald und Kopfbäume.  

- Die teilweise ausgedehnten Schwimmblattzonen von Teichrose (Nuphar lutea) und 

Igelkolben (Sparganium emersum) weisen deutliche Fraßschäden auf, die auf Nutria 

zurückzuführen sind. Hier sollten die offenen Fragen hinsichtlich der laufenden bzw. 

einer zu intensivierenden Bejagung geklärt werden. 

- Am südlich der Straßenböschung (B220) gelegenen Weiher sollten die das Gewässer 

beschattenden Weiden- und Schwarz-Erlen entlang des Ostufers entnommen wer-

den, um die angrenzenden Schilf- und Hochstaudenfluren zu fördern. 

- In Teilbereichen des Altrheins sind starkes Algen- und Makrophytenwachstum sowie 

die Bildung von Faulschlamm auffällig, alles Hinweise auf einen hohen Nährstoffgeh-

alt. Es ist sehr wichtig die Nährstoffeinträge von den direkt angrenzenden Ackerflä-

chen in den Altrhein zu reduzieren, z.B. durch Umwandlung von Acker in Extensiv-

grünland, eine Extensivierung der benachbarten intensiv bewirtschafteten Grünland-

flächen oder Anlage breiterer Pufferstreifen.  

- Im Rückstaubereich des Schöpfwerks kommt es verstärkt zu Schlammablagerungen, 

die sich u.a. auch negativ auf das Vorkommen des Steinbeißers auswirken. Die Be- 
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- seitigung von Schlamm und Feinsediment auf Teilstrecken kann die Bedingungen für 

die Entwicklung von submerser Vegetation wesentlich verbessern. Eine Umsetzung 

der Maßnahme kann nur nach einer eingehenden Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. 

Bei hoher Schadstoffbelastung und dadurch Deponiepflichtigkeit der Sedimente wird 

von einer Umsetzung der Maßnahme Abstand genommen. 

- Wichtiger Teilaspekt ist das Abstellen der Einleitung von hypertrophen Abwässern am 

rechten Ufer direkt vorm Schöpfwerk. Hier fließen über einen Graben ungehindert die 

Hofabwässer des hinter dem Deich befindlichen Hofes in den Altrhein. 

- Der junge Auwaldbestand im nördlichen Abschnitt ist der weiteren natürlichen Ent-

wicklung zu überlassen, um Alt- und Totholzanteile zu entwickeln. 

Weitere Optimierungsmaßnahmen sind im Maßnahmenkonzept aufgelistet.  

 

2.21.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.21.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Für die Gebietsbetreuung standen 2021 nur wenige Stunden zur Verfügung, so dass nur 

eine sporadische Kontrolle stattgefunden hat. Erfreulich war die Durchführung der dringend 

bedurften Kopfbaumpflege westlich der Einmündung des Tillergrabens. Diese Arbeiten wur-

den vermutlich vom Deichverband durchgeführt. 

Im Frühjahr 2021 kam es vermutlich zu einer Einleitung von hypertrophen Abwässern im 

Bereich direkt am Schöpfwerk. Hier wurden laut Aussage des Angelvereins Wasserproben 

durch die Bezirksregierung vorgenommen. Genauere Informationen dazu liegen bis jetzt we-

der der Unteren Naturschutzbehörde noch dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. vor. 

Anfang Dezember erfolgte eine Kontrolle der NSG-Beschilderung. Vorschläge für zusätzliche 

Beschilderungen wurden an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises übermittelt. 
 

2.21.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Für die Praktische Durchführung von Maßnahmen standen im Jahr 2021 keine Ver-

rechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.21.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

In diesem Abschnitt wird eine Kurzcharakterisierung des Gebietes und eine Einschätzung 

des Gesamtzustandes nach landesweiter einheitlicher Vorgabe gegeben. 
 

Östlich von Kleve erstreckt sich in einer großräumig ackerbaulich geprägten Landschaft ein 

lang gestreckter Altrheinarm, dessen Wasserstand durch ein Schöpfwerk bei Griethausen 

geregelt wird. Prägend für den naturnah ausgebildeten Altrhein sind die Bereiche mit gut 

entwickelter Unterwasser-, Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation. Entlang der Ufer sind 

feuchte Hochstaudenfluren und Weißdorn-Ufergebüsche vorhanden. Im Norden findet noch 

eine extensive Beweidung bis an den Altrhein heran statt, so dass sich durch den Viehtritt 

kleinflächig auch Uferabbrüche gebildet haben. Im nördlichen Altrheinabschnitt hat sich ein 

junger Silberweiden-Auwald entwickelt, der sich durch eine lebensraumtypische Artenzu-

sammensetzung kennzeichnet. 
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Durch die Lage außerhalb des Rhein-Überflutungsraumes und die Steuerung der Wasser-

stände (Schöpfwerk) unterliegt dieser Auwald keinen starken Wasserstandsschwankungen. 

Durch sein junges Alter fehlen bisher noch wertgebende Faktoren wie stehendes und liegen-

des Totholz, diese werden sich aber mit der Zeit entwickeln. 

Der südlich der Straßenböschung (B220) gelegene Weiher weist eine gut ausgebildete, na-

turnahe Vegetationszonierung auf. In das Stillgewässer mündet von Süden der grabenartige 

Abfluss des Kellener Altrheins ein, der von einem zumeist einseitigen, erlenreichen Uferge-

hölzstreifen gesäumt wird und dessen sandige Sohle mit Polstern des Sumpf-Wassersterns 

und Bachröhrichten bewachsen ist. Der südliche Teilbereich des Altrheins ist ebenfalls durch 

eine zumeist gut entwickelte Unterwasser-, Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation ge-

kennzeichnet und naturnah ausgebildet. Die flachen Ufer weisen i.d.R. einen breiten Verlan-

dungsstreifen aus Röhrichten und Großseggenriedern auf, die gegenüber dem angrenzen-

den Grünland abgezäunt sind. Stellenweise schließen sich an die Röhrichtbestände artenrei-

che Flutrasen an, die in intensiv genutzte Mähweiden übergehen. Gehölze entlang des Ufers 

sind hier in Form alter Kopfweiden sowie von Strauchgehölzen zu finden. Die steileren Ufer-

böschungen sind teils mit Weißdorn-Gehölzen, teils mit ruderalisierten Brachen und Hoch-

staudenfluren bewachsen. 

Im Osten wird der Altrhein zusehends schmaler und flacher. Die Unterwasser- und 

Schwimmblattvegetation fällt nahezu vollständig aus, und das 5 - 10 m breite Gewässer ist 

durch eine üppige Verlandungsvegetation (Klein- und Großröhrichte, Großseggen) sowie 

verstärkten Gehölzaufwuchs gekennzeichnet. Der letzte ca. 700 m lange Abschnitt im Osten 

umfasst den 1 bis 2 m breiten, oftmals nahezu grabenartigen Gewässerlauf, der mit mäßiger 

Fließgeschwindigkeit zumeist in einer bis 10 m breiten Geländemulde verläuft. Das Gewäs-

ser beherbergt oftmals dichte Polster des Sumpf-Wassersterns sowie Bach- und Großröh-

richte. Es wird gesäumt von dichten Ufergehölzen sowie zumeist ruderalisierten Brachen, 

Röhrichten und Hochstaudenfluren. In Höhe Hof Gansward ist das Gewässer aufgeweitet 

und weist Stillgewässercharakter mit viel Wasser- und Teichlinse sowie kleineren Röhricht-

beständen auf. 

Der Altrhein liegt eingebettet in einen Grünlandkomplex, der größtenteils intensiv als Weide 

oder Mähweide genutzt wird. In Teilbereichen reichen auch intensiv bewirtschaftete Acker-

flächen bis nah an den Altrhein heran. Hierdurch kommt es zu hohen Nährstoffeinträgen in 

den Altrhein, was sich durch starkes Algen- und Makrophytenwachstum sowie die Bildung 

von Faulschlamm bemerkbar macht. Auch die Einleitung von hypertrophen Abwässern am 

rechten Ufer direkt vorm Schöpfwerk sollte zeitnah abgestellt werden. Hier fließen über einen 

Graben ungehindert die Hofabwässer des hinter dem Deich befindlichen Hofes in den Alt-

rhein. 
 

Basierend auf den Daten der Biotoptypenkartierung und der avifaunistischen Kartierung von 

2017 wurde 2020 eine erstmalige Einstufung des Gebiets vorgenommen. Eine exakte Ein-

schätzung des Entwicklungstrends wird erst nach weiteren avifaunistischen Kartierungen 

möglich sein. Bei der zukünftigen Erfassung der Avifauna sollten, wenn möglich, auch die 

Bereiche im südlichen Teil des FFH-Gebietes mitkartiert werden. Dort sind größere Schilf- 

und Hochstaudenbereiche für Röhrichtvögel wie Teichrohrsänger, Sumpfrohrsänger und 

Rohrammer sehr interessant. Als sehr positiv ist die Abgeschiedenheit und die damit ver-

bundene geringe Störung im Gebiet zu nennen. Jedoch führt die überwiegend intensive 



Schutzgebietsbetreuung  

 160 

Acker- und Grünlandbewirtschaftung zu einem hohen Nährstoffeintrag ins Gewässer und zu 

einer ökologischen Verarmung auf den direkt angrenzenden Flächen. 

 

Tabelle 34: Entwicklungstrend für das NSG „Kellener Altrhein“ ab 2020 

Trend 2020 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)   

überwiegend positiv   

intermediär * * 

Negativeinflüsse erkennbar   

Negativeinflüsse überwiegen   
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2.22 FFH-Gebiet Kalflack 

2.22.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

2.22.1.1 Fauna - Brutvögel 

Für eine Erfassung der Brutvögel standen im AMP 2021 keine Verrechnungseinheiten zur 

Verfügung. 

 

2.22.1.2 Flora 

Für floristische Erfassungen standen im AMP 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfü-

gung. 

 

2.22.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Im Jahr 2020 wurde ein Maßnahmenkonzept für das Gebiet von einem Planungsbüro er-

stellt, unter Zuarbeit des Naturschutzzentrums.  

 

 

2.23 NSG Empeler Meer 

2.23.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

Gebietsbezogene Datenerhebungen waren im Jahr 2021 im NSG Empeler Meer nicht vorge-

sehen. 

 

2.23.2 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

Es erfolgten Gespräche mit dem Eigentümer. 

 

2.24 NSG Wilde und zahme Nuth 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

2.25 FFH-Gebiet Rheinfischschutzzonen mit Weichholzauenwäl-
dern 

Für dieses Gebiet wurde im Jahr 2021 ein Maßnahmenkonzept durch das LANUV erstellt. 

Die Zuarbeit durch das Naturschutzzentrum ist erfolgt. 

 

2.26 NSG Niersaltarme und Mühlenteiche 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 
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2.27 NSG Niersaltarm bei Weeze 

2.27.1 Gebietsbezogene Datenerhebung 

Das NSG „Niersaltarm bei Weeze“ ist ca. 22 ha groß und besteht im Wesentlichen aus ei-

nem verlandeten bogenförmigen Altarm der Niers von ca. 1,4 km Länge, der von einem Vor-

flutgraben durchströmt wird.  

Zum Gebiet gehört eine durchschnittlich 140 m breite Niederung, die den Altarm am Süd- 

bzw. Westufer auf ganzer Länge begleitet. In diesem Innenbogen wird die Niederung groß-

flächig als intensives Mähgrünland bewirtschaftet. Das Grünland ist sehr artenarm. Zäune 

oder dauerhafte Parzellierungen sind nicht vorhanden. Zeitweilig werden einige Mulden und 

Senken wegen extremer Nässe und Unbefahrbarkeit nicht mitbewirtschaftet. 
 

 

Abbildung 81: Östlicher Abschnitt des Altarms mit geräumtem Vorflutgraben und naturnahen 
Ufergebüschen sowie sumpfigen Verlandungszonen am Niederungsrand rechts (12.05.2015). 

 

Der östliche Abschnitt des Altarms ist ein schmales Fließgewässer mit einigen teichähnlichen 

Aufweitungen, die teils für jagdliche Zwecke genutzt werden. Der Unterlauf im Westen ist 12 

- 14 m breit mit dicken Schlammbänken, die bei Niedrigwasser trockenfallen und vielgestalti-

ge Wasserwechselzonen bilden.  

Der Außenbogen des Niersaltarms, also der schmale sumpfige Geländestreifen zwischen 

Altarmrinne und Terrassenkante wird von lückigen Grauweiden-Gebüschen und Erlen-

Bruchwald-Gruppen eingenommen. An vielen Stellen wachsen Verlandungsröhrichte aus 

Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Wasserschwaden (Glyceria maxima), Wasser-Kresse 

(Rorippa amphibia), Wasserminze (Mentha aquatica), Großseggen (Carex pseudocyperus, 

Carex riparia) und anderen nässeliebenden Pflanzen.  
 

Insgesamt bildet der Altarm mit seinem nördlich angrenzenden Ufertreifen einen langge-

streckten, außerordentlich reichhaltig strukturierten Sumpf- und Gewässer-Biotopkomplex.  
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Sowohl mit sehr naturnahen Gehölzen als auch mit jungen Pionierstandorten, die durch die 

Gewässerunterhaltung, durch die Biberaktivitäten und durch die Wasserstands-

schwankungen immer wieder kleinräumig entstehen. Der Altarm ist aber durch Massenbe-

stände des Großen Wassernabels (Hydrocotyle ranunculoides) auf Schlammbänken stark 

überprägt (Abbildung 82). 
 

 

Abbildung 82: Unterlauf des Niersaltarms mit Massenbeständen des Großen Wassernabels 
(Hydrocotyle ranunculoides) auf Schlammbänken. Dieser konkurrenzstarke Neophyt hat sich 
im Einzugsbereich der Niers seit einigen Jahren rasant ausgebreitet. (18.10.2021). 

 

2.27.1.1 Fauna 

Faunistische Bestandserfassungen waren nicht vorgesehen. Am Altarm sind auf der gesam-

ten Länge vielerorts Spuren von Biberaktivitäten zu sehen. Im südöstlichen Abschnitt liegt 

eine Biberburg am Ufer zwischen Grünland und Altarmgraben. An sonnigen Uferabschnitten 

konnten im Sommer vielfach Teichfrösche (Rana esculenta agg.) und zahllose Libellen beo-

bachtet werden. 

 

2.27.1.2 Flora 

Systematische floristische Bestandserfassungen waren nicht vorgesehen. Das Grünland im 

Gebiet war 2015 im Rahmen einer landesweiten Erfassung wertvoller Grünländer in NRW 

untersucht worden (s. Arbeitsbericht 2015).  

 

Das Grünland wird großflächig als intensives Mähgrünland bewirtschaftet. Es ist äußerst ar-

tenarm. Es gibt allerdings ausgedehnte nasse Geländemulden, die schon in normalen Jah-

ren kaum befahren werden können und zeitweilig brach liegen. 2015 wurden in der Niede-

rung 8 besonders nasse Flächen mit Flutrasenvegetation abgegrenzt. Diese kartierten Flut- 
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rasenbestände machen immerhin etwa 2,5 ha in dem zusammenhängenden Grünlandgebiet 

aus. Im Sommer 2021 war die Situation sehr ähnlich.  

 

 

Abbildung 83: Intensivgrünland in der nassen Niederung. In Geländemulden im Zentrum der 
Niederung ist es selbst im Spätsommer oftmals noch so nass, dass beträchtliche Flächen 
(links) nicht befahren und nicht genutzt werden können. Trotzdem werden diese Nassstellen 
durch Düngung, Nachsaat und gelegentlichen Herbizideinsatz immer wieder überformt und 
massiv beeinträchtigt (18.10.2021). 

 

Auf den nassen Grünlandstandorten sind Flutschwaden (Glyceria fluitans) und Knick-

Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) absolut vorherrschend. Beide Gräser sind über-

stauungstolerant und niedrigwüchsig und zeigen eine intensive Bewirtschaftung in Feucht-

grünland an. Regelmäßig sind Flatterbinse (Juncus effusus) und Rohrglanzgras (Phalaris 

arundinacea) beteiligt, während Schlank-Segge (Carex acuta) und Wasserschwaden (Glyce-

ria maxima) nur in wenigen Flächen vorkommen. In geringer Zahl sind auch Brenn-

Hahnenfuß (Ranunculus flammula), Gliederbinse (Juncus articulatus) und Froschlöffel (Alis-

ma plantago-aquatica) in den Beständen zu finden.  

 

Der überwiegende Teil des 2015 kartierten Feucht-Grünlandes (2,2 ha) zählt nach § 62 LG 

NRW zu den besonders geschützten Biotopen. Trotzdem wird aktuell weiterhin versucht, sie 

intensiv zu bewirtschaften (Abbildung 83). Deshalb werden sie immer noch durch Düngung, 

Nachsaat und gelegentlichen Herbizideinsatz stark überformt, obwohl alle Intensivierungs-

bemühungen kaum oder nur kurzzeitig rentabel sind. Auf den nassen Extremstandorten kön-

nen sich standortangepasste nässeertragende Pflanzenarten offensichtlich halten und immer 

wieder ausbreiten. 
 

2.27.1.3 Mitarbeit bei der FFH-Berichtspflicht 

Für das Gebiet besteht keine FFH-Berichtspflicht. 
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2.27.2 Pflege-, Entwicklungs- und Maßnahmenpläne 

Die Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes ist aktuell nicht vorgesehen. 
 

2.27.2.1 Einzelvorschläge für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Grundsätzlich wäre eine Extensivierung des gesamten Grünlandes in der Niederung wün-

schenswert mit Unterteilung in verschiedene Bewirtschaftungsblöcke, um eine gewisse 

Parzellierung wiederherzustellen. Die Extensivierung der besonders nassen Zonen im 

NSG ist vorrangig anzustreben, zumal dort ohnehin keine rentablen Erträge zu erwirt-

schaften sind.  

 

2.27.3 Fachliche Begleitung und praktische Durchführung von Maßnahmen 

2.27.3.1 Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement 

Das Gebiet wurde während der Vegetationsperiode zweimal besucht, um einen Überblick 

über das gesamte NSG mit seinen verschiedenen Biotopen zu bekommen. Die Ergebnisse 

sind oben zusammengefasst. 
 

2.27.3.2 Praktische Durchführung von Maßnahmen 

Für die Praktische Durchführung von Maßnahmen standen im Jahr 2021 keine Ver-

rechnungseinheiten zur Verfügung. 

 

2.27.4 Gesamtüberblick und Bewertung 

Die erste Bewertung ist vorläufig und basiert hier auf dem Zustand des Feuchtgrünlandes, 

welches etwa 80 % der NSG-Fläche einnimmt. Das Intensivgrünland im NSG ist hinsichtlich 

des Biotop- und Artenschutzes in einem sehr schlechten Zustand. Die großflächig monotone 

Bewirtschaftung nimmt keinerlei Rücksicht auf die unterschiedlichen standörtlichen Gege-

benheiten im Gelände. Die Nassstandorte haben aber ein beträchtliches Potential, sich rasch 

zu charakteristischen artenreichen Biotoptypen zu entwickeln. Aktuell überwiegen die Nega-

tiveinflüsse. Der Zustand des kilometerlangen Niersaltarms mit seinen vielfältig strukturierten 

Verlandungszonen und naturnahen Ufergehölzen ist dagegen als positiv zu bewerten. 

 

Tabelle 35: Entwicklungstrend für das NSG „Niersaltarm bei Weeze“ ab 2021 

Trend 2021 

positiv (weitgehend zielkonform)  

überwiegend positiv  

intermediär  

Negativeinflüsse erkennbar  

Negativeinflüsse überwiegen * 
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2.28 Flugplatz Weeze 

2.28.1.1 Flora - Biotopmonitoring von „Torfmoos-Schlenken“ (LRT 7150) 

Im Zuge der vereinbarten Unterstützung von landesweiten Kartierungsprogrammen wurden 

im Kiesgruben-Renaturierungsareal am Flugplatz Weeze zwei Biotop-Monitoringflächen des 

LANUV bearbeitet. 2016 war dort ein bodensaures Kleinseggenried mit dominierender Zwie-

belbinse (Juncus bulbosus) kartiert worden.  

 

Im August 2021 waren keine Nässezeiger mehr vorhanden. Vielmehr setzte sich die Pflan-

zendecke aus Arten der Sandmagerrasen zusammen (u.a. Agrostis vinealis u. Filago mini-

ma) mit viel Birkenjungwuchs und Moosen. Die erfassten Bestände wurden in Datenblättern 

eingetragen und bewertet und die Ergebnisse an das LANUV weitergeleitet. 

 

  

Abbildung 84: Die ehemals nasse Sandfläche ist seit 2016 wesentlich trockener geworden. 
Wahrscheinlich haben die drei Dürrejahre 2018 – 2020 entscheidend zur Austrocknung beige-
tragen (10.8.2021). 

 

2.29 NSG Niersseitenarme und Niersmoräste bei Hüdderath 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 

 

2.30 NSG Uedemerbruch 

Für dieses Gebiet standen im Jahr 2021 keine Verrechnungseinheiten zur Verfügung. Daher 

wurden weder Datenerhebungen durchgeführt noch Maßnahmen geplant bzw. umgesetzt. 
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3 Dokumentation 

3.1 Gesamtbericht und GIS-Darstellung 

Der Gesamtbericht 2021 wurde erstellt und wird hiermit vorgelegt, die erhobenen Daten mit 

Raumbezug wurden im GIS (Geographisches Informationssystem) verarbeitet und kartogra-

phisch dargestellt. Für die Maßnahmenkonzepte sind die Daten in einem separaten GIS 

(GISPAD) darzustellen. 

Für die wichtigsten Betreuungsgebiete und zurückliegenden Kartierungen ist die Umstellung 

von ArcGIS auf QGIS erfolgt. Die restlichen Arbeiten der Umstellung müssen im laufenden 

Betrieb erfolgen. 

 

 

3.2 Streuobstwiesen-Erfassung im Kreis Kleve 

Im Rahmen eines Erlasses des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sollten landesweit die Streuobstbestände 

erfasst werden. In einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Land NRW, den Landwirt-

schaftsverbänden und den anerkannten Naturschutzverbänden zum Schutz der Streuobst-

bestände in NRW wurde festgelegt, dass alte Streuobstbestände dauerhaft erhalten, Pfle-

gemaßnahmen breit etabliert und die Neuanlage von Streuobstanlagen vorangetrieben wer-

den. Extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden mit hochstämmigen Obstbäumen 

sollen ab einer Fläche von 2.500m² gesetzlich geschützt werden, sobald der Streuobstbe-

stand in NRW um mindestens 5% abgenommen hat.  

 

Jedoch war zum Zeitpunkt der Vereinbarung nicht ausreichend bekannt, wie es um den tat-

sächlichen Bestand der Streuobstwiesen, um den Pflegezustand und die generelle Entwick-

lung der vorherigen zehn Jahre stand. Das Land NRW hat deshalb beschlossen eine „Base-

line-Kartierung“ aller Flächen durchzuführen, die die Kriterien eines Streuobstbestandes ge-

mäß Biotop- und Lebensraumtypenkatalog NRW entsprechen. Die wichtigsten Kriterien wa-

ren hierbei ein Bestand von mindestens neun mittel- oder hochstämmigen Obstbäumen und 

eine Mindestfläche von 1.500m². Für die Erfassung wurde eine durch das Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) erstelle Online-

Eingabemaske („Obstwiesen-App“) bereitgestellt. Eine Luftbildauswertung hat zur Unterstüt-

zung der Kartierung Verdachtsflächen ermittelt. Die Verdachtsflächen sollten durch ehren-

amtliche Kartierer aus dem Umfeld der Vertragspartner der Rahmenvereinbarung überprüft 

und um weitere Flächen bei der Kartierung ergänzt werden. Dazu sollten Daten wie die Flä-

chenabgrenzung, die Bewirtschaftungsform und das geschätzte Alter des Streuobstbestan-

des erhoben und direkt vor Ort in die Obstwiesen-App eingetragen werden. Die Koordination 

der Erfassung und die anschließende, luftbildgestützte Qualitätssicherung für den Nordkreis 

Kleve sollte dabei vom Naturschutzzentrum übernommen werden. Im Rahmen des AMP 

2018 wurden hierfür 100 VE pauschal zur Verfügung gestellt.  

 

Bei der Erfassung im Jahr 2018 ergaben sich jedoch große Probleme, sowohl bei der Suche 

nach Ehrenamtlern (insgesamt meldeten sich nur drei Freiwillige für ca. 500 Flächen) als 

auch bei der Erfassung selbst (technische Schwierigkeiten einiger Freiwilliger beim Einsatz  
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der Streuobstwiesen-App, ungeplante Einarbeitungszeiten weiterer Praktikanten und Absol-

venten des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) am Naturschutzzentrum, unzuverlässige 

Datengrundlage durch die Luftbildauswertung) und bei der Qualitätssicherung (veraltete oder 

aussagenschwache Luftbilder in der Obstwiesen-App). Deshalb konnte die Erfassung im 

Jahr 2018 nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden.  

 

Da viele Kreise mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten wurde vereinbart, die Erfassung 

im Jahr 2020 oder 2021 abzuschließen. Das Naturschutzzentrum hat die Streuobstwiesener-

fassung NRW daraufhin im AMP 2021 eingeplant und dafür 120 VE zugesprochen bekom-

men. Mithilfe weiterer Praktikanten und Absolventen des FÖJ konnten so die übrigen Flä-

chen vor Ort erfasst und die Daten in die Obstwiesen-App eingepflegt werden. Auch die luft-

bildgestützte Qualitätssicherung konnte so bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. 

Da auch die Nabu-Naturschutzstation Gelderland die restlichen Flächen im Südkreis Kleve 

abarbeiten konnte, ist die Erfassung im Kreis Kleve im Jahr 2021 damit abgeschlossen. 
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4 Vertragsnaturschutz 

Kiebitzschutz: 

Vom MULNV wurde erneut ein Erlass für eine effektive Verbesserung des Bruterfolgs vom 

Kiebitz erteilt. Wie bereits in den letzten Jahren gab es die Möglichkeit im Acker als einjähri-

ge Vertragsnaturschutzmaßnahme Feldvogelinseln anzulegen, vorausgesetzt mindestens 

drei Feldvogelbrutpaare waren vorhanden. Die Insel durfte dann ab den 1. April bzw. dem 

Datum des Vertragsabschlusses bis zur Ernte der angrenzenden Hauptfrucht nicht bearbei-

tet werden.  
 

Mitte März 2021, kurz vor der Saison, wurden die Ortslandwirte im Raum Emmerich-Rees 

alle telefonisch kontaktiert, da ein gemeinsames Treffen aufgrund der Pandemie nicht mög-

lich war. Bei den Telefonaten wurde das gemeinsame Vorgehen abgestimmt, um erneut ei-

nen reibungslosen Ablauf beim Schutz des Kiebitzes zu ermöglichen. In einigen Fällen fan-

den auch Ortstermine direkt an den Kiebitz-Ackerflächen statt, bei denen die weitere Vorge-

hensweise besprochen wurde. Von Seiten der Landwirtschaft wurde, wie in der Vergangen-

heit auch, der Einzelgelegeschutz (Markieren und Aussparen der Nester bei der Bewirtschaf-

tung) deutlich präferiert und eine Zusammenarbeit zugesagt. 

Die Anlage von Feldvogelinseln wurde weiterhin kritisch betrachtet, aufgrund der in den Bö-

den vorkommenden Samen von Hirse und Melde und der dafür verhältnismäßig geringen 

Ausgleichszahlung. Was langfriste Verträge z.B. im Vertragsnaturschutz angeht, meiden 

offensichtlich viele Landwirte weiterhin davor, diese abzuschließen. Interesse bestand dage-

gen nach wie vor für die Anlage von Blühstreifen über die Stiftung Rheinische Kulturland-

schaft, bei der es keine Vertragsbindung über mehrere Jahre gibt. 
 

Erfreulicherweise bekamen wir im Kiebitzschutz tatkräftige Unterstützung durch die Land-

schaftsökologie-Studentin der Westfälische Wilhelms-Universität Münster Emma Kölsch, die 

ihre Bachelorarbeit „Untersuchungen zum Schlupf- und Bruterfolg des Kiebitzes (Vanellus 

vanellus) auf intensiv bewirtschafteten Ackerflächen am Unteren Niederrhein“ bei uns ge-

schrieben hat.  

 

Zu Beginn der Saison wurden im Bereich von Emmerich und Rees die Felder nach Kiebitzen 

abgesucht. Anschließend wurden die Bewirtschafter kontaktiert, um sie zu informieren und 

mit ihnen das weitere Vorgehen abzusprechen. Falls die Flächenbewirtschafter dem Natur-

schutzzentrum nicht schon bekannt waren, kamen die entsprechenden Hinweise von be-

nachbarten Landwirten bzw. den Ortslandwirten. Die Zusammenarbeit verlief wie bereits in 

den Vorjahren gut. Trotz des erheblichen Aufwands bezüglich der Nestersuche und der 

Kommunikation mit den Bewirtschaftern sowie der beschränkten Personalressourcen, konn-

ten alle 67 Gelege, davon 42 Erstgelege, markiert werden. Auf Flächen, auf denen die Gül-

leausbringung mittels Verschlauchung stattfand, kamen wieder erfolgreich die Schutzkreuze 

zum Einsatz.  
 

Insgesamt wurden nur noch 49 Brutpaare festgestellt, von denen 42 Erst- und 25 Nachgele-

ge markiert wurden. Im Vorjahr brüteten im gleichen Gebiet 56 Brutpaare. Damit sank der 

Brutbestand weiter ab.  
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Der Schlupferfolg lag 2021 bei 50 % (Abbildung 85) und hat sich damit im Vergleich zum 

Vorjahr wieder etwas verbessert. Insgesamt konnten 17 flügge Jungvögel beobachtet wer-

den. Der ermittelte Bruterfolg betrug 0,34 Juv./BP und reicht damit nicht aus, um den Kiebitz-

Bestand zu erhalten. Nur am Standort „Reeserwelle“ konnte ein bestandserhaltender Bruter-

folg von 1,14 Juv./BP berechnet werden. Von Vorteil für die Kükenaufzucht war die feuchte 

Witterung in der Saison 2021. Dadurch waren Regenwürmer auch in den oberen Boden-

schichten vorhanden und der Boden blieb stocherfähig. Mindestens 14 Gelege (56 %) wur-

den allen Anschein nach prädiert (Abbildung 85). Interessant war der Aspekt, dass die Erst-

gelege mit 57% stärkere Verluste durch Prädation aufwiesen als die Nachgelege, von denen 

nur 50% prädiert wurden. Durch die intensive Betreuung der Landwirte und die Markierung 

der Nester konnten die Gelegeverluste durch landwirtschaftliche Bearbeitungen auf 3 % ver-

ringert werden. 

 

 

Abbildung 85: Schematische Darstellung des Schlupferfolges bzw. der Verlustursachen. Dar-
gestellt ist der prozentuale Anteil jeder Kategorie des Brutausganges in der Summe der mar-
kierten und überprüften Gelege. Die Gesamtzahl n entspricht 67 Gelegen. 

 

Prädation durch Greifvögel konnte für Mäusebussard und Rohrweihe nachgewiesen werden. 

Der Mäusebussard erbeutete dabei ein adultes Kiebitz-Männchen, was zur Aufgabe des Ge-

leges führte. Das verlassene Gelege wurde später von einem Mauswiesel gefressen. In ei-

nem anderen Fall befand sich die Rupfung eines adulten Kiebitzes durch eine Rohrweihe nur 

wenige Meter neben einem weiterhin bebrüteten Nest, aus dem drei Küken erfolgreich 

schlüpften. Die Prädation von Eiern durch Rabenkrähen wurde nicht beobachtet. Allerdings 

konnte in einigen Fällen bei prädierten Gelegen Kot von Rabenkrähen in der näheren Umge-

bung vom Nest ausfindig gemacht werden. Am Standort „Reeserwelle“ befanden sich Spu-

ren eines Dachses bei einer alten Wanderratten-Burg, die noch aus dem Vorjahr bekannt  
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war. An weiteren Standorten konnten Fuchsspuren in Form von Urinmarkierungen und 

Pfotenabdrücken sowie die Losung eines Iltisses nachgewiesen werden. 

In der Nähe des Standortes „Reeserwelle“ befand sich außerdem das Revier eines Wander-

falken. 
 

Im Rahmen der Untersuchungen für die Bachelorarbeit war es möglich, die Phase der Kü-

kenaufzucht genauer zu verfolgen. Dabei fiel auf, dass an den Acker-Standorten, an denen 

Blühstreifen eingesät worden waren, die Familien mit den Küken auf den Ackerflächen ver-

blieben. Die Altvögel führten ihre Küken nur dann ins je nach Standort auch weiter entfernte 

Grünland, wenn keine Blühstreifen vorhanden waren. 
 

Sämtliche Daten wurden aufbereitet, die Brutstandorte digitalisiert und für die Weitergabe an 

die Ortslandwirte für die Saison 2022 vorbereitet. Für 2022 wurde ein vergleichbares Verfah-

ren mit den Ortslandwirten vereinbart. 
 

Abschließend wurden auch die Ergebnisse der flächendeckenden, kreisweiten Synchronzäh-

lung des Kiebitzes von April 2020 im Kreis Kleve für die Veröffentlichung in der Schriftenrei-

he „Natur in NRW“ intensiv aufbereitet und dargestellt. 

 

 

Wettbewerb Wiesenvogelschutz: 

Das Naturschutzzentrum hat im Jahr 2021 zusammen mit der Stiftung Aufwind gGmbh für 

Natur- und Umweltschutz (Naturfotograf Klaus Tamm) erneut einen Wettbewerb zum Wie-

senvogelschutz veranstaltet. Von Beginn an wurden die Kreislandwirtin und die Landwirt-

schaftskammer NRW beteiligt. Der Wettbewerb sollte einerseits ein Ansporn für die Landwir-

te sein, ihre freiwilligen Maßnahmen für die Wiesen- und Feldvogelfauna zu verstärken und 

andererseits diese Leistungen auch honorieren. Dazu dienten die Mittel der Stiftung, welche 

aber keine Förderung für den Aufwand des Naturschutzzentrums beinhalteten. 

Für die Maßnahmen wurde eine Bewertungsmatrix ausgearbeitet (Tabelle 36).  

 

Gewertet wurden zum einen Maßnahmen, die den Wiesen- und Feldvögeln zugutekommen, 

unabhängig von der tatsächlichen Anwesenheit dieser. Zum anderen wurde der direkte 

Schutz vorhandener Gelege bei der Bearbeitung der Felder honoriert. Dabei wurde jedes 

Gelege gewertet, das nach der Bearbeitung unversehrt blieb. Bei höheren Brutdichten, die 

die Bewirtschaftung besonders erschwerten, wurden Zusatzpunkte vergeben. Dies galt auch 

für Weideflächen, auf denen der betroffene Bereich ausgezäunt oder das Gelege mit einem 

Metallkorb geschützt werden kann. 
 

Der Wettbewerb wurde über die Presse bekanntgemacht. Landwirte, die an dem Wettbewerb 

teilnehmen wollten, konnten die Informationen auf der Homepage des Naturschutzzentrums 

abrufen und dort auch online ihre Maßnahmen zum Wiesenvogelschutz darstellen. 

 

Die Beteiligung hatte sich mit sieben Landwirten im Vergleich zu 2019 etwas gesteigert. Die 

eingereichten Maßnahmen waren sehr positiv und beachtenswert. 
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Die Preisträger wurden durch die Jury (Naturschutzzentrum, Kreislandwirtin, Landwirt-

schaftskammer) ausgewählt und am 11.11.2021 ausgezeichnet: Als Preise wurden verge-

ben: 1.Preis 5.000 € und drei 2. Preise je 2.000 €. Eine Wiederholung des Wettbewerbs ist in 

einem zweijährigen Turnus geplant. 

 

Tabelle 36: Bewertungsmatrix für Maßnahmen zum Wiesenvogelschutz auf Acker und Grün-
landflächen 

Maßnahme Punkte

Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch NZ * 0,5

Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch Landwirt 2

Extra-Punkte Gelegeschutz (bei einer Anzahl von mindestens 5 Gelegen) 10

Bearbeitungsfreie Schonzeit auf Maisäckern (22. März bis 20. Mai) 8

Anlage von Ackerbrachen durch Selbstbegrünung oder Einsaat bis 31.3. 8

Anlage von Blühstreifen oder -flächen durch Einsaat mit geeignetem Saatgut 8

Extra-Punkte Ackerbrache/Blühfläche bei einer Fläche ab 0,6 ha 15

Doppelter Saatreihenabstand im Winter- und Sommergetreide 5

Stehen lassen von Raps- oder Getreidestoppeln (außer Mais) über die Wintermonate 5

Ernteverzicht von Getreide (Streifen oder Teilfläche) 15

Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch NZ * 0,5

Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch Landwirt 2

Auszäunen von Nestern auf Weideflächen oder Schutz durch Metallkorb 2

Extra-Punkte Gelegeschutz (bei einer Anzahl von mindestens 5 Gelegen) 10

Einrichtung von ungemähten Teilflächen, Schonstreifen bei der Mahd 2

Einrichtung von Teilflächen im Intensivgrünland, die nicht gedüngt oder gespritzt werden** 2

Verzögerung der Mahd bzw. Beweidung bis 1.6. (nur bei Vorkommen von Wiesenvögeln) 4

Verzögerung der Mahd bzw. Beweidung bis 15.6. (nur bei Vorkommen von Wiesenvögeln) 8

* nur in der Region Rees-Emmerich möglich

** es muss ein erkennbarer Unterschied in der Vegetationszusammensetzung im Vergleich 

zur Intensivfläche sichtbar sein (mind. 5 Pflanzenarten zusätzlich)

Acker

Grünland

 
 

 

Weitere Tätigkeiten 

Im Folgenden werden weitere Tätigkeiten im Rahmen des Vertragsnaturschutzes stichwort-

artig aufgeführt: 
 

 Ständiges Bemühen um das Einwerben von Vertragsnaturschutzflächen, die Pfle-

ge von privaten Obstwiesen, Kopfbäumen und Hecken, Blühstreifen und Säume. 

Beratung und Vermittlung der Fördermöglichkeiten, unabhängig vom Schutzge-

bietsstatus. Extensivierungsverträge im Grünland werden meist mit dem Argument 

abgelehnt, dass keine Gülle ausgebracht werden dürfe.  

 Mehrere Anfragen und Beratung zur Anlage und Pflege von Obstwiesen sowie von 

Hecken. 

 Beratung und Unterstützung bei geplanten Pflanzungen von Kopfweiden, sowie 

Bereitstellung von optimalen Weiden-Setzstangen. 

 Beratung bei Antragstellung zur Kopfbaumpflege. 

 Beratung zur Anlage/Pflege eines Artenschutzgewässers. 

 Unterstützung von Privatpersonen bei der Einholung von Genehmigungen zur 

Verbrennung von Gehölzschnitt aus Kopfbaum- und Heckenpflegemaßnahmen 

 Beratungen zum Thema Blühstreifen und mittelfristige Pflege (Verein Permakultur, 

Nebenerwerbs-Landwirt in Winnekendonk). 
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 Teilnahme am jährlichen Erfahrungsaustausch (online). 

 Vorplanungen für 2022 zur Nestersuche u.a. auf VNS-Flächen mit Hilfe von Droh-

nen in Zusammenarbeit mit der Kreisjägerschaft Kleve. 

 

5 Artenschutz ohne Schutzgebietsbezug 

5.1 Steinkauz 

5.1.1 Betreuung von Steinkauzröhren 

Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve betreut aktuell 113 Nistkästen, die regelmäßig kon-

trolliert und gewartet werden. Etwa ein Drittel der Nistkästen liegt in den Betreuungsgebieten 

NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer, NSG Grietherorter Altrhein sowie LSG 

Dornicksche Ward. Die übrigen Kästen befinden sich außerhalb der Schutzgebiete, werden 

aber ebenfalls vom Naturschutzzentrum betreut und kontrolliert. 

Ein paar Nistkästen wurden repariert und eine Röhre wurde 2021 komplett ausgetauscht. 

Sieben Kästen wurden 2021 an neuen Standorten angebracht. Die Nistkästen werden dem 

Naturschutzzentrum vom Kreis Kleve kostenlos zur Verfügung gestellt. Zudem baut ein Mit-

arbeiter einige Röhren selbst. Insgesamt ist der Bestand an Steinkauzkästen aktuell als aus-

reichend hoch einzustufen. 

 

5.1.2 Steinkauzkartierung im „Exo-Gebiet mit Erweiterung“ 

Steinkauzkartierungen werden gemäß des Arbeits- und Maßnahmenplanes (AMP) in einem 

dreijährigen Rhythmus durchgeführt. Die letzte Kartierung gemäß des AMP erfolgte 2017. Im 

Vorjahr hätte demnach wieder eine Steinkauzkartierung im AMP berücksichtigt werden sol-

len. Aufgrund des erheblichen Mehraufwandes zur Erstellung weiterer MAKOs, wurde sie 

jedoch ins Jahr 2021 geschoben. Im Kartierungsgebiet zwischen Emmerich und Rees – dem 

sogenannten „Exo-Gebiet“ – findet seit 1977 mit Unterbrechungen ein Langzeitmonitoring 

des Steinkauzes statt. Das Untersuchungsgebiet (s. Abbildung 86) umfasst dabei die Be-

treuungsgebiete NSG Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer, NSG Grietherorter Alt-

rhein sowie Teile des NSG Dornicksche Ward, geht jedoch auch über diese hinaus. 

Da es in den Zwischenjahren 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 bis 2020 gelang, diese Kartie-

rung auch außerhalb des AMP durchzuführen, liegen nun für die letzten elf Jahre durchge-

hende Ergebnisse vor (s. Abbildung 87 und Tabelle 37). 

Da der Steinkauz eine Art ist, bei der von Jahr zu Jahr z.B. witterungsbedingt größere Be-

standsschwankungen vorkommen, ist eine jährliche Kartierung eigentlich unumgänglich, um 

langfristige Entwicklungen aufzeigen zu können. Gerade bei einer hohen Schwankungs-

breite können einmalige Kartierungen keine verlässlichen Werte liefern, sondern sind kaum 

mehr als eine Momentaufnahme. Um Aussagen über die langfristige Bestandsentwicklung 

und die ungefähre Höhe eines Sockelbestandes treffen zu können, wäre deshalb eine Ver-

kürzung der Kartierungsintervalle wünschenswert. Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve 

wird sich zudem weiterhin darum bemühen, in den Zwischenjahren Kartierungen mit Hilfe 

von studentischen Hilfskräften durchzuführen. 
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5.1.2.1 Methode 

Wie in den Vorjahren wurde 2021 die Steinkauzpopulation im 40 km² großen Untersu-

chungsgebiet, bestehend aus dem sogenannten “Exo-Gebiet” (35,4 km², EXO 1983) und 

dessen Erweiterungsfläche (4,6 km²) nördlich des Millinger Meers erfasst. 

Die Bestandserfassung des Steinkauzes erfolgte mit Hilfe einer Klangattrappe nach den 

Vorgaben von EXO & HENNES (1978): 4 Abspielpunkte pro km² bei trockenem Wetter und 

Windstärken unter 3 Bft, Abspielen der Klangattrappe in vorgegebener Frequenz und Zeit-

spanne. 

Das insgesamt 40 km² große Gebiet mit theoretisch 160 Abspielpunkten (4 pro km²) wurde 

zwischen Februar und April 2021 in den Nachtstunden dreimal flächendeckend kartiert. 

In jedem Durchgang wurden die im Jahr 2008 festgelegten 146 Abspielpunkte angefahren. 

Die Differenz zu den theoretischen 160 Abspielpunkten entsteht dadurch, dass nicht in allen 

Bereichen des Gebietes Steinkauzreviere zu erwarten sind, da geeignete Strukturen fehlen. 

Dies betrifft vor allem die Feldflur zwischen Bienen, Androp und Rees sowie die an den 

Rhein grenzenden Flächen. 

Jeder Duettgesang von Männchen und Weibchen sowie jeder Reviergesang eines Männ-

chens wurden als Reviernachweis gewertet, ebenso wie allein rufende Weibchen. Laut EXO 

& HENNES (1978) konnten so bei guten Witterungsverhältnissen 80 – 90 % der Steinkauzre-

viere bei einer einzigen Kontrollfahrt erfasst werden. Die diesjährige dreifache Befahrung der 

Abspielpunkte verspricht demnach eine hohe Genauigkeit der Ergebnisse. 

 

 

5.1.2.2 Ergebnisse 

In dem 40 km² großen Untersuchungsgebiet (Exo-Gebiet + Erweiterungsgebiet) wurden in 

den Monaten Februar bis April 2020 insgesamt 67 Reviere (2020: 65 Reviere) erfasst. Auf 

das Exo-Gebiet entfallen davon 55 Reviere (2020: 58 Reviere). Dies entspricht einer Revier-

dichte von knapp 1,6 (Exo-Gebiet) bzw.1,7 (Gesamtgebiet) Revieren/km². Sie ist damit im 

Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Langfristig gesehen besteht aber immer noch ein 

negativer Trend der Bestandsentwicklung (s. Abbildung 87). Seit 2005 ist ein deutlicher Be-

standsanstieg festzustellen, der 2012 und 2013 sein Maximum erreichte. Bis 2016 ging der 

Bestand dann wieder zurück, um seitdem wieder anzusteigen.  

Die höchsten Steinkauzdichten befinden sich aktuell in den traditionellen Dichtezentren bei 

Esserden und Dornick mit jeweils 3-5 Steinkauzrevieren pro km². Weitere Dichtezentren be-

finden sich bei Bienen und östlich des Millinger Meers mit jeweils 3 Steinkauzrevieren pro 

km². Die übrigen besiedelten Bereiche weisen eine Steinkauzdichte von 1 bis 2 Revieren auf 

(s. Abbildung 86). 
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Abbildung 86: Reviere und Siedlungsdichte des Steinkauzes im "Exo-Gebiet mit Erweiterung" 
(40 km²) zwischen Emmerich und Rees im Jahr 2021, dargestellt als Steinkauzreviere pro km². 

 

Abbildung 87: Durchschnittliche Siedlungsdichte des Steinkauzes im "Exo-Gebiet" zwischen 
Emmerich und Rees (35,4 km²), dargestellt als Reviere pro km² im Zeitraum von 1977 bis 1987 
sowie 1997, 1999, 2005, 2008 und 2011 bis 2021 mit Trendlinie. 
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Tabelle 37: Siedlungsdichte (Anzahl Steinkauzreviere pro km²) und absolute Anzahl der Stein-
kauzreviere im "Exo-Gebiet" zwischen Emmerich und Rees (35,4 km²) im Zeitraum von 1977 bis 
1987 sowie 1997, 1999, 2005, 2008 und von 2011 bis 2021. 

Jahr 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Siedlungsdichte  1,61 1,89 1,44 1,61 1,81 1,84 2,01 1,81 1,19 1,10 

Anzahl Reviere 57 67 51 57 64 65 71 64 42 39 

 

Jahr 1987 1997 1999 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

Siedlungsdichte  1,19 1,53 0,99 0,90 1,50 1,24 1,83 1,83 1,41 1,33 

Anzahl Reviere 42 54 35 32 53 44 65 65 50 47 

 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Siedlungsdichte  1,27 1,35 1,50 1,6 1,6 1,55 

Anzahl Reviere 45 48 53 56 58 55 

 

 

Abbildung 88: Zwei junge Steinkäuze vorm Nistkasten. 2021 sind in den 38 kontrollierten Nist-
kästen insgesamt 16 Jungvögel flügge geworden.  

 

5.1.2.3 Bruterfolgskontrolle 

Der Reproduktionserfolg des Steinkauzes wurde von 1998-2005 jährlich stichprobenartig 

untersucht (s. Tabelle 38). Danach erfolgten aufgrund der Kürzungen durch das Land NRW 

keine jährlichen Erfolgskontrollen mehr. Auf ehrenamtlicher Basis wird inzwischen versucht,  
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im dreijährigen Turnus eine Bruterfolgskontrolle durchzuführen. Die letzte Kontrolle fand 
2017 satt.  
 

Im Jahr 2021 gelang es im Rahmen einer Bachelorarbeit wieder eine Bruterfolgskontrolle 

durchzuführen. Zwischen Ende Mai und Anfang Juli wurden 38 Nistkästen im Exo-Gebiet 

plus Erweiterung kontrolliert. Nistkästen, in denen Brutaktivität festgestellt wurde, wurden zu 

einem späteren Zeitpunkt erneut aufgesucht und mit Fernglas und Spektiv beobachtet. Auf 

diese Weise wurde die Zahl der Jungvögel, die das Äsltingsstadium erreicht haben (ungefähr 

30 Tage alt) ermittelt. Bei Erreichen dieses Stadiums wurden sie als flügge Jungvögel ange-

nommen.  

Es waren 16 Kästen von Steinkäuzen besetzt. Von diesen haben neun nachweislich gebrü-

tet. Zwei der Gelege gingen verloren, mindestens eins davon sehr wahrscheinlich durch 

Prädation durch einen Steinmarder. Die sieben weiteren Brutpaare waren erfolgreich. Insge-

samt sind 16 Jungvögel flügge geworden. Der Bruterfolg betrug damit 1,78 Jungvögel pro 

Gelege (s. Tabelle 38) und ist demnach gegenüber 2017 etwas gesunken. Auffallend ist der 

hohe Anteil an „Nicht-Brüter“ von knapp 44% (hier gingen auch alle Zweifelsfälle mit ein). Im 

Februar 2021 gab es einen für den Niederrhein verhältnismäßig starken Wintereinbruch mit 

10 Tagen geschlossener Schneedecke. Ob dies eine Auswirkung auf die Brutaktivitäten hat-

te, ist jedoch unklar. Da keine Naturbruten in die Untersuchung eingeflossen sind, kann der 

tatsächliche Bruterfolg vom ermittelten Wert abweichen. 

 

Tabelle 38: Stichprobenartig kontrollierter Bruterfolg im Exo-Gebiet von 1998 bis 2005 sowie 
2008, 2011, 2017* und 2021* (*inklusive Erweiterung). 

Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2011 2013 2017 2021

kontrollierte Nistkästen k.A. k.A k.A k.A k.A k.A 31 24 28 43 34 61 38

Naturbruten k.A. k.A k.A k.A k.A k.A k.A 2 k.A k.A k.A k.A k.A.

besetzte Nistkästen 16 20 20 12 19 21 20 10 15 28 18 16 16

nicht gebrütet k.A. (3?) k.A k.A (1?) ? (1?) k.A 2 17 9 5 7

kein Schlupferfolg/ Ausfliegeerfolg 3 3 6 2 0 4 4(-9) 6? 4? 7 k.A 1 2

Nistkästen mit 1 Jungvogel (JV) 0 0 4 1 1 1 1 0 1 0 k.A 3 0

Nistkästen mit 2 JV 3 9 2 0 3 5 2 1 2 1 k.A 2 5

Nistkästen mit 3 JV 7 3 6 5 9 9 5 3 4 3 k.A 3 2

Nistkästen mit 4 JV 3 2 1 4 5 2 2 2 1 0 k.A 2 0

Nistkästen mit 5 JV 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 k.A 0 0

Gesamtanzahl JV 39 35 35 32 54 46 33 19 26 11 19 24 16

Anzahl Brutpaare 16 17 20 12 18 21 20 12 13 11 9 11 9

Bruterfolg JV/Gelege 2,4 2,1 1,8 2,7 3,0 2,2 1,7 1,6 2,0 1,0 2,1 2,2 1,8  
 

 

 

5.2 Uhu 

Im Verlauf der Brutsaison wurden mehrere Brutstandorte aufgesucht und kontrolliert. Zusätz-

lich fand ein Austausch mit ehrenamtlichen Unterstützern statt. 
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5.3 Betreuung und Monitoring der Weißstorchbestände  

Der Weißstorchbestand im Kreis Kleve wurde, wie bereits in den letzten Jahren, durch das 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve erfasst. Hierzu wurden zu Beginn der Brutsaison im April 

alle bekannten Nisthilfen und Neststandorte nach möglichen Brutpaaren abgefahren. Es 

stellte sich dabei heraus, dass wieder neue Nisthilfen hinzugekommen sind. Der Brutverlauf 

bis zum Flüggewerden der Jungen wurde in den darauffolgenden Wochen dokumentiert. 

Zusätzlich wurden einige Besitzer der Nisthilfen nach der Ankunfts- und Brutanfangszeit be-

fragt. Waren die Störche beringt, wurde der Code, sofern möglich, abgelesen und der Vogel-

schutzwarte gemeldet. Aufgrund des Ablesens, der vielen Nisthilfen und zunehmenden Brut-

paarzahlen sowie der oftmals weiten Fahrtstrecken gestaltete sich das Monitoring zeitinten-

siv.  
 

Insgesamt konnten dieses Jahr 51 Brutpaare festgestellt werden (s. auch Karte 24 und 25 im 

Anhang II), im Vorjahr waren es 37 (im Bericht 2020 sind 36 Brutpaare angegeben. Ein Brut-

paar wurde nachträglich ergänzt.). Damit ist der Bestand dieses Jahr besonders stark ange-

stiegen. Die Zunahme beträgt knapp 38 %. Ein weiteres Paar hat eventuell in Kranenburg-

Nütterden gebrütet. Das Nest war zumindest zeitweise besetzt, der Brutstatus ist jedoch un-

gewiss.  
 

 

Abbildung 89:Fütternder Altstorch. Der Brutbestand ist 2021 deutlich angestiegen. 

 

Der Bruterfolg fiel im Jahr 2021 deutlich schlechter aus als 2020. Insgesamt sind 68 

Jungstörche flügge geworden, im Vorjahr waren es noch 87. Da es dieses Jahr deutlich 

mehr Brutpaare gab, ergibt sich daraus ein Bruterfolg von 1,33 flügge Jungtiere pro Brutpaar 

(2020: 2,42 flügge Jungtiere/Brutpaar). Trotz des Anstieges an Brutpaaren ist die Anzahl der 

Paare, die erfolgreich gebrütet haben leicht von 35 auf 34 abgesunken. Das bedeutet, dass 

2021 ein Drittel der Paare erfolglos war. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen war 

das Frühjahr 2021 relativ feucht und es hat oft geregnet. 
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Dadurch sind einige Jungstörche vermutlich unterkühlt. Des Weiteren handelt es sich bei den 

neu hinzugekommen Brutpaaren sehr wahrscheinlich größtenteils um Störche, die das erste 

Mal gebrütet haben. Ihnen fehlt noch die Erfahrung. Ein weiterer Grund könnte aber auch 

eine zunehmende Nahrungskonkurrenz unter den Paaren sein.  

Neben dem Monitoring wurden zusätzlich auch die Bürger und Bürgerinnen zu Nisthilfen und 

anderen Fragen rund um den Weißstorch beraten.  

 

 

6 Wissenschaftliche und beratende Aufgaben 

6.1 Beratung von Behörden 

Beratung von Behörden (einschließlich Universitäten und sonstigen Verbänden) findet re-

gelmäßig und umfangreich sowohl mit als auch ohne konkreten Bezug zu den gemäß AMP 

betreuten Schutzgebieten statt.  

Für die Stadt Kalkar und die Gemeinde Bedburg-Hau wurden erneut die Nistkästen betreut, 

d.h. teilweise neu aufgehängt, die Belegung kontrolliert und im Herbst die Reinigung durch-

geführt (vgl. Arbeitsbericht 2020). Im Gebiet der Gemeinde Bedburg-Hau wurden 104 Kästen 

betreut, im Bereich der Stadt Kalkar 30. 

Bisher konnte nicht beobachtet werden, dass Meisenarten (wie für die Niederlande beschrie-

ben) Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS) mit Brennhaaren fressen. Es ist aber 

möglich, dass die jungen Raupen des ersten und zweiten Larvenstadiums gefressen werden, 

die noch keine Brennhaare haben. Da die jungen Raupen sich jedoch in den Baumkronen 

aufhalten, ist dies kaum zu beobachten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das alleinige 

Aufhängen von Meisen-Nistkästen für eine erfolgreiche Eindämmung der lokalen Populatio-

nen nicht ausreicht. Vielmehr müssen Fressfeinde (z.B. Fledermäuse), Parasiten oder Para-

sitiode (u.a. Schlupfwespen, Raupenfliegen) des EPS umfassender im Umfeld gefördert 

werden. Dazu sind naturnahe Strukturen wie extensiv genutzte Säume, Brachen und natur-

nahe Gehölzstrukturen oder Hecken im Umfeld wichtig. 

Die zahlreichen Anfragen von Planungsbüros nach Daten zu planungsrelevanten Arten sind 

an dieser Stelle nicht aufgelistet. Bei solchen Anfragen werden die Daten selbst - sofern mit 

öffentlicher Förderung erhoben - nicht in Rechnung gestellt, wohl aber der ggf. anfallende 

zusätzliche Aufwand für Aufbereitung und Zusammenstellung. Ebenfalls hier nicht im Detail 

aufgeführt werden alle Anfragen von Privatpersonen zu artenschutzrechtlichen Prüfungen 

bei Bauvorhaben. 

Die übrigen Inhalte sind im Folgenden stichwortartig aufgelistet, soweit sie nicht bereits unter 

„Gebietskontrollen, Kooperationen, Gebietsmanagement“ für die betreuten Gebiete genannt 

sind: 
 

- Beratung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin zu Nisthilfen von 

Trauerseeschwalbe im Rahmen von Artenschutzprojekten 

- Beratung der Bioshärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue zu Artenschutz-

maßnahmen für die Trauerseeschwalbe 
- Beratung der Staatsbosbeheer Utrecht (Niederlande) zur Optimierung von Nisthilfen für 

Trauerseeschwalben 
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- Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes & Regionalforstamt Niederrhein: Beratun-

gen zum Gehölz-Rückschnitt am Rheinufer 
- LANUV: Anfragen zu den Leitbetrieben 

- LANUV: Anfrage zu Brutbeständen von Wiesenvögeln 

- LANUV: Zusammenstellung der aktuellen Wiesenvogeldaten 2021 

- LANUV: Aktualisierung der TaskApp bezüglich des Arbeitsprogrammes des Naturschutz-

zentrums 

- LANUV: Beratungen und Abstimmungen zum MAKO Rhein-Fischschutzzonen zwischen 

Emmerich und Bad Honnef 

- LANUV: Anfrage zu Projekten in der Rheinaue (IKSR Biotopverbund) 

- LANUV: Vertragsnaturschutz und Dünge-VO 

- LANUV: Anfrage wegen Vogelkadavern in Uedem 

- LANUV: Anfrage wegen Fernerkundung von Grünland mit Satelliten 

- LANUV: Anfrage hinsichtlich von Seen im Kreis Kleve bezüglich des Monitorings für die 

EU-Wasserrahmenrichtlinie 

- LANUV (über Planungsbüro): Anfrage nach Datengrundlage für eine Biotopkartierung 

- Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) NRW: Anfrage nach Veranstaltungen 

- LAND NRW: Anfrage zu einem Filmbeitrag zum 75-jährigen Bestehens des Landes NRW 

- MULNV: Anfrage über den Dachverband Biologischer Stationen zu sog. Leuchtturmprojek-

ten 

- MULNV: Stand der Umsetzung des MAKO für das VSG „Unterer Niederrhein“ 

- MULNV: Anfrage wegen des Vertragsverletzungsverfahrens VSG „Unterer Niederrhein“ 

- MULNV: Artenvielfalt im ländlichen Raum 

- MULNV: Anfrage wegen Naturschutzkooperationen der Landwirtschaft nach niederländi-

schem Vorbild 

- Bezirksregierung Düsseldorf: Anhörungsverfahren zum Umbau der Schleuse Brienen 

- Bezirksregierung Düsseldorf: Maßnahmenprogramm 2022-2027 der EU-

Wasserrahmenrichtlinie 

- Kreis Kleve: Beratung zu Bohrungen im Rahmen von Bodenuntersuchungen 

- Kreis Kleve: Beratung der Unteren Fischereibehörde zu den Ergebnissen von Befischun-

gen am Reeser Meer 

- Kreis Kleve: Meldungen an die UNB zu Heckenbeseitigungen und Baumfällungen in Land-

schaftsschutzgebieten 

- Kreis Kleve: Beratung und Zuarbeit zu einer Anfrage zum Stand der Maßnahmenumset-

zung und zur Entwicklung der Vogelbestände im Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein 

- Kreis Kleve: Beratung des Landschaftsbeirates  

- Kreis Kleve: Anfrage eines Kreistagsmitgliedes zum Entwurf des Landschaftsplanes Em-

merich-Kleve 

- Kreis Kleve: Abfrage zum Bestand und Bedarf an NSG-Schildern in den betreuten Schutz-

gebieten 

- Kreis Kleve: Anfrage wegen ökologischer Baubegleitung beim Glasfaser-Ausbau Uedemer 

Bruch 

- Stadt Kleve / Planungsbüro Sterna: Anfrage zu Kompensationsflächen und Feldvogelkon-

zept 

- Stadt Kleve: Anfrage zu Wildbienen auf einem Sportplatz im Tiergartenwald 

- Stadt Kleve: Rhine Cleanup 

- Stadt Rees: Beratung zur naturschutzorientierten Pflege einzelner Ausgleichsflächen im 

Stadtgebiet 

- Stadt Rees: Beratung zu vorgezogenen CEF Maßnahmen im Rahmen eines Bebauungs-

planes 

- Stadt Rees: Beratung zum Verlauf der geplanten Amprion-Erdkabeltrasse sowie zum Moni-

toringprogramm 

- Stadt Rees: Anfrage zu digitaler Besucherlenkung 
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- Stadt Rees: Beratung zu Besucherlenkung am Millinger Meer (u.a. Seilzugfähre) 

- Stadt Emmerich: Beratung zum Saatkrähenmanagement 

- Stadt Emmerich: Beratung zu einer Quelle am Eltenberg 

- Stadt Emmerich: Beratung zu Ausgleichsflächen im Stadtgebiet 

- Stadt Emmerich: Durchführung des Rhine cleanup 

- Stadt Kalkar: Beratung zum Entwicklungskonzept Graben- und Wallzone 

- Gemeinde Bedburg-Hau: Beratung zur Pflege / Einsaat städtischer Grünflächen 

- Gemeinde Weeze: Rodungen und Rückschnitt von Gehölzen in der Rekultivierung Sie-

mes/GMG 

- Gemeinde Rheurdt: Anfrage zu einer Mountainbike-Strecke 

- Deichverband Bislich-Landesgrenze/Büro Böhling: div. Anfragen, u.a. zur Deichsanierung 

- Deichverband Bislich-Landesgrenze: Beratung zur Fischpassierbarkeit der Schleuse zwi-

schen Haffenscher Landwehr und Reeser Altrhein 

- Deichverband Bislich-Landesgrenze: Anfrage wegen geotechnischer Untersuchungen im 

Gebiet Lohrwardt 

- Deichverband Bislich-Landegrenze: Anfrage nach Maßnahmen zu ökologischen Verbesse-

rungen im Polder Lohrwardt 

- Hochschule Rhein-Waal: Beratung zum Thema Bibervorkommen im Kreis Kleve 

- Hochschule Rhein-Waal: Nährstoffbilanzen im Kreis Kleve 

- Hochschule Rhein-Waal und privater Verein: Permakultur 

- Hochschule Rhein-Waal: Anfrage eines Studenten zur kurzzeitigen Ausbringung eines 

Fliegengitters im Millinger Meer zur Anzucht von Algen für einen Bioreaktor zur Abwasser-

reinigung 

- Universität zu Köln: Informationen zu Wasserständen 

- Universität zu Köln: Akkreditierung des geplanten Masterstudiengangs „Ecology, Evolution 

and Environment“ 

- Landwirtschaftskammer Rheinland: Anfrage wegen eines neuartigen Beweidungssystems 

- Deutsche Bahn: Beratung zur Ausgestaltung eines Ökotunnels im Zusammenhang mit 

dem Ausbau der Betuwe-Linie  

- Diverse Wasser- und Bodenverbände: Anfragen zum Thema Nutriakontrolle 

- Stiftung Rheinische Kulturlandschaft: Projekte im Kreis Kleve 

- Rheinfischereigenossenschaft: Maßnahmen zum Erhalt rheinangebundener Gewässer 

- Wasserburg Rindern: Anfrage wegen Umweltaktionstag 2022 

- Dachverband Biologischer Stationen: diverse Anfragen, u.a. wegen der Zusammenarbeit 

mit den Kulturlandschaftsstiftungen 

- Anfrage Tiergarten Kleve wegen Artenschutztagen 

- Anfrage wegen Brutflößen für Flussseeschwalben 

- Anfrage wegen eines Projektes zum Monitoring in Abgrabungsbereichen und zu ökologi-

schen Verbesserungen (GIBBS) 

- Fridays for Future Rees: Anfrage wegen des Bürgerwaldes in Rees 
 

 

6.2 Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen ohne 
Schutzgebietsbezug 

Das Naturschutzzentrum hat sich auch 2021 an Gänsezählungen der NWO beteiligt. Dazu 

erfolgten in den Wintermonaten monatliche Erhebungen sowie eine Erfassung der „Som-

mergänse“ im Juli in den Zählgebieten Millingen, Lohrwardt und Hönnepel. 

Die Koordinatoren der Landesweiten Saatkrähen- und Kormoranerfassung in der NWO wur-

den beraten und bei der Zusammenstellung der lokalen Daten unterstützt. 
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7 Naturschutzbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

7.1 Infozentrum Keeken 

Der Betrieb des Infozentrums Keeken war im Jahr 2021 durch die Covid-19-Pandemie er-

neut massiv beeinträchtigt. Nur in Teilen der Saison konnte es mit reduzierten Öffnungszei-

ten für Besucher zugänglich gemacht werden. Auch die in den Vorjahren angebotenen 

abendlichen „Kaffeevorträge“ mussten wegen der Schließung bzw. der Hygienebestimmun-

gen entfallen. Der Rückgang der Besucherzahlen war entsprechend deutlich. Auch während 

der letztlich doch möglichen Öffnungszeiten zeigte sich die Zurückhaltung vieler Personen 

bei Aufenthalten in Innenräumen. Zudem war eine Öffnung des Infozentrums dann personell 

nicht möglich, wenn die Hygienebestimmungen eine zweite Aufsichtsperson zur Kontrolle 

und Umsetzung erforderten. 

Die drei Heimatvereine Bimmen, Düffel und Keeken waren wie im Vorjahr wegen der Covid-

19-Pandemie zurückhaltend bei den Diensten im Infozentrum, weil es sich bei den Beteilig-

ten fast ausschließlich um ältere und daher besonders gefährdete Personen handelt. 

Das Naturschutzzentrum hat im Jahr 2021 erneut an einem von der IKSR organisierten (vir-

tuellen) Treffen der Besucherzentren entlang des Rheins teilgenommen. Alle Zentren muss-

ten sich mit einer vergleichbar schwierigen Situation auseinandersetzen. In den letzten Jah-

ren hat das Naturschutzzentrum versucht, u.a. durch die digitale Vernetzung mit anderen 

Zentren und mit Freizeitangeboten das Problem rückläufiger Besucherzahlen anzugehen. 

Diese Tätigkeiten seien im Folgenden stichwortartig aufgelistet: 
 

- Das Infozentrum Keeken wurde über die IKSR (Internationale Kommission zum Schutz des 
Rheins) mit anderen Besucherzentren entlang des Rheins vernetzt und ist auch über die 
Homepage der IKSR aufzufinden. Siehe 
https://www.iksr.org/de/oeffentliches/besucherzentren/wo 

- Das Infozentrum ist als POI und Hörerlebnis (Audiodatei mit Beschreibung) Teil des regiona-
len Routingportals www.niederrheintouren.de, welches u.a. im Austausch mit der Stadt Kle-
ve 2018 fertiggestellt wurde. 

- Im Infozentrum Keeken wurde in dem Portal Geocaching.com ein Geocache eingerichtet, um 
auch diese Besuchergruppe zu erschließen. Siehe 
https://www.geocaching.com/geocache/GC3YJHF_de-gelderse-poort-infozentrum-
keeken?guid=ae280321-921b-48e9-8259-55cd3e2b576c 

- Der so genannte Milchradweg führt in Kleve über das Infozentrum Keeken (an der Planung 
beteiligt war auch die Stadt Kleve, siehe https://www.kuhlturlandschaft.de/milchradweg-
kreis-kleve.html)  

- In einem von der Euregio geförderten Projekt u.a. mit De Bastei (Nijmegen) fand ein intensi-
ver Austausch der Besucherzentren in der Region statt. Die beteiligten Einrichtungen wie das 
Infozentrum Keeken sind auf einer gemeinsamen Internetpräsenz dargestellt. Siehe 
http://rhein-waal.eu/de/sammlung/ . Ein weiterer gemeinsamer Interreg-Antrag zur Aktuali-
sierung der Ausstellungen konnte wegen des auslaufenden Förderprogramms Interreg V und 
wegen des Wechsels in der Geschäftsführung von De Bastei inmitten der Covid19-Pandemie 
noch nicht realisiert werden. 

- Mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (Frau Dr. Brüggler) wurde überlegt, 
im Zuge der Anerkennung des niedergermanischen Limes als UNESCO-Welterbe eine Ausstel-
lung im Infozentrum zu realisieren, weil sich mehrere Fundstellen in der Region befinden. Ei-
ne Konkretisierung konnte bisher nicht erfolgen. 

https://www.iksr.org/de/oeffentliches/besucherzentren/wo
http://www.niederrheintouren.de/
https://www.geocaching.com/geocache/GC3YJHF_de-gelderse-poort-infozentrum-keeken?guid=ae280321-921b-48e9-8259-55cd3e2b576c
https://www.geocaching.com/geocache/GC3YJHF_de-gelderse-poort-infozentrum-keeken?guid=ae280321-921b-48e9-8259-55cd3e2b576c
https://www.kuhlturlandschaft.de/milchradweg-kreis-kleve.html
https://www.kuhlturlandschaft.de/milchradweg-kreis-kleve.html
http://rhein-waal.eu/de/sammlung/
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7.2 Anfragen von Bürgern und Vereinen 

Anfragen von Bürgern und Vereinen (einschließlich Naturschutzverbänden) machen stets 

einen großen Anteil der Öffentlichkeitsarbeit des Naturschutzzentrums aus. Die folgende 

Übersicht gibt einen Auszug aus der Fülle der verschiedenen Anfragen wieder, die im Jahr 

2021 häufiger waren als erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie scheinen deutlich mehr 

Menschen sich in der Natur aufzuhalten und dabei Entdeckungen zu machen, die Fragen 

aufwerfen. Mit diesen Fragen wenden Sie sich dann vermehrt an das Naturschutzzentrum im 

Kreis Kleve.  

Die zahlreichen Anfragen von Planungsbüros oder anderen Unternehmen nach Daten z.B. 

bei Planungen von Deichen, Straßen, Eisenbahn, Radwegen, Windparks oder Glasfaser-

ausbau sind hier nicht aufgeführt. Hier ebenfalls nicht aufgeführt sind mehrere Anfragen von 

Privatpersonen zu artenschutzrechtlichen Begehungen bei Bauvorhaben. 
 

- Anfrage der NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln zu Nisthilfen und Artenschutzmaß-

nahmen für die Trauerseeschwalbe 

- Anfrage der NABU-Naturschutzstation Niederrhein zur Herstellung und Reparatur von Nisthil-

fen für die Trauerseeschwalbe 

- Beratung der NABU-Naturschutzstation Gelderland zu Initialpflanzungen von Röhricht und die 

Anzucht autochthoner Röhricht- bzw. Schilfpflanzen 

- NABU-Bundesverband / Dachverband der Biologischen Stationen: Betreuung des Vogel-

schutzgebietes „Unterer Niederrhein“ 

- NABU-Naturschutzstation Niederrhein / Kreis Kleve: Mitarbeit an einem Heimatbuch in Zu-

sammenarbeit mit dem Bildungsbüro 

- ARK (Niederlande): Konzept „smart rivers“ am Unteren Niederrhein 

- Biologische Station im Kreis Neuss: Anfrage zur Beweidung an Baggerseen. 

- Biologische Station Krickenbecker Seen: Beratung zur Lösung von Fischotter-Gefahrenstellen 

- Niederrheintourismus: Anfrage zu „Reisen für alle“ (barrierefreie Angebote) 

- Diverse Anfragen wegen verletzter und/oder gefundener Tiere (Fledermäuse, Igel, Vögel, 

Schildkröten, etc.), Bergung und Versorgung. 

- Anfragen von Privatpersonen zum NSG Sonsfeldsches Bruch, Hagener Meer und Düne 

(Themen Biber und Massenvermehrung von Unterwasserpflanzen) 

- Sehr zahlreiche Anfragen zu Praktika von Schülern oder Studierenden 

- Zahlreiche Anfragen von Privatpersonen zur Förderung von Insekten, blütenreichen Gärten 

und der Anlage von blütenreichen Wiesen, Beratungen zur ökologischen Gartengestaltung 

- Anfragen von Privatpersonen zu Heckenpflanzungen mit heimischen Sträuchern 

- Anfrage des Dorfvereins Dornick zur Förderung von Insekten und zur Strukturanreicherung 

der neu entstandenen Streuobstwiese 

- CDU-Ortsverband Elten: Anfrage wegen einer Insektenwand 

- Volksbank Emmerich-Rees: Anfrage zu Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität 

auf den Flächen von Sportvereinen 

- Anfrage und Beratung der Sparkassen-Stiftung zu Wildbienen 

- Dorfverein Dornick: Schutz von Wildbienen 

- Beratungen zu Trockenschäden an Bäumen 

- Anfrage zum Wasserstand in der Kalflack 

- Anfrage von Privatpersonen zu Kompensationsmaßnahmen und Ökokontos 

- Anfrage einer Privatperson zu „Bioblitz“ 

- Anfrage einer Privatperson zum Fraß von Kultur-Blaubeeren in Plantage durch Stare 

- Anfrage einer Privatperson zu Gänsen und Vogelgrippe 

- Anfrage einer Privatperson zu möglicherweise illegaler Jagd auf Raubsäuger 
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- Anfrage einer Privatperson zu Wasserpflanzen in der Niers 

- Anfrage einer Privatperson zur persönlichen CO2-Kompensation durch Baumpflanzungen 

- Anfrage einer Privatperson zu Amphibienwanderungen 

- Anfrage einer Privatperson zu Vogelfütterungen in Schaephuysen 

- Anfrage einer Privatperson zu Vogelschlag an einer Amprion-Stromtrasse bei Haldern in 

Verbindung mit fehlenden Markierungen 

- Anfrage zu PV-Anlagen auf Baggerseen in Verbindung mit grüner Wasserstoffproduktion  

- Anfrage wegen Teilnahme am geplanten Art-Festival in Emmerich 2023 

- Anfrage der Biologischen Station Krickenbecker Seen zum Steinkauzprojekt des Natur-

schutzzentrums 

- Beratung einer Firma zur Beschädigung von Autos durch Austernfischer 

- Anfragen von Privateigentümern zu Kartierungen die von Planungsbüros im Auftrag des 

LANUV durchgeführt wurden. 

- Anfrage einer Studentin zum Thema Saumstreifen für ihre Abschlussarbeit 

- Anfrage einer Studentin zum Steinkauz im Kreis Kleve für ihre Abschlussarbeit 

- Diverse Anfragen von Privatpersonen zu Vogelbeobachtungsmöglichkeiten im Kreis Kleve  

- Diverse Anfragen zu Vögeln allgemein (u.a. Ringablesungen, Winterfütterung, etc.) 

- Anfrage nach Informationsmaterial zu den Schutzgebieten  

- Diverse Beratungen zu Nisthilfen (z.B. Weißstorch, Schleiereulen, Steinkauz, Fledermäu-

se). 

- Anfragen zu Hornissen-, Wespen-, Hummel- und Bienenschutzmaßnahmen. 

- Beratung und Unterstützung bei Fassadenverunreinigungen durch Mehlschwalbenkolonie 

- Anfragen zum Schutz von Bäumen vor Biberfraß 

- Anfrage zur Nachnutzung Trafoturm Borghees 

- Beratung der Deutschen Gießdraht zur ökologischen Aufwertung von Betriebsflächen in 

Emmerich 

- Uni Köln: Beratung zur Bepflanzung der Beete am Neubau auf dem Grundstück des Natur-

schutzzentrums (Erbpacht-Fläche) 

 
 

7.3 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
 

In der Tages- und Wochenpresse wurde über die Arbeit des Naturschutzzentrums in mind. 

98 Artikeln berichtet. Trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und der Absage zahl-

reicher Veranstaltungen über die sonst auch berichtet wird, ist dies wieder mehr als 2020. 

Schwerpunkte der Berichterstattung war vor allem eine Serie über die Naturschutzgebiete im 

Kreis Kleve in der NRZ und der Wettbewerb zum Wiesenvogelschutz, sowie zu Veranstal-

tungen des Naturschutzzentrums und Berichterstattungen über diverse Tier- und Pflanzenar-

ten. Veranstaltungen der seit Anfang 2018 eigenständigen Wahrsmannshof - Umweltbildung 

am Reeser Meer gGmbH werden an dieser Stelle nicht mitberücksichtigt. 
 

Im Folgenden wird eine kurze Auswahl der bearbeiteten Presse-, Funk- und Fernsehbeiträge 

im Jahr 2021 dargestellt: 
 

- WDR-Lokalzeit – Live-Schaltung zum Naturschutzzentrum zum Thema Vogelfütterung, In-

terview Mitarbeiterin 

- Anfrage des WDR zur Arbeit der FÖJ, Unterstützung der Dreharbeiten 

- Anfrage des WDR zum Thema Fischotter, Unterstützung der Dreharbeiten 
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- Radiointerview WDR 5 zur Nutria für die Sendung Quarks & Co. Im Rahmen des LIFE-

Projektes „Lebendige Röhrichte - Reeds for LIFE“ 

- Fortlaufende Serie in der NRZ zu den Naturschutzgebieten im Kreis Kleve 

- Presseanfragen zu den Themen Vogelfütterung 

- Presseanfragen zu vermehrten Störungen in Naturschutzgebieten durch höheren Besu-

cherdruck in Folge der Corona Pandemie 

- Presseanfragen und -informationen zu verschiedenen Naturthemen (Tiere, Pflanzen, Quel-

len, Schonstreifen, Bioblitz 2022, etc.) 

- Diverse Anfragen zu Informationsbroschüren 

 

 

7.4 Internetauftritt  

Für die Homepage des Naturschutzzentrums war im Jahr 2021 ein größeres technisches 

Update erforderlich. Die Typo3 Version 7.6, die bislang gute Dienste geleistet hatte, erfährt 

seit November 2021 keinen technischen Support mehr und musste somit auf die aktuelle 

Version 10.4.21 upgedatet werden. Für dieses Update war technische Hilfe eines Program-

mierers nötig, so dass zunächst eine Leistungsbeschreibung erstellt und auf dem Weg der 

freihändigen Vergabe drei Angebote eingeholt wurden. Der Auftrag erging im April an die 

Firma Mediales. Da die technischen Änderungen zwischen den Typo3 Versionen so groß 

waren, musste die Homepage im gleichen Design komplett neu nachgebaut werden. Im Sep-

tember konnte auf die neue Version der Homepage umgeschaltet werden. Zudem wurde das 

Update genutzt, um im Hintergrund aufzuräumen und insbesondere veraltete Bilder und Da-

tensätze zu löschen, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Gleichzeitig wurde die 

Homepage des Naturschutzzentrums (www.nz-kleve.de) im Jahr 2021 fortlaufend aktuali-

siert. Wie gewohnt waren insbesondere die Pflege des Veranstaltungskalenders, die regel-

mäßige Erstellung von Newsmeldungen sowie die Einarbeitung aktueller Daten und Zahlen 

auf diversen Themenseiten (Trauerseeschwalbe, Steinkauz, Weißstorch, Projektseiten) 

Hauptaufgaben in der Pflege der Seite.  

 

 

7.5 Instagram-Account 

Im August 2021 hat sich das Naturschutzzentrum entschieden einen eigenen Instagram-

Account zu betreiben. Vorhergegangen war eine Initiative des Dachverbands der Biologi-

schen Stationen in NRW zur besseren Nutzung von Social-Media-Kanälen, damit die Arbeit 

der Biologischen Stationen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

Der Vorteil von Instagram liegt darin, dass die vielen Fotos und Videos aus dem Fotoarchiv 

verwendet werden können, um so einen sehr guten Eindruck der alltäglichen Aufgaben des 

Naturschutzzentrums zu vermitteln. Darüber hinaus können tagesaktuelle Ereignisse, Berich-

te der Freiwilligen im Ökologischen Jahr, Veranstaltungen, Inhalte aus den verschiedenen 

Projekten und Aufrufe für Ehrenamtliche geteilt werden. Nachdem in den ersten Wochen ein 

Grundstock an Beiträgen erstellt wurde, damit das Profil für Besucher direkt attraktiv er-

scheint, hat sich in der Zwischenzeit ein Rhythmus von ein bis zwei Beiträgen pro Woche 

eingependelt. Zum 22.02.2022 hat das Naturschutzzentrum 50 Beiträge mit 297 sogenann-

ten Followern. Unter https://www.instagram.com/naturschutzzentrum_kreis_kleve ist das 

Profil erreichbar. 
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7.6 Exkursionen, Vorträge, Besucherlenkung 

Seit 2010 wurden viele Veranstaltungen, nicht zuletzt aufgrund der besseren Ausstattung 

und der vielfältigen Möglichkeiten, am barrierefreien Umweltbildungszentrum Wahrsmanns-

hof durchgeführt. Seit April 2018 ist das Umweltbildungszentrum Wahrsmannshof aus förder-

technischen Gründen eine eigenständige gGmbH. 

Von den 15 im Veranstaltungsprogramm des Naturschutzzentrums für 2021 geplanten Aktivi-

täten mussten aufgrund der Corona-Pandemie acht abgesagt werden. Für weitere drei Ver-

anstaltungen gab es zu wenige Anmeldungen, sodass auch diese nicht stattfanden. 

Insgesamt konnten nur sieben Veranstaltungen (vier aus dem Programm und drei auf Anfra-

ge, darunter ein Online-Vortrag) mit 97 Teilnehmern durchgeführt werden. Das ist die nied-

rigste Anzahl seit Bestehen des Naturschutzzentrums. 

 

Tabelle 39: Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen von 1996-2021. 

Jahr Veranstaltungen Veranstaltungen Veranstaltungen Teilnehmerzahlen 

 insgesamt Programm 
auf Anfrage & mit Kooperations-

partnern* 
gesamt 

 (ab 2000 nur durchgeführte Veranstaltungen)  

1996 31 30 1 146 

1997 62 36 26 720 

1998 26 15 11 300 

1999 51 25 26 713 

2000 54 14 40 1.026 

2001 42 11 31 901 

2002 43 10 33 1.005 

2003 60 14 46 1.563 

2004 60 12 48 1.355 

2005 37 13 24 891 

2006 33 7 26 726 

2007 31 7 24 869 

2008 37 7 30 1.040 

2009 54 8 46 1.490 

2010* 26* 10* 14* 474* 
2011* 35* 11* 24* 

 
744* 

 2012* 36* 11* 21* 736* 
 2013* 43* 

 
17* 26* 1.124* 

2014* 21* 15* 20* 631* 
 2015* 26* 13* 13* 

 
719* 

2016* 28* 9* 17* 487* 

2017* 20* 8* 15* 842* 

2018* 30* 6* 27* 837* 

2019* 30* 6* 26* 759* 
 2020* 16* 5* 12* 450* 
 2021* 6 

 
4* 3* 97* 

* seit 2010 ohne Veranstaltungen am Wahrsmannshof außerhalb des Programms (s. Kurzberichte aus Projekten). 

 

 

7.7 Veranstaltungsprogramm 

Für das Jahr 2021 wurde bereits Ende 2020 ein sechsseitiger Programmflyer erstellt. Hierin 

wurden 15 Veranstaltungen angeboten. Die Bewerbung des Programms erfolgte mit der Ver-

teilung im Dezember und Januar sowie mit Pressemitteilungen vor den einzelnen Veranstal-

tungen. Pandemiebedingt mussten 8 der 15 Exkursionen abgesagt werden. 
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Im Herbst 2021 wurde bereits die Gestaltung des Veranstaltungsprogramms für 2022 be-

gonnen. Für das Jahr 2022 wurden 13 Veranstaltungen geplant. Damit ist der Flyer wieder 

als 6-Seiter konzipiert (s. www.nz-kleve.de). Der Druck erfolgte im November. Die Verteilung 

erfolgt ab Januar 2022.  

 

 

7.8 Teilnahme an Fachtagungen und Arbeitskreisen 

Mitarbeiter des Naturschutzzentrums nahmen im Jahr 2021 an folgenden Fachtagungen und 

Arbeitskreisen teil: 
 

- Teilnahme an einer Fortbildung zum Sachkundenachweis Pflanzenschutz (Online) 

- Online-Weidekongress der Umweltakademie Baden-Württemberg 

- Online-Seminar Pestizidbelastung und Insektensterben 

- Online-Konferenz Artenvielfalt in NRW 

- Online-Tagung „Weiden!“ 

- LVR-Forum Naturschutz und Kulturlandschaft 

- NUA-Tagung Best Practice Projekte Biodiversität 

- Tagung Vogelschutz NRW 

- NUA-Tagung Vielfalt am Wegesrand 

- Teilnahme an einer Schulung zur Nestfinder-App 

- Teilnahme an Treffen der AG Wiesenvögel (online). 

- Teilnahme an Treffen der AG Kiebitzschutz (online) 

- Teilnahme und Vortrag an einer Online-Tagung zum Thema Fischotterschutz in Deutsch-

land 

- Teilnahme und Vortrag bei einem Webinar zum Thema „Otters in Belgium, Germany and 

The Netherlands“, organisiert durch Zoogdierenvereniging (Niederlande) 

- Teilnahme am kreisweiten ornithologischen Jahresgespräch. 

 

http://www.nz-kleve.de/
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9 Anhang I: Tabellen 

Tabelle 40: Pflanzensoziologische Bestandsaufnahmen von Dauerbeobachtungsflächen im 
NSG Knauheide (2021).   KNA_DQ3 

 
Dauerfläche  DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 DQ3 

Datum des Abplaggens  11.2007         

Datum der Vegetationsaufnahme 22.9.08 10.9.09 3.9.10 26.7.11 8.8.12 23.9.13 27.10.1
4 

14.10.1
9 

16.09.2
1 

Größe der Aufnahmefläche in m 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 

Vegetationsbedeckung in % 40 75 90 95 100 100 100 100 100 

Höhe der Vegetationsschicht in cm 3-5 3-8 5-10 3-20 2-10 10 20 10 20 

Moosbedeckung - 5 5 5 15 3 20 5 3 

Streu - - - - - - - - - 

Artenzahl 16 14 16 13 11 9 9 11 9 

          

Nardo-Callunetea-Arten          

Potentilla erecta 10 10 20 25 30 20 10 5 5 

Agrostis vinealis 10 15 20 20 15 10 5 15 10 

Molinia caerulea 3 5 10 10 10 10 8 10 10 

Carex pilulifera 1 5 10 12 12 5 3 - + 

Calluna vulgaris 1 5 15 25 30 35 40 40 45 

Erica tetralix 1 3 5 10 20 30 40 25 20 

Genista anglica r r + + r - r - - 

Nardus stricta - - - - - - - - - 

Luzula campestris      r - - - 

Scheuchzerio-Caricetea-Arten          

Agrostis canina 5 3 + - - - - - - 

Carex panicea + + + + - - - + + 

Molinietalia-Arten          

Lotus uliginosus r + 2 1 + 1 + - - 

Juncus effusus 1 - - - - - - + + 

Cirsium palustre - r r - - 1 - - - 

Weitere Grünlandarten          

Agrostis tenuis 10 15 10 5 3 - - 5 5 

Festuca rubra - - 1 - - - - - - 

Anthoxanthum odoratum - - - - - - + 1 - 

Holcus lanatus - - - - - - r - - 

Pionierarten nasser Standorte          

Juncus bulbosus + - - - - - - - - 

Hydrocotyle vulgaris (+) -  - r - - - - - 

Lythrum salicaria r - r - - - - - - 

Gehölz-Keimlinge          

Betula spec.  + 2 2 1 1 1 1 + + 

Salix cinerea 1 1 1 + r r + r r 

Prunus serotina - - - - - - - - - 

Quercus robur - - - - - - - + + 

 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
 
Legende:    1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
     +   =   3 - 4 kleine Individuen 
     r   =   1- 2 Individuen 

( ) =   Einzelexemplare in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb  
      der Aufnahmefläche 
 



Anhang I: Tabellen  

 192 

Tabelle 41: Pflanzensoz. Bestandsaufnahme von Dauerbeobachtungsflächen im NSG Knauhei-
de (2021).   KNA_DQ6 

Dauerfläche  DQ6 DQ6 DQ6 DQ6 DQ6 

Datum des Abplaggens/Rodens/Mulchens Okt. 2015     

Datum der Vegetationsaufnahme 14.10.2016 18.09.2018 06.09.2019 23.09.2020 16.09.2021 

Größe der Aufnahmefläche in m 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 

Vegetationsbedeckung in % 95 99 85 90 85 

Höhe der Vegetationsschicht in cm 5-10 5-10 3-10 (20) 10-15 5-15 

Moosbedeckung - - - - - 

Trockene Streu, totes Gras in % - - 15 5 10 

Artenzahl ohne Gehölzjungwuchs 17 12 13 13 11 

Nardo-Callunetea-Arten      

Calluna vulgaris 10 30 25 20 15 

Potentilla erecta 3 2 r 1 + 

Agrostis vinealis 20 10 10 10 15 

Molinia caerulea 5 5 5 3 5 

Carex pilulifera + + 2 1 1 

Erica tetralix r - - - - 

Genista anglica + ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hypericum maculatum 10 3 + + + 

Luzula campestris (r) 3 1 + - 

Hypochoeris radicata - + + + 1 

Veronica officinalis  - - - - 

Polygala serpyllifolia  - - - - 

Danthonia decumbens  - + 1 3 

Cuscuta epithymum  - ( )   

Melampyrum pratense    (r) (r) 

Molinietalia-Arten u. weitere Grünlandarten      

Agrostis tenuis 10 20 30 35 30 

Festuca rubra 10 10 10 10 10 

Holcus lanatus 3 7 1 1 - 

Juncus effusus 3 3 1 1 + 

Lotus uliginosus 5 - - - - 

Cirsium palustre + - - - - 

Begleiter      

Eupatorium cannabium 5 - - - - 

Lysimachia vulgaris r - - - - 

Ornithopus perpusilus + - - - - 

Gehölz-Keimlinge      

Rubus fruticosus agg. 5 + + + + 

Prunus serotina 1 r - - - 

Frangula alnus r - - - - 
 
 
Deckungsgrade sind in Prozent (%) angegeben. 
Legende:    1   =   1% Deckung oder mehr als 5 Individuen 
     +   =   3-4 kleine Individuen 
     r   =   1- 2 kleine Individuen 

( ) =   Einzelexemplare in unmittelbarer Nähe, aber außerhalb der  
               Aufnahmefläche 
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Tabelle 42: Wiederholungsaufnahme der botanischen Dauerbeobachtungsfläche WIT_DQ1 

 
Aufnahmedatum: 

10.5. 
1999 

8.5. 
2000 

20.5. 
2003 

17.5. 
2004 

2.6. 
2005 

29.5. 
2007 

16.6. 
2009 

19.6. 
2017 

28.5. 
2018 

16.4. 
2019 

17.9. 
2020 

29.4. 
2021 

 

Bearbeiter: wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr wahr  

Größe d. Aufnahmefläche 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3  

Vegetationsbedeckung % 65 70 95 90 95 80 70 40 65 35 20 80  

Moosbedeckung % 15 25 2 5 2 15 15 10 25 40 25 25  

Abgestorbene Streu %       15 50 10 25 50 15  

Bestandshöhe in cm: 15-20 15-20 3-10 5-15 10-30 5-20 20-2 10 3-10 1 0-15 3  

Artenzahl: 7 12 12 12 11 7 5 3 7 6 6 10  

              

Kulturgras (Einsaat 1998):              

Lolium multiflorum 60 50 10 3 - - - - - - - - Welsch.Weidelgras 

Standortangepasste Grä-
ser: 

            
 

Agrostis capillaris 1 1 20 30 55 60 60 40 60 - - + Rotes Straußgras 

Holcus lanatus ( ) + 20 25 25 3 1 - ( ) - - - Wolliges Honiggras 

Elymus repens 2 4 3 2 1 - - - - - - - Quecke 

Dactylis glomerata r 1 4 5 6 5 ( ) ( ) ( ) - - - Knaulgras 

Magerkeitszeiger:              

Hypochoeris radicata ( ) 2 25 12 6 3 1 r + + (r) r Ferkelkraut 

Cerastium semidecandrum r  3 5 1 1 1 - 1 2 - 30 Sand-Hornkraut 

Rumex acetosella ( ) ( ) 15 4 2 5 3 1 5 30 25 30 Klein. Sauerampfer 

              

Arten des Grünlandes:              

Alopecurus pratensis   r - - - - - - - - - Wiesen-Fuchsschw. 

Anthriscus sylvestris  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - - - - Wiesen-Kerbel 

Juncus effusus  ( ) ( ) ( )   - ( ) - - - - Flatter-Binse 

Senecio jakobaea   ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Jakobs-Greiskraut 

Trifolium repens ( )      - - - - - - Weißklee 

Arrhenatherum elatius       ( ) ( ) + - ( ) ( ) Glatthafer 

Poa pratensis       ( ) ( ) + - - - Wiesen-Rispengras 

Achillea millefolium          + - + Schafgarbe 

Kurzlebige Lückenbesied-
ler:             

 

Senecio silvaticus + 3 r 2 r - - - - - - - Wald-Greiskraut 

Conyza canadensis + 1 ( ) - r - (r) - - r + - Kanad. Berufskraut 

Stellaria media  2 r r ( ) + - - - - - - Vogelmiere 

Poa annua  ( ) + - - - - - - - - - - Einjährige Rispe 

Senecio inaequidens   - + + - ( ) - - - - - Schmal. Greiskraut 

Veronica arvensis     + - ( ) - 1 1 - r Acker-Ehrenpreis 

Capsella bursa-pastoris     r - - - - + - - Hirtentäschelkraut 

Pinus silvestris Keimling - r r - - - - - - - - - Kiefer 

Prunus serotina Keimling - r - - - - - - - - - - Sp. Traubenkirsche 

Apera spica-venti ( ) - - - - - - - - - - - Windhalm 

Erophila verna            + Hungerblümchen 

Teesdalia nudicaulis            + Bauernsenf 

Spergula morisonii            r Frühlings-Spörkel 

Cerastium glomeratum            r Knäul-Hornkraut 

 

Mengenanteile / Deckungsgrade der einzelnen Arten sind in % angegeben.   

+  bedeutet wenige Exemplare.   

r   bedeutet Einzelexemplar. 

( ) bedeutet Vorkommen außerhalb des Dauerquadrates im Umkreis von ca. 5 m.  
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10 Anhang II: Karten 

Die Kartenwerke zum vorliegenden Bericht werden wegen des großen Umfangs wie in den 

Vorjahren als separater Druck auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Karten sind wie folgt 

nummeriert: 

 

Karte 1: Bienener Altrhein: Wasservögel 

Karte 2: Bienener Altrhein: Wiesenvögel und Sonstige 

Karte 3: Bienener Altrhein: Röhrichtvögel 

 

Karte 4: Grietherorter Altrhein: Wasservögel 

Karte 5: Grietherorter Altrhein: Wiesenvögel 

Karte 6: Grietherorter Altrhein: Röhrichtvögel 

Karte 7: Grietherorter Altrhein: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 8: Salmorth: Wasservögel 

Karte 9: Salmorth: Wiesenvögel 

Karte 10: Salmorth: Röhrichtvögel 

Karte 11: Salmorth: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 12: Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter: Wasservögel 

Karte 13: Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter: Wiesenvögel 

Karte 14: Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter: Röhrichtvögel 

Karte 15: Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 16: Hübsche Grändort: Wasservögel 

Karte 17: Hübsche Grändort: Wiesenvögel 

Karte 18: Hübsche Grändort: Röhrichtvögel 

Karte 19: Hübsche Grändort: Weitere Rote-Liste-Arten 

 

Karte 20: Dornicksche Ward: Wasservögel 

Karte 21: Dornicksche Ward: Wiesenvögel 

Karte 22: Dornicksche Ward: Röhrichtvögel 

Karte 23: Dornicksche Ward: Weitere Rolte-Liste-Arten 

 

Karte 24: Weißstorch Bestandsübersicht Nordkreis Kleve 

Karte 25: Weißstorch Bestandsübersicht Südkreis Kleve 
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 AMP: Arbeits- und Maßnahmenplan 

 ASV: Angelsportverein 

 BAR: NSG Bienener Altrhein 

 BIMA: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 BP: Brutpaar 

 BW: Bundeswehr 

 DOG: Deutsche Ornithologengesellschaft 

 DQ: Dauerquadrat 

 DV-BL: Deichverband Bislich-Landesgrenze 

 DVO-LJG: Durchführungsverordnung für das Landesjagdgesetz NRW 

 ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

 FFH-Gebiet: Nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschütztes Gebiet, Teil der Natu-

ra2000-Schutzgebietskulisse 

 FÖBS: Förderrichtlinie für die Biologischen Stationen in NRW 

 GAR: NSG Grietherorter Altrhein 

 GPS: Global Positioning System, Gerät zur Standortbestimmung per Satellitenortung 

 HÜB: NSG Hübsche Grändort 

 JV: Jungvögel 

 KKLP/KLP: (Kreis)Kulturlandschaftsprogramm  

 KNA: NSG Knauheide 

 KuLaDig: digitales Kulturlandschafts-Informationssystem 

 LANUV: Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

 LJG: Landesjagdgesetz 

 LNU: Landesgemeinschaft Natur und Umwelt NRW 

 LÖLF: frühere Landesanstalt für Ökologie (heute: LANUV) 

 LRT: Lebensraumtyp 

 LSG: Landschaftsschutzgebiet 

 LVR: Landschaftsverband Rheinland 

 MAKO: Maßnahmenkonzept für Schutzgebiete (früher: Pflege- und Entwicklungsplan) 

 MKUNLV: Ministerium f. Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

 MULNV: heutiges Umweltministerium NRW (Früher: MURL, MUNLV; MKUNLV) 

 MURL: früheres Ministerium für Umweltschutz, Raumordnung und Landwirtschaft (heute: MULNV) des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

 NRZ: Niederrhein-Zeitung 

 NSG: Naturschutzgebiet 

 NUA: Natur- und Umweltschutzakademie des LANUV 

 NWO: Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft 

 PA: Planungsabschnitt 

 RL: Rote Liste 

 RP: Revierpaar 

 SDB: Standarddatenbogen (für FFH-Gebiete) 

 UNB: Untere Naturschutzbehörde 

 UWB: Untere Wasserbehörde 

 VE: Verrechnungseinheit. Maß für die Berechnung des Zeit- und Arbeitsaufwandes als Grundlage für 

die Förderung der Biologischen Stationen 

 VNS: Vertragsnaturschutz 

 VSG: Vogelschutzgebiet 

 WIS: NSG Wisseler Dünen 

 WRRL: EU-Wasserrahmenrichtlinie 

 WSA: Wasser- und Schifffahrtsamt 
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 §62-Biotop: nach §62 des Landschaftsgesetzes NRW geschützter Lebensraum 

 Abplaggen: Entfernen der oberen durchwurzelten Bodenschicht 

 ArcGis: Geoinformationssystem (Software) 

 Berme: Absatz in der Böschung von Deichen 

 Betuwe-Linie: rechtsrheinische Bahnlinie von den Niederlanden über Emmerich und Rees 

Richtung Ruhrgebiet 

 Blänke: Flachgewässer im Grünland, in der Regel zeitweilig trockenfallend 

 Blankaal: silbrig-graues Stadium des europäischen Aals vor und während der Wanderung 

vom Süßwasser in den Atlantik 

 Content Management System (CMS): System zur Erstellung, Bearbeitung und Pflege von Internetseiten 

 Entkusseln: Beseitigung von jungen Gehölzen oder Stockausschlägen 

 Eutroph: nährstoffreich (bezogen auf stehende Gewässer) 

 Extensiv (landw. Fläche): Fläche mit eingeschränkter Nutzung (u.a. beschränkte Düngung 

und Viehdichte, verzögerte Mahd zum Schutz bodenbrütender Vögel) 

 Geocache: versteckter, mittels GPS zu suchender Behälter 

 Gilde (ornithologisch): Gruppe von Vogelarten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen 

 Gispad: Software für die Erfassung raumbezogener Informationen 

 Glasaal: Jugendstadium des europäischen Aals, wird in den Küstengewässern vor dem 

Aufstieg in die Flüsse gebildet 

 Hartholzaue: höher gelegener (relativ kurzzeitig überfluteter) Teil der Aue mit Eiche, Esche 

und Ulme als prägenden Baumarten 

 Heudrusch: Dreschen von Heu artenreicher Wiesen zur Gewinnung von Saatgut, mit dem 

artenarme Wiesen angereichert werden können 

 Hypertroph: übermäßig nährstoffreich 

 Klangattrappe: auf einem Tonträger gespeicherte Lautäußerung einer Tierart, beim Abspie-

len wird eine Antwort provoziert 

 Leegte: zeitweise mit Wasser gefüllte, flache Geländemulde im Grünland 

 Leguminosen: Hülsenfrüchte (Klee, Wicken, Luzerne, Ackerbohne u.a.) 

 Life+: Förderprogramm der EU zur Unterstützung von Projekten im Umwelt- u. Naturschutz 

 Limikolen: Watvögel 

 Makrophyten: Gefäßpflanzen / höhere Pflanzen (in Gewässern) 

 Natura2000: Netz von Schutzgebieten in der EU gemäß der Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie 

 Neophyten: fremdländische eingewanderte oder eingeführte Pflanzenarten 

 Neozoen: eingewanderte oder eingeführte Tierarten 

 Obergräser: hochwüchsige Gräser, die viele Blattmasse bilden 

 OSIRIS: Datenbank des LANUV 

 Prädation: Beziehung zwischen Räuber und Beute 

 Pulli: frisch geschlüpfte Vögel 

 Reproduktion: Fortpflanzung 

 Rheophil: Strömung bevorzugend (Fischarten) 

 RP: Revierpaar; kein konkreter Bruthinweis in diesem Jahr, aber zur Brutzeit als Revierinha-

ber im Gebiet  

 Sohleintiefung: fortschreitende Erosion der Sohle im Flussbett des Rheins, verursacht 

durch die Einengung des Flussbettes, fördert die Austrocknung der Aue 

 Submers: untergetauscht (lebend) (Wasserpflanzen) 

 Weichholzaue: tief gelegener (häufig überfluteter) Teil der Aue mit Strauch- und Baumwei-

den oder auch Pappeln als prägenden Baumarten 


